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Verordnung uber statistische Angaben und Analysen fur den Bericht Uiber die Umsetzung
des Landesgleichstellungsgesetzes (Gleichstellungsberichtsverordnung — GleiBV) in der
Fassung vom 19. Juli 2011 (GVBI. S. 367)
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vom 23. August 1999 (GVBI. S. 498), zuletzt gedndert durch die Erste Verordnung zur
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ruf und Familie bei der Vergabe offentlicher Auftrage (Frauenférderverordnung — FFV)
vom 19. Juli 2011 (GVBI. S. 362, 467)

Verordnung Uber die Berucksichtigung der aktiven Forderung der Beschéftigung von
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Leistungen aus Landesmitteln (Leistungsgewahrungsverordnung — LGV) vom 15. No-
vember 2011 (GVBI. S. 710)

Verordnung uber die Wahl und Bestellung der Frauenvertreterin und ihrer Stellvertreterin
(WOBFrau) vom 10. Mai 2011 (GVBI. S. 184)

Anhang

Dokumentation ausgewahlter Einzelberichten zum Personal
aus den Bereichen
- Oberste Landesbehdrden,
- Nachgeordnete Behorden,
- Anstalten, Stiftungen und Koérperschaften 6ffentlichen Rechts.

Vollzeitaquivalente fir Beschéftigte der Hauptverwaltung und der Bezirksverwaltungen

Dokumentation der Einzelberichte zu den Gremien
aus den Ressorts?

- Regierender Birgermeister — Senatskanzlei (einschlielich Kulturbereich)

- Inneres und Sport

- Justiz und Verbraucherschutz

- Bildung, Jugend und Wissenschaft

- Gesundheit und Soziales

- Wirtschaft, Technologie und Forschung

- Stadtentwicklung und Umwelt

- Finanzen

- Arbeit, Integration und Frauen

2 Anhang 111 ist nicht Teil der Drucksache des Abgeordnetenhauses.
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Vorbemerkung

Im Turnus von zwei Jahren berichtet der Berliner Senat dem Abgeordnetenhaus tber die Um-
setzung des Berliner Landesgleichstellungsgesetzes (LGG). Der Bericht dokumentiert die
Struktur der Frauenbeschéftigung zum Stichtag 30. Juni 2016 sowie die Entwicklung im Be-
richtszeitraum (1.7.2014 bis 30.6.2016)%. Dabei richtet sich der Blick insbesondere auf Be-
schaftigungsbereiche und Funktionen, in denen Frauen unterreprésentiert sind.

Ein grol3er Erfolg der gesetzlichen Regelungen ist im kontinuierlichen Abbau der Unterrepré-
sentanz von Frauen im hoheren Dienst zu sehen. In der Haupt- und Bezirksverwaltung Berlins
sind Frauen heute in der Regel nur noch auf den obersten Besoldungs- und Entgeltstufen un-
terreprésentiert. Dabei handelt es sich zum groBen Teil um Leitungspositionen, flr die eben-
falls Fortschritte in der Gleichstellung erzielt wurden. So wurden in den obersten Landesbe-
hérden 2016 bereits 43 % der Referate von Frauen geleitet und fir Abteilungsleitungen stieg
der Frauenanteil im Berichtszeitraum nochmals von 31 % auf 39 %.

Auch in 6ffentlichen Unternehmen des Landes sowie in Wissenschafts- und Forschungsinsti-
tuten haben Frauen in den vergangenen Jahren in steigendem Mal3e Stellen im hoheren Dienst
und in Leitungspositionen besetzt; dabei wurde mehrfach die 50 %-Marke Uberschritten. De-
fizite in der Gleichstellung zeigen sich aber weiterhin in traditionellen ,,Mannerdoménen®, die
mit besonders geringen Frauenquoten gestartet sind. Dazu zahlen Einrichtungen wie Polizei,
Berliner Verkehrsbetriebe oder 1T-Forschungs- bzw. Dienstleistungsinstitute, in denen die
Frauenanteile auch heute noch nur zwischen 20 % und 30 % liegen.

Lange Zeit waren Frauen in Vorstands- und Geschéftsfihrungspositionen der landeseigenen
Unternehmen und der Beteiligungsunternehmen stark unterreprasentiert. Hier setzte 2010 eine
Novellierung des LGG an mit dem Ziel, die Chancen fur Frauen durch grol3ere Transparenz
der Besetzungsverfahren zu erhéhen. In der Folge wurde der Frauenanteil kraftig auf mittler-
weile 40 % gesteigert.

Ein weiterer Erfolg bei der Umsetzung des LGG erweist sich im hohen Grad der Partizipation
von Frauen in Gremien und zwar auch in den obersten Aufsichts- und Entscheidungsgremien.
Hier hatte das Land insgesamt 47 % seiner Mandate an Frauen und Méanner vergeben.

Die Reglungen des LGG wirken auch im Bereich der Privatwirtschaft durch Vergabe 6ffentli-
cher Auftrdge sowie Gewahrung freiwilliger Leistungen, sofern Auftragsnehmende bzw.
Leistungsempfangende unter bestimmten Voraussetzungen zur Frauenforderung verpflichtet
sind*. Die Zahl der Vergaben und Leistungen sind im Bericht dokumentiert.

Die Einrichtungen des Landes gemal 8 1 LGG legen zudem schriftlich dar, welche Ziele sie
zur Forderung der Gleichstellung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie verfolgen und
welche Instrumente und MalRnahmen sie einsetzen. Diese Einzelberichte zum Personal sind
dem Bericht angehangt. Erstmals wird zuséatzlich eine Auswertung der Beschaftigten der Be-
zirks- und Hauptverwaltungen nach Vollzeitaquivalenten im Anhang zur Verfiigung gestellt.”

Im Berichtszeitraum wurden Ausfuhrungsvorschriften fir das Berliner Landesgleichstel-
lungsgesetz (AVLGG) erarbeitet, die im Mai 2015 in Kraft traten. Sie sollen eine landesweit
einheitliche Umsetzung des Gesetzes fordern und Hilfestellung fiir die Praxis geben. Sie wer-
den auf der Website der Senatsverwaltung fur Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zur Ver-
flgung gestellt.

Im Bericht dokumentiert ist zudem die mit Bezug zu den Gleichstellungsgesetzen der Lander
und des Bundes im Berichtseitraum erfolgte Rechtsprechung.

® Anlage 1, § 19 LGG

* Anlage 1, §§ 13 und 14 LGG; Anlagen 3 u. 4, Frauenforderverordnung (FFV) u. Leistungsgewahrungsverordnung (LGV)

% Anhang |. Dokumentation ausgewahlter Einzelberichte zum Personal; Anhang I1. Vollzeitaquivalente fiir Beschaftigte der
Hauptverwaltung und der Bezirksverwaltungen



. Struktur und Entwicklung des Personals im Berliner Landesdienst

1. Entwicklung der Frauenbeschaftigung im unmittelbaren Landesdienst

Die folgende Analyse der Struktur und Entwicklung der Beschaftigung basiert auf Zahlen der
Berliner Personalstrukturstatistik, die bei der Senatsverwaltung fur Finanzen geflhrt wird. Die
Statistik umfasst das Personal der Haupt- und Bezirksverwaltung einschlieRlich der Gerichte®.
Nicht enthalten sind die Beschéftigten im mittelbaren Landesdienst, d.h. in Anstalten, Stiftun-
gen und Korperschaften offentlichen Rechts, fir die die Regelungen des Landesgleichstel-
lungsgesetzes aber ebenfalls gelten; sie sind im folgenden Kapitel bei Betrachtung der einzel-
nen Einrichtungen aufgefthrt.

Die Berliner Personalstrukturstatistik wies zum Stichtag 30.6.2016 fiur die Haupt- und Be-
zirksverwaltung des Landes insgesamt 114 725 Beschaftigte aus; der Frauenanteil blieb mit
59 % auf dem Niveau der letzten Jahre. Ein Funftel des Personals arbeitete in Teilzeit; 86 %
der Teilzeitkréfte waren Frauen. Am hochsten ist die Teilzeitquote im héheren Dienst; sie lag
fur Frauen bei 37 % und fir Manner bei 15 %.

Um einen Vergleich mit den Vorgangerberichten zu erleichtern sind im Folgenden die Ent-
gelt- und Besoldungsstufen nochmals zu den vormals gultigen Laufbahngruppen zusammen-
gefasst.

Beschéftigte insgesamt* Teilzeitquoten
Einstufung Ins- Frauen Ins-
Ménner - Ménner | Frauen
gesamt absolut in% | gesamt

Hdaherer Dienst! 22 976 8934 14 042 61,1 28,3 15,4 36,5
Gehobener Dienst 54 311 21 261 33050 60,9 18,9 6,2 27,1
Einf. / mittlerer Dienst 37 361 16 387 20 974 56,1 16,6 3,4 26,9

Insgesamt’ | 114725 46611 68114 594 | 20,0 70 290

1 ohne Senatoren/-innen und Staatssekretare/-innen
2 einschlieBlich 77 Beschéttigte, die keiner Laufbahngruppe zuzuordnen sind

In allen drei Laufbahngruppen tberwog deutlich die Zahl der Frauen. Das zeigt sich auch bei
einem Vergleich der Statusgruppen fir die Tarifbeschéftigten; unter den Beamtinnen und Be-
amten waren allerdings anteilig weniger Frauen und im einfachen und mittleren Dienst lag die
Quote insgesamt bei 42 %.

Beamte / Beamtinnen Arbeitnehmer /-innen
Einstufung Ins- . Frauen Ins- ) Frauen
Manner Manner

gesamt absolut in % gesamt absolut | in %
Hoherer Dienst* 10 416 4 468 5948 57,1 12 560 4 466 8 094 64,4
Gehobener Dienst 35578 16 316 19 262 54,1 18 733 4 945 13788 73,6
Einf. / mittlerer Dienst 14 621 8 476 6 145 42,0 22 740 7911 14 829 65,2
Insgesamt2 60 615 29 260 31355 51,7 54 110 17 351 36 759 67,9

1 ohne Senatoren/-innen und Staatssekretare/-innen
2 einschlieBlich 77 Beschéftigte, die keiner Laufbahngruppe zuzuordnen sind

® ohne Beschaftigte der Verwaltung des Abgeordnetenhauses, des Rechnungshofes, des Beauftragten fiir Datenschutz und
Informationsfreiheit, der Betriebe nach § 26 LHO, der Eigenbetriebe und in Ausbildung



Wie in den Berichten zum Gesetz regelméBig dokumentiert, sind die Fortschritte in der
Gleichstellung insbesondere im kontinuierlichen Abbau der Unterreprasentanz von Frauen im
héheren Dienst zu sehen. Zum Stichtag 30.6.2016 waren in dieser Laufbahngruppe 61 % der
Beschaftigten Frauen. Unterreprésentanz bestand jedoch weiterhin in der obersten Besol-
dungs- bzw. Entgeltstufe (A 16/E15 U) und in der B-Besoldung, in Positionen also, die in der
Regel mit Leitungstatigkeit verbunden sind. Aber auch hier hatte sich der Frauenanteil lau-
fend erhoht auf zuletzt 39 % bzw. 33 %.

Beschéftigte insgesamt Ins- Manner | Frauen Frauenanteile in %
Hoherer Dienst gesamt 2016 | 2014 | 2012 | 2008 | 2004
B 2; R 3 und hoher; AT 2 - 5" 295 198 97 329 | 307 280 276 221
A16;R2;C3;E15U; AT 1 852 517 335 393 | 358 334 274 240
A15; R 1; E 15; AT 3609 1640 1969 546 | 530 50,7 457 395
A14; E 14 2723 1257 1466 538 | 51,3 490 455 423
A13;E13U;E 13 15497 5322 10175 657 | 664 660 60,7 551
Insgesamt | 22976 8934 14042 61,1 | 601 584 523 479

1 ohne Senatoren/-innen und Staatssekretare/-innen

Infolge des kontinuierlichen Anstiegs der Frauenquote in den oberen Besoldungs- und Vergi-
tungsgruppen waren zum Stichtag der Erhebung 21 % der Frauen im hoheren Dienst eingrup-
piert; fur Manner lag der Anteil bei 19 %. Damit gehorte erstmals ein grolierer Teil des weib-
lichen als des mannlichen Personals dem hoheren Dienst an. Zu Beginn des Jahrtausends wa-
ren es erst 11 % der Frauen, aber bereits 18 % der Mé&nner.

2000 2016
10,8
17,5 19,2
Héherer Dienst 20,6 !
39,6
35,8
Gehobener Dienst 48,5 45,6
49,3 46,3 Einfacher und
mittlerer Dienst 30,8 35,2
Frauen Manner Frauen Manner



2. Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes in den Einrichtungen des Landes

Die folgende Betrachtung von Personalstruktur und -entwicklung in den einzelnen Beschafti-
gungsbereichen beruht auf Erhebungen bei den jeweiligen Einrichtungen des Landes.” Sie
schlieBt neben den Beschaftigten der Senats- und Bezirksverwaltungen auch die der Verwal-
tung des Abgeordnetenhauses, des Rechnungshofes, des Beauftragten fir Datenschutz und
Informationsfreiheit und der Landesbetriebe nach der Landeshaushaltsordnung ein. Hinzu
kommen die Einrichtungen im mittelbaren Landesdienst, d.h. die Anstalten, Stiftungen und
Kdrperschaften 6ffentlichen Rechts, fiir die die Regelungen des LGG ebenfalls gelten. Auch
Beteiligungsunternehmen sind berichtspflichtig und zwar beziiglich Stand und Neubesetzung
ihrer Vorstands- und Geschaftsfiihrungspositionen.

Die folgende Analyse der Personalstruktur in den jeweiligen Einrichtungen macht deutlich,
dass die insgesamt grof3en Erfolge in der Gleichstellung nicht fir alle Beschaftigungsbereiche
gleichermalien gelten; zum Teil zeigen sich sogar noch deutliche Defizite.

2.1 Oberste Landesbehdrden

Die obersten Landesbehdrden beschéftigten Ende Juni 2016 insgesamt 6 443 Personen; auf
Frauen entfiel ein Anteil von 62 %. Rund ein Drittel des Personals war im hoéheren Dienst
eingruppiert; 2014 hatte die Frauenquote hier erstmals die 50 %-Marke Uberschritten und
stieg im Berichtszeitraum weiter auf 53 %.

Beschéftigte insgesamt Teilzeitquoten
Oberste Landesbehdrden Ins- Manner Frauen Ins- Manner | Frauen
gesamt absolut | in % | gesamt
Hoherer Dienst 2073 983 1090 52,6 | 19,6 9,0 29,2
Gehobener Dienst 2953 1034 1919 65,0 | 22,4 8,7 29,8
Einfacher /mittlerer Dienst | 1 417 436 981 69,2 18,1 5,0 24,0
Insgesamt 6443 2453 3990 61,9 20,6 8,2 28,2

Unterreprasentiert waren Frauen im hoheren Dienst nur noch in der obersten Besoldungs-
bzw. Entgeltstufe A 16/E 15 U sowie auf den Stufen der B-Besoldung; auch hierfur sind die
Quoten kontinuierlich auf zuletzt 43 % bzw. 34 % gestiegen.

Oberste Landesbehorden

. . Ins- ) Frauenanteile in %
Hoherer Dienst Ménner | Frauen
gesamt 2016 | 2014 | 2012 | 2008 | 2004
B 2; R 3 und héher 155 102 53 34,2 31,0 258 196 21,2
A16;E15U; AT 5 222 126 96 43,2 36,6 330 291 220
A15;E 15; AT 4 458 211 247 53,9 53,1 48,3 404 323
Al4,E14;,AT 3 796 386 410 51,5 51,8 51,7 475 375
A13;E13U;E13;AT 1 442 158 284 64,3 645 56,9 61,8 48,7
Insgesamt] 2 073 983 1090 52,6 51,1 47,7 441 354

In nahezu allen obersten Landesbehérden lag der Frauenanteil im hdéheren Dienst bei etwa
50 % bzw. dariiber. Davon weicht nur die Senatsverwaltung fiir Inneres und Sport deutlich ab;
hier blieb die Quote mit 36 % noch unter dem Ergebnis der VVorjahre.

" Anlage 1, § 19 LGG und Anlage 2 Gleichstellungsberichtsverordnung (GleiBV)
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Oberste Landesbehdrden / Héherer Dienst gelgasr-nt Ménner | Frauen Zolzrguenggtleile Em2z012
Verwaltung des Abgeordnetenhauses 37 21 16 432 | 471 40,0
Regierender Birgermeister - Senatskanzlei* 109 52 57 52,3 50,0 40,7
Inneres und Sport 118 75 43 36,4 | 39,1 40,2
Justiz und Verbraucherschutz 90 52 38 42,2 | 42,0 39,1
Bildung, Jugend und Wissenschaft 461 156 305 66,2 | 60,7 58,7
Gesundheit und Soziales 133 53 80 60,2 | 64,2 63,2
Wirtschaft, Technologie und Forschung 117 54 63 53,8 | 51,8 45,1
Stadtentwicklung und Umwelt 688 365 323 46,9 | 46,6 43,6
Finanzen 155 78 77 49,7 | 46,7 40,7
Arbeit, Integration und Frauen 86 38 48 558 | 536 52,4
Rechnungshof 52 27 25 48,1 | 46,9 39,6
Beauftragter fiir Datenschutz und Informationsfreiheit 23 9 14 60,9 | 52,4 47,6
Landesbeauftragter fir die Stasi-Unterlagen 4 3 1 250 | 250 25,0

Insgesamt 2073 983 1090 52,6 | 51,1 47,7

* einschlieBlich Kulturelle Angelegenheiten

Fur Referatsleitungen blieb es diesmal beim Frauenanteil von insgesamt 43 %. In den meisten
Ressorts waren diese Positionen relativ ausgewogen mit Frauen und Ménnern besetzt, aller-
dings gibt es auch hier Ausnahmen: So wies die Senatsverwaltung fur Justiz und Verbrau-
cherschutz in dieser Position zehn Manner, aber nur zwei Frauen aus; ahnlich war die Situati-
on im Ressort Wirtschaft, Technologie und Forschung, mit zwolf Méannern und nur funf Frau-
en.

Fur Abteilungsleitungen ist die Frauenquote im Berichtszeitraum insgesamt nochmals kraftig
von 31 % auf 39 % gestiegen — die Zahl der Abteilungsleiterinnen erhéhte sich von 19 auf 25.
In den meisten Ressorts sind diese Positionen zur Hélfte mit Frauen besetzt. Die Senatsver-
waltung flr Stadtentwicklung und Umwelt ist von diesem Ziel jedoch noch weit entfernt; hier
wurden nur drei von 14 Abteilungen von Frauen geleitet; das sind allerdings zwei mehr als zu
Beginn des Berichtszeitraums.

Referatsleitung Abteilungsleitung

Oberste Landesbehdrden Ins- | Mén- Frauen Frauenanteilg in% | Ins- | Méan- Frauen Frauenanteile_ in %
ges. | ner 2016 | 2014 i 2012 | ges. | ner 2016 | 2014 | 2012

Verwaltung des Abgeordnetenhauses 10 7 3 30,0 41,7 50,0 3 1 2 66,7 : 33,3 -
Regierender Blirgermeister - Senatskanzlei* 23 13 10 43,5 450 40,0 5 2 3 60,0 : 40,0 40,0
Inneres und Sport 15 9 6 40,0 26,7 17,6 5 4 1 200 0,0 200
Justiz und Verbraucherschutz 12 10 2 16,7 1214 214 4 2 2 50,0 : 40,0 40,0
Bildung, Jugend und Wissenschaft 41 17 24 5851591 511 5 3 2 40,0 ; 16,7 16,7

Gesundheit und Soziales 12 7 5 41,7 {455 50,0 4 3 1 25,0 i 50,0 -
Wirtschaft, Technologie und Forschung 17 12 5 29,4 278 368 3 1 2 66,7 {750 75,0
Stadtentwicklung und Umwelt 60 37 23 3831439 373 14 11 3 21,483 143
Finanzen 35 21 14 40,0 { 30,4 22,7 6 4 2 3331200 333
Arbeit, Integration und Frauen 15 5 10 66,7 { 60,0 50,0 4 2 2 50,0 | 66,7 25,0
Rechnungshof 15 8 7 46,7 { 40,0 40,0 6 3 3 50,0 {429 429
Beauftragter flir Datenschutz u. Informationsfreiheit 6 3 3 50,0 - - 4 2 2 50,0 { 40,0 20,0

Landesheauftragter fir die Stasi-Unterlagen - 2 2 - - -
Insgesamt | 261 149 112 42,9 | 42,6 38,6 | 65 40 25 3851311 262

* einschlieRlich Kulturelle Angelegenheiten

Die nachstehende Grafik verdeutlicht den kontinuierlichen und insgesamt kréftigen Anstieg
des Frauenanteils in Leitungspositionen im Verlauf der letzten zehn Jahre und zwar flr Refe-
ratsleitungen von 27 % auf 43 % und flr Abteilungsleitungen, bei denen sich die positive
Entwicklung auch im Berichtszeitraum fortsetzte, von 12 % auf 39 %.
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2.2 Nachgeordnete Behdrden

=  Gerichte

Fur Richterinnen / Richter und Staatsanwaéltinnen / Staatsanwalte lag der Frauenanteil insge-
samt bei 53 %. Gut repréasentiert waren Frauen aber nur in der untersten Besoldungsgruppe
R 1. Auf den dariiber liegenden Stufen R 2 und R 3 fielen die Quoten auf 39 % bzw. 31 %
zuriick; hierfir war in den letzten Jahren auch kein eindeutiger Aufwaértstrend zu erkennen.

Richter/-innen*, Staats-/Amtsanwalte/-innen
Einstufung insge- M Frauenanteile in %
anner | Frauen
samt 2016 | 2014 | 2012 | 2008
R 4 und hoher 11 6 5 45,5 42,9 50,0 .
R3 58 40 18 31,0 35,6 29,5 25,5
R2Z;R2 377 232 145 38,5 35,0 36,6 32,3
R1Z;R1 1 080 461 619 57,3 56,5 55,6 52,5
R1 ** 140 50 90 64,3 55,1 . .
Insgesamt| 1 666 789 877 52,6 50,9 50,2 46,8

* ohne Arbeitsgericht; ** einschlieBlich Proberichter/-in und Richter/-in kraft Auftrags

Punkt = nicht vorhanden bzw. nicht gesondert ausgewiesen

In Berlin standen neun Prasidentinnen und sieben Prasidenten den Gerichten vor.

Im richterlichen Dienst ist der Frauenanteil jedoch vergleichsweise gering, vor allem flr Be-
schaftigte mit besonderer Funktion: Unter den 35 vorsitzenden Richterinnen und Richtern in
R 3 waren nur neun Frauen (26 %) und in R 2 lag die Quote bei steigender Tendenz zuletzt

bei 38 %.

Die drei obersten Positionen der Staatsanwaltschaft (Generalstaatsanwalt, leitender Ober-
staatsanwalt sowie deren Vertretungen (R 3 bis R 6) nehmen Manner ein. Unter den 24 Ober-
staatsanwaltinnen und -anwélten (GStA) in R 3 waren nur sieben Frauen (29 %) und von 38
Positionen der Abteilungsleitung (R 3/R 2) war nur jede dritte mit einer Frau besetzt.

Die Amtsanwaltschaft wurde von einer Frau geleitet (R 3).

Bereich / Funktion Ins- Frauer.1 Bereich/ _ Ins- Frauer_l
gesamt | absolut [ in % Leitungsfunktion gesamt | absolut | in %
Gerichtsverwaltung Staatsanwaltschaften
Prasident/-in R 4, R 3 10 6 60,0 GStA; Ltd. OStAR 6; R 5 1 -
Vizeprasident/-in; R4-R 2 Z 16 6 37,5 Vertr. GStA/Ltd. OStA; R 3 2 - -
Richterlicher Dienst - OStA (GStA) R 3 24 7 29,2
Vorsitzende Richter/-in; R 3 35 9 25,7 Haupt-AbtL, AbtL R 3 9 3 33,3
Vorsitzende Richter/-in; R 2 148 56 37,8 AbtL StA; R 2 38 11 28,9
nachrichtlich: Amtsanwaltschaften
Gerichtsprasident/-in R 5 - R 8* 6 3 50,0 LeitungR 3 1 1 100,0

*einschlieBlich Arbeitsgericht
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= Polizei

Fur die Beschaftigten der Berliner Polizei insgesamt sowie im héheren Dienst blieb es beim
besonders geringen Frauenanteil von 28 % bzw. 23 %; im Leitungsbereich erhohte er sich um
zwei Prozentpunkte auf 20 %.

Etwa zwei Drittel der Beschaftigten gehdren der Schutzpolizei an. Der Frauenanteil war dort

mit 22 % am geringsten und lag im héheren Dienst und in den Leitungspositionen nur bei
14 % bzw. 13 %.

Unter den gut 3 000 Beschéftigten der Kriminalpolizei ist ein deutlich gréRerer Prozentsatz
Frauen (38 %) — auch in héheren Positionen (20 % bzw. 21 %).

Vergleichsweise gut reprasentiert sind Frauen nur im nichttechnischen Verwaltungsdienst der
Polizei und zwar auf allen Ebenen (39 %, 40 % bzw. 45 %).

Insgesamt erhoht hatte sich der Frauenanteil nur fiir Leitungspositionen und dort in allen drei
Berufsfachrichtungen.

Insgesamt Hdéherer Dienst darunter Leitungspositionen

Hauptberuts- | Anteile in % | | Anteile in % | | Anteile in %
fachrichtungen L . eile in % NS | Eauen eile in % NS auen eile in %
gesamt 2016 | 2014 gesamt 2016 | 2014 gesamt 2016 | 2014
Schutzpolizei 13557 2923 21,6 21,2 170 23 135 12,6 | 153 20 13,1 115
Kriminalpolizei 3072 1151 375 36,7, 96 19 19,8 20,0 87 18 20,7 | 18,8

Nichttechn. Vw. /

Sonstiges 4972 1943 39,1 40,8 121 48 39,7 4051 32 15 46,9 | 425
Insgesamt 21601 6017 279 27,9 387 90 23,3 23,1 272 53 195 17,9

An der Spitze der Polizei stehen Prasident und Vizeprasidentin. Die zehn Positionen der
Amts- und Direktionsleitungen waren mit Méannern besetzt und nur drei der 25 Abteilungen
wurden von einer Frau gefihrt (12 %).

. . Ins- Frauen
Art der Leitungspositionen gesamt | absolut | i %
Polizeiprasident/-in 1 - -
Vizeprésident/-in 1 1 100,0
Hoherer Dienst 279 55 19,7
Amts-/Direktionsleitung 10 - -
Abteilungsleitung 25 3 12,0
Referatsleitung 174 32 18,4
Sonstige Leitung 70 20 28,6
Gehobener Dienst 1699 347 20,4

Fur Anwarterinnen und Anwarter der Schutz- bzw. Kriminalpolizei sind die Frauenanteile mit
denen vergleichbar, die sich fiir die Beschéftigten in diesen Berufsfachrichtungen ergeben.
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Art der
Leitungspositionen
Polizeipriisident -in
Vizeprasident'-in
Hoherer Dienst
Amts- Direktionslein
Abteilungsleitung
Referatsleitung
Sonstige Leitung
Gehobener Dienst

174

1 699

Frauen
absolut n %
1 100,0
55 19.7
3 12,0
32 18.4
20 286
347 20.4
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= Schulen

Allgemeinbildende und berufliche Schulen Berlins beschéftigten insgesamt 32 232 Lehrkréaf-
te; der Frauenanteil lag bei 72 %. Rund 11 % der Lehrerinnen und Lehrer bekleideten Funkti-
onsamter.

) . Ins- Frauenanteile in %

Lehrkréfte / Funktionen* Frauen

gesamt 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2008 & 2006

Schulleitung 655 378 57,7 54,3 52,7 50,9 46,9 45,1

Vertretung 604 383 63,4 63,0 61,3 60,8 60,5 59,2

Koordination 477 271 56,8 52,0 49,2 48,5 47,9 44,7

Fachleitung 1149 669 58,2 53,9 48,8 46,1 445 40,1

Fachbereichsleitung 766 425 55,5 53,2 50,3 47,6 45,0 42,4

Leitung insgesamt 3651 2126 58,2 552 52,3 50,0 482 457

Ubrige Lehrkrifte 28 581 21 210 74,2 75,3 75,2 74,6 74,1 73,2

Lehrkréfte gesamt 32 232 23 336 72,4 72,8 72,2 71,4 70,5 69,6

Alle Funktionsstellen, inklusive der Schulleitungen, sind mittlerweile Gberwiegend mit Frau-
en besetzt. Dies trifft bei Schulleitungen jedoch nicht flr alle Schularten gleichermalien zu.
Wahrend Grundschulen und vor allem Forderschulen mehrheitlich von Frauen geleitet werden
(67 % bzw. 69 %), lagen die Frauenanteile an Gymnasien und integrierten Sekundarschulen,
trotz deutlicher Erhdhungen, jeweils erst bei 46 % und an beruflichen bzw. zentral verwalte-
ten Schulen bei 41 %.

Leitung insgesamt davon Schulleitung

Lehrkréfte mit Leitungsfunktion Ins- Frauen Ins- | Frauen Frauenanteile in %

gesamt | absolut ! in % | gesamt|absolut; 2016 | 2014 E 2012
Grundschule 626 451 72,0 | 328 220 67,1 | 63,7 62,8
Integr. Sekundarstufe 884 535 60,5 | 123 56 455 : 416 40,9
Gymnasium 1034 555 53,7 92 42 45,7 + 40,0 37,8
Sonderschule 112 75 67,0 48 33 68,8 | 71,9 743
Berufliche /zentral vw. Schule 934 471 50,4 54 22 40,7 | 31,9 17,0
Zweiter Bildungsweg 61 39 63,9 10 5 50,0 | 33,3 36,4

Neben den Lehrkréften beschéftigten die Berliner Schulen 4 686 Erzieherinnen und Erzieher
sowie 995 Personen mit weiteren padagogischen und sozialen Aufgaben; dabei handelt es sich
nahezu ausschlieBlich um Frauen (86 %).

. ) . Ins- Frauen Teilzeit-
Weiteres p&dagogisches Personal :
gesamt | absolut in % guote

Erzieher/-in 4 401 3818 86,8 24,6
Erzieher/-in mit koordinierenden Aufgaben 285 260 91,2 7,0
Betreuer/-in 402 322 80,1 36,1
Sozialarbeiter/-in 81 50 61,7 27,2
Facherzieher/-in fur Integration 477 419 87,8 19,5
Fremdsprachenassistent/-in 16 11 68,8 0,0
Weitere 19 17 89,5 36,8

Insgesamt 5681 4897 86,2 24,1
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=  Finanzamter

In den Berliner Finanz&mtern sind zwei Drittel der rund 6 400 Beschaftigten Frauen. Auch im
Eingangsamt des hoheren Dienstes tiberwog die Zahl der Frauen (63 %) und im ersten Auf-
stiegsamt erreichte die Quote erstmals 50 %. Auf den dartiber liegenden Stufen sind Frauen,
trotz positiver Entwicklung, noch unterreprasentiert (29 % bzw. 35 %).

. s Insge- Frauenanteile in %
Finanzamter samt Frauen 5016 5014 E 5010 E 5006
Hoherer Dienst 208 98 47,1 43,5 38,4 35,6

A16, A16Z; AT 1;E15U 23 8 34,8 29,2 21,7 22,7

A15; E 15 51 15 29,4 27,1 25,0 23,6

Al4;E 14 74 37 50,0 41,9 40,3 30,6

A13;E13U,E13 60 38 63,3 63,9 56,0 57,6
darunter Amtsleitungen 23 8 34,8 30,4

Die Finanzamter wiesen zudem 273 Steueranwarter/Steueranwarterinnen und 372 Finanzan-
warter/Finanzanwarterinnen im mittleren bzw. gehobenen Dienst aus. Frauen sind mit Antei-
len von 60 % bzw. 47 % gut repréasentiert. Hinzu kommen 20 Aufstiegsbeamten/-innen, da-
runter nur vier Frauen.

Einf./mittlerer Dienst Gehobener Dienst
Anwartschaft/Aufstieg Insge- dar. Frauen Insge- dar. Frauen
samt abs. in % samt abs. in %
Steueranwarter/-in 273 164 60,1
Finanzanwarter/-in 372 173 46,5
Aufstiegsbeamter/-in 20 4 20,0

= |andesamter und Landesbetriebe

In den nachstehenden Berliner Landesdmtern bzw. Landesbetrieben sind ebenfalls mehrheit-
lich Frauen beschaftigt — auch im hoheren Dienst. In den Amtern ,,Gesundheit und Soziales*
sowie ,,Burger- und Ordnungsangelegenheiten* haben die Frauenquoten zudem erstmals im
Leitungsbereich die 50 %-Marke Uberschritten.

Insgesamt Hoherer Dienst Leitungspositionen
Landesdmter und Landesbetriebe Insge- Frauen Insge- Frauen Insge- Frauen
samt abs. in% | samt | abs. in% | samt | abs. | in%

Gesundheit und Soziales 1119 786 70,2 | 121 77 63,6 32 16 50,0
Burger- u. Ordnungsangelegenheiten 1021 760 74,4 25 13 52,0 17 10 58,8
Krankenhaus des Mal3regelvollzugs 562 273 48,6 85 48 56,5 30 11 36,7
Landesverwaltungsamt 550 387 70,4 10 5 50,0 13 4 30,8
Arbeits-, Gesundheitsschutz, techn. Sicherheit 133 78 58,6 17 9 52,9 9 2 22,2

Auch der Landesbetrieb fur Geb&udewirtschaft und die Deutsche Dienststelle (WASt) be-
schaftigten Uberwiegend Frauen, jedoch keine in den wenigen Positionen im hoheren bzw.
Leitungsbereich. Die ,,Berliner Forsten® kamen insgesamt nur auf einen Frauenanteil von
22 %.

Insgesamt Hdéherer Dienst Leitungspositionen

Landesédmter und Landesbetriebe Insge- Frauen Insge- Frauen Insge- Frauen
samt | abs. | in% | samt | abs. | in% | samt : abs. : in%

Landesbetrieb fir Geb&udebewirtschaftung 611 347 56,8 3 - - 4 - -
Deutsche Dienststelle WASt 236 176 74,6 3 - - 3 - -
Berliner Forsten 247 55 22,3 11 3 27,3 10 2 20,0



2.3  Bezirksverwaltungen

In den Bezirksverwaltungen sind zwei Drittel der Beschaftigten Frauen; die Teilzeitquote ist
hier besonders hoch, vor allem im héheren Dienst. Sie lag fiir Frauen bei 40 % und fir Mén-
ner bei 13 %.

Beschaftigte insgesamt Teilzeitquoten
Bezirksverwaltungen Ins- Ménner Frauen Ins- | Man- Frauen
gesamt absolut | in% gesamt: ner
Hoherer Dienst 1046 395 651 622 | 298 134 398
Gehobener Dienst 11214 3266 7948 70,9 | 223 91 21,7
Einfacher und mittlerer Dienst 9888 3741 6147 622 | 17,0 48 245
Insgesamt | 22148 7402 14746 666 | 20,3 72 26,9

Auch in den Bezirken ist die Gleichstellung auf der obersten Stufe des héheren Dienstes nicht
erreicht; die Frauenquote blieb mit 36 % sogar noch unter dem Wert von 2014.

} . Ins- Frauenanteile in %
Hoherer Dienst Frauen
gesamt 2016 | 2014 | 2012 I 2010 l 2008 E 2006
Al16;AT1;E150 50 18 360 {393 316 305 31,3 278
A15;E 15 285 177 62,1 | 581 586 56,3 555 550
Al4,E 14 473 310 655|635 610 596 585 56,1

A13;E13U; E 13 238 146 613 | 606 569 594 56,7 544
Insgesamt |1 046 651 62,2 | 60,2 579 57,3 559 539

Fur die insgesamt 140 Amtsleitungen bzw. Leitungen von Serviceeinheiten blieb es beim
Frauenanteil von 40 %. Die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Treptow-Kopenick und Lich-
tenberg hatten die 50 %-Quote erreicht bzw. tberschritten. Schlusslicht im Gleichstellungs-
ranking war der Bezirk Mitte, mit elf Positionen und nur zwei Frauen.

Die tibrigen 329 Leitungspositionen (in Amtern, Fachbereichen und Bezirkseinrichtungen)
waren insgesamt gut zur Halfte mit Frauen besetzt. Hier weist wieder der Bezirk Pankow und
zudem der Bezirk Mitte die niedrigsten Frauenquoten auf (38 % bzw. 39 %).

Leitungspositionen im hdheren Dienst

Bezirksverwaltungen Amt/ Frauen tibrige Frauen
Service |absolut | in % | Leitung |absolut | in %
Charlottenburg-Wilmersdorf 9 3 333 36 21 58,3
Friedrichshain-Kreuzberg 10 5 50,0 26 11 42,3
Lichtenberg 13 10 76,9 25 14 56,0
Marzahn-Hellersdorf 12 3 25,0 23 14 60,9
Mitte 11 2 182 41 16 39,0
Neukdlin 11 4 364 28 12 429
Pankow 14 6 429 40 15 375
Reinickendorf 15 5 33,3 18 8 44.4
Spandau 8 2 250 22 15 68,2
Steglitz-Zehlendorf 15 5 33,3 17 11 64,7
Tempelhof-Schéneberg 12 4 33,3 21 9 42,9
Treptow-Kopenick 10 7 70,0 32 23 71,9
Insgesamt| 140 56 40,0 329 169 514
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2.4 Anstalten und Stiftungen 6ffentlichen Rechts

In den nachstehend genannten Anstalten 6ffentlichen Rechts ist eine groRRe Zahl der Beschéf-
tigten im hoheren Dienst eingruppiert. Im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), in den Stadt-
reinigungsbetrieben (BSR) und den Wasserbetrieben (BWB) ergaben sich daflr Frauenquoten
von 40 % bzw. 41 %. Wahrend es im RBB beim Wert der Vorjahre blieb, hatte sich in den
Betrieben der positive Trend der letzten Jahre in der Berichtsperiode fortgesetzt.

Im Landeslabor Berlin-Brandenburg, im Deutschen Institut flr Bautechnik sowie in der In-
vestitionsbank waren Frauen nicht nur im héheren Dienst, sondern auch im Leitungsbereich
mit Anteilen zwischen 40 % und 48 % gut vertreten. Die (brigen Anstalten blieben unter die-
sen Werten und lieRBen in den letzten Jahren auch keine eindeutig positive Entwicklung erken-
nen.

Hoherer Dienst davon Leitungspositionen

Anstalten 6ffentlichen Rechts Ins- Frauen Frauenanteile in % Ins- Frauen Frauenanteile in %

gesamt 2016 | 2014 | 2012 | gesamt 2016 | 2014 | 2012
Rundfunk Berlin-Brandenburg 1107 441 39,8 | 39,5 38,9 137 52 38,0 | 354 38,1
Berliner Wasserbetriebe 316 130 41,1 | 36,4 33,0 152 51 33,6 | 34,4 36,8
Berliner Stadtreinigungsbetriebe 237 97 40,9 | 39,6 37,8 53 19 35,8 | 34,3 37,7
Investitionsbank Berlin 248 115 46,4 | 44,9 458 53 21 39,6 | 34,6 37,5
Deutsches Institut fiir Bautechnik 158 90 57,0 | 53,6 52,1 34 15 44,1 | 36,4 37,5
Landeslabor Berlin-Brandenburg 128 79 61,7 | 58,1 . 21 10 476 | 25,0

In Anstalten mit traditionell hohem Manneranteil, wie den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG),
oder mit einem Schwerpunkt im technischen Bereich, wie dem Konrad-Zuse-Zentrum (Z1B)
und dem IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ), ist die Frauenprasenz im héheren Dienst beson-
ders gering. Im ZIB und beim ITDZ hat sich daran in den letzten Jahren auch nur wenig ge-
andert, bei der BVG hingegen sind die Frauenanteile im Aufwaértstrend.

Hdéherer Dienst davon Leitungspositionen
Anstalten dffentlichen Rechts Ins- Frauenanteile in % Ins- Frauenanteile in %
Frauen Frauen
gesamt 2016 | 2014 | 2012 | gesamt 2016 | 2014 | 2012
Berliner Verkehrsbetriebe 192 58 30,2 | 254 244 108 25 23,1 | 19,2 16,7
Konrad-Zuse-Zentrum 141 28 19,9 | 21,7 19,7 28 4 14,3 | 14,8 15,4
IT-Dienstleistungszentrum Berlin 97 32 330 | 291 36,1 34 13 382 | 21,7 154

Die nachstehend aufgefiihrten Stiftungen im Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftsbereich
beschéftigten im héheren Dienst meist Gberwiegend Frauen und auch in Flihrungspositionen
lagen die Quoten nahe 50 % bzw. dariiber. Unter den Museen® weist das Museum fiir Natur-
kunde die grofite Zahl Beschaftigter im hoheren Dienst (115) und im Leitungsbereich (26)
aus; davon sind 44 % bzw. 42 % Frauen.

Stiftungen offentlichen Rechts / Hoherer Dienst Leitungspositionen
. Ins- Frauen Ins- Frauen
Landesbetriebe (LHO)
gesamt absoluti % | gesamtabsolut! %
Museen 160 73 45,6 47 23 48,9
Bibliotheken, Archive, Gedenkstatten 71 42 59,2 31 15 484
Lette Verein / Pestalozzi-Frobel-Haus 96 57 59,4 23 13 58,8

Zu den grofRen Stiftungen bzw. Landesbetrieben im Kulturbereich gehéren die Orchester, Mu-
sikbiihnen und Theater in Tragerschaft des Landes®. Unter den Musikerinnen und Musikern
ist die Zahl der Frauen besonders bei den Solistinnen und Solisten gering. In Orchestern liegt
der Frauenanteil bei 37 %.

8 Museum fiir Naturkunde, Deutsches Technikmuseum, Stadtmuseum, Berlinische Galerie und Briicke-Museum
® Deutsches Theater, Maxim-Gorki-Theater, Volkshiihne, Theater an der Parkaue, Deutsche Oper, Staatsoper und Komische
Oper, Berliner Philharmoniker und Konzerthaus
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Auch in leitenden Positionen der Orchester und Musikbiihnen sind nur wenige Frauen: Unter
den Intendanten (7) und Direktoren bzw. Chefdramaturgen und Chefdirigenten (10) war keine
Frau. Ahnliches gilt fiir die Intendanz an Staatstheatern (6) mit nur einer Frau. Im Fach Dra-
maturgie bzw. Regieassistenz (Musikbihnen und Theater) war dagegen gut die Halfte der 69
Beschaftigten weiblich.

Orchester/Musikbiihnen Theater
Knstlerisches Personal / Leitung Ins- | | Frauen Kiinstlerisches Personal / Leitung| Ins- | | Frauen

gesamt | absoluti in % gesamtabsolut} in %
Solomusiker/-in (Philharmonie) 128 18 141 Kinstlerisches Personal 279 156 55,9
Solomusiker/-in 135 32 237 mit hoherer Vergutung* 35 16 45,7
Orchestermusiker/-in 482 176 36,5 Kinst.-techn. / techn. Personal 411 110 26,8
Intendant/-in 7 - - Intendant/-in 6 1 16,7
(Chef) -dirigent/-in, -dramaturg/-in; Direktor/-in; 10 - - Dramaturg/-in 20 10 50,0
Vorstand, Konzertmeister/-in etc. 26 6 231 Dramaturg/-in / Regieassistenz 23 11 47,8
Dramaturg/-in / Regieassistenz 26 15 57,7 * 5000 Euro und hdher

2.5  Korperschaften 6ffentlichen Rechts
= Hochschulen™

Wissenschaftliches und kiinstlerisches Personal

Zu den hauptberuflich Beschaftigten an staatlichen Hochschulen des Landes Berlin gehérten
Anfang Dezember 2015 2 844 Professorinnen und Professoren, 441 Lehrkrafte fiir besondere
Aufgaben und 95 Dozentinnen und Dozenten bzw. Assistentinnen und Assistenten. In allen
Personalgruppen hat sich der Frauenanteil gegentiber 2013 leicht erhoht, darunter fiir Profes-
suren von 30,2 % auf 31,4 % und bei den Lehrkréften mit besonderen Aufgaben um zwei
Prozentpunkte auf 65 %. Hinzu kamen rund 11 200 wissenschaftliche und kinstlerische Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter rund 5 000 Frauen (44 %).

Das nebenberufliche Personal setzte sich zusammen aus 5 137 wissenschaftlichen Lehrbeauf-
tragten mit einer Frauenquote von 37 %, der vergleichsweise kleinen Gruppe von Privatdo-
zenten/-innen, Honorar- und auBerplanmaRigen Professoren/-innen mit Quoten von 24 %
bzw. 20 % sowie rund 7 800 wissenschaftlichen Hilfskraften, die zur Halfte Frauen waren.

Wissenschaftliches und kiinstlerisches Personal*

. Ins- Anteile in % . Ins- Anteile in %
Hauptberufliches Personal gesamt Frauen 2015 | 2013 Nebenberufliches Personal gesamt Frauen 2015 | 2013
Professor/Professorin 2844 893 31,4 | 30,2 Lehrbeauftragte/r 5137 1888 36,8 | 38,2
Dozent/-in; Assistent/-in 95 48 50,5 | 40,3 Honorarprofessor/-in 361 73 20,2 | 13,0
Lehrkraft f. besond. Aufgaben 441 288 653 | 62,8 | Privatdoz.; apl. Profess. 933 226 24,2 | 24,0
Wiss./klnstl. Mitarbeiter/-in 11193 4943 44,2 | 433 Wissenschaftl. Hilfskraft** | 7769 3754 48,3 | 47,5

* einschlielich Charité; ** einschlieBlich studentische Hilfskrafte und Tutoren/-innen

Professorinnen und Professoren

An den Berliner Hochschulen ist der Anteil der hauptberuflich tatigen Professorinnen in den
letzten zehn Jahren nahezu laufend gestiegen und zwar insgesamt von 18,6 % auf 31,4 %. Die
Zahl der Professorinnen hat sich dabei mehr als verdoppelt, wéahrend die der Professoren seit
vielen Jahren relativ konstant geblieben ist.

Mit einer Quote von 31,4 % fiir Professorinnen nimmt das Land Berlin im bundesweiten
,JHochschulranking nach Gleichstellungsaspekten® '* nach wie vor eine Spitzenposition ein.
Im Vergleich dazu wurde im Bundesdurchschnitt nur ein Anteil von 22,7 % erreicht.

9 Hochschulen in Tragerschaft des Landes Berlin; Quelle: Daten der Hochschulstatistik 2015
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Professorinnen und Professoren

) Frauen
Jahr Insgesamt | Manner absolat | in %
2005 2 345 1909 436 18,6
2007 2535 1950 585 23,1
2009 2 663 1950 713 26,8
2011 2777 1959 818 29,5
2013 2798 1954 844 30,2
2015 2844 1951 893 31,4

In allen Berliner Hochschulen — mit Ausnahme der Hochschule fur Musik - sind seit 2005 die
Anteile fur Professorinnen gestiegen. An der Technischen Universitét, der Beuth-Hochschule
fir Technik und der Charité-Universitatsmedizin liegen die Quoten jedoch nach wie vor er-
heblich unter dem Landesdurchschnitt von 31,4 %.

Professorinnen und Professoren Ins- Manner | Frauen Frauenanteile in %
gesamt 2015 | 2013 | 2009 | 2005
Universitaten
Freie Universitat 548 342 206 376 | 36,8 30,5 19,2
Technische Universitat 352 284 68 19,3 { 20,0 19,9 9,2
Humboldt-Universitat 479 316 163 340 305 248 17,6
Charité-Universitatsmedizin 257 204 53 20,6 | 209 16,5 12,6
Kunsthochschulen
Universitat der Kiinste 231 146 85 36,8 | 37,4 36,0 27,9
Kunsthochschule WeiRensee 47 24 23 48,9 | 535 44,7 33,3
Hochschule fiir Musik 68 48 20 29,4 1 290 28,8 33,3
Hochschule fiir Schauspielkunst 28 12 16 57,1 | 53,6 50,0 36,0
Fachhochschulen
Beuth-Hochschule fiir Technik 293 234 59 20,1 | 19,7 19,7 154
Hochschule fiir Technik und Wirtschaft 275 198 77 28,0 | 26,3 235 17,7
Hochschule fiir Wirtschaft und Recht 208 127 81 38,9 | 364 335 257
Alice Salomon Hochschule 58 16 42 72,4 1 69,1 72,7 514

Vor mehr als zehn Jahren erfolgte der Ubergang vom System der C-Besoldung auf die W-
Besoldung. Seitdem beschrankt sich der Zuwachs von Professorinnen auf die W-Besoldung:
In W3 ist der Frauenanteil seit 2007 von 12 % auf 25 % gestiegen und in W2 von 31 % auf
39 %. Die mit W1/AT besoldeten Juniorprofessuren waren in den letzten Jahren tiberwiegend
mit Frauen besetzt; 2015 lag der Anteil bei 51 %. .

Professorinnen und Ins- Manner | Erauen Frauenanteile in %

Professoren gesamt 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007
C4-Professor/-in 284 238 46 16,2 | 16,3 145 13,0 128
C3-Professor/-in 302 233 69 22,8 |23,0 223 21,7 21,0
C2-Professor/-in 299 222 77 258 | 255 272 274 318
W3-Professor/-in 646 483 163 252 (249 241 197 124
W2-Professor/-in 844 515 329 390 | 37,3 36,7 364 311
W1/AT -Juniorprofessor/-in 178 87 91 51,1 | 56,7 56,3 55,0 49,5
Gastprofessor/-in 291 173 118 40,5 | 38,3 43,4 38,7 .

Unter den neu- und erstberufenen Professorinnen und Professoren liegt der Frauenanteil mit
34 % nur wenig Uber der Landesquote fiir Professuren insgesamt (31 %). Im Jahr 2015 betrug
die Neuberufungsquote fiir W3-Professuren an Universitaten 29 %. Um den Frauenanteil auf
dieser Besoldungsstufe von derzeit 25 % nachhaltig zu steigern, misste der Frauenanteil bei
Berufungen aber um etwa zehn Prozentpunkte héher liegen. An den Fachhochschulen, die fast
ausschlieBlich W2-Professuren ausschreiben, wurde ca. jede vierte Professur mit einer Frau

1 Das “Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten* wird seit 2005 vom Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft
und Forschung (CEWS) im Abstand von zwei Jahren veroffentlicht.
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besetzt. Auch diese Quote ist mit Blick auf den Frauenanteil an Fachhochschulprofessuren zu
gering, um deutliche Zuwachsraten zu erzielen.

. Insgesamt Universitat Kunsthochschule Fachhochschule
Ruferteilung - Fraten Ins- Erauen Ins- Frauen Ins- Frauen
2015 gesamt| abs. | % |gesamt| abs. | % gesamt| abs. | % |gesamt| abs. | %
W3 101 30 29,7 98 28 28,6 3 2 66,7 -
W 2 138 50 36,2 55 24 43,6 11 7 63,6 72 19 26,4
W1 31 13 419 31 13 419 - -
Insgesamt 270 93 344 | 166 65 39,2 14 9 64,3 72 19 26,4
davon
Erstberufung 147 55 37,4 85 36 424 12 7 58,3 50 12 24,0

Quelle: Berufungsstatistik SenBJW zur GWK-Landerumfrage (inkl. Medizin)

Die Positionen der Hochschulleitung waren insgesamt nur zu einem Drittel mit Frauen be-
setzt. Nur drei der zwdIf Berliner Hochschulen wurden von Frauen geleitet und unter den 25
Vizeprasidenten/-innen bzw. Prorektoren/-innen waren neun Frauen. Fir die wissenschaftli-
che Leitung der 68 Fakultaten ergab sich eine Quote von 29 %.

. Frauen
Hochschulleitung Insgesamt absoiut %
Préasident/Prasidentin; Rektor/Rektorin 12 3 25,0
Vizeprasident/-in; Prorektor/-in 25 9 36,0
Kanzler/Kanzlerin 9 3 33,3

Insgesamt 46 15 32,6
Dekan/Dekanin; wiss./kinstl. Abteilungsleitung 68 20 29,4

Quelle: Leistungsberichte der Hochschulen des Landes Berlin 2015

Verwaltungs- und technisches Personal

Im nichtwissenschaftlichen Bereich der Berliner Hochschulen (Verwaltung, Bibliothek, tech-
nischer Dienst u. a.) sind ganz berwiegend Frauen beschéaftigt (74 %). Die Laufbahngruppe
des héheren Dienstes war insgesamt paritatisch mit Frauen und Mannern besetzt; oberhalb der
Vergltung A 15/ E 15 sowie in den Abteilungsleitungen sind Frauen jedoch weiterhin in der
Minderheit.

Verwaltungs-, technisches und Insgesamt Frauen
sonstiges Personal 30.06.2016 absolut | in %
Insgesamt 16 281 11978 73,6
Hoherer Dienst* 1028 517 50,3
AT;B8-B2; W3 78 20 25,6
A16;E15U 29 9 31,0
A15;E 15 97 47 48,5
Al4;E 14 357 187 52,4
A13;E130,E 13 404 229 56,7
Leitungsfunktionen
Abteilungsleitung 36 12 33,3
Abteilungsleitung ZE 79 42 53,2
Referatsleitung 101 58 57,4

* einschlieBlich 24 Personen auRerhalb Tarif/Besoldung, darunter 4 Frauen
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= Forschungsinstitute, Kammern und Vereinigungen

Dem mittelbaren Landesdient Berlins gehdren zwei groRe offentliche Wissenschafts- und
Forschungsinstitute an, das Max-Delbriick-Centrum fir Biomedizin die Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Im héheren Dienst liegen die Frauenanteile
bei 51 % bzw. 48 % und im Leitungsbereich bei 27 % bzw. 36 %. Anfang 2016 ist mit Grin-
dung des Berliner Instituts fir Gesundheitsforschung eine weitere Wissenschaftseinrichtung
des Landes entstanden; hier waren im hoheren Dienst sowie in Leitungspositionen zum Stich-
tag der Erhebung Uberwiegend Frauen beschaftigt. Auch in der Handwerkskammer und vor
allem in der Arztekammer sind Frauen in diesen Positionen relativ gut vertreten. Fiir die In-
dustrie- und Handelskammer ergaben sich Quoten von 37 % und flr die Kassenarztliche Ver-
einigung von 33 % bzw. 30 %.

Hdéherer Dienst* Leitungspositionen

Korperschaften 6ffentlichen Rechts Ins- Frauen Ins- Frauen

gesamt | absolut|{ in % |gesamt |absolut: in %
Max-Delbriick-Centrum 569 291 511 74 20 27,0
BB-Akademie der Wissenschaften 197 95 48,2 31 11 35,5
Berliner Institut fur Gesundheitsforschung{ 11 9 818 4 4 100,0
Industrie- und Handelskammer 27 10 37,0 27 10 37,0
Handwerkskammer 39 16 41,0 16 7 43,8
Arztekammer 20 14 70,0 12 6 50,0
Kassendrztliche Vereinigung 40 13 32,5 27 8 29,6

* bzw. hohere Verglitung

2.6 Frauen in Vorstands- und Geschaftsfihrungspositionen

In den Anstalten 6ffentlichen Rechts (14) und den Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des
Landes (28) blieb der Frauenanteil in Vorstands- und Geschaftsfuhrungspositionen lange auf
niedrigem Niveau. Hier sorgte eine Anderung des LGG (2010) fir mehr Transparenz bei den
Besetzungsverfahren und damit fir bessere Chancen fir Frauen*?. Dazu gehért eine Doku-
mentationspflicht des Besetzungsverfahrens, die auch fiir Beteiligungsunternehmen gilt"™>.

In der Folge hat sich die Quote kraftig erhéht: im vorliegenden Berichtszeitraum stieg sie fur
Anstalten 6ffentlichen Rechts um drei Prozentpunkte auf 38 % und in Beteiligungsunterneh-
men um zehn Prozentpunkte auf 41 %; 2012 waren es erst 30 % bzw. 15 %. In den Stiftun-
gen, die ganz tUberwiegend im Kulturbereich bestehen, war nur etwa jede vierte Position mit
einer Frau besetzt.

Vorstand, Direktion, Ins- ) Frauenanteile in %
haftsfiih Manner | Frauen

Geschéftsfiihrung gesamt 2016 | 2014 | 2012

Anstalten 6ffentlichen Rechts 34 21 13 38,2 352 30,0

Beteiligungsunternehmen 42 25 17 40,5 : 30,8 154

Stiftungen 6ffentlichen Rechts 35 27 8 22,9 . .

In Anstalten offentlichen Rechts wurden im Berichtszeitraum neun Vorstands- bzw. Ge-
schaftsfuhrungspositionen neu besetzt, davon finf mit Frauen. In Beteiligungsunternehmen
waren es 25 Positionen, darunter zehn Frauen. Den Besetzungen sind in der Regel Ausschrei-
bungen in Form 6ffentlicher Bekanntmachungen vorausgegangen. In den meisten Fallen war
eine Beraterfirma einbezogen, die ebenfalls die Regelungen des Gesetzes zu beachten hat (8 6
Abs. 4 LGG).

12885 und 6 LGG
13§ 1 Absatz 1 Gleichstellungsberichtsverordnung (GleiBV)
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o Besetzung im Berichtszeitraum
Vorstand, Direktion, Frauen
Geschaftsfiihrung InS- | \ranner -
gesamt absolut | in %
Anstalten 6ffentlichen Rechts 9 4 5 55,6
Beteiligungsunternehmen 25 15 10 40,0

Naheren Einblick gibt die Dokumentation der Besetzungsverfahren, hier beispielhaft vom IT-
Dienstleistungszentrum und vom Landeslabor Berlin-Brandenburg angefiihrt: Auf VVorstands-
bzw. Direktionspositionen hatten sich in diesen Einrichtungen dreimal so viel Manner wie
Frauen beworben und es wurden auch deutlich mehr Manner zum Vorstellungsgesprach ein-
geladen. Die Entscheidung fiel zugunsten einer Frau aus. Ahnliche Falle gab es bei Neubeset-
zungen in den Wohnungsbaugesellschaften.

In allen Anstalten 6ffentlichen Rechts sind den VVorgaben des LGG entsprechend Frauenver-
treterinnen im Amt und Frauenforderpléne in Kraft. Von den Beteiligungsunternehmen (fur
die diese Verpflichtungen erst in jlingerer Zeit gelten) hatte zum Stichtag der Erhebung etwa
zwei Drittel eine Frauenvertreterin gewahlt und die Hélfte einen Frauenforderplan erstellt.
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1. Frauenférderung durch offentliche Auftragsvergabe und staatliche Leistungsge-
wahrung

1. Offentliche Auftragsvergabe (§ 13 LGG)

Das Land Berlin nutzt unter bestimmten Voraussetzungen die Vergabe 6ffentlicher Auftrage,
um Anreize fir die Gleichstellung von Beschaftigten auf3erhalb der Landesverwaltung zu set-
zen. Die Verpflichtung zur Frauenforderung besteht fir Auftragnehmende mit regelméafiig
mehr als zehn Beschéftigten und bei einem Auftragsvolumen von mindestens 25 000 Euro
bzw. 200 000 Euro fir Bauleistungen. Die bei der Vergabe anfallenden Daten werden regel-
maRig erhoben.™

gepriifte | nicht erbrachte
Vergabestellen Vergaben* . )
Nachweise | Nachweise

Senatsverwaltungen 11 926 2458 14
Bezirke / Kindertagesstétten 5251 566 1
Anstalten, Stiftungen 6. R. 12 144 270 6
Hochschulen 1057 89 45

Insgesamt; 30 378 3383 66

* mit Verpflichtung zur Frauenforderung

Insgesamt registrierten Verwaltung und die offentlichen Einrichtungen des Landes rund
30 400 derartige Auftragsvergaben. Der groRte Teil entfiel auf Anstalten und Stiftungen 6f-
fentlichen Rechts sowie auf Senatsverwaltungen. Jede Vergabestelle muss jahrlich bei min-
destens funf Prozent der Auftragsvergaben einen Nachweis Uber die Umsetzung der Frauen-
forderung verlangen. Im Berichtszeitraum wurden insgesamt rund 3 400 Nachweise geprift.
Da zwischen Vergabe und der Nachweispriifung mitunter ein grol3erer zeitlicher Abstand be-
steht, muss nicht unbedingt ein direkter Zusammenhang zwischen der hier aufgefiihrten Zahl
der gepriiften Nachweise und der Zahl der Vergaben bestehen.

2. Staatliche Leistungsgewéahrung (§ 14 LGG)

In Berlin ist auch die Gewéahrung freiwilliger finanzieller Leistungen aus Landesmitteln mit
der Auflage von FrauenférdermalRnahmen verbunden. Diese Verpflichtung gilt fiir Zuwen-
dungsempfangende, die Leistungen ab einem Betrag von 25 000 Euro erhalten und mehr als
zehn Personen beschéftigen. Sie mussen die Umsetzung dieser MaRnahmen im Verwen-
dungsnachweis erklaren.®

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum rund 2 300 Félle von Leistungsgewéahrung mit Ver-
pflichtung zur Frauenforderung registriert, ganz tberwiegend im Bereich der Senatsverwal-
tungen. Im gleichen Zeitraum haben rund 1 700 Nachweise Uber Férdermanahmen vorgele-
gen. Entstehen im Zusammenhang mit der Prifung begriindete Zweifel an der Umsetzung der
Verpflichtung, kann die Zuwendungsstelle weitere konkrete Nachweise verlangen. In insge-
samt sechs Fallen wurde aufgrund dessen der Nachweis der Frauenforderung tiberpruft.

Leistungs- | vorgelegte geprufte

Bewilligende Stellen gewahrung® | Nachweise | Zweifelsfalle

Senatsverwaltungen 2 047 1496 6
Bezirksverwaltungen 235 172 0
Insgesamt 2282 1668 6

* mit Verpflichtung zur Frauenforderung

14 siehe Frauenforderverordnung (FFV) und Gleichstellungsberichtsverordnung (GleiBV) — Anlagen 3 und 2
15 siehe Leistungsgewahrungsverordnung (LGV) — Anlage 4
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1. Gremien

Das Landesgleichstellungsgesetz verpflichtet alle Einrichtungen in seinem Geltungsbereich
zur geschlechterparitatischen Besetzung von Gremienpositionen, soweit keine anderen gesetz-
lichen Vorgaben gelten. Darf fiir das Gremium nur eine Person benannt werden, ist nach Ab-
Iauflgler Amtsperiode eine dem jeweils anderen Geschlecht angehdrende Person zu benen-
nen.

Der Senat hat sich in der VVergangenheit aktiv fiir eine ausgewogene Besetzung der Gremien
engagiert. Im Ergebnis sind Frauen heute in den Gremien des Landes insgesamt gut représen-
tiert — auch in den obersten Entscheidungsgremien.

1. Gremien im unmittelbaren Einflussbereich der obersten Landesbehdrden

Es handelt sich bei diesen Gremien tberwiegend um Beirate, Kommissionen und Ausschisse,
die die Landesregierung bzw. eine sonstige Stelle des Landes fachlich beraten. Die obersten
Landesbehtrden meldeten 76 Gremien mit insgesamt 1 361 Mitgliedern; der Frauenanteil lag
bei 42 %. Die geringste Quote ergab sich fir Gremienmitglieder im Zusténdigkeitsbereich der
Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt; nur ein Drittel der rund 300 Mitglieder
waren Frauen, darunter war z. B der Gutachterausschuss fir Grundstiickswerte in Berlin mit
39 Mitgliedern und nur flinf Frauen (13 %).

Unter den Gremienmitgliedern vertraten 551 das Land Berlin; hierflr erhohte sich der Frau-
enanteil in der Berichtsperiode um zwei Prozentpunkte auf 46 %.

Gremien im unmittelbaren Zahl d Mitglieder insgesamt Land Berlin
Einflusshereich der obersten anteer i ns. Frauen Ins- Anteile in %
) Gremien - Frauen
Landesbehdrden gesamt | absolut| in % | gesamt 2016 | 2014
Beirdte, Kommissionen, Ausschiisse* 76 1361 575 42,2 551 253 459 43,8
2. Entsendungen in Organe und Aufsichtsgremien

» Anstalten, Stiftungen und Koérperschaften 6ffentlichen Rechts und Beteiligungsun-
ternehmen

Die obersten Landesbehtrden entsendeten insgesamt 383 Vertreterinnen und Vertreter des
Landes in 59 Aufsichts- bzw. Entscheidungsgremien der Anstalten, Kdrperschaften und Stif-
tungen Offentlichen Rechts sowie der Beteiligungsunternehmen. 47 % der Mandate waren an
Frauen vergeben.

Offentliche Einrichtungen und Zahl Entsendungen -
Beteiligungsunternehmen der_ Ins- Frauen Frauenanteile in %
Gremien | gesamt 2016 | 2014 . 2012
Aufsichtsrate / Verwaltungsrate 39 204 97 47,5 48,6 433
darunter in Beteiligungsunternehmen* 28 153 70 45,8 46,1 43,6
Stiftungsrate / Kuratorien 20 26 12 46,2 438 46,1
Insgesamt 87 383 179 46,7 47,5 43,0

* Quelle: Erhebung zum LGG-Bericht

16§ 15 Abs. 1 und 2 LGG; das gilt auch fiir Gremien mit ungerader Mitgliederzahl, insofern bei Neubesetzung die Mehrheit
beim jeweils anderen Geschlecht liegen muss.
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=  Gremien aulRerhalb des Berliner Landesdienstes

Der Senat hatte weitere 96 Mandate in Aufsichts- und Entscheidungsgremien aullerhalb des
Landesdienstes vergeben, darunter 26 fur Aufsichts- und Verwaltungsrate und 70 fur Stif-
tungsréte und Kuratorien mit Frauenanteilen von 39 % bzw. 54 %.

Zahl Entsendungen
Gremien auBerhalb des Landesamtes der Ins- Frauen Anteil in %
Gremien | gesamt 2016 | 2014
Aufsichts- und Verwaltungsrate 20 26 10 38,5 40,9
Stiftungsrate / Kuratorien 63 70 38 54,3 51,9
Insgesamt 83 96 48 50,0 46,2

3. Gremien an Hochschulen

Die Gremien der Berliner Hochschulen wiesen fur rund 1 900 Mitglieder eine Frauenquote
von 43 % aus. Gut reprasentiert waren Frauen im Kuratorium bzw. Hochschulrat (54 %) so-
wie im Akademischen Senat und den Kommissionen des Akademischen Senats (je 46 %). Fur
Fakultats- und Fachbereichsrate sowie im Konzil bzw. erweiterten Akademischen Senat erga-
ben sich Anteile von 38 % bzw. 41 %.

Gremienmitglieder

Hochschulgremien* Ins- Frauen Frauenanteile in %
gesamt 2015 | 2013 | 2011
Kuratorium aktiv / Hochschulrat 85 46 54,1 53,6 50,6
Konzil / erweiterter Akademischer Senat 364 148 40,7 43,0 36,0
Akademischer Senat 209 97 46,4 47,8 37,3
Kommissionen des Akademischen Senats 520 239 46,0 49,0 48,8
Fakultats- und Fachbereichsrate 717 275 38,4 40,2 36,1
Insgesamt 1895 805 42,5 445 40,1

*ohne Charité - Universitatsmedizin Berlin

In Gremien der technischen Hochschulen ist der Frauenanteil anhaltend gering und spiegelt
damit die Geschlechterverteilung der Personalstruktur wider. In der Beuth-Hochschule fir
Technik und der Technischen Universitat lag er bei 26 % bzw. 32 % und an der Hochschule
fur Technik und Wirtschaft bei 39 %. Zu mehr als 60 % sind Frauen an Gremien der Alice
Salomon Hochschule und der Kunsthochschule Berlin-WeiRensee beteiligt. In der Hochschule
fur Wirtschaft und Recht wurde erstmals die 50 %-Marke erreicht.

Mitglieder in Hochschulgremien

Hochschulen in Trégerschaft des Landes Berlin Ins- Frauen Frauenanteile in %
gesamt 2015 2013 2011
Freie Universitat 352 154 43,8 44,7 41,6
Technische Universitat 201 64 31,8 34,5 24,1
Humboldt-Universitat 322 132 41,0 40,4 37,1
Universitat der Kiinste 178 85 47,8 52,6 48,4
Kunsthochschule Berlin-Weiltensee 77 49 63,6 57,8 48,1
Hochschule fir Musik "Hanns Eisler" 144 57 39,6 47,8 34,7
Hochschule fur Schauspielkunst "Ernst Busch" 66 31 47,0 47,8 36,8
Beuth-Hochschule fiir Technik 192 50 26,0 35,4 32,8
Hochschule fur Technik und Wirtschaft 127 49 38,6 44,0 34,1
Hochschule fir Wirtschaft und Recht 145 72 49,7 47,3 42,5
Alice Salomon Hochschule fiir Sozialarbeit und Sozialpaddagogik 91 62 68,1 73,0 72,2
Insgesamt 1895 805 42,5 44,5 40,1

Quelle: Leistungsberichte der Hochschulen
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IV.  Dokumentation der Rechtsprechung und der Novelle des Landesgleichstellungs-
gesetzes

Rechtsprechung im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum ergingen u. a. folgende, die Gleichstellungsgesetze der L&nder und des
Bundes betreffende Entscheidungen:

VG Berlin, Beschluss vom 08.04.2016 — Aktenzeichen 26 L 371.15

Stichwort(e)/Rechtsnorm(en):
Zeitpunkt der Beteiligung der Frauenvertreterin, Beurteilungen
8§17 LGG

In dem Beschluss geht es im Rahmen einer Konkurrentenstreitigkeit um eine dienstliche Be-
urteilung. Das Gericht weist darauf hin, dass ,,die Beteiligung der Frauenvertreterin nach § 17
Abs. 1 und 2 des Landesgleichstellungsgesetzes — ..vor der Durchfiihrung®“ der ,.beabsichtig-
ten Maflnahme zu erfolgen hat, also nicht erst nach der Er6ffnung der dienstlichen Beurtei-
lung an den betroffenen Beamten (...).

Anmerkung:
Die Senatsverwaltung flr Inneres und Sport weist mit Rundschreiben I Nr. 16/2016 vom 21.

Oktober 2016 auf den Inhalt dieses Beschlusses hin.

OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 16.09.2015 - Aktenzeichen 4 N 31.14

Stichwort(e)/Rechtsnorm(en):

Frauenvertretung, Hohergruppierung, Beanstandungsverfahren, Beteiligungsrecht, Aktenein-
sichtsrecht, Frauenrunden

8§17 LGG

Der Beschluss bestatigt die Entscheidung der Vorinstanz und stellt klar, dass das LGG nach
Sinn und Zweck auch dann anwendbar ist, wenn eine Malinahme allein Frauen oder allein
Manner betrifft. Das Gericht fiihrt aus, dass die Frauenvertreterin bei allen personellen MaR-
nahmen im Sinne des 8 17 Abs. 1 LGG uneingeschrénkt zu beteiligen ist. Dabei sei das Ge-
schlecht der betroffenen Beschaftigten nicht von Bedeutung. Das Gericht stellt sowohl auf
den eindeutigen Wortlaut ab und lehnt, wie das VG, auch eine teleologische Reduktion des
Gesetzes im Sinne einer Nichtbeteiligung der Frauenvertreterin bei allein Méanner betreffen-
den personellen MalRnahme ab. Dies sei notwendig, damit ein einheitlicher Erfahrungshori-
zont gewonnen und das Beteiligungsrecht kompetent wahrgenommen werden kénne.

OVG Munster, Urteil vom 19.06.2015 - Aktenzeichen 6 A 589/12

Stichwort(e)/Rechtsnorm(en):
Gleichstellungsbeauftragte, Verzicht auf Beteiligungsrecht
§ 24 HG NRW a. F, 8817, 18 LGG NRW

Ein allgemeiner Verzicht der Gleichstellungsbeauftragten auf eine Beteiligung an personellen
MaRnahmen, die einen bestimmten Kreis der Beschaftigten oder gar samtliche Beschaftigte
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betreffen, berechtigt den Dienstherrn nicht, von ihrer Beteiligung abzusehen. Denn die hier in
Rede stehenden Vorschriften stehen weder zur Disposition der Gleichstellungsbeauftragten
noch der Dienststelle, die sie im Einzelfall zu beachten haben. Der Dienststelle obliegt es, die
Gleichstellungsbeauftragte frihzeitig Uber beabsichtigte MaBnahmen zu unterrichten (8 18
Abs. 2 Satz 1 LGG NRW) und ihr die Mdglichkeit zur Mitwirkung nach Mal3gabe des § 18
Abs. 2 Satz 1 und 2 LGG NRW zu er6ffnen. Die diesen Pflichten entsprechenden Beteili-
gungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten sind unverzichtbar. Die Gleichstellungsbeauf-
tragte hat bei der Erflillung ihrer nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 Nr. 1 LGG NRW {(iber-
tragenen Aufgaben von den ihr durch das LGG NRW eingerdumten Beteiligungsrechten
pflichtgemaR Gebrauch zu machen. lhre Weisungsfreiheit (vgl. § 16 Abs.1 Satz 2 LGG
NRW) &ndert hieran nichts.

VG Potsdam, Urteil vom 24.02.2016 - Aktenzeichen 2 K 700/15

Stichwort(e)/Rechtsnorm(en):
Zeitpunkt und Umfang der Teilnahme und Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten
8 20 Abs. 1 Satz 3 BGleiG a. F. (gleichlautend 8 30 Abs. 2 Satz 3, 1. Halbsatz des BGleiG)

Das Urteil des VG Potsdam erl&utert ausfiihrlich das Recht der Gleichstellungsbeauftragten
zur aktiven Teilnahme an allen Entscheidungsprozessen zu personellen, organisatorischen und
sozialen Angelegenheiten gemal 8 20 Abs. 1 Satz 3 BGleiG a. F.

Das Recht zur aktiven Teilnahme an allen Entscheidungsprozessen stellt - anders als das
Mitwirkungsrecht nach § 20 Abs. 2 Satz 3 BGleiG a. F. - eine Besonderheit des Bundes-
gleichstellungsgesetzes dar, die systematisch an das Recht der Gleichstellungsbeauftragten
auf fruhzeitige Beteiligung (8 19 Abs. 1 Satz 3 BGleiG a. F.) sowie auf unverziigliche und
umfassende Unterrichtung (8 20 Abs. 1 Satz 1 BGleiG a. F.) anknipft und ihre Einflussnahme
im Verhaltnis zur Mitwirkung zeitlich und sachlich vorverlagert.

Die Regelung in § 20 Abs. 1 Satz 3 BGleiG a. F. ist nach Ansicht des Gerichts grundsétzlich
weit zu verstehen. Die Teilnahmerechte der Gleichstellungsbeauftragten sind nicht auf eine
nachvollziehende Kontrolle nach dem Entstehen einer MaRnahmenabsicht bei der Dienststel-
lenleitung begrenzt. Sie bestehen vielmehr schon in dem durch vorlaufige Uberlegungen ge-
kennzeichneten Vorbereitungsstadium solcher Entscheidungen. Die Gleichstellungsbeauftrag-
te soll bei Entscheidungsprozessen nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sondern
schon bei der Willensbildung mitwirken kénnen.

In Rahmen des Teilnahmeanspruchs aus 8 20 Abs. 1 Satz 3 BGleiG a. F. hat die Dienststelle
der Gleichstellungsbeauftragten auch die Teilnahme an ihren Sitzungen zu ermdglichen. Dies
umfasst als notwendige Voraussetzung die vorherige Bekanntgabe der Tagungstermine und
der Tagesordnung.

Anmerkung:
Die Aufgaben und Rechte der Frauenvertreterin nach dem LGG sind so gestaltet, dass die

Dienststelle die beratende Funktion der Frauenvertreterin im Rahmen der vertrauensvollen
Zusammenarbeit wahrnehmen kann. Daher hat die Frauenvertreterin das Recht friihzeitig und
umfassend unterrichtet zu werden, um sich mit den anstehenden beteiligungspflichtigen MaR-
nahmen vertraut zu machen und gegebenenfalls die erforderliche Sachkunde zu erwerben.

Sie hat zudem ein Auskunftsrecht in allen mit ihren Aufgaben in Zusammenhang stehenden
Angelegenheiten sowie das Recht auf Gelegenheit zu einer Stellungnahme vor Entschei-
dungsfindung durch die Dienststelle. Die Frauenvertreterinnen im Land Berlin haben jedoch
kein Recht auf aktive Teilnahme in der VVorbereitungsphase zu einer Malinahme, in der es erst
vorlaufige Uberlegungen gibt. Die Unterrichtung der Frauenvertreterinnen hat erst dann zu
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erfolgen, wenn die geplante MaBnahme eine tber das Planungsstadium hinausgehende ver-
bindliche Konkretisierung erfahren hat, vgl. Ausfihrungsvorschriften zum LGG (AVLGG).
Diesen Zeitpunkt bestimmt zudem die Dienststelle. Auch das Recht zur Gelegenheit zu einer
Stellungnahme ist kein Recht auf aktive Teilnahme in der VVorbereitungsphase, da sich daraus
z. B. kein Recht auf Teilnahme an Sitzungen ergibt.

VG Kodln, Beschluss vom 22.04.2015 - Aktenzeichen 15 L 971/15

Stichwort(e)/Rechtsnorm(en):
Wahlen der Gleichstellungsbeauftragten, Amtsfortfiihrung
8 16 BGleiG

Der Beschluss beschéftigt sich mit der Frage, wie zu verfahren ist, wenn nach Ablauf der
Wabhlperiode einer Gleichstellungsbeauftragten in Folge von Verzogerungen bei der Neuwahl
eine Ubergangszeit entsteht, in der es keine Gleichstellungsbeauftragte gibt. Gesetzlich ist
dieser Fall im BGleiG nicht geregelt. Einen allgemeinen Grundsatz dergestalt, dass in diesen
Fallen die bisherige Gleichstellungsbeauftragte das Amt kommissarisch weiterfiihrt, gibt es
nicht. Insbesondere ist ein solcher Grundsatz weder aus dem Bundesgleichstellungsgesetz -
insbesondere 8 16 BGleiG - noch aus der zugehorigen Wahlverordnung herzuleiten.

Anmerkung:
In Berlin ist ein solcher Fall ebenfalls gesetzlich nicht geregelt. Der im Beschluss angedeutete

Ausweg Uber die Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten, ist nach dem LGG und der
WOBFrau grundsatzlich rechtlich mdglich, da aber fiir die Einreichung von Vorschlagen
durch die Wahlberechtigten eine Frist von zwei Wochen vorzusehen ist, ist die Bestellung
kein Weg flr eine kurzfristige L6osung. Zu denken ist hier eher an die analoge Anwendung der
Regelunge wenn sowohl die Frauenvertreterin als auch die Stellvertreterin sowie eine Nach-
riickerin abwesend sind. Fur diesen Fall sehen die AVLGG vor, dass aufschiebbare Mal3nah-
men bis zur Rickkehr einer der Amtsinhaberinnen zurlckzustellen sind. Unaufschiebbare
Mafnahmen sind dann ausnahmsweise ohne Beteiligung einer Frauenvertreterin umzusetzen.

VG Berlin, Urteil vom 30.04.2015 - Aktenzeichen 5 K 127.13

Stichwort(e)/Rechtsnorm(en):
Einspruchsverfahren, Gleichstellungsbeauftragte
§ 21 BGleiG a. F.

Das Urteil behandelt die genauere Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens nach BGleiG und
klart die Zustandigkeit fir die Einspruchsentscheidung. Mit der Klage hat die Gleichstel-
lungsbeauftragte gerligt, dass nicht die Kuratorin alleine, sondern das Kuratorium der Stif-
tung, in der sie ihr Amt ausubt, die zustdndige Stelle fur die Entscheidung uber ihren Ein-
spruch sei.

Das Gericht erldutert ausfiihrlich, dass die Gleichstellungsbeauftragte ein ,,Organrecht* darauf
hat, dass Einspruchsentscheidungen von der nach dem BGleiG zusténdigen Stelle entschieden
werden. Dieses Recht musse auch vor Gericht einklagbar sein. Sonst blieben VerstoRe gegen
die Zustandigkeitsregelungen erfolglos. Anders als etwa der Personalrat hat die Gleichstel-
lungsbeauftragte keine Mitentscheidungsrechte. Kann sie demnach eine Entscheidung in der
Sache, z. B. eine Stellenbesetzung, weder verhindern noch vor Gericht angreifen, kommt der
Einhaltung der gesetzlichen Regelungen des Einspruchsverfahrens, die der effektiven Durch-
setzung ihrer Mitwirkungsrechte dienen, erhebliche Bedeutung zu.
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Jedoch ist die Klage in der Sache abgewiesen worden, da die Kuratorin der Stiftung als Vor-
stand im Sinne des § 21 Abs. 3 Satz 1 BGleiG a. F. anzusehen ist und nicht das Kuratorium.

Anmerkung:
Diese Entscheidung ist nicht auf das LGG Ubertragbar, da nach dem LGG die Dienststellen-

leitung nach § 18 Abs. 1 zustandig fir die Beanstandung der Frauenvertreterin ist, auch wenn
sie diese flr unbegrindet halt. Jedoch besteht nach dem LGG fir die Frauenvertreterinnen die
Madglichkeit nach 8 18 Abs. 2 LGG bei dem flr Frauenpolitik zustdndigen Senatsmitglied zu
beanstanden. Dieses legt der Dienststellenleitung dann einen Entscheidungsvorschlag vor.
Das BGleiG kennt ein solches Beanstandungsrecht bei dem fir Frauenpolitik zustandigen
Bundesministerium nicht.

OVG Muinster, Beschluss vom 16.01.2015 - Aktenzeichen 6 A 2234/13

Stichwort(e)/Rechtsnorm(en):

Gleichstellungsbeauftragte, Verfahrensfehler, formelle Rechtswidrigkeit einer Manahme bei
Nichtbeteiligung

88 17,18 LGG NRW

Die Entscheidung beschaftigt sich mit der Frage der Rechtmé&Rigkeit der Entlassung eines
Beamten auf Probe ohne Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten. Die Entlassungsverfu-
gung eines Beamten auf Probe ist nach Ansicht des Gerichts schon deshalb aufzuheben, weil
sie formell rechtswidrig sei. Der Prasident des OLG Koln habe nicht, wie es erforderlich ge-
wesen waére, vor ihrem Erlass die Gleichstellungsbeauftragte beteiligt. Personelle Malinahmen
unterlagen ihrer Beteiligung auch dann, wenn der konkrete Anlass geschlechtsneutral sei. Die
unterbliebene Beteiligung konne nicht durch Nachholung geheilt werden. 8 45 Abs. Satz 1,
Nr. 5 NW VwVTG kdnne mangels Vorliegens einer planwidrigen Regelungsliicke nicht ent-
sprechend angewandt werden, da 8 18 Abs. 3 Satz 1 LGG NRW eine in zeitlicher Hinsicht
nur eingeschrankt mogliche Nachholung der Beteiligung vorsehe. Der Verfahrensmangel sei
auch nicht nach dem Rechtsgedanken des § 46 NW VwVfG ausnahmsweise unbeachtlich.
Die fehlende Kausalitat des Verfahrensmangels fiir die Entscheidung kénne nicht festgestellt
werden; die Moglichkeit einer abweichenden Entscheidung sei nicht auszuschliefl3en.

Anmerkung:
Der Beschluss behandelt einen VerstoR gegen die Beteiligungsrechte der Gleichstellungsbe-

auftragten im Land Nordrhein-Westfalen. Nach 8 18 Abs. 3 des Landesgleichstellungsgeset-
zes von Nordrhein-Westfalen (LGG NRW) fiihrt eine ohne Beteiligung der Gleichstellungs-
beauftragten ausgefiihrte MaRnahme zu einer formellen Rechtswidrigkeit derselben.

In Berlin ist die Rechtswidrigkeit der Malinahme nicht gesetzlich bestimmt. Nach § 17 Abs. 3
LGG Berlin ist die Malnahme bei unterbliebener Beteiligung der Frauenvertreterin fir zwei
Wochen auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. In den Ausfiihrungsvorschriften zum
zu 8§ 17 LGG (AVLGG) ist jedoch festgelegt, dass die fehlende Beteiligung der Frauenvertre-
terin einen Verfahrensfehler darstellt, der zur Rechtswidrigkeit der MaRnahme flihren kann.
Die Frage, ob eine Rechtswidrigkeit in dem jeweiligen konkreten Fall vorliegt, bestimmt sich
nach den allgemeinen Regeln des § 46 VwVTfG. Danach ist eine Verletzung von Verfahrens-
vorschriften nur dann unerheblich, wenn die Verletzung die Entscheidung in der Sache offen-
sichtlich nicht beeinflusst hat.
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OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 11.12.2015 - Aktenzeichen 4 N 42.14
Stichwort(e)/Rechtsnorm(en):

Wahl der Frauenvertreterin, aktives Wahlrecht, passives Wahlrecht von ménnlichen Beschéf-
tigten, Diskriminierung, Frauenférderung, biologisches Geschlecht

§ 8 Abs. 1 AGG, § 16a LGG

Die Beschrankung des aktiven und passiven Wahlrechts im Landesgleichstellungsgesetz auf
weibliche Beschaftigte verstol3t nach Ansicht des Gerichts nicht gegen héherrangiges Recht.
Der Kléager verkenne bei seiner Argumentation den Zweck des Gesetzes, das der Frauenforde-
rung dienen soll.

»Soweit der Kldger meint, dieser Sachverhalt gebe Anlass, die Unterreprdasentanz von Man-
nern ins Visier zu nehmen, verkennt er die strukturellen Defizite, denen mit der Frauenforde-
rung begegnet werden soll. Gerade der geringere Frauenanteil in Fiihrungspositionen belegt
die im angefochtenen Urteil aufgezeigte Einschatzung des Gesetzgebers, aufgrund der gesell-
schaftlichen Ressourcenverteilung und der nach wie vor bestehenden Rollenbilder von Mann
und Frau lagen die Benachteiligungen, die es abzubauen gelte, auf Seiten der Frauen. Diesem
Ansatz tritt der Rechtsbehelf nicht substantiiert entgegen.*

VG Berlin, Urteil vom 05.04.2016 — Aktenzeichen 5 L 92.16

Stichwort(e)/Rechtsnorm(en):
Beteiligung der Frauenvertreterin bei Anordnung einer amtsérztlichen Untersuchung
8§17 LGG

Das VG hat entschieden, dass die Anordnung einer amtsarztlichen Untersuchung eine beteili-
gungspflichtige MalRnahme nach § 17 LGG darstelt.

Das Gericht flhrt aus, dass das LGG im Gegensatz zum Bundespersonalvertretungsgesetz und
dem Berliner Personalvertretungsgesetz keine abschlielende Aufzéhlung der Beteiligungstat-
bestande kennt. Vielmehr geht das Gesetz von einer in § 17 Abs. 1 LGG normierten Allzu-
standigkeit der Frauenvertreterin bei sozialen, organisatorischen und personellen Malinahmen
aus. Der Begriff der MaRnahme werde im Gesetz zwar nicht naher bestimmt; der Malinah-
menbegriff orientiere sich im Ausgangspunkt an dem Malinahmenbegriff des Personalvertre-
tungsrechts, geht aber nach Ansicht des VG im Einzelfall mit Blick auf die Zielrichtung des
LGG daruber hinaus. Daher stellt eine Malinahme, die den personalvertretungsrechtlichen
MaRnahmenbegriff erfillt, auf jeden Fall auch eine beteiligungspflichtige MaRnahme im Sin-
ne des LGG dar.

Dies ist bei der Anordnung einer amtsérztlichen Untersuchung der Fall.

Eine Nichtbeteiligung sei weiter nicht gemall 8 46 VwV{G unbeachtlich. Dies sei nur dann
der Fall, wenn die Entscheidung in der Sache durch den Formfehler offensichtlich nicht be-
einflusst sei. Dies ist hier bei der fehlerhaft unterlassenen Beteiligung der Frauenvertreterin
nicht der Fall.
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BAG, Urteil vom 17.12.2015 - Aktenzeichen 8 AZR 421/14

Stichwort(e)/Rechtsnorm(en):
Gleichbehandlung, Transsexualitat
8 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Die Transsexualitdt gehort als solche nicht zu den in § 1 AGG explizit genannten Griinden, an
die das Benachteiligungsverbot in § 7 Abs. 1 AGG anknlpft. Sie kann jedoch sowohl im
Rahmen des in § 1 AGG angefiihrten Grundes ,,Geschlecht* als auch des Grundes ,,sexuelle
Identitdt” im Sinne von § 1 AGG von Bedeutung sein. Dies folgt aus einer unionsrechtskon-
formen Auslegung von § 1 AGG.

Eine Benachteiligung kann nicht wegen der Transsexualitat eines Bewerbers/einer Bewerbe-
rin erfolgen, wenn diese dem Arbeitgeber nicht bekannt ist.

Anmerkung:
Da das Verbot der Diskriminierung in 8 2 Abs. 2 LGG an die Vorgaben des AGG anknipft,

kann eine Benachteiligung aufgrund von Transsexualitdt im Rahmen einer Beanstandung als
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts durch Frauenvertreterinnen gerligt werden.

LAG Baden-Wirttemberg, Urteil vom 29.04.2016 - Aktenzeichen 19 Sa 45/15

Stichwort(e)/Rechtsnorm(en):
KorpergroRe, mittelbare Diskriminierung, Polizeidienst
881,3,6,7,15 AGG

Die Klagerin bewarb sich auf eine Stellenausschreibung fur Zugbetreuerinnen und Zugbetreu-
er im Fernverkehr bei der Beklagten. In dem Bewerbungsschreiben erwahnte sie ihre Korper-
grole von 1,55 m. Die Klagerin wurde nicht zum Bewerbungsgesprach eingeladen. In der
Vorinstanz war festgestellt worden, dass die geringe KorpergroRe der Kldgerin ein Grund
neben anderen fiir die Beklagte war, sie nicht zu einem Bewerbungsgesprach einzuladen. Es
ist nicht erforderlich, dass das Abstellen auf die KorpergroRe der ausschlieBliche oder auch
nur der wesentliche Grund flr die Entscheidung der Beklagten ist, die Klagerin nicht zu ei-
nem Bewerbungsgesprach einzuladen. Eine bloRe Mitursdchlichkeit geniligt. Da von einer
geringen KorpergroRe Uberdurchschnittlich mehr Frauen als Manner betroffen sind, liegt in
dem Abstellen auf die Korpergrofie eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
vor, die in diesem Fall nicht durch sachliche Griinde gerechtfertigt ist. Das Gericht sprach der
Kl&gerin eine Entschadigung in Héhe von zwei Monatsgehéltern zu.

VG Schleswig, Urteil vom 26.03.2015 - Aktenzeichen 12 A 120/14

Stichwort(e)/Rechtsnorm(en):
KorpergroRe, mittelbare Diskriminierung, Polizeidienst
881,3,6,7, 15 AGG

Die Klagerin bewarb sich bei der Bundespolizeiakademie um Einstellung in den Vorberei-
tungsdienst des hoheren Polizeivollzugsdienstes der Bundespolizei. Die Bewerbung der Kla-
gerin wurde abgelehnt. Sie kénne nicht berlcksichtigt werden, da sie die Mindestanforderun-
gen der Einstellungsvoraussetzung Kdrperlange nicht erfiille. Mit 1,58 m Korperlange werde
die Einstellungsvoraussetzung von mindestens 1,63 m nicht erfllt.
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Das VG Schleswig verurteilte die Beklagte zu einer Geldentschéadigung in Hohe von 3.780,31
EUR. In der Kdrperlangenanforderung sei eine mittelbare Benachteiligung von Frauen gem.
8 3 Abs. 2 AGG wegen des Geschlechts zu sehen. Diese sei auch nicht nach § 8 AGG ge-
rechtfertigt. Danach ist eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten
Grundes (hier die typischerweise auf das weibliche Geschlecht zuriickzufihrende Kérpergro-
Re) zuldssig, wenn dieser Grund wegen der Art der auszuiibenden Tatigkeit oder der Bedin-
gungen ihrer Ausiibung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt.

Zwar konne die Anforderung einer bestimmten KorpergroRRe in bestimmten Aufgabenberei-
chen ein zul&ssiges Einstellungskriterium sein, sodass eine Ausnahme nach § 8 AGG gerecht-
fertigt ist. Dies miisse aber in jedem Einzelfall nachgewiesen werden und diirfe nicht pauschal
fur alle Stellen gelten. Die Argumentation der Bundespolizeiakademie wurde vorliegend fur
pauschal gehalten, zumal nicht hinreichend berlcksichtigt wurde, dass es sich um einen Pos-
ten im hoheren Dienst handelte.
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V. Das Landesgleichstellungsgesetz in der Praxis

1. Ausfuhrungsvorschriften zum Landesgleichstellungsgesetz (AVLGG)

Im Berichtszeitraum sind nach einem umfassenden Abstimmungsprozess die AVLGG am 22.
Mai 2015 im Amtsblatt fiir Berlin erschienen.

Die Ausfiihrungsvorschriften dienen der landesweiten einheitlichen Umsetzung des Landes-
gleichstellungsgesetzes (LGG). Die AVLGG liefern sowohl den Dienststellen als auch den
Frauenvertreterinnen eine praxisorientierte Hilfestellung flr den Arbeitsalltag mit dem LGG.
Die Anwendung der AVLGG wird insbesondere einen einheitlichen Ablauf von Besetzungs-
verfahren und eine einheitliche Gestaltung der Beteiligungsrechte der Frauenvertreterinnen
befdordern. Daher wird erwartet, dass die Anzahl der Beanstandungen sowie die Anfragen zur
Auslegung des LGG zuriickgehen.

In Einbeziehung der Erfahrungen mit den AVLGG in der Praxis ist eine Evaluierung der
AVLGG geplant. Auf der Grundlage dieser Evaluierung werden die AVLGG weiterentwi-
ckelt.

2. Praxisbeispiele aus Senatsverwaltung und Beteiligungsunternehmen

= Senatsverwaltung fur Arbeit, Integration und Frauen

Der Verpflichtung zur Forderung der Gleichstellung von Frauen und Méannern kommen die
offentlichen Einrichtungen geméR § 1 LGG auf der Grundlage eines Frauenforderplans nach.
Hier werden die Beschéaftigtenstruktur hinsichtlich ihrer Méngel in der Gleichstellung analy-
siert, Mallnahmen zu deren Abbau verbindlich festgelegt und die Erfolge regelméaRig tber-
prift (8 4 LGG).

Zum Personalwirtschaftsbereich der Senatsverwaltung flr Arbeit, Integration und Frauen (Se-
nArbintFrau) gehorte das Landesamt fir Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische
Sicherheit (LAGetSi). Im ersten Frauenforderplan Mitte 2012 bestand fiir diesen Beschéftig-
tenkreis von rund 400 Personen noch eine Unterreprésentanz von Frauen auf einigen Stufen
des hoheren Dienstes bzw. im Leitungsbereich. Eine Erhéhung des Frauenanteils konnte auf-
grund der Sparvorgaben im Personalbereich im Wesentlichen nur durch Besetzung freiwer-
dender Stellen sowie durch Befoérderungen und Héhergruppierungen erreicht werden. Deshalb
hieR es im LAGetSi vor allem, Frauen zur Ubernahme dieser Positionen gezielt zu qualifizie-
ren.

Wie die Aktualisierungen des Frauenforderplans 2014 und eine letzte Bestandsaufnahme
2016 (im Zusammenhang mit dem LGG-Bericht) zeigten, war es zwischenzeitlich gelungen,
die Unterreprésentanz in nahezu allen Besoldungs- und Vergltungsgruppen sowie in Fuh-
rungspositionen abzubauen. Hierbei darf jedoch nicht aufler Acht gelassen werden, dass die
Integration des Ressorts Frauen in die neue Senatsverwaltung fur Arbeit, Integration und
Frauen, mit etwa 34 beschéaftigten Frauen, davon finf in Leitungsfunktionen, die Statistik
positiv beeinflusst hat.

Gleichstellungsbemihungen haben sich damit aber nicht erschopft. Um den Status Quo zu
erhalten und der Unterreprasentanz von Frauen entgegenzuwirken, wurden neben den bewahr-
ten die strategischen und besonderen MaRRnahmen weiter ausgebaut. In der SenArbIntFrau
gehoérten dazu insbesondere:

» Ein strategisches Personalentwicklungskonzept, das unter Berlcksichtigung aller gesetz-
lichen Vorgaben (auch denen des LGG) in der ,,Dienstvereinbarung Forderung einer gesund-
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heitsorientierten Zusammenarbeit und Personalentwicklung* (DV Forderung) verankert wur-
de (Verzahnung der Personalentwicklung mit der Gleichstellungsverpflichtung).

« Die Einberufung einer Gleichstellungkonferenz (durch die zustdndige Staatssekretdrin),
um den Stand der Frauenforderung regelméfiiig alle zwei Jahre zu evaluieren: Dazu gehoéren
Bestandsaufnahme, Uberpriifung der Wirksamkeit der MaRnahmen, Berichte aus den Berei-
chen, Erfahrungsaustausch und Weiterentwicklung des Frauenférderplans. An der Gleichstel-
lungskonferenz nahmen alle Abteilungsleitungen, die Biroleitungen, die Personalentwick-
lungsberater/-in, die Vertretungen der Personal- und der Personalwirtschaftsstelle, die Frau-
envertreterin und eine Vertretung des Personalrats teil.

* Die Festlegung von intern verbindlichen ,,Basisanforderungen®, die fiir alle Aufgabenge-
biete bestanden und die von allen Beschiftigten u. a. ,,soziales Verstindnis“ (Diversity-
Kompetenz) auch im Hinblick auf die Gleichstellung von Frauen und Ménnern forderten und
von Fuhrungskréften darliber hinaus Kenntnisse tber die Inhalte des LGG. Sie bilden auch die
Grundlage und Voraussetzung fir Anforderungsprofile bei Stellenausschreibungen, Auswahl-
gesprachen und Beurteilungen.

» Die Schulung fir Flhrungskréafte zum Erwerb von Genderkompetenzen aufgrund der
besonderen Verantwortung der Flhrungskraft fir die Umsetzung der gesetzlichen Verpflich-
tung zur Gleichstellung von Frauen und Ménnern.

« Das Jahresgesprach zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern/-innen ist wesentliches
Element einer individuellen Personalentwicklung. Es dient u. a. der Erdrterung persénlicher
Zielvorstellungen und maoglicher Entwicklungsperspektiven sowie der Festlegung entspre-
chender Rahmenbedingungen.

*  Der Start einer Informationsinitiative ,,Markt der Moglichkeiten* unter Schirmherrschaft
der Staatssekretérin, die Frauen Uber die Moglichkeit der Qualifizierung informierte, interes-
sierte Frauen identifizierte und diesen Personenkreis auf Wunsch gezielt unterstiitzte.

«  Zur Vorbereitung auf die Ubernahme einer Filhrungsposition bzw. Erweiterung der Fiih-
rungskompetenz wurde das dienststelleninterne KompetenzPLUS-(K+)-Programm angeboten.

e Zur Fort- und Weiterbildung als zentraler Baustein der Personalentwicklung und auch
wichtiges Instrument der Frauenférderung gehdrte zudem

- die Unterstutzung der Qualifizierung von Frauen in Bereichen von Unterreprésentan-
zen,

- die vorrangige Unterstiitzung von Frauen in der systematischen Aufstiegsqualifizie-
rung beim Wechsel von der gehobenen in die héhere Laufbahn und bei der Fiihrungs-
kraftefortbildung,

- die Mdglichkeit zusatzlicher Qualifizierung von Frauen durch Ubertragung besonderer
Aufgaben oder Gremientatigkeiten, die z. B. fur Fuhrungspositionen von Bedeutung
sein kdnnen.

Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat die Senatsverwaltung fur Ar-
beit, Integration und Frauen u. a. folgende familienfreundliche Rahmenbedingungen geschaf-
fen:

»  Bewilligung von Teilzeit; flexible Arbeitszeiten auch in Fihrungs- und Leitungspositio-
nen

*  (Wieder-)Erhohung des Arbeitszeitvolumens auf Wunsch der Beschéftigten

«  Madglichkeiten alternierender Telearbeit wurden in einer entsprechenden Dienstvereinba-
rung aufgezeigt.
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» Beurlaubte Dienstkrafte (z. B. aus familidren Grinden) konnten an Fortbildungsveran-
staltungen teilnehmen.

»  Auf Wunsch der Beurlaubten wurde ein individueller Riickkehrplan erstellt.

* Im Dienstgebéude der Senatsverwaltung wurde ein Familienzimmer eingerichtet. Be-
schaftigte haben dort einen Arbeitsplatz und kénnen ihre Kinder oder Eltern betreuen.

Den Beschaftigten der SenArbintFrau standen zudem folgende allgemeine unterstiitzende
MaRnahmen zur Verfligung:

* Internes Fortbildungsprogramm

«  Gesundheitsmanagement

» Kollegiale Beratung

»  Konfliktberatung der Berliner Justiz.

Frauenforderung kann nur gelingen, wenn alle Akteurinnen und Akteure zusammenwirken.

Veronika Reichert

Frauenvertreterin der Senatsverwaltung fur Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (vormals
Frauenvertreterin der Senatsverwaltung fiir Arbeit, Integration und Frauen)

Juni 2017
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= Berliner Immobilienmanagement GmbH

Die Berliner Immobilienmanagement GmbH ging 2015 aus der Zusammenlegung von Lie-
genschaftsfonds Berlin (Griindung 2001) und BIM (Griindung 2003) hervor. Im Auftrag des
Landes Berlin bewirtschaftet, verkauft und verwertet die Gesellschaft rund 4 500 landeseige-
ne Immobilien in der ganzen Stadt.

Aktuell arbeiten 323 Frauen im Unternehmen. Das entspricht einem Frauenanteil von 60,7 %;
der Anteil der Frauen in Fuhrungspositionen liegt mit 43,5 % deutlich darunter.

Auf Fuhrungspositionen bewerben sich leider noch immer deutlich weniger Frauen als Mén-
ner, so dass vor allem bei internen Bewerbungen Frauen erst explizit ermutigt werden mus-
sen, sich zu bewerben.

Die BIM ist mit einem Durchschnittsalter von 37 Jahren ein verhadltnismaRig junges Unter-
nehmen. Daher ist es an der Tagesordnung, dass Kolleginnen in den Mutterschutz gehen oder
Véter Elternzeit nehmen. 25 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Teilzeit, der
Anteil der Frauen betragt 80 %. Auch Frauen in Fuhrungspositionen arbeiten mitunter in Teil-
zeit.

Mit verschiedenen Malinahmen unterstiitzt und fordert das Unternehmen die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie:

« Die BIM ist durch das Audit berufundfamilie® der gemeinnutzigen Hertie-Stiftung als
familienfreundliches Unternehmen zertifiziert.

« Die BIM hat den pme-Familienservice vertraglich gebunden, welchen die Beschaftigten
kostenlos flr Beratungsgesprache, Coachings, Informationsveranstaltungen oder fur die Not-
betreuung nutzen kénnen.

* AuBerdem gibt es fiir jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter der BIM die Mdoglichkeit,
sich anonym in Krisenzeiten von externen Expertinnen und Experten beraten zu lassen, bei-
spielsweise, wenn die Pflege von Familienangehdrigen organisiert werden muss.

*  Mehrere Eltern-Kind-Biros ermdglichen es, Kinder bei Betreuungsengpassen mit zur
Arbeit zu nehmen.

« Im Rahmen des Audits berufundfamilie® wurden 2016 die Arbeitsfelder Arbeitszeit,
Arbeitsort und Arbeitsorganisation als Handlungsfelder bearbeitet und in der Folge Betriebs-
vereinbarungen zum Thema Arbeitszeit und Arbeitsort geschlossen. Die seit dem 1. Januar
2017 geltende Betriebsvereinbarung zur Vertrauensarbeitszeit ermoglicht es den Beschéftig-
ten, die vertragliche Arbeitszeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen flexibel gemaR
dem jeweiligen Arbeits- und Kundenbedarf unter bestmdglicher Berlicksichtigung der indivi-
duellen Interessen einzusetzen und auch auf familidre Belange in besonderem Male Rick-
sicht nehmen zu kénnen.

Die Arbeitszeit wird daher ganz bewusst so wenig wie mdglich reglementiert und orientiert
sich nur an den gesetzlichen Grenzen des Arbeitszeitgesetzes und der taglichen zul&ssigen
Arbeitszeit von maximal 10 Stunden (8§ 14 Abs. 2 Nr. 1 ArbZG). Diese darf nur auf Antrag
und in Ausnahmefallen Uberschritten werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen
lediglich Uberschreitungen der Arbeitszeit in einer Aufstellung erfassen, um der gesetzlich
geforderten Aufzeichnungspflicht (§ 16 Abs. 2 ArbZG) zu gentigen. Der Schwerpunkt liegt in
der Eigenverantwortlichkeit der Beschéftigten. Sie sind in der Vertrauensarbeitszeit besonders
dafiir verantwortlich, der Fuhrungskraft Ungleichgewichte zwischen planméRiger und tatsach-
licher Arbeitszeit unverziglich anzuzeigen.

Das Unternehmen hat sich in den internen Diskussionen mit dem Punkt ,,Arbeit auflerhalb des
Biiros* beschiftigt und wir konnten uns auf eine moglichst wenig restriktive Formulierung
verstandigen. Sofern moglich, ist unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daher das Arbei-
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ten an einem ,anderen Arbeitsort” moglich und beschrinkt sich nicht auf das klassische
Homeoffice und einen bestimmten Arbeitsort. Durch die technische Ausstattung ist das Arbei-
ten von anderen Orten aus prinzipiell moglich. Dies soll so die Flexibilitat der Beschéaftigten
erhohen.

Kurz vor Abschluss steht derzeit eine Betriebsvereinbarung zum Entgeltsystem, da es bislang
weder im Liegenschaftsfonds noch bei der BIM GmbH einen Tarifvertrag oder ein Entgelt-
system gegeben hat. Damit werden zukunftig fur alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die
Eingruppierung, Entgeltgruppen und Gehaltsbénder transparenter und nachvollziehbarer.

Wahl

Die Frauenvertreterin der BIM GmbH wurde nach anfanglichem Zdgern erstmalig im Marz
2013 gewahlt. Im Jahr 2015 fusionierte die BIM mit dem Liegenschaftsfonds Berlin und 120
neue Kolleginnen und Kollegen kamen hinzu. Daher war vorzeitig eine Neuwahl der Frauen-
vertreterin in beiden Unternehmen erforderlich geworden.

Beim Liegenschaftsfonds Berlin war erst im November 2014 eine Frauenvertreterin bestellt
worden. Als Ergebnis der Wahl im Juli 2015 wurde Katrin Henschel - die Frauenvertreterin
des Liegenschaftsfonds - als Stellvertreterin und Daniela Hufeisen - die bisherige Frauenver-
treterin der BIM GmbH - als hauptamtliche Frauenvertreterin des fusionierten Unternehmens
gewahlt.

Netzwerk und Beteiligung

Im Gegensatz zum Betriebsrat arbeitet eine Frauenvertreterin tberwiegend allein. Umso wich-
tiger ist daher ein gut funktionierendes Netzwerk der Frauenvertreterinnen. In den regelméaRi-
gen Sitzungen der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenvertreterinnen (LAG) treffen sich die
Frauenvertreterinnen. In diversen Arbeitsgruppen wird zudem in bestimmten Sparten an spe-
zifischen Themen gearbeitet.

Durch diesen Austausch erfahren die Frauenvertreterinnen gegenseitige Hilfe und Unterstt-
zung in kritischen Situationen.

Dies gilt ganz besonders fur die Frauenvertreterinnen der Beteiligungsunternehmen. Die Un-
ternehmen haben, wie auch die BIM selbst, oft erst weit nach der Einbeziehung dieser in den
Wirkungsbereich des LGG im Jahre 2010 und nach weiteren Hinweisen seitens der Senats-
verwaltung flr Finanzen entsprechende Wahlen organisiert. Die relativ kurze Zeitspanne und
Lernphase flr das Miteinander von Frauenvertretung und Unternehmensleitung fuhrt derzeit
noch dazu, dass eine LGG-konforme Beteiligung der Frauenvertreterin immer wieder einge-
fordert werden muss. Es kommt zu Uneinigkeiten tber die Auslegung des LGG und dessen
»entsprechender Anwendung™ (vgl. § 1a LGG) im Unternehmen.

Hohes Konfliktpotenzial birgt bisweilen auch die Zusammenarbeit mit den Betriebsraten in
den Beteiligungsunternehmen.

Im Gegensatz zu den Regelungen des Berliner Personalvertretungsgesetzes (PersVG) enthélt
das Betriebsverfassungsgesetz des Bundes (BetrVG) keine expliziten Regelungen Gber die
Frauenvertretung geschweige denn tber die Rechte einer solchen.

Ob die Betriebsrate der Frauenvertreterin beispielsweise eine Teilnahme an den Sitzungen des
Betriebsrates ermdglichen, ist demnach nicht eindeutig gesetzlich geregelt und wird somit
unterschiedlich gehandhabt. Dies flihrt zu grof3en Unsicherheiten auf Seiten der Frauenvertre-
tung und macht diese abhangig von der Gunst der Betriebsrate oder Unternehmensleitungen.
So habe ich als Frauenvertreterin der BIM zunéchst die Erfahrung mit einem sehr offenen
Betriebsrat gemacht und an jeder Sitzung teilgenommen. Auf diese Weise war es moglich,
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von den aus fast allen Abteilungen des Unternehmens kommenden Betriebsrats-Mitgliedern
und deren Insiderwissen zu profitieren, Vorgénge und Entscheidungen somit besser zu verste-
hen und eine Beurteilung aus Sicht der Frauenvertreterin in den gemeinsamen Diskussions-
prozess mit einbringen zu kénnen.

Dies hat sich nach der Neuwahl des Betriebsrats im Juli 2015 gedndert und eine Teilnahme an
den Sitzungen wurde seither abgelehnt. Dies erschwert meine Arbeit als Frauenvertreterin
sehr.

Fur die Betriebe und Beteiligungsgesellschaften gilt gemél § 1a LGG dessen entsprechende
Anwendung. Was dies im Einzelnen flr die Arbeit der Frauenvertreterinnen heif3t, liegt der-
zeit groftenteils im Ermessen und der Auslegungen der jeweiligen Geschaftsleitungen. Um
eine einheitliche Anwendung des LGG auch in den Beteiligungsgesellschaften zu gewéhrleis-
ten und immer wiederkehrenden Uneinigkeiten tber die Rechte der Frauenvertreterinnen zu-
vorzukommen, bedarf es weiter erheblicher Anstrengungen. Hilfreich kdnnte beispielsweise
eine Musterbetriebsvereinbarung sein, in der die Unternehmensleitungen und Betriebsrate
sich der Unterstitzung und Information der Frauenvertreterinnen im Sinne des LGG ver-
pflichten. Auch eine Art Leitfaden zur Anwendung des LGG in den Beteiligungsgesellschaf-
ten konnte die Arbeit der Frauenvertreterinnen sicher ein Stiick weit leichter machen.

Daniela Hufeisen
Frauenvertreterin der Immobilienmanagement GmbH
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Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

in der Fassung vom 6. September 2002 (GVBI. S. 280), zuletzt geéndert durch Artikel 6 Berliner E-
Government-Gesetz vom 30. Mai 2016 (GVBI. S. 282)

Ubersicht

81 Geltungsbereich

§1a Geltung bei Beteiligungen des Landes

§1b  Geltung bei Umwandlung, Errichtung und Verauferung von Einrichtungen des Landes
§2 Grundsatz

Gleichstellungsverpflichtung

Frauenférderplan

Stellen- und Funktionsausschreibungen, dffentliche Bekanntmachungen
Auswahlverfahren

Ausbildung

Einstellungen und Beférderungen

Fort- und Weiterbildung

Arbeitszeit und Rahmenbedingungen

Beurlaubung aus familidren Griinden

Sexuelle Belastigung am Arbeitsplatz

Frauenférderung durch &ffentliche Auftragsvergabe
Frauenférderung bei staatlicher Leistungsgewahrung
Gremien

Frauenvertreterin

Wanhl

Aufgaben und Rechte der Frauenvertreterin
(weggefallen)

Beanstandungen

Gesamtfrauenvertreterin

Berichtspflicht

Gerichtliches Verfahren

Verwirklichung des Gleichstellungsgebots in den Bezirken
Verwaltungsvorschriften

Inkraftireten

] 4]

]

LGN LGN LGN LGP LOD LON LGN WON LD LN LD LN LN Wn i ununun uin uin
I S G S (I G Y G G (o N = = Tt B = RS I Y]

OoE~-N~DO MW =0

wnununun
M [ P R
Lo by = O

§ 1 Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt fur die Berliner Verwaltung (§ 2 des Allgemeinen Zustandigkeitsgesetzes), far
landesunmittelbare offentlich-rechtliche Kdérperschaften, Anstalten und Stiftungen (§ 28 des
Allgemeinen Zustandigkeitsgesetzes), fur die Gerichte des Landes Berlin, fir den Présidenten des
Abgeordnetenhauses von Berlin, den Rechnungshof von Berlin und den Berliner Beauftragten far
Datenschutz und Informationsfreiheit.

§ 1a Geltung bei Beteiligungen des Landes

(1) Soweit das Land Berlin unmittelbar oder mittelbar Mehrheitsbeteiligungen an juristischen Personen
des Privatrechts oder Personengesellschaften hélt oder erwirbt, stellt es sicher, dass die Regelungen
dieses Gesetzes auch von diesen entsprechend angewendet werden. Das gilt insbesondere fiir die
Erstellung eines Frauenférderplans, fiir Stellenbesetzungsverfahren einschliellich der Besetzung von
Vorstands- und Geschéftsfilhrungspositionen sowie fir die Wahl von Frauenvertreterinnen.

(2) Einzelheiten sind mit Inkraftireten dieses Gesetzes im Rahmen der jeweiligen Rechtsgrundlage zu
regeln.

(3) Soweit das Land Berlin keine Mehrheitsbeteiligungen an juristischen Personen des privaten Rechts
oder Personengesellschaften unmittelbar oder mittelbar halt oder erwirbt, wirkt es darauf hin, dass
MaRknahmen entsprechend den Regelungen dieses Gesetzes auch von den juristischen Personen des
privaten Rechts und Personengesellschaften angewendet werden.

§ 1b Geltung bei Umwandlung, Errichtung und Verduferung von Einrichtungen des Landes

(1) Wandelt das Land Berlin Teile der Berliner Verwaltung, eine Kdérperschaft oder Anstalt des
dffentlichen Rechts oder eine andere Einrichtung, die in den Geltungsbereich von § 1 dieses Gesetzes

Anlage 1
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fallt, oder einen Teill davon in eine juristische Person des privaten Rechts oder eine
Personengesellschaft um oder errichiet es juristische Personen des privaten Rechts oder
Personengesellschaften, so ist in den Umwandlungs- oder Errichtungsrechtsakten und in den
Jewelligen Rechtsgrundlagen festzulegen und sicherzustellen, dass die Regelungen dieses Gesetzes
auch zukanftig Anwendung finden.

(2) Erfolgt eine teilweise oder vollstindige WVerdulerung einer junstischen Person oder
Personengesellschaft, sind Erwerbende zu verpflichten, die entsprechende Anwendung der
Vorschriften dieses Gesetzes zu gewahrleisten und eine entsprechende Verpflichtung bei etwaigen
WeiterverdufRerungen auch spateren Erwerbenden aufzuerlegen.

§ 2 Grundsatz

(1) Frauen und Manner sind gleichzustellen. Zur Verwirklichung der Gleichstellung werden nach
Malgabe dieses Gesetzes Frauen gefirdert und bestehende Benachteiligungen wvon Frauen
abgebaut.

(2) Frauen und Manner dirfen wegen ihres Geschlechts oder ihres Familienstandes nicht diskriminiert
werden.

§ 3 Gleichstellungsverpflichtung

(1) Die Einrichtungen nach § 1 sind verpflichtet, aktiv auf die Gleichstellung von Mannem und Frauen
in der Beschéaftigung und auf die Beseitigung bestehender Unterreprasentanzen hinzuwirken. Die
Erfillung dieser Verpflichtung ist besondere Aufgabe der Beschaftigten mit Vorgesetzien- und
Leitungsfunktionen. Sie ist in den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen als Leistungskriterium
festzuschreiben sowie bei der Beurteilung ihrer Leistung einzubeziehen.

(2) Frauen sind unterreprasentiert, wenn in Vorgesetzten- oder Leitungsfunktionen, in einer
Besoldungs-, Vergitungs-, Entgelt- oder Lohngruppe einer Laufbahn bzw_ Berufsfachrichtung in einer
Einrichtung nach § 1 mehr Manner als Frauen beschéftigt sind.

(3) Fihren personalwirtschaftliche Malknahmen zu einem Stellenabbau, so ist sicherzustellen, dass
sich der Anteil von Frauen in Bereichen, in denen sie unterreprasentiert sind, nicht verringert. Dies gilt
auch fur den Fall, dass personalwirtschafiliche MalBnahmen eine Unterreprasentanz von Frauen
begriinden und fir Vorgesetzten- und Leitungspositionen.

(4) Besteht eine Einrichtung nach § 1 aus mehreren Dienststellen im Sinne des
Personalvertretungsgesetzes, so gelten die Absatze 1 bis 3 in diesen entsprechend.

(5) Soweit in Gbergeordneten Dienststellen Entscheidungen fir nachgeordnete Dienststellen getroffen
werden, hat jede beteiligte Diensistelle die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrzunehmen.

§ 4 Frauenforderplan

(1) Jede Einrichtung nach § 1 erstellt auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme und Analyse der
Beschaftigtenstruktur sowie der zu erwartenden Fluktuation oder Einsparungsmafnahmen einen
Frauenforderplan. Bestehen in einer Einrichtung nach § 1 mehrere Dienststellen im Sinne des
Personalveriretungsgesetzes, so kénnen diese Frauenfirderplane erlassen. Der Frauenférderplan ist
fur einen Zeitraum von sechs Jahren zu erstellen und danach fortzuschreiben. Spéatestens nach zwel
Jahren ist er an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

(2) Im Frauenforderplan ist mindestens festzulegen, in welcher Zeit und mit welchen personellen,
organisatorischen und fortbildenden Malktnahmen die Gleichstellungsverpflichtung nach § 3 innerhalb
der jeweiligen Einrichtung oder Dienstsielle gefordert werden kann. Dazu ist fir jede einzelne
Besoldungs-, Vergitungs-, Entgelt- und Lohngruppe sowie jede Vorgesetzten- und Leitungsebene
festzustellen, ob Frauen unterreprasentiert sind. Fir jeweils zwei Jahre sind verbindliche Zielvorgaben
zur Erhohung des Frauenanteils in den einzelnen Besoldungs-, Vergitungs-, Entgelt- oder
Lohngruppen der einzelnen Laufbahn oder Berufsfachrichtung sowie auf den Vorgesetzten- und
Leitungsebenen festzulegen. Bei der Festlegung von Zielvorgaben ist festzustellen, welche fur die
Besetzung von Stellen in Bereichen, in denen Frauen unterrepriasentiert sind, erforderlichen
Qualifikationen die beschaftigten Frauen bereits aufweisen, erwerben oder erwerben kénnen
(Personalentwicklungsplanung). Dabei sind insbesondere solche Stellen zu bericksichtigen, die
voraussichtich neu zu besetzen sind. Es ist festzulegen, wie viele Frauen an
Qualifikationsmalnahmen teilnehmen, die fur die Besetzung einer Stelle in Bereichen, in denen
Frauen unterrepréasentiert sind, férderlich sind.



(3) Die Zahl der Auszubildenden, getrennt nach Geschlechtern, Laufbahn oder Berufsfachnchtung und
Ausbildungsberuf ist darzustellen und in die Personalentwicklungsplanung einzubeziehen.

(4) An der Erstellung des Frauenférderplans ist die Frauenvertreterin zu beteiligen; die Rechte des
Personalrats bleiben unberdhrt.

(5) Besteht eine Einnchtung nach & 1 aus mehreren Dienststellen im Sinne des
Personalvertretungsgesetzes, so sind an der Erstellung, Fortschreibung und Anpassung des
dienststellentbergreifenden Frauenforderplans alle betroffenen Frauenvertreterinnen mit dem Ziel
einer einvernehmlichen Regelung frithzeitig zu beteiligen; die Rechte der Personalrdte bleiben
unberithrt. Dies gilt auch fiir die Entscheidung gemél Absatz 1 Satz 2.

(6) Frauenfdrderplane sowie deren Fortschreibungen oder Anpassungen sind dem fur Frauenpolitik
zustandigen Mitglied des Senats zur Kenntnis zu geben.

(7) Die Festlegungen im Frauenférderplan sind Bestandteil der Personalentwicklungsplanung.

(8) Wird ein Frauenférderplan nicht erstelit, angepasst oder forigeschrieben oder ein bestehender
nicht umgesetzt, so kann die zustandige Frauenvertreterin das unmittelbar gegeniber dem fir
Frauenpolitik zustandigen Senatsmitglied beanstanden.

§ 5 Stellen- und Funktionsausschreibungen, éffentliche Bekanntmachungen

(1) Alle Stellen und Funktionen sind intern auszuschreiben. In Bereichen oberhalb der
Besoldungsgruppe A 9 bzw. der entsprechenden tanfvertraglichen Regelungen, in denen Frauen
unterreprasentiert sind, sind Stellen und Funktionen &ffentlich auszuschreiben.

(2) Zur gezielten Ansprache von Frauen kann zusétzlich in der Tagespresse oder in anderen
geeigneten Publikationsorganen ausgeschrieben werden.

(3) Zu besetzende Vorstands- und Geschéftsleitungspositionen der Anstalten, Korperschaften und
Stiftungen des 6ffentlichen Rechts sind in Form einer Ausschreibung offentlich bekannt zu machen,
sofern eine Unterreprasentanz von Frauen besteht Entsprechendes gilt nach § 1a fir solche
Positionen der juristischen Personen des privaten Rechis und Personengesellschaften mit
Mehrheitsbeteiligungen des Landes Berlin.

(4) Die dffentliche Bekanntmachung fiir die in Absatz 3 genannten Positionen erfolgt Gberregional in
der Tages- und Wochenpresse oder in anderen geeigneten Publikationsorganen wie Fachzeitschrifien
und im Internet. Sie erfolgt auf der Grundlage eines Anforderungsprofils zu den fachlichen und
persdnlichen Voraussetzungen fur die zu besetzenden Positionen.

(5) Bel Stellen- und Funktionsausschreibungen und éffentlichen Bekanntmachungen ist sowohl die
mannliche als auch die weibliche Sprachform zu verwenden, es sei denn, ein bestimmtes Geschlecht
ist unverzichtbare Voraussetzung fur die Tatigkeit. Sofern eine Einrichtung im Sinne des § 1 oder
Dienststelle nach dem Personalvertretungsgesetz verpflichtet ist, den Anteil von Frauen zu erhdhen,
ist das in der Ausschreibung oder Bekanntmachung zu erwahnen und darauf hinzuweisen, dass
Bewerbungen von Frauen ausdriicklich erwiinscht sind.

(6) Von der Verpflichtung zur Bekanntmachung kénnen Wiederbestellungen von Vorstidnden und
Geschéaftsleitungen ausgenommen werden. Von der Verpflichtung zur Bekanntmachung oder
Ausschreibung werden ebenfalls herausragende kiinstlerische Positionen ausgenommen sowie
Arbeitsbereiche im Leitungsbereich der Einrichtungen gemal § 1, die regelmalig an die laufende
Legislatur oder Bestellung gebunden sind und ein besonderes personliches Vertrauensverhaltnis
erfordemn, insbesondere persdnliche Referentinnen und Referenten sowie Pressesprecherinnen und
Pressesprecher.

(7) Ausschreibungspflichten und Ausnahmen hiervon aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften
bleiben von den vorstehenden Regelungen unberihrt.

§ 6 Auswahlverfahren

(1) In Bereichen, in denen Frauen unterreprésentiert sind, sind entweder alle Bewerberinnen oder
mindestens ebenso viele Frauen wie Manner zum Vorstellungsgesprach einzuladen, sofem sie die in
der Ausschreibung vorgegebene Qualifikation fur die Stelle oder Funktion besitzen und Bewerbungen
von Frauen in ausreichender Zahl vorliegen.
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(2) Entsprechendes gilt fur die Besetzung von Vorstands- und Geschaftsleitungspositionen der
Anstalten, Korperschaften und Stiftungen des &ffentlichen Rechts und der juristischen Personen des
privaten Rechts und Personengesellschaften mit Mehrheitsbeteiligungen des Landes Berlin.

(3) Die Bericksichtigung von Frauen im Auswahlverfahren ist in Bereichen, in denen sie
unterreprasentiert sind, in geeigneter Form zu dokumentieren und den an der Personalfindung
Beteiligten rechtzeitig vor der Auswahlentscheidung zur Kenntnis zu bringen.

(4) Soweit Dritte mit der Personalfindung beauftragt werden, ist sicherzustellen, dass die Regelungen
dieses Gesetzes Beachtung finden.

§ 7 Ausbildung
(1) Der Zugang zu Ausbildungsplatzen muss diskriminierungsirei gestaltet sein.

(2) Ausbildungsplitze sind in Bereichen, in denen Frauen unterreprasentiert sind, in jeder Einrichtung
nach & 1 oder Dienststelle im Sinne des Personalveriretungsgesetzes je Ausbildungsgang und
Vergaberunde mindestens zur Halfte an Frauen zu vergeben.

(3) Wenn fir die Besetzung von Ausbildungspldtzen nicht geniigend Bewerbungen von Frauen
vorliegen, die die in der Ausschreibung vorgegebene Qualifikation besitzen, ist die Ausschreibung zu
wiederholen. Haben sich nach einer emeuten Ausschreibung nicht genigend geeignete
Kandidatinnen beworben, so werden die Ausbildungsplatze nach der Bewerbungslage vergeben.

(4) Frauen, die in einem Beruf ausgebildet wurden, in dem der Frauenanteil bisher unter 20 vom
Hundert liegt (Mannerberuf), sind vorrangig in ein Beschéaftigungsverhaltnis im erlemten Beruf zu
tibernehmen.

§ 8 Einstellungen und Beforderungen

(1) Frauen, die eine zur Ausfiillung der Stelle oder Funktion gleichwertige Qualifikation (Eignung,
Befahigung und fachliche Leistung) besitzen wie ménnliche Mitbewerber, sind diesen gegeniber unter
Wahrung der Einzelfallgerechtigkeit solange bevorzugt einzustellen oder zu Ubernehmen, bis der
Anteil der Frauen in der betreffenden Laufbahn, Berufsfachrnichtung, Worgesetzten- oder
Leitungsebene und Funktionsstelle der jeweiligen Einrichtung nach § 1 oder Dienststelle im Sinne des
Personalvertretungsgesetzes mindestens 50 vom Hundert betragt.

(2) Frauen, deren Qualifikation der der mannlichen Mitbewerber gleichwertig ist, sind gegeniber
mannlichen Mitbewerbern unter Wahrung der Einzelfallgerechtigkeit solange bevorzugt zu beférdern,
bis in den jeweils hdheren Besoldungs-, Vergitungs-, Lohn- oder Entgeltigruppen der betreffenden
Laufbahn, Berufsfachrichtung, Vorgesetzien- oder Leitungsebene und Funktionsstelle der Einrichtung
nach § 1 oder Dienststelle im Sinne des Personalvertretungsgesetzes der Antell der Frauen
mindestens 50 vom Hundert betragt.

(3) Die Qualifikation ist ausschlieflich an den Anforderungen des Berufs, der zu besetzenden Stelle,
Funktion oder der Laufbahn zu messen. Spezifische, zum Beispiel durch Familienarbeit, durch
soziales Engagement oder ehrenamtliche Tatigkeit erworbene Erfahrungen und Fahigkeiten sind Teil
der Qualifikation im Sinne der Abséatze 1 und 2.

(4) Bei der Auswahlentscheidung ist unbeschadet sozialer Kriterien dem Recht der Frauen auf
Gleichstellung im Erwerbsleben Rechnung zu tragen. Folgende und dhnliche Kriterien dirfen daher
nicht herangezogen werden:

1. Unterbrechungen der Erwerbstétigkeit, Reduzierungen der Arbeitszeit oder Verzégerungen beim
Abschluss einzelner Ausbildungsgange aufgrund der Betreuung wvon Kindern oder
pflegebedurftigen Angehdrigen oder wegen Haushaltsfuhrung,

2. Lebensalter oder Familienstand,

3. eigene Einkinfie des Partners oder der Partnerin einer Bewerberin oder die Einkommenslosigkeit
der Partnerin oder des Partners eines Bewerbers, sofern sie nicht auf Arbeitslosigkeit beruht,

4. zeitliche Belastungen durch die Betreuung von Kindern oder pflegebedurftigen Angehdrigen und
die Absicht, von der Moglichkeit der Arbeitszeitreduzierung Gebrauch zu machen.

(5) Fir die Besetzung von Vorstands- und Geschiftsleitungspositionen der Anstalten, Korperschaften
und Stiftungen des affentlichen Rechts gilt Absatz 1 entsprechend.



§ 9 Fort- und Weiterbildung

(1) Beschaéftigte mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen sind verpflichtet, Frauen auf Malnahmen,
die fur das berufliche Fortkommen forderlich sind, aufmerksam zu machen und ihnen die Teilnahme
entsprechend dem Frauenfaérderplan zu erméglichen.

(2) Auf die Auswahl von Beschiftigten zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, die zur
Ubernahme héherwertiger und Leitungspositionen qualifizieren, ist § 8 Absatz 1 durch die
entsendenden Einrichtungen nach § 1 oder Dienststellen im Sinne des Personalveriretungsgesetzes
entsprechend anzuwenden.

(3) Die Fortbildungsgrundsédtze und -angebote der Verwaltungsakademie werden regelméBig
daraufhin Gberpriift, wie frauenspezifische Inhalte besser beriicksichtigt und die Farderung von Frauen
verbessert werden konnen.

(4) Die Themen Frauendiskriminierung und Frauenforderung sind Teil des Fortbildungsprogramms
und gehen auch in passende Forthildungsveranstaltungen ein. Sie sind insbesondere Bestandteil der
FortbildungsmaBnahmen fur Beschaftigte mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen. Fir diese
Themenkreise werden bevorzugt Referentinnen eingesetzt.

(9) Fort- und Weiterbildungsmafnahmen finden nach Maoglichkeit wahrend der regelmaligen
Arbeitszeit der Dienststellen statt. Fortbildungsmalinahmen sollen so angeboten werden, dass auch
Beschaftigte mit betreuungsbedirftigen Kindemn oder pflegebedirftigen  Angehdrigen und
Teilzeitbeschaftigte teilnehmen kénnen. Liegt die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaflnahmen
aulerhalb der vereinbarten Arbeitszeit, so ist hierfir entsprechender Freizeitausgleich zu gewéhren.

(6) Entstehen durch die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmalnahmen unvermeidlich erhchte
Kosten fur die Betreuung von Kindern unter zwdlf Jahren oder pflegebedirftigen Angehdrigen, so sind
diese  Aufwendungen zu erstatten. Falls erforderlich, sollen sich die Fort- und
Weiterbildungseinrichtungen um  eine  Kinderbetreuungsméglichkeit in den  stadtischen
Kindertagesstiatten oder um andere Kinderbetreuungsmdéglichkeiten fur die Dauer der Maltnahme
bemihen.

§ 10 Arbeitszeit und Rahmenbedingungen

(1) Unter Beachtung der dienstlichen Belange soll das Interesse der Beschaftigten an flexibler, auf die
individuellen Bedurfnisse zugeschnittener Gestaltung der Arbeitszeit sowie familienfreundlichen
Rahmenbedingungen bericksichtigt werden. Vorgesetztenverhalten soll darauf ausgerichtet sein, den
Beschaftigten familienfreundliche Arbeitszeiten und Rahmenbedingungen zu ermaglichen. Sofermn ein
ordnungsgemdaler Ablauf des Schichtdienstes gewdhrleistet werden kann, soll diese Regelung auch
fur Beschaftigte im Schichtdienst Anwendung finden. Teilzeitarbeitsverhaltnisse unterhalb der Grenze
des § 8 Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch werden in der Regel nicht begriindet.
Ausnahmen sind bei Einstellungen in befristete Arbeitsverhaltnisse fur eine Dauer von nicht mehr als
drei Monaten zuldssig.

(2) Wird eine Reduzierung der Arbeitszeit beantragt, so sind die Beschaftigten auf die Folgen
reduzierter Arbeitszeit hinzuweisen, insbesondere auf die Folgen far Anspriiche aus der
Sozialversicherung und aufgrund beamten- und tarifrechtlicher Regelungen.

(3) Die Reduzierung der wichentlichen Arbeitszeit zur Betreuung von Kindern oder pflegebedirftigen
Angehdrigen steht der Wahmehmung von gehobenen und Leitungspositionen nicht entgegen.

(4) Bei befristeten Arbeitszeitverkiirzungen zur Betreuung von Kindern oder pflegebediirftigen
Angehorigen ist den Beschaftigten nach Ablauf der Frist ein gleichwertiger Vollzeitarbeitsplatz
anzubieten. Unbefristet Teilzeitbeschiftigie sind bei der Neubesetzung von Vollzeitarbeitsplatzen
vorrangig zu beriicksichtigen. Besteht bei befristeter Arbeitszeitverkiurzung vor Ablauf der Frist der
Wunsch nach Rickkehr auf einen Vollzeitarbeitsplatz, so gilt Satz 2 entsprechend.

(5) Bei individueller Arbeitszeitreduzierung werden die Dienstaufgaben nach dem Malk der fir die
Zukunft festgesetzten Arbeitszeit neu bemessen.

(6) Die Rechte des Personalrats bleiben unberahrt.

§ 11 Beurlaubung aus familidren Griinden

(1) Aus familiaren Grinden beurlaubten Beschaftigten ist die Teilnahme an Fort- und
Weiterbildungsveranstaltungen von der jeweiligen Einrichtung nach § 1 oder Dienststelle im Sinne des
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Personalvertretungsgesetzes anzubieten. lhnen sind, sofern sie es nicht selbst fir bestimmte Zeit
ausgeschlossen haben, Urlaubs- und Krankheitsvertretungen vorrangig anzubieten.

(2) Aus familiaren Grinden beurlaubten Beschaftigten, die in die Beschaftigung zurtickkehren wollen,
sind die Ausschreibungen der jeweiligen Einrichtungen nach § 1 oder Dienststellen im Sinne des
Personalvertretungsgesetzes auf Wunsch bekannt zu geben.

§ 12 Sexuelle Belastigung am Arbeitsplatz

(1) Sexuelle Beldstigungen sind Diskriminierungen. Es gehdrt zur Dienstpflicht von Beschaftigten mit
Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen, sexuellen Beldstigungen von Beschaftigten entgegenzuwirken
und bekannt gewordenen Féllen sexueller Belastigung nachzugehen.

(2) Sexuelle Belastigungen sind insbesondere unerwinschiter Korperkontakt, unerwiinschte
Bemerkungen, Kommentare und Witze sexuellen Inhalts, Zeigen pornographischer Darstellungen am
Arbeitsplatz sowie die Aufforderung zu sexuellen Handlungen, die bezwecken oder bewirken, dass die
Wirde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschiichterungen,
Anfeindungen, Emiedrigungen, Entwirdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld
geschaffen wird.

(3) Sexuelle Beldstigungen sind Dienstpflichtverletzungen.
(4) Die Beschwerde von Betroffenen darf nicht zu Benachteiligungen fithren.

& 13 Frauenforderung durch &ffentliche Auftragsvergabe

(1) Beim Abschluss von Vertrdgen Ober Leistungen mit einem Auftragswert von wvoraussichtlich
mindestens 25 000 Eurc oder iber Bauleistungen mit einem Auftragswert von wvoraussichtlich
mindestens 200 000 Euro sind in den jeweiligen Vertragen die Verpflichtungen der Auftragnehmenden
festzuschreiben, MaBnahmen zur Frauenférderung und zur Férderung der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie im eigenen Untermehmen durchzufiihren sowie das geltende Gleichbehandlungsrecht zu
beachten. Diese Regelung gilt nicht fir Auftragnehmende, die in der Regel zehn oder weniger
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, ausschlieflich der zu ihrer Berufsbildung Beschaftigten,
beschéatftigen.

(2) Die Vergabestellen der in § 1 genannten Einrichtungen oder Dienststellen im Sinne des
Personalvertretungsgesetzes erfassen regelmaBig die im Zusammenhang mit der Durchfiihrung der
Malnahmen zur Frauenforderung und zur Forderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
anfallenden Daten.

(3) Der Senat wird erméachtigt, durch Rechtsverordnung insbesondere den Inhalt der Maltnahmen zur
Frauenférderung und zur Forderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Kontrolle der
Durchfiihrung, die Folgen der Nichterfillung von Verpflichtungen sowie den Kreis der betroffenen
Unternehmen zu regeln.

§ 14 Frauenférderung bei staatlicher Leistungsgewahrung

(1) Die Gewahrung von Leistungen aus Landesmitteln, auf die kein Anspruch besteht, ist ab einem
Betrag von 25 000 Euro von der Verpflichtung des Leistungsempfangenden zur Durchfihrung von
Malnahmen zur aktiven Forderung der Beschéaftigung von Frauen im Sinne des Grundsatzes von § 3
Absatz 1 abhdngig zu machen. Von dieser Bedingung kénnen Leistungsempfangende ausgenommen
werden, bei denen die Beschaftigung von Mannern aus rechtlichen oder tatsachlichen Griinden
unabdingbar ist. Satz 1 gilt nicht fir Leistungsempfangende, die in der Regel zehn oder weniger
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, ausschlieflich der zu ihrer Berufsbildung Beschaftigten,
beschatftigen.

(2) Der Bewilligungsbescheid ist mit einer entsprechenden Auflage zu versehen.
(3) & 13 Absatz 2 und 3 qilt entsprechend.

§ 15 Gremien

(1) Gremien sind geschlechtsparitatisch zu besetzen, soweit fur deren Zusammensetzung Keine
besonderen gesetzlichen Vorgaben gelten.

(2) Werden bei Einrichtungen nach § 1 oder Dienststellen im Sinne des Personalvertretungsgesetzes
Gremien gebildet, benennen die entsendenden Einrichtungen oder Dienststellen mindestens ebenso
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viele Frauen wie Manner. Dirfen sie nur eine Person benennen, ist fir das Mandat nach Ablauf der
Amtsperiode eine dem jeweils anderen Geschlecht angehdrende Person zu benennen.

(3) Absatz 2 gilt fur die Entsendung von Vertreterinnen und Veriretern in Aufsichtsrate und andere
Gremien aullerhalb der Verwaltung entsprechend.

§ 16 Frauenvertreterin

(1) In jeder Dienststelle im Sinne des Personalvertretungsgesetzes mit Ausnahme der Hochschulen im
Sinne des § 1 des Berliner Hochschulgesetzes in der Fassung vom 13. Februar 2003 (GVBIL. 5. §2),
das zuletzt durch Artikel XIl Nummer 29 des Gesetzes vom 19. Marz 2009 (GVBIL. S. 70) geandert
worden ist, wird eine Frauenverireterin und eine Stellvertreterin gewahlt. In den Hochschulen ist die
Frauenbeauftragte nach § 59 des Berliner Hochschulgesetzes gleichzeitig die Frauenvertreterin. Es
findet eine geheime, unmittelbare Mehrheitswahl statt. Frauenvertreterin und Stellvertreterin werden
die Kandidatinnen mit der jeweils héchsten Stimmenzahl. Die Stellvertreterin riickt mit allen Rechten
und Pflichten in das Amt der Frauenverireterin nach, wenn die Frauenvertreterin vor Ablauf der
Wahlperiode aus dem Amt scheidet. Scheidet die stellveriretende Frauenvertreterin vorzeitig aus, so
ruckt die mit der nachsthéheren Stimmenzahl gewahlte Stellvertreterin mit allen Rechten und Pflichten
nach. Sofern das Amit der Frauenvertreterin und der Stellvertreterin nach den fir die Wahl der
Frauenverireterin geltenden Vorschrften nicht besetzt werden kann, bestelit die Dienststelle auf
Vorschlag von drei volljahrigen Wahlberechtigten die Amtsinhaberinnen aus dem Kreis der in § 16a
Absatz 1 und 2 genannten weiblichen Beschéftigten fur die Zeit bis zur nachsien regelméaligen Wahl.

(2) Ist die Frauenvertreterin an der Ausiibung ihres Amtes durch Abwesenheit oder sonstige Griunde
gehindert, so wird sie von der Stellvertreterin vertreten. Diese hat in diesem Fall die gleichen Rechte
und Pflichten wie die Frauenverireterin.

(3) Die Frauenvertreterin ist im erforderlichen Umfang von ihren Dienstgeschétften freizustellen und mit
den zur Erfiillung threr Aufgaben notwendigen personellen und sachlichen Mitteln auszustatten; unter
Beriicksichtigung der jeweiligen Struktur der Dienststelle betragt die Freistellung in der Regel

- in Dienststellen mit mehr als 200 Beschaftigten mindestens die Halfte der regelmaRigen
Arbeitszeit,
- in Dienststellen mit mehr als 500 Beschaftigten die volle regelmagige Arbeitszeit;

fur die Freistellung im Hochschulbereich gilt § 59 Absatz 10 des Berliner Hochschulgesetzes. Satz 1
erster Halbsatz gilt entsprechend fir die Tellnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen,
sowelt diese Kenntnisse vermitteln, die fur die Wahmehmung des Amtes der Frauenvertreterin
erforderlich sind. Uberschreitet der erforderliche Umfang der Freistellung die vereinbarte Arbeitszeit,
s0 Ist die Stellvertreterin ergdnzend ebenfalls freizustellen. Unabhéngig von der Anzahl der
Beschaftigten, ist die Stellvertreterin mindestens einen Tag im Monat freizustellen, damit der
erforderliche Informationsaustausch mit der Frauenvertreterin gewahrleistet werden kann.

(4) Die Frauenvertreterin darf in der Ausibung ihres Amtes nicht behindert und wegen ihres Amtes
nicht benachteiligt oder begiinstigt werden; dies gilt auch fur ihre berufliche Entwicklung. Sie wird vor
Kiindigung, Versetzung und Abordnung in gleicher Weise geschiitzt wie ein Mitglied des Personalrats.
Im Rahmen ihrer Aufgabenstellung und der damit zusammenhangenden Erledigung ist sie von
Weisungen frei.

(5) Die Frauenvertreterin und ihre Stellvertreterin sind verpflichtet, dber die persénlichen Verhilinisse
von Beschéftigten, die ihnen aufgrund ihres Amtes bekannt geworden sind, sowie (ber
Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung
bedirfen, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch dber ihre Amtszeit hinaus. Diese Verpflichtung
besteht bei Einwilligung der Beschaftigten nicht gegenuber der Dienststellenleitung, der
Personalvertretung und der Gesamifrauenvertreterin.

(6) Das fir Frauenpolitik zustandige Mitglied des Senats koordiniert und organisiert den
Informationsaustausch und die Fortbildung der Frauenvertreterinnen und Gesamtfrauenvertreterinnen.
§ 16a Wahl|

(1) Wahlberechtigt sind alle weiblichen Beschaftigten der Dienststelle. Abgeordnete oder nach § 20
des Beamtenstatusgesetzes zugewiesene Beschiftigie, Beamtinnen im Vorbereitungsdienst und
Beschiftigte in entsprechender Ausbildung sind nur bei ihrer Stammbehérde wahlberechtigt.

(2) Wihlbar sind alle weiblichen Beschdftigten, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben,
seit einem Jahr im offentlichen Dienst und seit drei Monaten im Dienst des Landes Berlin oder einer
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landesunmittelbaren Kérperschaft, Anstalt oder Stiftung des dffentlichen Rechts beschéftigt sind. Nicht
wahlbar sind Beschdftigte, die infolge Richterspruchs die Fahigkeit, Rechte aus dffentlichen Wahlen
Zu erlangen, nicht besitzen, sowie

1. Leiterinnen wvon  Einnchtungen nach § 1 oder Dienststellen im  Sinne des
Personalvertretungsgesetzes sowie deren standige Vertreterinnen,

2 Beschaftigte, die zu selbstindigen Entscheidungen in Personalangelegenheiten von nicht
untergeordneter Bedeutung befugt sind,

3. Beschaftigte, die sich ausschliellich zum Zweck einer aber- und aulerbetrieblichen Ausbildung in
einer Einrichtung des dffentlichen Dienstes befinden und

4. die Mitglieder des Wahlvorstands.

Satz 1 dntter Halbsatz findet keine Anwendung

1. auf Referendarinnen und Lehramtsanwarterinnen,
2. wenn die Dienststelle weniger als drei Jahre besteht,
3. wenn nicht mindestens finf wahlbare Dienstkrifte vorhanden sind.

(3) Die regelmaBigen Wahlen finden entsprechend den Regelungen im Personalvertretungsgesetz alle
vier Jahre statt. Aulierhalb dieses Zeitraums finden Wahlen statt, wenn

1. das Amt der Frauenvertreterin vorzeitig erlischt und keine Stellvertreterin nachriickt oder

2. die jeweilige Wahl mit Erfolg angefochten worden ist oder

3. Dienststellen ganz oder wesentliche Teile von Dienststellen zu einer neuen Dienststelle
zusammengeschlossen werden oder in einer neuen Dienststelle keine Frauenvertreterin
vorhanden ist.

(4) In den Fallen des Absatzes 3 Satz 2 Nummer 3 filhren die bisherigen Frauenverireterinnen unter
Beibehaltung ihrer Freistellung die Geschéfte gemeinsam weiter bis zur Bekanntgabe des
Wahlergebnisses der Neuwahl und der Annahmeerklarung der jeweils neu gewdhlten
Frauenvertreterinnen, langstens jedoch bis zur Dauer von sechs Monaten. Der Wahlvorstand wird von
den Frauenvertreterinnen gemeinsam bestellt. Im Falle der Schaffung einer neuen Dienststelle im
Sinne des Absatzes 3 Satz 2 Nummer 3 fiihrt die Frauenvertreterin der abgebenden Dienststelle die
Geschafte weiter und bestellt den Wahlvorstand;, Satz 1 gilt entsprechend. Die Neuwahl der
Frauenvertreterinnen soll jeweils zeitgleich mit der Personalratswahl durchgefiihrt werden.

(5) Hat aufterhalb der Wahlen des fir die regelmafigen Wahlen der Frauenvertreterinnen festgelegten
Zeitraums eine Wahl zur Frauenverireterin statigefunden, so ist die Frauenvertreterin in dem auf die
Wahl folgenden nachsten Zeitraum der regelmafligen Wahlen der Frauenvertreterinnen neu zu
wahlen. Hat die Amtszeit der Frauenverireterin zu Beginn des fir die regelmafiigen Wahlen der
Frauenvertreterinnen festgelegten Zeitraums noch nicht ein Jahr betragen, so ist die Frauenvertreterin
in dem uberndchsten Zeitraum der regelmaRigen Wahlen der Frauenvertreterinnen neu zu wahlen.

(6) Die Amiszeit der Frauenvertreterin  betrdgt entsprechend den Regelungen im
Personalvertretungsgesetz vier Jahre. Sie beginnt mit dem Ablauf der Amtszeit der Vorgangerin,
jedoch nicht vor Bekanntgabe des Wahlergebnisses der Neuwahl und der Annahmeerklarung der neu
gewdhlten Frauenvertreterin. Das Amit erlischt vorzeitig, wenn die Frauenverireterin es niederlegt, aus
dem Arbeits- oder Dienstverhaltnis ausscheidet oder die Wahlbarkeit verliert. Auf Antrag eines Viertels
der Wahlberechtigten kann das Verwaltungsgericht das Erléschen des Amtes der Frauenvertireterin
wegen grober Verletzung ihrer Pflichten beschlielten.

(7) Die Wahl kann durch mindestens drei Wahlberechtigte beim Verwaltungsgericht angefochten
werden, wenn gegen wesentliche Vorschriften Ober das Wahlrecht, die Wahlbarkeit oder das
Wahlverfahren verstolten worden ist und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch
den Versto® das Wahlergebnis nicht geandert oder beeinflusst werden konnte. Die Wahlanfechtung ist
nur binnen einer Frist von zwei Wochen, vom Tage der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an
gerechnet, zulassig. Bis zur rechtskriftigen Entscheidung (ber die Anfechtung bleibt die
Frauenvertreterin, deren Wahl angefochten ist, im Amt. Wird die Ungiiltigkeit der Wahl festgestellt, so
sind unverziglich Neuwahlen anzuberaumen.

(8) Der Senat wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung nahere Vorschriften tber die Vorbereitung
und Durchfihrung der Wahl oder Bestellung der Frauenvertreterin und der Gesamtfrauenvertreterin
sowie ihrer Vertreterinnen zu erlassen, in denen insbesondere die Bestellung eines Wahlvorstands,
die Aufgaben des Wahlvorstands, die Durchfiihrung einer Wahlausschreibung und die Maglichkeit
einer Briefwahl geregelt werden.



§ 17 Aufgaben und Rechte der Frauenvertreterin

(1) Die Frauenvertreterin ist bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Mallnahmen, sowie
bei allen Vorlagen, Berichten und Stellungnahmen zu Fragen der Frauenforderung zu beteiligen.

(2) Dazu hat sie insbesondere die folgenden Rechte:

- Beteiligung an Stellenausschreibungen,

- Beteiligung am Auswahlverfahren,

- Teilnahme an Bewerbungsgesprachen,

- Beteiligung an Beurteilungen,

- FEinsicht in die Personalakten, sofern und soweit auf deren Inhalt zur Begrundung von
Entscheidungen Bezug genommen wird oder die Einwilligung von den betroffenen Beschaftigten
vorliegt,

- Einsicht in Bewerbungsunterlagen einschlielich der Unterlagen von Bewerberinnen und
Bewerbern, die nicht in die engere Auswahl einbezogen wurden.

Die Frauenvertreterin hat ein Recht auf Auskunft in allen mit ihren Aufgaben in Zusammenhang
stehenden Angelegenheiten, einschliellich des Rechts auf entsprechende Akteneinsicht. Das Recht
auf Beteiligung umfasst Gber die in Satz 1 genannten Rechte hinaus die frihzeitige und umfassende
Unterrichtung der Frauenvertreterin durch die Dienststelle in allen in Absatz 1 genannten
Angelegenheiten sowie die Gewahrung einer Gelegenheit zur Stellungnahme durch die
Frauenvertreterin vor Entscheidungen. Die Beteiligung der Frauenvertreterin erfolgt wvor dem
Personalrat, in dringenden Fallen zeitgleich.

(3) Wird die Frauenvertreterin nicht oder nicht rechtzeitig beteiligt, so ist die Entscheidung tber eine
Malnahme fir zwei Wochen auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. In dringenden Fallen ist
die Frist auf eine Woche, bei auerordentlichen Kandigungen auf drei Arbeitstage zu verkirzen.

(4) Bei der Besetzung von Vorstands- und Geschéftsleitungspositionen der Anstalten, Kérperschaften
und Stiftungen des offentlichen Rechts, prift die jeweils zusténdige Frauenverireterin, ob die
Vorgaben dieses Gesetzes in Bezug auf

- das Erfordemnis sowie die Art und den Inhalt der offentlichen Bekanntmachung (§ 5 Absatz 3, § 5
Absatz 4 und 5),

- die Anzahl der zu einem Vorstellungsgespréach einzuladenden Bewerberinnen (§ 6 Absatz 2 in
Werbindung mit § 6 Absatz 1),

- die Dokumentation des Verfahrens (§ 6 Absatz 3) sowie

- die Einbeziehung von Dritten in das Personalfindungsverfahren (§ 6 Absatz 4)

eingehalten wurden.

Dazu sind ihr alle hierfir wesentlichen, anonymisierten Informationen rechizeitig in geeigneter Form
zur Verfigung zu stellen. Sie legt das Ergebnis ihrer Priifung innerhalb einer Woche vor der
Besetzungsentscheidung dem dafiir zustdndigen Organ vor.

(5) Die Frauenverireterin kann Sprechstunden wéhrend der Arbeitszeit einrichten. Zeit und Ort
bestimmt sie im Einvernehmen mit der Dienststellenleifung. Sie fihrt einmal jahrlich eine
Versammiung der weiblichen Beschdftigten durch (Frauenversammiung). Bei dieser Gelegenheit
erstattet sie einen Tatigkeitsbericht. Auf die Frauenversammlung sind die Regelungen des
Personalvertretungsgesetzes zur Personalversammlung entsprechend anzuwenden.

(6) Unbeschadet der Rechte auf Beteiligung ist die Frauenvertreterin in allen mit ihren Aufgaben in
Zusammenhang stehenden Angelegenheiten durch die Dienststellenleitung frihzeitig zu informieren.
Geschieht dies nicht, so findet Absatz 3 entsprechend Anwendung.

(7) Die Frauenvertreterin nimmt Beschwerden uber sexuelle Belastigungen entgegen, berat die
Betroffenen und leitet Mitteilungen Gber sexuelle Belastigungen mit Einverstandnis der Betroffenen
der Dienststellenleitung zu.

(8) Die Vorschriften des § 92a Absatz 1 des Personalvertretungsgesetzes in der Fassung vom 14 Juli
1994 (GVBI. 5. 337, 1995 S. 24), das zuletzt durch Artikel Il des Gesetzes vom 25. Januar 2010
(GVBI. S. 22) gedndert worden ist, (ber die Behandlung der WVerschlusssachen der
Verfassungsschutzbehdrde gelten fir die Frauenvertreterin der Verfassungsschutzabteilung bei der
fur Inneres zustandigen Senatsverwaltung entsprechend.

§ 17a (weggefallen)
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§ 18 Beanstandungen

(1) Beanstandet die Frauenvertreterin bei personellen oder sonstigen Malknahmen einen Verstol
gegen dieses Gesetz, ist der Vorgang von der Dienststellenleitung unverziglich erneut zu
entscheiden. Die Beanstandung erfolgt spéatestens 14 Tage, nachdem die Frauenvertreterin durch die
Dienststelle schriftlich von der Malknahme unterrichtet wurde. § 17 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Die Frauenvertreterin kann die erneute Entscheidung innerhalb von 14 Tagen nach schriftlicher
Unterrichtung durch die Dienststelle bei dem fur Frauenpolitik zustdndigen Mitglied des Senats
beanstanden. Dieses legt der Diensistellenleitung einen Entscheidungsvorschlag vor. § 17 Absatz 3
Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Bis zur Entscheidung durch die Dienststellenleitung und bis zur Vorlage des
Entscheidungsvorschlags durch das fir Frauenpolitik zustandige Mitglied des Senats wird die
Entscheidung uber die MaRnahme ausgesetzt. Der Vollzug der beanstandeten Malinahme vor Ablauf
der in Absatz 1 und 2 genannten Beanstandungsfristen ist unzulassig.

(4) Halt im Bereich der Berliner Hauptverwaltung (§ 2 Absatz 1 und 2 des Allgemeinen
Zustandigkeitsgesetzes) eine Dienststellenleitung trotz gegenteiligen Entscheidungsvorschlags des fur
Frauenpolitik zustandigen Mitglieds des Senats an einer beanstandeten Malnahme fest, so hat diese
unverzuglich Mitteilung an das fir Frauenpolitik zustandige Mitglied des Senats zu erstatten. Dieses
legt den Vorgang dem Senat zur Beratung und Beschlussfassung vor. Die Beratung und
Beschlussfassung erfolgt durch die Personalkommission des Senats. Bis zur Beschlussfassung der
Personalkommission wird die Entscheidung tber die Malknahme weiterhin ausgesetzi.

(5) Die Absétze 1 bis 4 gelten nicht in den von § 17 Absatz 4 erfassten Fallen.

(6) Das fur Frauenpolitik zustandige Mitglied des Senats ist Mifglied der Personalkommission des
Senats.

§ 18a Gesamtfrauenvertreterin

(1) Fuar diejenigen Dienststellen im Sinne des Personalvertretungsgesetzes mit Ausnahme der
Hochschulen im Sinne des § 1 des Berliner Hochschulgesetzes, die einen Gesamtpersonalrat bilden,
ist eine Gesamifrauenvertreterin zu wahlen. Fir die Wahl, das aktive und passive Wahlrecht, den
Wahlzeitraum, die Amtszeit, die Wahlanfechtung sowie die Vorbereitung und Durchfiihrung der Wahl
gelten § 16a sowie die Verordnung aber die Wahl zur Frauenvertreterin vom 3. Juni 1993 (GVBI. S.
246) in der jeweiligen Fassung entsprechend.

(2) Der Gesamtwahlvorstand wird, wenn keine Gesamifrauenvertreterin gewdhlt ist, von den
Frauenvertretennnen der zustandigen Diensistellen gemeinsam bestellt.

(3) Die Freistellung und die Vertretung der Gesamtirauenverireterin richten sich nach den fiir die
Frauenvertreterin geltenden Vorschriften. Die gleichzeitige Ausiibung des Amtes der Frauenvertreterin
und des Amtes der Gesamtfrauenvertreterin ist ausgeschlossen.

(4) Die Gesamtfrauenvertreterin ist zustandig fur die Beteiligung an den Angelegenheiten, an denen
der Gesamtpersonalrat zu beteiligen ist, sowie fiir die Beteiligung bei allen sozialen, organisatorischen
und personellen MaBnahmen, fir die die Zustédndigkeit einer Frauenvertreterin nicht gegeben ist,
sowie fur Angelegenheiten, fir die die Zustandigkeit des Hauptpersonalrats begriindet wurde. Die §§
17, 18 und 20 gelten entsprechend.

§ 19 Berichtspflicht

(1) Der Senat berichtet dem Abgeordnetenhaus im Abstand von zwei Jahren tber die Durchfiihrung
dieses Gesetzes.

(2) Die Benchtspflicht umfasst die bisherigen und geplanten Malnahmen zur Durchfihrung dieses
Gesetzes, insbesondere die Auskunft tiber die Entwicklung des Frauenanteils in den Besoldungs-,
Vergitungs-, Entgelt- und Lohngruppen der einzelnen Laufbahn- und Berufsfachgruppen im
dffentlichen Dienst, die Malnahmen zur Frauenférderung und zur Férderung der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie bei der &ffentlichen Aufiragsvergabe und staatlichen Leistungsgewahrung sowie die
Dokumentation der Besetzungsveriahren von Vorstands- und Geschéftsleitungspositionen der
Anstalten, Korperschaften und Stiftungen des dffentlichen Rechts.

(3) Die Einrichtungen nach § 1 oder Dienststellen im Sinne des Personalvertretungsgesetzes erstellen
als Grundlage des Berichts des Senats eine Analyse der Beschéftigtenstruktur und erheben dazu
insbesondere Angaben Gber



—

. die Zahl der Beschéftigten,

2. die Einstellungen, Beférderungen und Héhergruppierungen sowie die Positionen mit Vorgesetzten-
und Lertungsfunktionen, jeweils gegliedert nach Geschlecht sowie Voll- und Teilzeittatigkeit, und

3. a) die Gremien der Einrichtungen,

b) die Gremienmitglieder sowie die in Gremien aufterhalb der Verwaltung des Landes Berlin
entsandten Mitglieder jeweils getrennt nach Geschlecht.

Die Anstalten, Korperschaften und Stiftungen des offentlichen Rechts erheben bei der Besetzung von
Vorstands- und Geschéafisleitungspositionen die Art der d&ffentlichen Bekanntmachung, die
Einbeziehung von Dritten in den Personalfindungsprozess, die Anzahl der Bewerbungen von Frauen
und Mannem sowie die Anzahl der zu einem Vorstellungsgesprach eingeladenen Bewerberinnen und
Bewerber. Die statistischen Angaben sowie die Analyse der Beschéftigtenstruktur sind alle zwei Jahre
jeweils sechs Monate vor Abgabe des Berichis an das Abgeordnetenhaus der fiur Frauenpolitik
zusténdigen Senatsverwaltung zu Gbermitteln.

(4) Der Senat wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung die einzelnen Vorgaben fir die Erhebung der
statistischen Angaben sowie die Berichterstattung zur Analyse der Beschéftigtenstruktur und zur
Besetzung von Gremien zu regeln.

§ 20 Gerichtliches Verfahren

Die Frauenverireterin kann das Verwaltungsgericht anrufen, um geltend zu machen, dass die
Dienststelle ihre Rechte aus diesem Gesetz verletzt hat oder keinen oder einen nicht den Vorschriften
dieses Gesetzes entsprechenden Frauenférderplan aufgestelli hat. Die Anrufung hat keine
aufschiebende Wirkung.

§ 21 Verwirklichung des Gleichstellungsgebots in den Bezirken

(1) Der Verfassungsauftrag der Gleichstellung und der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und
Mannem ist bei der Wahrnehmung von Aufgaben und der Planung von Vorhaben in der Verwaltung
zu beachten und gehdrt zu den Aufgaben der Berliner Bezirksverwaltungen. AusschlieRlich dazu
bestellen die Bezirksamter eine hauptamilich tatige Frauen- oder Gleichstellungsbeaufiragte. Die
Dienstaufsicht tber die Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte bt die Bezirksbargermeisterin oder
der Bezirksbirgermeister aus. Zur FErfillung ihrer Aufgaben ist die Frauen- oder
Gleichstellungsbeauftragte mit den notwendigen personellen und sachlichen Mitteln auszustatten.

(2) Das Bezirksamt informiert die Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte unverziglich iber
Vorhaben, Programme, Malknahmen und Entscheidungen, die ihre Aufgaben berihren, und gibt ihr
vor einer Entscheidung innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme.

(3) Die Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte regt Vorhaben und Malnahmen zur Verbesserung
der Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen im Bezirk an. Sie arbeitet insbesondere mit
gesellschaftlich relevanten Gruppen, Behorden und Betrieben zusammen. Die Frauen- oder
Gleichstellungsbeauftragte informiert die Offentlichkeit Giber Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs.

(4) Die Frauen- oder Gleichstellungsbeaufiragte gibt dem Bezirksamt Empfehlungen zur
Verwirklichung des Gebots zur Gleichstellung von Frauen und Mannern. Dazu kann sie das
Bezirksamt innerhalb einer angemessenen Frist zur Stellungnahme auffordern.

(5) In Angelegenheiten, die frauenpolitische Belange oder Fragen der Gleichstellung beriihren, kann
die Frauen- oder Gleichstellungsbeaufiragte iiber das Bezirksamt Vorlagen zur Kenntnisnahme in die
Bezirksverordnetenversammlung einbringen.

§ 22 Verwaltungsvorschriften

Die zur Durchfuhrung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erldsst das fur
Frauenpolitik zustandige Mitglied des Senats.

§ 23 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkiindung im Gesetz- und Verordnungsblatt fiir Berlin in Kraft.
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Verordnung
iiber statistische Angaben und Analysen fiir den Bericht iiber die Umsetzung des
Landesgleichstellungsgesetzes (Gleichstellungsberichtsverordnung — GleiBV)
Vom 19. Juli 2011

Auf Grund des § 19 Absatz 4 des Landesgleichstellungsgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. September 2002 (GVBL.
S. 280). das zuletzt durch Gesetz vom 18. November 2010 (GVBL.
S. 502) gedndert worden 1st, wird verordnet:

Inhaltsiibersicht

§ 1 Datenerhebung

)

2 Einzelberichte

(2]

3 Stichtag, Erhebungszeitraum

(2]

§ 4 Erhebungsunterlagen und Berichterstattung
5 Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

o

§1
Datenerhebung

(1) Zur Analyse von Struktur und Entwicklung der Beschiftigten-
zahlen werden folgende Daten erhoben.

1. Jede Emrichtung nach § 1 des Landesgleichstellungsgesetzes
erhebt:

a) Zahl der Beschiftigten zum Stichtag,

b) Zahl der Stellenbesetzungen sowie der Beférderungen und
Hohergruppierungen im Berichtszeitraum,

jeweils gegliedert nach

- Geschlecht,

- Umfang des Beschiftigungsverhiltnisses (Vollzeit / Teil-
zeit).

- Status (Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter.
Tarifbeschiftigte),

- Laufbahn-, Besoldungs- und Entgeltgruppen,

- Leitungstunktionen im héheren Dienst (Einrichtungs-, Ab-
teilungs- und Referatsleitung und vergleichbare Leitungs-
funktionen mit Direktions- und Weisungsrecht).

Eine Einrichtung, die nicht die fiir Behérden iibliche Personal-
struktur oder sonstige vergleichbare Besonderheiten aufweist,
iibermittelt mit Zustimmung der fiir Fravenpolitik zustéindigen
Senatsverwaltung abweichende, ihrem jeweils besonderen Auf-
bau entsprechende Daten.

(3]

Anstalten, Korperschaften und Stiftungen des 6ffentlichen
Rechts sowie Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Lan-
des Berlin ertheben:

a) Zahl der Personen in Vorstands- und Geschiftsleitungsposi-
tionen zum Stichtag,

b) Zahl der Besetzungen dieser Positionen, der im Besetzungs-
verfahren eingegangenen Bewerbungen sowie der zum Vor-
stellungsgespriich eingeladenen Personen im Berichtszeit-
raum.

jeweils gegliedert nach Geschlecht sowie

c) Art der 6ffentlichen Bekanntmachung der besetzten Positio-
nen.

d) Einbezug von Dritten in den Personalfindungsprozess.

Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Landes Berlin teilen
zudem mit, ob zum Stichtag

50

- ein den Vorschriften des Landesgleichstellungsgesetzes ent-
sprechender Fravenférderplan vorliegt.

eine Frauenvertreterin im Amt ist.

(2) Jede Vergabestelle des Landes Berlin im Geltungsbereich von
§ 1 des Landesgleichstellungsgesetzes erhebt bei Vergabe ffentli-
cher Auftriige im Berichtszeitraum folgende Angaben zu § 13 Ab-
satz 2 des Landesgleichstellungsgesetzes:

1. Zahl aller ausgeschricbenen Auftréige.

2. Zahl der ausgeschriebenen Auftrige mit Verpflichtung zur Frau-
enférderung,

3. Zahl der gepriiften Nachweise
a) gemil § 4 Nummer 3 der Frauenférderverordnung

b) gemil § 5 des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegeset-
zes,

4. Zahl der nicht erbrachten Nachweise nach den Buchstaben a

und b und

5. Zahlund Art der Sanktionen gemiB § 6 der Frauenférderverord-
nung sowie § 6 des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegeset-
zes.

(3) Jede Einrichtung nach § 1 des Landesgleichstellungsgesetzes
erhebt Daten zu folgenden Gremien:

Beiriite und Sachverstindigenkommissionen, Auswahl- und
Priifungsausschiisse/-kommissionen. Organe und Aufsichtsgremien
sowie vergleichbare Gremien, die zu Fragen von erheblicher Bedeu-
tung entscheiden oder beraten. Dazu werden jeweils zum Stichtag
folgende Angaben erhoben:

1. je Gremium im Bereich der Einrichtungen (§ 15 Absatz 2 des
Landesgleichstellungsgesetzes)
- Name und Aufgabe des Gremiums,
- Rechtsgrundlage des Gremiums und Amtszeit der Mitglie-
der.
- Zustindigkeit fiir die Zusammensetzung und das Auswahl-
verfahren,

- Zahl der Mitglieder getrennt nach Geschlecht, wobei die
Zahl der Mitglieder, die das Land Berlin vertreten, geson-
dert auszuweisen 1st;

[S]

je Gremium auferhalb der Einrichtungen, in die das Land Berlin
Vertreterinnen oder Vertreter entsendet (§ 15 Absatz 3 des Lan-
desgleichstellungsgesetzes)

- Name des Gremiums.

- Zahl der entsandten Mitglieder, getrennt nach Geschlecht.

§2

Einzelberichte
Jede Einrichtung nach § 1 des Landesgleichstellungsgesetzes be-
richtet schniftlich

1. zu den unter § 1 Absatz 1 Nummer 1 und gegebenenfalls Num-
mer 2 aufgefiihrten Daten. insbesondere zur Unterrepriisentanz
von Frauen sowie

[ 2]

zu MaBnahmen. Zielen und Ergebnissen der Frauenférderung,
insbesondere zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie zur
Aus-, Fort- und Weiterbildung.
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§3
Stichtag, Erhebungszeitraum

(1) Die Angaben zum Personalstand (§ 1 Absatz 1 Nummer 1
und 2 jeweils Buchstabe a) und zu den Gremien werden im Abstand
von zwei Jahren zum Stichtag 30. Juni erhoben (zuletzt am 30. Juni
2010).

(2) Die Angaben zu Stellenbesetzungen, Beférderungen und Hs-
hergruppierungen (§ 1 Absatz 1 Nummer 1 und 2 jeweils Buchsta-
be b), Besetzungsverfahren (§ 1 Absatz 1 Nummer 2 Buchstaben ¢
und d). dffentlicher Auftragsvergabe und staatlicher Leistungsge-
wihrung werden fiir den Zeitraum von zwei Jahren zwischen den
beiden Stichtagen erhoben (zuletzt 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2010).

(3) Sofern Daten gemil § 1 bereits durch andere Erhebungen oder
Statistiken verfiigbar sind, werden diese im Einvernehmen mit der
fiir Frauenpolitik zustindigen Senatsverwaltung fiir den Bericht an
das Abgeordnetenhaus herangezogen: es gelten die dortigen Stichta-
ge.

§4
Erhebungsunterlagen und Berichterstattung

(1) Die Daten und Einzelberichte werden auf den von der fiir
Frauenpolitik zustidndigen Senatsverwaltung vorgegebenen Erhe-
bungsunterlagen mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung
erfasst und iibermittelt.

(2) Sie werden alle zwei Jahre, spiitestens acht Wochen nach dem
Stichtag der Erthebung, der fiir Frauenpolitik zustindigen Senatsver-
waltung iibermittelt.

(3) Fiir den Bericht an das Abgeordnetenhaus erstellt die fiir Frau-
enpolitik zustindige Senatsverwaltung aus den Daten und Einzelbe-
richten der Einrichtungen eine zusammenfassende Analyse zur
Struktur und Entwicklung der Beschiiftigung von Frauen sowie zur
Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes. Dabei kann zu un-
terschiedlichen Schwerpunkten berichtet werden.

§5

Inkrafttreten. Aullerkrafitreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung im Gesetz-
und Verordnungsblatt fiir Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Gleichstellungsberichtsverordnung vom 9. April 2002 (GVBL
S. 123) aufer Kraft.

Berlin. den 19. Juli 2011
Der Senat von Berlin
Harald Wo lf

Senator filr Wirtschaft,
Technologie und Frauen

KlausWowereit

Regierender Biirgermeister
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Anlage 3

Verordnung Uber die Férderung von Frauen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei der Verga-
be 6ffentlicher Auftréage
(Frauenférderverordnung — FFV)

in der Fassung vom 23. August 1999 (GVBI. S. 498), zuletzt geandert durch die Erste Verordnung zur Anderung
der Verordnung Uber die Férderung von Frauen und die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie bei der Vergabe 6ffentlicher Auftrage (Frauenfoérderverordnung — FFV)
vom 19. Juli 2011 (GVBI. S. 362, 467)

Auf Grund des § 13 Absatz 3 des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 6. September 2002 (GVBI. S. 280), das zuletzt durch das Gesetz vom 18. November 2010 (GVBI. S. 502)
geéndert worden ist, wird verordnet:

81
Ausschreibungen

(1) Bei allen Auftrdgen im Sinne des § 13 Absatz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes von Berliner Vergabestel-
len im Sinne des § 98 des Gesetzes gegen Wetthewerbsbeschrankungen mit einem Auftragswert von voraus-
sichtlich mindestens 25 000 Euro oder Uber Bauleistungen mit einem Auftragswert von voraussichtlich mindes-
tens 200 000 Euro ist bereits in der Bekanntmachung auf § 13 Absatz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes und
den Inhalt dieser Rechtsverordnung hinzuweisen.

(2) Die Bieterinnen und Bieter sowie Bewerberinnen und Bewerber sind in der Bekanntmachung aufzufordern,
mit dem Angebot eine Erklarung tber die Anzahl der in der Regel im Unternehmen Beschaftigten vorzulegen.

Bei einer Beschaftigtenzahl von mehr als zehn Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ausschlielich der zu
ihrer Berufshildung Beschéftigten sind zugleich folgende Erklarungen abzugeben:

- Erklarung, welche der in § 2 genannten MalRnahmen wéhrend des Auftrags durchgefiihrt oder eingeleitet
werden,

- Anerkennung der weiteren vertraglichen Verpflichtungen nach § 4,
- erforderlichenfalls Erklarung zu rechtlichen Hindernissen geméaR 8 5 Absatz 2.
Die Erklarungen werden auf dem Formblatt abgegeben, dessen Muster dieser Rechtsverordnung als Anlage

beigeflgt ist. In der Ausschreibung ist darauf hinzuweisen, dass das Formblatt bei den Vergabestellen bezogen
werden kann.

(3) Die Absétze 1 und 2 gelten entsprechend fiir die Aufforderung zur Angebotsabgabe bei Beschrankter Aus-
schreibung und Freihdndiger Vergabe.

§2
MafRnahmen zur Frauenforderung und zur Férderung
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Malnahmen zur Frauenférderung und zur Forderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Sinne des § 13
des Landesgleichstellungsgesetzes sind:

1. Umsetzung eines qualifizierten Frauenforderplans,
. verbindliche Zielvorgaben zur Erhéhung des Frauenanteils an den Beschéftigten in allen Funktionsebenen,

2
3. Erhéhung des Anteils der weiblichen Beschéftigten in gehobenen und Leitungspositionen,
4. Erhéhung des Anteils der Vergabe von Ausbildungspldtzen an Bewerberinnen,

5

. Beriicksichtigung von weiblichen Auszubildenden bei der Ubernahme in ein Arbeitsverhaltnis zumindest
entsprechend ihrem Ausbildungsanteil,

S

Einsetzung einer Frauenbeauftragten,

7. Uberprifung der Entgeltgleichheit im Unternehmen mit Hilfe anerkannter und geeigneter Instrumente,
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8. Angebot von Praktikumsplatzen fiur Madchen und junge Frauen, insbesondere in Berufen, in denen Frauen
unterreprasentiert sind,

9. Teilnahme an anerkannten und geeigneten MaRnahmen und Initiativen, die Madchen und junge Frauen fir
mannlich dominierte Berufe interessieren sollen,

10. spezielle Bildungsmanahmen nur fir Frauen, die zur Erreichung qualifizierter Positionen beféhigen sollen,

11. Bereitstellung der Platze bei sonstigen betrieblichen Bildungsmafnahmen fiir Frauen zumindest entsprechend
ihrem Anteil an den Beschaftigten,

12. Bereitstellung der Platze auRerbetrieblicher, vom Betrieb finanzierter BildungsmaBnahmen fiir Frauen zu-
mindest entsprechend ihrem Anteil an den Beschéftigten,

13. bevorzugte Beriicksichtigung von Frauen beim beruflichen Aufstieg nach erfolgreichem Abschluss einer
inner- oder auBerbetrieblichen Bildungsmalinahme,

14. Angebot flexibler, den individuellen Bedirfnissen entsprechender Gestaltung der Arbeitszeit,
15. Angebot alternierender Telearbeit,

16. Maglichkeit befristeter Teilzeitarbeit, vorzugsweise vollzeitnah, mit Riickkehroption in eine Vollzeitarbeit,
auch in Fuhrungspositionen,

17. Kontakthalteangebote, Mdglichkeit zur Teilnahme an betrieblicher Fortbildung, zu Vertretungseinsatzen und
Ruckkehrvereinbarungen flir Beschéftigte in Elternzeit,

18. Bereitstellung betrieblicher oder externer Kinderbetreuung, auch fir Arbeitszeiten auBerhalb der Ublichen
Offnungszeit der reguléren Kinderbetreuung,

19. Bereitstellung geeigneter Unterstiitzung und Flexibilitdt am Arbeitsplatz fir Beschaftigte, die Erziehungs-
und Pflegeaufgaben wahrnehmen,

20. Umwandlung geringfligiger Beschaftigungsverhaltnisse in mindestens Teilzeitarbeitsplatze sowie
21. Vermeidung einer Uberproportionalen Verringerung des Frauenanteils an der Gesamtzahl der Beschaftigten
bei PersonalabbaumalRnahmen.

83
Staffelung der MaRnahmen nach Unternehmensgrofie

(1) Unternehmen mit regelmé&Rig mehr als 500 Beschéftigten haben drei der in § 2 genannten MalRnahmen aus-
zuwéhlen, davon mindestens eine MalRnahme der Nummern 1 bis 6.

(2) Unternehmen mit regelmaBig mehr als 250, aber nicht mehr als 500 Beschéftigten haben drei der in 8 2 ge-
nannten MalRnahmen auszuwahlen.

(3) Unternehmen mit regelméRig mehr als 20, aber nicht mehr als 250 Beschéftigten haben zwei der in § 2 ge-
nannten MalRnahmen auszuwahlen.

(4) Unternehmen mit regelmaRig nicht mehr als 20 Beschaftigten haben eine der in § 2 Nummer 1 bis 20 ge-
nannten MalRnahmen auszuwahlen.

(5) Die Feststellung der Zahl der Beschéftigten richtet sich nach § 23 Absatz 1 Satz 4 des Kundigungsschutzge-
setzes.

84
Weitere vertragliche Verpflichtungen

Auftrdge mit einem Auftragswert von voraussichtlich mindestens 25 000 Euro oder tber Bauleistungen mit ei-
nem Auftragswert von voraussichtlich mindestens 200 000 Euro sind an Unternehmen mit mehr als zehn Be-
schaftigten im Sinne des 8 1 Absatz 2 nur unter folgenden weiteren Vertragshedingungen zu vergeben:

1. Die Auftragnehmenden haben das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten.

2. Sofern sich die Auftragnehmenden zur Vertragserfiillung anderer bedienen, haben sie sicherzustellen, dass
die Nachunternehmenden sich nach MaRgabe des § 3 zur Durchfilhrung von MalRnahmen geméaR § 2 und zur
Einhaltung der Verpflichtungen nach § 4 bereit erkléren. Eine schuldhafte Verletzung dieser Verpflichtung
durch die Nachunternehmenden wird den Auftragnehmenden zugerechnet.
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3. Auf Verlangen der Vergabestelle haben die Auftragnehmenden die Einhaltung der ibernommenen vertragli-
chen Verpflichtungen nach dieser Rechtsverordnung in geeigneter Form nachzuweisen.

§5
Prifung der Angebote

(1) Angebote, die auch nach Nachfristsetzung keine oder keine vollstandige Erklarung nach § 1 Absatz 2 enthal-
ten, werden nicht gepruft.

(2) Soweit ein Bieter oder eine Bieterin an der Durchfuhrung der nach § 3 erforderlichen Anzahl der in § 2 ge-
nannten MaBnahmen oder an der Ubernahme einer Verpflichtung nach § 4 aus rechtlichen Griinden gehindert ist,
ist dies in der Erklarung nach § 1 Absatz 2 anzugeben und erforderlichenfalls nachzuweisen.

86
Nachweise

(1) Jede Vergabestelle im Geltungsbereich von § 1 Landesgleichstellungsgesetz verlangt im Rahmen einer
Stichprobe in Hohe von mindestens flinf Prozent ihrer jahrlichen Auftragsvergaben, die unter die Frauenférder-
verordnung fallen, von den Unternehmen einen Nachweis im Sinne des § 4 Nummer 3 (iber die Einhaltung der
nach dieser Rechtsverordnung tbernommenen Verpflichtungen.

(2) Malinahmen nach § 2 kénnen durch eine anerkannte und geeignete Auszeichnung oder Zertifizierung zur
Frauenforderung oder zu familienbewusster Personalpolitik nachgewiesen werden.

Die in Absatzl genannten Vergabestellen legen im Zweifelsfall im Einvernehmen mit der flr Frauenpolitik zu-
stdndigen Senatsverwaltung fest, welche Auszeichnungen und Zertifizierungen als Nachweis im Sinne dieser
Rechtsverordnung anerkannt und geeignet sind. Entsprechendes gilt fur Instrumente nach 8§ 2 Nummer 7 sowie
Malnahmen und Initiativen nach 8 2 Nummer 9 dieser Rechtsverordnung.

(3) Maltnahmen nach § 2 Nummer 12 kdnnen durch entsprechende Angebote (iberbetrieblicher Ausbildungsstat-
ten, die von den auftragnehmenden Unternehmen finanziert werden, nachgewiesen werden, sofern Frauen der
auftragnehmenden Unternehmen berticksichtigt werden. Dies gilt auch fir MalRnahmen nach § 2 Nummer 13.

87
Sanktionen

Kommen die Unternehmen ihrer Verpflichtung zur Durchfiihrung von MalRnahmen zur Forderung von Frauen
und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht nach oder verletzen sie die vertraglichen Verpflichtungen
nach § 4, sollen sie bis zur Dauer von drei Jahren von der Auftragsvergabe auch als Nachunternehmende ausge-
schlossen werden. Gleiches gilt bei Falschangaben im Rahmen der Erklirung nach § 1 Absatz 2. Im Ubrigen
gelten die Sanktionen nach 8§ 6 des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung.

88
Datenerhebung

(1) Jede Vergabestelle im Geltungsbereich von 8 1 Landesgleichstellungsgesetz erhebt regelméRig folgende
Angaben:

1. Anzahl aller ausgeschriebenen Auftrége,

2. Anzahl der ausgeschriebenen Auftrége, bei denen die Frauenférderverordnung Anwendung findet,

3. Ergebnis der Prifung der vorgelegten Nachweise nach § 6,
4

. Ergebnis der Kontrolle nach 8 5 des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes in der jeweils geltenden
Fassung in Bezug auf die Verpflichtungen nach dieser Rechtsverordnung,

5. Angaben Uber ausgesprochene Sanktionen nach 8§ 7.

(2) Alle Daten nach Absatz 1 werden im Abstand von zwei Jahren an die fur Frauenpolitik zustandige Senats-
verwaltung tbermittelt. Die Ubermittlung der Daten erfolgt zusammen mit den Daten gemaR § 19 Absatz 3 des
Landesgleichstellungsgesetzes beginnend mit dem Jahr 2012 nach dem Stichtag 30. Juni. Die Daten werden auf
den von der fiir Frauenpolitik zustandigen Senatsverwaltung vorgegebenen Erhebungsunterlagen mit Hilfe der
elektronischen Datenverarbeitung erfasst und ubermittelt. Die fur Frauenpolitik zustdndige Senatsverwaltung
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erstellt aus den Daten eine Analyse und berichtet darliber in dem Bericht ber die Durchfiihrung des Landes-
gleichstellungsgesetzes nach § 19 Absatz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes. Einzelheiten zur Datenerhebung
und Berichterstattung werden in der Verordnung Uber statistische Angaben und Analysen fiir den Bericht (iber
die Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes (Gleichstellungsberichtsverordnung) geregelt.

89
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkindung im Gesetz- und Verordnungsblatt fir Berlin in Kraft.
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Anhang zu Artikel I Nummer 11

Anlage
(zu 8 1 Absatz 2 FFV)
Auftrag/Ausschreibung Nr.:

Erklarung geméaR § 1 Absatz 2 der Frauenforderverordnung

Hiermit erklare(n) ich/ wir Folgendes:
- Zutreffendes bitte ankreuzen -

A. Anwendbarkeit von § 13 Absatz 1 LGG

Im Unternehmen sind in der Regel mehr als 10 Arbeitnehmer/-innen* beschaftigt (ausschliel3lich der
zu ihrer Berufsbildung Beschéftigten)

Ja ]

Nein L] (> keine weiteren Angaben erforderlich)
B. Falls ja, bitte folgende weitere Angaben:
|17

|. Beschéftigtenzah

Im Unternehmen sind in der Regel beschaftigt:

¢ Uber 500 Beschaftigte

(= gemal § 3 Absatz 1 FFV sind drei der in § 2 FFV genannten MaRnahmen zur Férderung von
Frauen und/oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auszuwahlen, davon mindestens eine
Malnahme der Nummer 1 bis 6)

¢ Uber 250 bis 500 Beschéftigte
(= gemalk § 3 Absatz 2 FFV sind drei der in § 2 FFV genannten MaRnahmen zur Férderung von ]
Frauen und/oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auszuwahlen)

¢ Uber 20 bis 250 Beschéftigte
(= gemaR § 3 Absatz 3 FFV sind zwei der in § 2 FFV genannten MalRnahmen zur Férderung von O]
Frauen und/oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auszuwahlen)

¢ Uber 10 bis 20 Beschaftigte
(= gemal § 3 Absatz 4 FFV ist eine der in 8 2 Nummer 1 bis 20 FFV genannten Mafl3nahme O]
zur Foérderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auszuwahlen)

' Bei der Feststellung der Beschéaftigtenzahl ist § 23 Absatz 1 Satz 4 des Kiindigungsschutzgesetzes zu
berlcksichtigen.
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Il. MaBnahmen zur Frauenférderung und/oder zur Forderung der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie

In meinem/ unserem Unternehmen wird/ werden wahrend der Durchfiihrung des Auftrags folgende
MaRnahme(n) geman § 2 FFV durchgefiihrt oder eingeleitet:

1. |Umsetzung eines qualifizierten Frauenforderplans L]
2. |verbindliche Zielvorgaben zur Erhdhung des Frauenanteils an den Beschéaftigten in allen Funkti- ]
onsebenen
3. |Erhdhung des Anteils der weiblichen Beschéftigten in gehobenen und Leitungspositionen ]
4. |Erhohung des Anteils der Vergabe von Ausbildungsplatzen an Bewerberinnen L]
5. | Beriicksichtigung von weiblichen Auszubildenden bei der Ubernahme in ein Arbeitsverhaltnis ]
zumindest entsprechend ihrem Ausbildungsanteil
6. |Einsetzung einer Frauenbeauftragten ]
7. | Uberprifung der Entgeltgleichheit im Unternehmen mit Hilfe anerkannter und geeigneter In- ]
strumente
8. [Angebot von Praktikumsplatzen fir Madchen und junge Frauen, insbesondere in Berufen, in []
denen Frauen unterreprésentiert sind
9. [Teilnahme an anerkannten und geeigneten MalRnahmen und Initiativen, die Mé&dchen und junge 0
Frauen fur mannlich dominierte Berufe interessieren sollen
10. |spezielle BildungsmalRnahmen nur fur Frauen, die zur Erreichung qualifizierter Positionen befa- ]
higen sollen
11. |Bereitstellung der Pléatze bei sonstigen betrieblichen BildungsmalRnahmen fir Frauen zumindest []
entsprechend ihrem Anteil an den Beschéftigten
12. |Bereitstellung der Platze aufierbetrieblicher, vom Betrieb finanzierter Bildungsmafnahmen fir 0
Frauen zumindest entsprechend ihrem Anteil an den Beschéftigten
13. |bevorzugte Berticksichtigung von Frauen beim beruflichen Aufstieg nach erfolgreichem Ab- 0
schluss einer inner- oder auBerbetrieblichen Bildungsmalihahme
14. | Angebot flexibler, den individuellen Bedirfnissen entsprechender Gestaltung der Arbeitszeit ]
15. | Angebot alternierender Telearbeit O]
16. | Mdglichkeit befristeter Teilzeitarbeit, vorzugsweise vollzeitnah, mit Rickkehroption in eine 0
Vollzeitarbeit, auch in Flihrungspositionen
17. | Kontakthalteangebote, Mdglichkeit zur Teilnahme an betrieblicher Fortbildung, zu Vertretungs- 0
einsatzen und Ruckkehrvereinbarungen flr Beschéftigte in Elternzeit
18. | Bereitstellung betrieblicher oder externer Kinderbetreuung, auch fur Arbeitszeiten auBerhalb der []
Ublichen Offnungszeit der reguléren Kinderbetreuung
19. |Bereitstellung geeigneter Unterstiitzung und Flexibilitat am Arbeitsplatz fur Beschaftigte, die 0
Erziehungs- und Pflegeaufgaben wahrnehmen
20. |Umwandlung geringfiigiger Beschaftigungsverhéltnisse in mindestens Teilzeitarbeitsplatze ]
21. |Vermeidung einer Uberproportionalen Verringerung des Frauenanteils an der Gesamtzahl der []

Beschaftigten bei Personalabbaumalinahmen
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Ill. Weitere vertragliche Verpflichtungen

Ich/ Wir erklare(n) mich/ uns dartiber hinaus mit folgenden Verpflichtungen gemaf § 4 FFV einver-
standen:

1. Die Auftragnehmenden haben das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten.

2. Sofern sich die Auftragnehmenden zur Vertragserfullung anderer bedienen, haben sie sicherzu-
stellen, dass die Nachunternehmenden sich nach Mal3gabe des § 3 FFV zur Durchfihrung von
MaRnahmen gemaR § 2 FFV und zur Einhaltung der Verpflichtungen nach 8 4 FFV bereit erkla-
ren. Eine schuldhafte Verletzung dieser Verpflichtung durch die Nachunternehmenden wird den
Auftragnehmenden zugerechnet.

3. Auf Verlangen der Vergabestelle haben die Auftragnehmenden die Einhaltung der tbernomme-
nen vertraglichen Verpflichtungen nach der Frauenférderverordnung in geeigneter Form nachzu-
weisen.

IV. (Erforderlichenfalls anzugeben) Rechtli-
ches Hindernis

An der Durchfiihrung folgender MaRnahmen unter Il. bzw. an der Ubernahme folgender Verpflichtun-
gen nach lll. bin ich/ sind wir gemaf § 5 Absatz 2 FFV aus rechtlichen Griinden gehindert:

Begrundung:

(auf Verlangen nachzuweisen)

Mir/ Uns ist bekannt, dass Falschangaben im Rahmen dieser Erklarung oder Verstdlie gegen darin
Ubernommene Verpflichtungen zu Sanktionen geman § 7 FFV fuhren kdnnen.

(Datum, Unterschrift, Stempel)
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Nr. 31 6. Dezember 2011

Verordnung
iiber die Beriicksichtigung der aktiven Firderung der Beschiiftigung von Frauen und der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie bei der Gewiihrung freiwilliger Leistungen aus Landesmitteln
(Leistungsgewiihrungsverordnung - LGV)
Vom 15. November 2011

Auf Grund des § 14 Absatz 3 des Landesgleichstellungsgesetzes
(LGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. September 2002
(GVBIL. S. 280), das zuletzt durch Gesetz vom 18. November 2010
(GVBL. S. 502) gesindert wurde, wird verordnet:

Inhaltsiibersicht
§ 1 — Anwendungsbereich

§ 2 — Begriffsbestimmungen

o

3 — Grundsitze

4 — MaBnahmen der Fravenférderung

5 — Nachweise

6 — Datenerhebung und Berichterstattung

7 — Inkrafttreten

WO Gon LoD GOn eOn

§1
Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung verpflichtet alle Stellen. die freiwillige
Leistungen aus Landesmitteln ab einem Betrag von 25 000 Euro
vergeben oder empfangen. MaBgeblich ist die Summe im Zuwen-
dungsbescheid oder dem Zuwendungsvertrag iiber die Leistung. So-
weit es sich um Mischfinanzierungen handelt, ist der Anteil der Lan-
desmittel ausschlaggebend.

(2) Werden Leistungen durch Stellen auBerhalb der Verwaltung
Berlins auf der Grundlage des § 44 Absatz 2 oder 3 der Landeshaus-
haltsordnung gewihrt, hat das Land Berlin die Einhaltung der Vor-
gaben dieser Rechtsverordnung zu versinbaren.

(3) Die Verordnung findet keine Anwendung auf Leistungsemp-
fangende, die zum Zeitpunkt der Antragstellung zehn oder weniger
Arbeimnehmer und Arbeitnehmerinnen beschiftigen. Auszubildende
sind nicht anzurechnen.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) Fretwillige Leistungen im Sinne dieser Verordnung sind
zweckgebundene, nicht riickzahlbare Geldleistungen aus Haushalts-
mitteln des Landes Berlin, auf deren Gewd#hrung kein Rechtsan-
spruch besteht und die gemil den §§ 23 und 44 der Landeshaus-
haltsordnung in der jeweils geltenden Fassung gewiihrt werden.

(2) Leistungsempfangende sind Stellen auPerhalb der unmittelba-
ren und mittelbaren Verwaltung des Landes Berlin (§§ 2 und 28 des
Allgemeinen Zustindigkeitsgesetzes).

§3

Grundsitze

(1) Leistungen im Sinne des § 2 Absatz 1 werden nur unter der
Bedingung der Durchfithrung von Mafinahmen der aktiven Férde-
rung der Beschiftigung von Fraven gewihrt. Die Bewilligung der
Leistung ist mit einer entsprechenden Auflage zu versehen. auf die
bereits 1m Antragsverfahren hinzuweisen ist, in dem der oder die
Antragstellende eine entsprechende Verpflichtungserkldrung zu un-
terzeichnen hat. Die Erklarung ist auf dem Formblatt abzugeben.
dessen Muster dieser Rechtsverordnung als Anlage beigefiigt ist.

(2) Ausnahmen von der Verpflichtung aus der Auflage gemill Ab-
satz 1 kénnen den Leistungsempfangenden im Falle der Unabding-
barkeit der Beschéftigung von Ménnern aus rechtlichen oder tat-
sichlichen Griinden gewihrt werden. Die Unabdingbarkeit wird auf
dem Formblatt gemifB Absatz 1 dargelegt.

(3) Die Auflage nach Absatz 1 muss spiitestens bet Einreichung
des Verwendungsnachweises erfiillt sein. War die Erfiillung der Aut-
lage aus von den Leistungsempfangenden nicht zu vertretenden
Griinden nicht maglich. ist ein Widerruf der Bewilligung allein we-
gen der Nichterfiilllung der Auflage ausgeschlossen.

(4) Forderrichtlinien, -programme und Rahmenversinbarungen
sind spiitestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung be-
zichungsweise fiir zukiinftige Férderperioden den Vorgaben dieser
Verordnung anzupassen. soweit rechtliche Griinde nicht entgegen-
stehen.

§4

Malnahmen der Fravenforderung
(1) MaBnahmen zur aktiven Férderung der Beschiftigung von
Fraven im Sinne des § 14 Absatz 1 des Landesgleichstellungsgeset-
zes umfassen neben Fraventdrdermalnahmen auch Mafnahmen zur
Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei den Leistungsempfangen-
den. Dies sind

1. Umsetzung eines qualifizierten Frauenférderplans.

2. werbindliche Zielvorgaben zur ErhShung des Frauenanteils an
den Beschiftigten in allen Funktionsebenen,

3. Erhéhung des Anteils der weiblichen Beschiftigten in gehobe-
nen und Leitungspositionen,

4. Erhshung des Anteils der Vergabe von Ausbildungsplédtzen an
Bewerberinnen.

5. Beriicksichtigung von weiblichen Auszubildenden bei der Uber-
nahme in ein Arbeitsverhéltnis zumindest entsprechend ihrem
Ausbildungsanteil.

6. Einsetzung einer Franenbeaufiragten,

Uberpriifung der Entgeltgleichheit bei den Leistungsempfan-
genden mithilfe anerkannter und geeigneter Instrumente,

8. Angebot von Praktikumsplitzen fiir Méddchen und junge Frauen,
insbesondere in Berufen, in denen Frauen unterreprisentiert
sind,

9. Teilnahme an anerkannten und geeigneten Mafinahmen und Ini-
tiativen, die Midchen und junge Frauen fiir ménnlich dominier-
te Berufe interessieren sollen.

10. spezielle BildungsmaBnahmen nur fiir Fraven, die zur Errei-
chung qualifizierter Positionen befihigen sollen.

11. Bereitstellung der Plitze bei sonstigen BildungsmaBnahmen fiir
Frauen zumindest entsprechend ihrem Anteil an den Beschiiftig-
ten,

12. Bereitstellung der Plitze bei externen. vom Leistungsempfan-
genden finanzierten BildungsmaBnahmen fiir Fraven zumindest
entsprechend ihrem Anteil an den Beschiftigten.
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13, bevorzugte Beriicksichtipung von Fraven beim beruflichen Auf-
stieg nach erfolgreichem Abschluss einer in- oder externen Bil-
dungsmalnahme,

14, Angebot Aexibler, den individuellen Bediirfmssen entsprechen-
der Gestalung der Arheitsreir,

13. Angebot alternierender Telearbeir,

16, Maghchkeit befristeter Teilzeitarbeit, vorzugsweise vollzeitnah,
mit Riickkehroption in eine Vollreitarbeit, auch in Fithrungspo-
sitionen,

17. Kontakthalteangebote, Moglichkeit zur Teilnahme an Forthil-
dungen, zu Vertretungseinsiitzen und Riickkchrvercinbarungen
fiir Beschéftigte in Elternzeit,

1%, Bereitstellung in- oder externer Kinderbetreuung, auch fir Ar-
beitszeiten aufierhalb der dblichen Offnungszeit der reguliren
Kinderbetreuung,

1%, Bereitstellung gecigneter Unterstiitzung und Flexibiligit am Ar-
beitsplatz fiir Beschifligle, die Erzichungs- und Pllegeaulgaben
wahinehmen,

20. Umwandlung geringfligizger Beschittigungsverhilnisse in min-
destens Teilzeitarbeitsplitee sowie

210 Vermeidung emer iberproportionalen Vernngerung des Fraven-
anteils an der Gesamtzahl der Beschiftigten bei Personalabbau-
malinahmen.

Die leistungsvergebenden Stellen legen im Zweifelsfall im Einver-
nehmen mit der fiir Fravenpolitik sustandigen Senatsverwaltung
fest, welche Instrumente nach § 4 Nummer 7 sowie MalBnahmen und
Initiativen nach § 4 Nummer 9 anerkannt und geeignet sind.

{2) Dicjenigen, die Leistungen im Sinne des § 2 Absatz | empfan-
gen, haben jo nach Anzahl der Beschiftigten Malbnahmen in falgen-
dem Umfang durchzuftihren:

1. Leistungsempfangende mit regelmillig mehr als 500 Beschit-
tigten haben drei der in § 4 Absatz 1 genannten Mafinahmen
auszuwihlen, davon mindestens cine Malinahme der Mummem
1 bis 6,

Leistungsempfangende mit regelmiiBig mehe als 250, aber nicht
mehr als 500 Beschiftigten haben drei der in § 4 Absatz 1 ge-
nannten Malinahmen auszuwihlen.

(=]

3. Leistungsempfangende mit regelmiiBig mehr als 20, aber micht
mehr als 250 Beschiiftiglen haben swei der in § 4 Absatz 1 ge-
nannten MalBnahmen auszuwiihlen.

4. Leistungsempfangende mit regelmiBig mehr als 10, aber nicht
michr als 20 Beschiiftigten haben cine der in § 4 Absatz | Num-
mer | bis 20 genannten MaBnahmen auszuwiihlen,

{3) Die Feststellung der Zahl der Beschitftigten richtet sich unab-
hangig von der Rechtsform der Leistungsempfangenden nach § 23
Absate | Sate 4 des Kiindigungsschutrgesetzes,

§5
Machweise

Digjenigen, die Leistungen im Sinne des § 2 Absatz 1 empfangen,
weisen die Durchfiihrung der Mabnahinen gemidl § 4 durch eine
entsprechende Erklirung im Rahmen des Verwendungsnachweises
nach, e bewilligende Stelle 15t bei Bestehen begriindeter Zweifel
liber die Richtigkeit der Angaben berechtigt, die Erfiillung der Auf-
lage durch Einsichtnahme in entsprechende Unterlagen oder durch
anders geeignete Verfahren 2u Gberprifen.

§6
Datenerhebung und Berichterstattung

{17 Die bewilligenden Stellen erfassen regelmiifig dic im Zusam-
menhang mit der Durchfithrung der Verordnung anfallenden Daten
liber:

1. die Zahl aller gewithrten Leistungen,

2. die Zahl der gewiihrten Leistungen, bei denen diese Rechtsver-
ordnung Anwendung findet,

3. das Ergebnis der Pritfung der vorgelegten Nachweise nach § 5,

4. Anpgaben iiber widerrufene Leisiungen wegen Wichterfiillung
der Auflage wur Fravenfirderung.

{21 Alle Daten nach Absatz 1 werden im Abstand von zwei Jahren
an die fir Fravenpohtik zustindige Senatsverwaltung iibermittelt.
Die Daten werden in dem Bericht tiber die Durchfilhrung des Lan-
desgleichstellungsgesetzes gemill § 19 Absatz 1 des Landesgleich-
stellungspesetzes dokumentiert.

§7
Inkrafttreten

Digse Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung im Gescte-
und Verordnungsblatt fiir Berlin in Kraft.

Berlin, den 15. November 2011
Der Senat von Berlin

Harald W ol f

Senator fiir Wirtschaft,
Technoelogie und Frauen

KlavsWowereit
Regierender Biirpermeister
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Anhang #u § 3
Anlage (zu § 3 Absatz 1 LGV)

Antrag auf Bewilligung einer freiwilligen Leistung:
Anlage: Erklirung gemil § 3 Absatz | der Leistungsgewiihrungsverordnung (LGWV)

Hiermit erkldre(n) ich/wir Folgendes:
= Zutreffendes bitte ankreuzen -

A, Anwendbarkeit von § 14 Absatz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes

Bei dem/der Leistungsempfangenden sind in der Regel mehr als zehn Arbeitnehmer/-innen' beschiftigt (ausschliefilich der zu ihrer Berufs-
bildung Beschiiftigten)

la D

Mein D {-> keine weiteren Angahen erforderlich)
B. Falls ja, hitte folpende weitere Angaben:
1. Beschiiftistenzahl'

Bei dem/der Leistungsempfangenden sind in der Regel beschiiftigt:

+  iiber 500 Beschiftigte W
(= gemil § 4 Absatz 2 Nummer | der Leisungsgewihrungsverordnung sind drei der in § 4 Absatz 1 der Leistungsgewiih-
rungsverordnung genannten MaBnabmen zur Forderung von Fraven undioder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus-
suwihlen, davon mindestens eine Malnahme der Mummem | bis &)

*  iiber 250 his 500 Beschiftigte |:|

(= memdl § 4 Absatz 2 Nummer 2 der Leistungsgewihrungsverordnung sind drei der in § 4 Absatz 1 der Leistungsgewdih-
rungsverordnung genannten Malnabmen zur Forderung von Fraven undioder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus-
zuwihlen)

»  diber 20 bis 250 Beschiftigte ]

{(=» gemiil § 4 Absatz 2 Nummer 3 der Leistmgsgewdhrungsverordnung sind zwel der in § 4 Absatz | der Leistungsgewiih-
rungsverordnung genannten MaBnahmen zur Férderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus-
suwihlen)

+ dber 10 bis 20 Beschiftigte H

(= gemiill § 4 Absatz 2 Nummer 4 der Leistungsgewihrungsverordnung ist ¢ine der in § 4 Absatz | Nummer | bis 20 der
Leistungsgewihrungsverordnung genannten Malfnahmen zur Férderung von Fraven und/oder der Vercinbarkeit von Beruf
und Familie auszuwihlen)

1I. Mabnahmen zur Frapenfisrderung und/oder zur Firderung der Vereinbarkeit von Berufl und Familie

Teh/Wir verpflichte(n) mich/uns zur Durchfithrung oder Einleitung folgender Malnahmedn) gemib § 4 Absatz 1 der Leistungsgewihrungs-
verordnung:

l. | Umsetzung eines qualifizierten Frauenftrderplans

2. | verbindliche Zielvorgaben zur Erhfhung des Frauenanteils an den Beschéftigten in allen Funktionsebenen

3. | Erhéhung des Anteils der weiblichen Beschiiftigten in gehobenen und Lettungspositionen

4. | Erhéihung des Anteils der Vergabe von Aushildungsplitzen an Bewerberinnen

SN

5. | Beriicksichtigung von weiblichen Auszubildenden bei der Ubernahme in ein Arbeitsverhilinis zumindest entsprechend
threm Ausbildungsanteil

Bei der Feststellung der Beschiifigtenzahl 15t § 23 Absatz 1 Stz 4 des Kindigungsschutegesetees zu berikcksichiigen
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6. | Einsetzung einer Frauenbeaufiragten ]
7. | Uberpriifung der Entgeltgleichheit bei den Leistungsempfangenden mithilfe anerkannter und geeigneter Instrumente |:|
.| Angebot von Praktikumsplitzen fiir Miidchen und junge Frauen, insbesondere in Berufen, in denen Fraven unterreprii- | [7]
sentiert sind
9. | Teilnahme an anerkannten und geeigneten Malinahmen und Initiativen, die Midchen und junge Frauen filr ménnlich |:|
dominierte Berufe interessieren sollen
10, | spezielle Bildungamabnahmen nur fiir Fraven, die zur Erreichung qualifizierter Positionen befihigen sollen |:|
11. | Bereitstellung der Plitze bei sonstigen Bildungsmalnahmen fiir Frauen zumindest entsprechend ihrem Anteil an den |:|
Beschaftigien
12, | Bereitstellung der Plitze bei externen, vom Leistungsemplangenden finanzierten BildungsmaBnahmen ftir Fraven zu- D
mindest entsprechend ihrem Anteil an den Beschiftigten
13. | bevorzugte Beriicksichtigung von Frauen beim beruflichen Aufsticg nach erfolgreichem Abschluss einer in- oder exter- | []
nen Bildungsmalnahme
14, | Angebot flexibler, den individuellen Bedirfnissen entsprechender Gestaliung der Arbeitszeit |:|
15, | Angebot alternierender Telearbeit ]
16, | Maghchkeit befristeter Teilzettarbeit, vorzugsweise vollzeitnah, mit Biickkehroption in eine Vollzeitarbeit, auch in Fiih- |:|
rungspositionen
17. | Kontakthalteangebote, Méglichkeit zur Teilnahme an Fortbildungen, zu Vertretungseinsitzen und Riickkehrvereinbarun- |:|
men 1iir Beschiftigte in Ellernzeit
18. | Bereitstellung in- oder externer Kinderbetreuung, auch fiir Arbeitszeiten aullerhalb der iblichen Offnungszeit der regu- |:|
laren Kinderbetrewung
19, | Bereitstellung geeigneter Unterstittaung und Flexibilitit am Arbeitsplatz fiir Beschaftigte, die Eraehungs- und PRegeanf- D
gaben wahmehmen
20, | Umwandlung geringfligiger Beschiiftigungsverhiilinisse in mindestens Tetlzentarbeitsplitze |:|
21, | Vermeidung ciner iberproportionalen Verringerung des Fravenanteils an der Gesamtzahl der Beschiiftigten bei Personal- |:|
abbaumalinahmen

111 (Erforderlichenfalls anzugeben) Antrag zur Befreiung von der Verpflichtung zur Durchfithrung von Mafnahmen zur Frauen-
firderung und/oder zur Firderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Von der Verpflichtung zur Durchfithrung von den unter 11 aufgefilhrten Mallinahmen beantrage ich die Befreiung, da die Beschiiftigung von
Miinnern aus rechtlichen oder tatsichlichen Griinden aus nachfolgenden Grinden unabdingbar ist:

Begriimdung:

MirUns ist bekannt, dass Falschangaben im Rahmen dieser Erkldrung oder die Nichterfilllung der Auflage gemill § 3 Absatz 1 der Leis-
ungsgewihrungsverordnung zum Widerrut oder zur Rilcknahme der pewiihrien Leistung fithren kinnen.

(Dratum, Unterschrift, Stempel)
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Verordnung

iiber die Wahl und Bestellung der Fravenvertreterin und
ihrer Stellvertreterin ( WOBFrau)

Vom 10, Mai 2011

Aul Grund des § 16a Absatz § des Landesgleichsiellungsgesetzes
(LGG) in der Fassung vom 6. September 2002 (GVBL 5. 280), zu-
letzt geandert durch das Neunte Gesetz zur Anderung des Landes-
gleichstellungsgesetzes vom 18, November 2010 (GVBL 5. 502),
wird verordnet:

Inhaltsiibersicht
Wahl- und Bestellungsverfahren
Vorbergitung der Wahl
Wahlvorstand
Withlerinnenverseichnis
Wahlausschreiben
Wahlvorschlige
Wahlverfahren
Schnftliche Stimmabgabe
Behandlung der schriftlich abgegebenen Stimmen

L =T - I -7 T O i o

10 Feststellung des Wahlergebnisses

11 Benachrichtigung, Annahme der Wahl und Bekanntma-
chung des Wahlergebnisses

12 Aufbewahrung der Wahlunterlagen

13 Bestellung der Fravenvertreterin und ihrer Stellvertreterin
Wahl- und Bestellungskosten

15 Berechnung von Fristen

16 Inkrafitreten, Auberkraftireten

wr W R we we
=

§1
Wahl- und Bestellungsverfahren

Die Durchfithrung der Wahl der Fravenvertreterin und ihrer Stell-
vertreterin sowie das Bestellungsverfahren nach § 16 Absatz 1 und
& 16a Absatz | bis 7 des Landesgleichstellungsgesetzes richten sich
nach dieser Verordnung.

52
Worbereitung der Wahl

(17 Spatestens zwei Monate vor Ablauf threr Amtszeit bestellt die
Frauenvertreterin - mindestens  drei  volljghrige wahlberechtigte
Dignstkriifte, dic nicht fiir das Amt der Frauenvertreterin oder der
Stellvertreterin kandidieren, als Wahlvorstand und eine von ihnen
als Vorsitzende,

{2} Besteht sechs Wochen vor Ablauf der Amitszeit der Frauenver-
treterin kein Wahlvorstand, so berufit die Dienststelle auf Antrag von
mindestens drei Wahlberechtiglen eine Versammlung der wahlbe-
rechtigten weiblichen Dienstkriifie zur Wahl des Wahlvorstandes
cin, Diese Versammlung wiihlt eine Versammlungsleiterin, Dig Ver-
sammlungsleiterin und der Wahlvorstand werden mit einfacher
Stimmenmehrheit gewidihlt. Absatz 1 gilt entsprechend.

{3) Gibt es in einer Diensisielle keine Frauenverireterin, so berufi

die Dienststelle eine Versammlung gemiill Absatz 2 Satz 1 ein. Ab-
salz 2 Satz 2 his 4 gilt entsprechend.

(4) Findet eine Versammlung gemill Absatz 2 nicht statt oder
withlt diese keinen Wahlvorstand, so bestellt ihn die Dienststelle auf
Antrag von mindestens dren Wahlberechtigten.

(5] Die regelmiifige Wahl der Fravenvertreterin und der Stellver-
treterin soll zeitgleich mit der regelmiBigen Personalratswahl
durchgefiihrt werden,

&3
Wahlvorstand

(1) Der Wahlvorstand bereitet die Wahl der Frauenvertreterin und
ihrer Stellvertreterin vor und fithet sie durch; er kann wahlberechtig-
te Dienstkrifte als Wahlhelferinnen zu seiner Unterstiitzung bei der
Durchfiibrung der Stimmabgabe oder bei der Stimmenzihlung be-
stellen,

(2} Die Dienststelle unterstiltzt den Wahlvorstand bei der Erfill-
lung seiner Aufgaben, inshesondere stellt sie die notwendigen Un-
terlagen zur Verfligung und erteilt die erforderlichen Auskilnfie.

(3) Der Wahlvorsiand gibt die Namen seiner Mitglieder und pege-
benenfalls der Ersatzmitglieder unverziiglich nach seiner Bestellung
oder Wahl in der Dienststelle durch Aushang bis sum Abschluss der
Stimmabgabe bekannt.

(4) Die Beschliisse des Wahlvorstandes werden mit einfacher
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Simmenthal-
tungen bleiben bei der Ermittlung der Mehrheit aulier Betrachi. Bei
Stimmengleichheit ist ¢in Antrag abgelehnt.

{5) Der Wahlvorstand sorgt dafiie, dass alle Wahlberechtigten
rechtzeitig fiber das Wahlverfahren, die Aufstellung der Liste der
Wahlberechtigten, die Wahlvorschlige, den Wahlvorgang und die
Stimmabgabe in gecigneter Weise untermichtet werden,

&4
Wihlerinnenverzeichnis

(17 Der Wahlvorstand erstellt ein Verzeichnis der wahlberechiig-
ten weiblichen Dienstkrifie (Wihlerinnenverzeichnis). Dhe Wihle-
rinnen sollen darin mit Familienname, Vorname, erforderlichenfalls
Stellenzeichen sowie Dienststelle in alphabetischer Rethenfolge
aufgefiihrt werden. Der Wahlvorstand hiilt das Verzeichnis bis zum
Abschluss der Stimmabgabe aouf dem Laufenden und berichtigt es
eepebenenfalls.

{2) Das Withlerinnenverzeichnis oder eine Abschrift ist spiitestens
vier Wochen vor der Wahl bis zum Abschluss der Stimmabgabe an
geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen.

{3} Einspriiche gegen die Richtigkeit des Wahlerinnenverzeich-
nisses milssen spiitestens am Werktag vor Beginn der Stimmabgabe,
12.00 Uhr, beim Wahlvorstand eingelegt werden, Uber den Ein-
spruch entscheidet der Wahlvorstand unverziiglich. Die Entschei-
dung ist der Betreffenden unversiiglich, miglichst noch vor Beginn
der Stimmabgabe mitzuteilen.
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(4) Wiihlen kann nur, wer in das Wihlerinnenverzeichnis einge-
tragen ist.

&5
Wahlausschreiben

{1 Spiitestens sechs Wochen vor dem Wahltag erlisst der Wahl-
vorstand cin Wahlausschreiben, das von zwei Mitghiedern des Wahl-
vorstandes zu unterschreiben ist. Es muss enthalten

1. das Datum seines Erlasses und die Namen der Mitglieder des
Wahlvorstandes,

2. die Voraussetzungen von Wahlberechtigung und Wihlbarkeit
der Fravenvertreterin und ihrer Stellvertreterin,

3. die Angabe, wo und wann das Wahlennnenverzeichnis und die-
s¢ Wahlordnung zur Einsicht ausliegen,

4. den Hinweis, dass nur die weiblichen Dienstkrifie withlen kiin-
nen, die in das Wihlerimnenverzeichnis eingetragen sind,

3. den Hinweis, dass Einspriiche gegen das Wihlerinnenverzeich-
nis bis sum Werktag vor der Stimmabgabe, 12.00 Uhr, beim
Wahlvorstand eingelegt werden kénnen,

6. die Aufforderung, Wahlvorschlige innerhalb von zwei Wochen
nach Erlass des Wahlausschreibens eineureichen; der letrte Tag
der Einreichungsfrist ist anzugeben,

7. den Hinweis, dass die Frauenvertreterin und ihre Stellvertreterin
auf getrennten Stimmzeticln gewiihlt werden und dass sich aus
den Wahlvorschlizen ergeben muss, wer als Frauenvertreterin
und wer als Stellvertreterin vorgeschlagen wind,

%, den Hinweis, dass Wahlberechtigte sowoh] einen Wahlvorschlag
fitr die Wahl der Frauenverireterin als auch filr die Wahl ihrer
Stellvertreterin unterzeichnen kiinnen und dass eine Bewerberin
sowohl als Frauenvertreterin als auch als Stellvertreterin vorge-
schlagen werden kann,

%, Angaben iiber den Ort, an dem die Wahbvorschldge bis zum Ab-
schluss der Stimmabgabe durch Aushang oder in sonst geeigne-
ter Weise bekannt gegeben werden,

10, Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe,

11. emen Hinweis auf die Méaglichkeit der schrifilichen Stmmabga-
be gemil § 8 Absatz 1 und

12, Ort, Tag und Zeit der Stimmauvszihlung und der Sitzung des
Wahlvorstandes, in der das Wahlergebnis festgestellt wird.

{2) Das Wahlausschreiben oder eine Abschrift ist vom Tag des
Erlasses bis zum Abschluss der Stimmabgabe an einer oder mehre-
ren geeigneten, den Wahlberechtigten zuginglichen Stellen auszu-
hangen und in gut lesbarem Zustand wu erhalten.

46
Wahlvorschlige

{17 Die Wahlberechtigten kinnen innerhalb von zweil Wochen seit
Erlass des Wahlausschreibens schrifiliche Worschldge beim Wahl-
vorstand einreichen. Eine Bewerberin kann sowohl fir das Amt der
Frauenvertreterin als auch fiir das Amt der Stellvertreterin vorge-
schlagen werden.

{2y Jeder Wahlvorschlag, mit dem jeweils eine Bewerberin als
Fraucnvertreterin oder Stellvertreterin vorgeschlagen werden kann,
muss von mindestens drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein: dies
gilt micht fiir Dienststellen mit weniger als sechzig weiblichen
Dienstkriiften. Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Ant der Be-
schiftigung sowie erforderlichenfalls Dienststelle oder Betrieh der
Bewerberin sind anzugeben. Dem Wahlvorschlag ist die schnfiliche
Fustimmung der Bewerberin beizufiigen. Aus dem Wahlvorschlag
muss sich ergeben, ob die Beschiiftigte fiir das Amt der Frauenver-
reterin, der Stellvertreterin oder fiir beide Amiter vorgeschlagen
wird.

{31 1st nach Ablauf der Frist des Absatzes | kein giiltiger Wahlvor-
schlag fiir eine Liste eingegangen, so hat der Wahlvorstand dies so-

fort in gleicher Weise bekannt zu machen wie das Wahlausschreiben
(% 5 Absatz 2). Gleichzeitig fordert er zur Einreichung von Wahlvor-
schligen innerhalb ciner Nachfrist von sechs Kalendertagen fiir die-
jenige Liste auf, fiir welche bisher keine Vorschlige eingegangen
sind. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass die Wahl
nur stattfinden kann, wenn innerhalb der Machfrist mindestens ein
wiiltiger Wahlvorschlag eingereicht wird.

{41 Geht auch innerhalb der Machfrist des Absatzes 3 ke giiltiger
Wahlvorschlag filr das Amt der Frauenvertreterin oder ihrer Stell-
vertreterin ein, hat der Wahlvorstand bekannt zu geben, dass eine
Wahl beriiglich der betretfenden Liste nicht stattfindet. In diesem
Fall informiert die Dienststelle die Wahlberechtigten dber die Mig-
lichkeit eines Bestellungsverfahrens gemiB § 13 dieser Verordnung.

{51 Splitestens eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe hat der
Wahlvorstand die Namen der Bewerberinnen aus den giiltigen Wahl-
vorschligen in alphabetischer Reihenfolge bis zum Abschluss der
Stimmabgabe in gleicher Weise bekannt zu machen wie das Wahl-
ausschreiben (§ 5 Absatz 2.

&7
Wahlverfahren

(1) Das Wahlrecht wird durch Abgabe von swel getrennien
Stimmzetteln fir das Amt der Frauenvertreterin und der stellvertre-
tenden Fravenvertreterin ausgeiibt. Fiir die Wahl der Fravenvertrete-
rin sind Stimmzettel in anderer Farbe als fiir die Wahl der Stellver-
treterin zu verwenden. Im Ubrigen missen alle Stimmzettel fiir die
Jeweilige Wahl dieselbe Grishe, Farbe, Beschaffenheit und Beschrif-
tung haben. Auf den Stimmzetteln sind die Bewerberinnen in alpha-
betischer Rethenfolge unter Angabe von Familienname, Yomame,
Stellenzeichen und Ant der Beschilftigung aufeefiihrt. Die Wihlerin-
nen kennzeichnen die von ihnen gewihlten Bewerberinnen durch
Ankreuzen an der auf dem Stimmectteln vorgeschenen Stelle.
Stimimeettel, auf denen mehe als eine Bewerberin angekreuzt oder
die mit cinem besonderen Merkmal versehen sind oder aus denen
sich der Wille der Wihlerin nicht zweifelsfrei ergibt, sind ungilltig.

{2) Jede Wahlberechtigte kann eing Stumme fiir die Fravenvertre-
terin und eing Stimme fiir ihre Stellvertreterin abgeben.

{31 Eine Wihlerin, die durch kérperliches Gebrechen in der
Stimmabgabe behindert is1, bestimmt eine Person thres Vertrauens,
die ihr bei der Stimmabgabe behilflich sein soll und gibt dies dem
Wahlvorstand bekannt. Die Vertrauensperson darf gemeinsam mit
der Wihlerin die Wahlzelle aufzusuchen, soweit dies zur Hilfeleis-
tung erforderlich ist. Sie ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen
erlangt hat. Wahlbewerberinnen, Mitglieder des Wahlvorstandes
und Wahlhelferinnen diirfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen
werden,

{41 Die Wahl findet in einem Wahlraum statt, in dem die Moglich-
keit einer unbeobachteten Abgabe der Stimme besteht, Die Stimm-
zettel werden unbeobachtet ausgefiillt, in der Weise gefaltet, dass die
Stimmabgabe nicht erkennbar ist, und in eine verschlossene Wahlur-
ne eingeworfen. In Dienststellen, in denen an mechreren Tagen ge-
withlt wird, ist in dem jeweiligen Wahllokal filr alle Stimmvorginge
dieselbe Wahlurmne zu verwenden, die bis zum Abschluss der Wahl
nicht getfinet werden darf. Wihrend der Wahl sind mindestens zwei
Mitgleder des Wahlvorstandes im Wahlraum anwesend. Sind Wahl-
helferinnen bestellt, so genligt die Anwesenheit eines Mitgliedes des
Wahlvorstandes und einer Wahlhelferin,

{5) Die Wiihlerin hiindigt die gefalteten Stimmzettel dem mit der
Entgegennahme betrauten Mitglied des Wahlvorstandes aus, Vor
Einwurl der Stimmzetiel in die Urne st festzustellen, ob die Withle-
nn im Wihlerinnenverzeichnis eingetragen ist, Die Stimmabgabe ist
im Withlerinnenverzeichnis zu vermerken.
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&R
Schriftliche Stimmabgabe

(1) Der Wahlvorstand hat einer Wahlberechtigten, die an ihrer per-
stnlichen Stimmabgabe gehindert ist, auf ihr Verlangen

1. das Wahlausschreiben,
2 die Stimmeettel und den Wahlumschlag,

3. eine vorgedruckte, von der Wihlerin abzugebende Erklirung, in
der diese pegeniiber dem Wahlvorstand versichert, dass sie die
Stimmzettel persinlich gekennzeichnet hat oder, soweit unter
den Voraussetzungen des § 7 Absatz 3 erforderlich, durch eine
Person thres Vertrauens hat kennzeichnen lassen sowie

4. einen grisferen Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvor-
standes und als Absender Mamen und Anschrift der Wahlberech-
tigten sowie den Vermerk |, Schriftliche Stimmabgabe™ trigt,

auszuhindigen oder zu ibersenden. Der Wahlvorstand soll der Wiih-

lerin ferner ein Merkblatt diber die Art und Weise der schriftlichen

Stimmabgabe aushindigen oder dbersenden. Der Wahlvorstand hat

die Aushindigung oder die Ubersendung der Unterlagen im Wiihle-

rinnenverzeichnis zu vermerken.

{2} Der Wahlvorstand kann die schriftliche Stimmabgabe be-
schlieffen. Fiir diesen Fall sind die in Absatz 1 bezeichneten Unter-
lagen den Wahlberechtigten unanfaefordert anszuhiindigen oder zu
iibersenden,

(3) Die Wihlerin gibt ithre Stimmen in der Weise ab, dass sie

1. die Stimmzette]l unbeobachtet persénlich kennzeichnet und in
den Wahlumschlag cinlegt,

2 die vorgedruckie Erklirung unter Angabe des Ortes und des Da-
tums unterschreibt und

3. den Wahlumschlag, in den dic Stimmzette] gelegt sind, und dic
unterschrichene Erklirung in dem Freiumschlag verschlicht und
diesen so rechtzeitig an den Wahlvorstand absendet oder iber-
gibt, dass er vor Abschluss der Stimmabgabe vorliegt.

4. Die Wihlerin kann, soweit erforderlich, die in den Nummermn 1
bis 3 bereichneten Tatigheiten durch eine Person ihres Vertrau-
ens ausiiben lassen,

§9
Behandlung der schriftlich abgegebenen Stimmen

(1) Unmittelbar vor Abschluss der Stimmabgabe Gffnet der Wahl-
vorstand in Gffentlicher Sitzung die bis mu diesem Zenpunkt einge-
gangenen Freiumschliige und entnimmt ihnen die Wahlumschlige
sowie die vorgedruckten Erklirungen. Ist die schriftliche Stimmab-
gabe ordnungsgemil erfolet (§ 8), legt der Wahlvorstand dic Wahl-
umschlige nach Vermerk der Stimmabgabe in der Wiihlerinnenliste
ungedffmet in die Wahlurme.

{2) Verspitet eingehende Freiumschlige hat der Wahlvorstand mit
ginem Vermerk tiber den Zeitpunkt des Eingangs ungediinet zu den
Wahlunterlagen zu nehmen, Sie sind einen Monat nach Bekanntga-
be des Wahlergebnisses ungedffnet zu vemichten, wenn die Wahl
nicht angefochien worden st

& 10
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Unverziiglich nach Abschluss der Stimmabgabe nimmt der
Wahlvorstand Sffentlich die Auszihlung der Stimmen vor und stellt
das Wahlerzebnis fest,

(21 Zur Fravenvertreterin ist gewihle, wer in der Liste der Bewer-
berinnen fiir das Hauptamt die meisten der abgegebenen giiltigen
Stimmen auf sich vereinigl. Beir Stimmengleichheit entscheidet das
Los. Dies gilt entsprechend filr die Liste der Bewerberinnen fiir das
Amt der Stellvertreterin. Das Losverfahren fithrt der Wahlvorstand
durch.

{3) Der Wahlvorstand fertigt dber das Ergebnis der Wahl eine Nie-
derschrift, die von der Vorsitzenden und mindestens einem weiteren
Mitglicd des Wahlvorstandes zu unterschreiben ist, Die Micder-
schrift muss die Zahl der abgegebenen giiltigen und ungiiltigen
Stimmaen, die auf jede Bewerberin entfallenen giiltigen Stimmen so-
wie die Namen der gewihlten oder durch Los ermittelten Bewerbe-
rinnen enthalten.

511

Benachrichtigung, Annahme der Wahl
und Bekanntmachung des Wahlergebnisses

(1) Der Wahlvorstand benachrichtigt die @ur Fravenvertreterin
und zu threr Stellvertreterin Gewiihlten unverziiglich schrifilich ge-
zen Empfangsbestitigung von ihrer Wahl, Die Wahl gilt als ange-
nommen, wenn ging Gewihlte nicht innerhalb von drei Werktagen
nach Zugang der Benachrichtigung dem Wahlvorstand mitteilt, dass
sie die Wahl ablehnt. Lehnt eine Gewiihlte die Wahl ab, tritt an ihre
Stelle die Kandidatin mit der néchsthiheren Stimmenzahl in dieser
Liste. Ist keine weitere Kandidatin auf der Liste verflighar, gilt § 6
Absatz 4 Satz 2 entsprechend.

(2} Tst eine Bewerberin fiir beide Amter gewiihly, sois1 davon aus-
#ugehen, dass sie das Amt der Fravenvertreterin annimmt und das
Amt der Stellvertreterin nicht antritt, wenn sie sich nicht innerhalb
von drei Werktagen gegeniiber dem Wahlvorstand anders erklir,
Absatz | Satz 3 und 4 gilt entsprechend,

{3) Sobald die Wamen der Franenvertreterin und ihrer Stellvertre-
terin endgiiltig feststehen, macht der Wahlvorstand sie durch Aus-
hang bekannt und teilt sie der Dienststelle und dem Personalrat mit,
Der Aushang st fiir die Daver von zwei Wochen an einer oder meh-
reren geeigneten Stellen avsrubingen und in gut lesbarem Zustand
#u erhalten.

512
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen werden von der Frauenverireterin mindestens
bis zur Beendigung threr Amtszeit aufbewahrt, Blich dic Wahl er-
folglos, hewahrt die Dienststelle die Wahlunterlagen auf.

513
Bestellung der Frauenvertreterin und ihrer Stellvertreterin

(1) 15t das Ami der Fravenvertreterin oder Stellvertreterin nicht
besetzt und liegen die Voraussetzungen filr eine Wahl gemiill § 16a
Absatz 3 LGG nicht vor, weist die Dienststelle die Wahlberechtigten
auf die Méglichkeit der Bestellung fiir dic Zeit bis zur nichsten an-
stehenden reguliren Wahl hin und informiert iiber das Bestellungs-
verfahren.

(2) Die Dienststelle leitet das Bestellungsverfahren ein, wenn von
drei volljdhrigen Wahlberechtigten ein Bestellungsvorschlag bei ihr
eingegangen ist. Sie informiert die Wahlberechtigten fiber das lau-
fende Bestellungsverfahren und gibt Gelegenheit, weitere Vorschli-
ge binnen einer Frist von zwei Wochen einzureichen. Im Ubrigen
gilt § 6 Absatz 2 dieser Verordnung entsprechend.

(3) Wird innerhalb dieser Frist kein weiterer Vorschlag einge-
reichi, bestellt die Dhensistelle die vorgeschlagene Kandidatin sur
Frauenvertreterin oder Stellvertreterin.

(4) Liegt bis zum Ablauf der Frist mehr als ein Vorschlag fiir das
Jewetlige Ami vor, beruft die Dienststelle innerhalb von ewel Wo-
chen eine aullerordentliche Fravenversammlung ein. Die Dienststel-
le bestellt die Versammlungsleitung. Die Wahlberechtigten stimmen
iiber die vorgeschlagenen Kandidatinnen der jeweiligen Liste ge-
heim nach dem Mehrheitsprinzip ab,

{5) Die Dienststelle bestellt die Kandidatin mit der jeweils hiichs-
ten Stimmenzahl zur Fravenvertreterin oder zur Stellvertreterin. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los.
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{6) Fir die bestellte Frauenvertreterin sowie die Stellvertreterin
gilt & 11 Absatz 1 und 3 dieser Verordnung mit der Maligabe, dass
die Dienststelle die Aufgaben des Wahlvorstandes entsprechend auvs-
fibt.

(71 Geht nach der Unterrichtung durch die Dienststelle gemidl Ab-
satz 1 kein Vorschlag ein, informiert die Dienststelle emeut nach
Jeweils drei Monaten.

§14
Wahl- und Bestellungskosten

e siichlichen Kosten der Wahl und Bestellung triigt die Dienst-
stelle. Motwendige Versiiumnis von Arbeitszeit infolge der Aus-
ibung des Wahlrechts, der Teilnahme an den in § 2 Absatz 2 und 3
sowie in § 13 Absatz 4 genannten Fravenversammlungen oder der
Betitigung im Wahlvorstand haben keine Minderung der Beslige
oder Entgelie einschlicBlich Zulagen, Zuschligen und sonstigen
Entschiidigungen zur Folge. Soweit die in Satz 2 genannten Titig-
keiten auBlerhallb der Arbeitszeit wahrgenommen werden milssen,
gilt dies ehenfalls als Arbeitsleisung, die durch Dienstbefreiung
auszugleichen ist. Tarifliche Regelungen bleiben unberiihrt.

& 15
Berechnung von Fristen
Fiir dic Berechnung der in dieser Werordnung festzelegien Fristen

finden die §§ 186 bis 193 des Birgerlichen Gesetzbuches entspre-
chende Anwendung.

& 16
Inkrafitreten, AuBerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung im Gesetz-
und Verordnungsblatt filr Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-

ordoung dber die Wahl zur Fravenvertreterin vom 3. Jumi 1993
(GVEL 5. 246) auber Krali.

Berlin, den 10, Mai 2011

Der Senat von Berlin
Harald Wo I £

Senator ir Wirtschafi,
Technologie und Frauen

Klavs Wowereit
Regierender Bilirpermeister

Verioffentlichung
zum Bestand des Sondervermiigens Immobilien des Landes Berlin

Goemiill § | Absatz 2 Satz 4 des Gesetzes iiber die Errichtung eines
Sondervermigens Immobilien des Landes Berlin (SILB) vom
4, Dezember 2002 (GVBL 5. 357), zuletzt gedindert durch Gesetz
vom 14, Juli 2006 (GVEL 8. 832), wird folgende Anderung des
Sondervermégens verdffentlicht:

[Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat mit Beschluss vom 17, Miirz
2010, Dies, Nr. 1673959, folgende Grundstiicke bew, Teilflichen dem
Sondervermagen mit Wirkung zum 1, Januar 2011 zugewiesen

1. Am Kéllnischen Park 4, Berlin-Mitte, Flurst. 277, 1.631 m?,

2. Am Killmischen Park 5, Wallstr, 52-54, Berlin-Mitte, Flurst, 5,
3935 m?,

3. MikolaikirchplateEcke Probststr., Berlin-Mitte, Flurst. 305,
2138 m?,

4. Postsir. 16'Sprecufer 1, Berlin-Mitte, Flurst. 316, 862 m?,
3. Posisir. 23, Berlin-Mitte, Flurst. 312, 214 m?,

6. Clavertstr. 11, Berlin-Steglitz, Flurst, 763, 764, 73133 m?,
11812 m?,

7. Kianigin-Luise-5Str. 49, Pacelliallee 30, Franz-Grothe-Weg (Do-
miine Dahlem Guishof), Berlin-Steglitz/Zchlendorf, Flurst, 97,
G0, 20004, 85,663 m?, 70,001 m?, .29 m*,

& Schlofistr, 1/ 1A, Spandaver Damm 17, Berlin-Charlottenburg/
Wilmersdorf, Flurst, 156/5, ca, 2,560 m?,

9. Klosterstr, 68, Waisenstr, 25, Berlin-Mitte, Flurst, 381, 4.517 m?,

10. Herbert-von-Karajan-Str.  1/11, Scharounstr. 7, Berlin-Mitte,
Flurst. 2673, 22 958 m?,

1. Klingelhitferstr. 14, Berlin-Mitte, Flurst. 3476, 3477, 2135/223,
3549, 2,088 m?, 4,302 m?*, 831 m?, 516 m?,

12. Chausseestr, 125, Berlin-Mitte, Flurst, 77, 691 m?,

13. Colomierstr. 3/Am Grofen Wannsee 42, Berlin-Steglitz/Zehlen-
dorf. Flurst. 112, 6.731 m?,

14, Gendarmenmarkt 1, 2, Berlin-Mitte, Flurst. 74, 75, 303, 304,
D58 m®, 1,354 m?, B m?®, B m?,

15. Bussardsteig 9, Kiuzchensteig 8, 10, 12, Berlin-Steglitz/Zehlen-
dorf, Flurst. 44, 9.744 m?,

16, Kantstr. 12 A, Fasanenstr. 82, Berlin-Charlottenburg Wilmers-
dorf, Flurst, 402573, 37045, 179 m?, 2,930 m?,

17. Osloer Str. 102, Badstr, 40, Berlin-Mitte, Flurst, 467, 4.04%9 m?,

18, Stresemannstr. 110, Miederkirchnerstr. 7, Berlin-Mitte, Flurst.
556, 5.334 m*.

#u 1. bis 18)

Mach dem Abschnitt E der Anlage (zu § | Absatz 2 Satz 1) wird der
Abschnitt F — Grundstiicke der Kultureinrichtungen — wie folgt ge-
andert:



Senatsverwaltung fur Gesundheit,
Pflege und Gleichstellung

OranienstraRe 106, * 10969 Berlin
Telefon 030/ 9028-2120
A6

Anhang |

zum Dreizehnten Bericht
Uber die Umsetzung des Berliner Landesgleichstellungsgesetzes
gemal § 19 LGG

Dokumentation ausgewahlter Einzelberichte zum Personal

(Die Einzelberichte liegen in der Verantwortung der jeweiligen Einrichtungen.)

! E-Mail: gabriele.cueppers@SenGPG.berlin.de
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I. Die Verwaltung des Abgeordnetenhau-
ses von Berlin

1. Beschaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschaftigung

Von den am Stichtag insgesamt 157 Beschéaftigten
waren 87 Frauen — dies entspricht einem Quotien-
tenvon 55,4 v. H.

Bezogen auf den Anteil der weiblichen Beschaftig-
ten erwies sich der Bereich des gehobenen Dienstes
mit seiner Quote von 63 v. H. erneut als Schwer-
punkt. Hiernach folgten der mittlere Dienst mit
einem Frauenanteil von 57 v. H. sowie der hdhere
Dienst mit 43 v. H.

Angesichts dieser Zahlen und der zuruckliegenden
Entwicklung ist zu konstatieren, dass die gesetzlich
vorgesehene Paritdt der Geschlechter nahezu in
allen Laufbahngruppen vollzogen ist.

Die Zahl der Teilzeitbeschaftigten belief sich am
30.6.2016 auf insgesamt 18; dies entspricht einem
Quotienten von rd. 11,5 v. H. des gesamten Perso-
nalbestands. Der ganz berwiegende Teil hiervon,
namlich 88,9 v. H., waren Frauen. Grundsatzlich
konnte wéhrend des Berichtszeitraums samtlichen
Antrédgen auf Arbeitszeitreduktion in der jeweils
gewuinschten Form stattgegeben werden.

Gemessen am vorhergehenden Berichtszeitraum
blieb die Beschéaftigtenstruktur damit insgesamt
relativ konstant.

2. Stellenbesetzungen und
Beférderungen/Hohergruppierungen

Insgesamt standen im Berichtszeitraum 34 Stellen-
besetzungen an. In nahezu drei Viertel (73,5 v. H.)
dieser Félle wurden Frauen ausgewéhlt, wobei in
allen Laufbahngruppen die Einstellungsquote weib-
licher Kréfte jeweils Uber 50 v. H. lag.

Bei den Beforderungen bzw. Hoéhergruppierungen
lag der Anteil der weiblichen Dienstkrafte in allen
Laufbahngruppen zumindest bei 50 v. H.; im einfa-
chen/mittleren Dienst sogar bei 80 v. H.

3. Leitungsfunktionen

Infolge der gewachsenen Strukturen und der duferst
geringen Personalfluktuation war zuriickliegend
eine Unterreprésentanz der Frauen in den herausge-
hobenen Leitungspositionen des hoheren Dienstes
(AbtL) zu verzeichnen. Im vorliegenden Berichts-
zeitraum konnte durch Ernennung einer weiteren
Abteilungsleiterin diese Konstante erstmals durch-

brochen werden. Damit liegt der Frauenanteil im
Bereich der Spitzenfihrungskrafte bei nunmehr
67 v. H. Demgegeniiber war bei den Referatsleitun-
gen durch erforderliche Umorganisationen eine
geringfligige Abnahme der Frauenquote zu be-
obachten. Zum Stichtag betrug sie dort 36 v. H.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass
aufgrund des relativ kleinen Personalkorpers der
Verwaltung des Abgeordnetenhauses bereits jeder
Personaleinzelfall zu Quotierungsanderungen fiih-
ren kann.

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung

Der Verwaltung des Abgeordnetenhauses stehen
drei Ausbildungsplétze in unterschiedlichen Berufs-
feldern zur Verfiigung. Im Berichtszeitraum haben
zwei weibliche und eine ménnliche Nachwuchskraft
ihre Berufsausbildungen erfolgreich beendet. An
den Ausbildungen wird auch in Zukunft festgehal-
ten, wobei auf eine mdglichst geschlechtsparitati-
sche Besetzung geachtet wird.

Hinsichtlich der Fort- und Weiterbildung lagen der
Dienststelle im Berichtszeitraum insgesamt 61
Antrége (41 von weiblichen, 20 von maénnlichen
Dienstkraften) zum Besuch von Einzelveranstaltun-
gen vor. Seitens der Dienststelle wurden diese alle-
samt beflrwortet. Die Frauenvertreterin sowie der
Personalrat wurden an sédmtlichen Fortbildungsan-
gelegenheiten beteiligt.

5. MaRnahmen zur Frauenforderung

Der aus dem Juni 2005 stammende Frauenforder-
plan der Verwaltung des Abgeordnetenhauses wur-
de regelméRig an die aktuelle Entwicklung ange-
passt, zuletzt im Dezember 2014,

Wesentliches Ziel des Frauenforderplans ist die
angestrebte Erhéhung des Frauenanteils innerhalb
des hoheren Dienstes sowie in den Leitungsfunkti-
onen. Ferner regelt der Frauenforderplan u. a., dass
die Abteilungsleiter/innen den weiblichen Beschéaf-
tigten in mindestens zweijahrigen Abstdnden Ge-
sprache anbieten mussen, um mit ihnen deren be-
rufliche Perspektiven zu erortern.

Zur Vereinbarung von Beruf und Familie besteht
neben der gleitenden Arbeitszeit unter bestimmten
Voraussetzungen auch die Maoglichkeit zur ,, hdusli-
chen Arbeit*. Diese erfreut sich eines grolen Zu-
spruchs. Insgesamt nehmen dieses Arbeitszeitmo-
dell momentan fiinf weibliche Beschaftigte des
gehobenen und zwei des mittleren Dienstes in An-
spruch.



Beschaftigte® Stellenbesetzung® | Beforderung/Hohergrupp.?
Laufbahngruppe / Einstufung | insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt | absolut| in% | samt |absolut| in% | samt |absolut! in%
Insgesamt 157 87 55,4 34 25 73,5 19 11 57,9
darunter Teilzeit 18 16 88,9 - - 0,0 1 1 100,0
Hoherer Dienst 37 16 432 9 5 556 8 4 50,0
B 5 und hoher 1 - 0,0 - -
B4 - - -
B3 3 2 66,7 2 2 100,0 1 1 100,0
B2 - - 0,0 - -
A16; AT;E15U 4 1 25,0 - 1 1 100,0
A15; E 15 11 5 45,5 - 2 1 50,0
Al4;E14 11 5 45,5 1 3 1 33,3
A13;E13U,E13 7 3 42,9 6 3 50,0 1 - 0,0
darunter Teilzeit 4 3 75,0 - - 0,0 -
Gehobener Dienst 43 27 62,8 9 5 556 6 3 50,0
darunter Teilzeit 6 5 83,3 - -
Einf. / mittlerer Dienst 77 44 57,1 16 15 93,8 5 4 80,0
darunter Teilzeit 8 8 100,0 - 1 1 100,0
Abteilungsleitung" Referatsleitung’
Laufbahngruppe / Einstufung | jhgge- Frauen insge- Frauen
samt | absolut| in% | samt W
Hoherer Dienst 3 2 66,7 10 3 30,0
B3 3 2 66,7 -
B2 - -
A16;AT;E15U - 3 1 33,3
A15; E 15 - 4 1 25,0

darunter Teilzeit

1 im Juni.2016; ? Berichtszeitraum: Juli 2014 bis Juni 2016




I1. Regierender Blrgermeister von Berlin -
Senatskanzlei (einschlie3lich Kulturelle
Angelegenheiten)

1. Beschaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschaftigung

Fur die Erhebung zum 13. LGG-Bericht waren
insgesamt 349 Mitarbeiter/innen (einschlieRlich der
ehemaligen Personaliiberhangkrafte des Kulturbe-
reichs, die aus dem eZeP (ibernommen wurden) zu
berticksichtigen. Der Frauenanteil lag zum Stichtag
30.06.2016 bei 68,2 v.H.. Im hoheren Dienst liegt
die Frauenquote bei 52,3 v.H., im gehobenen
Dienst bei 73,0 v.H. und im mittleren und einfachen
Dienst sind 78,8 v.H. der Beschaftigen weiblich.
Insbesondere im hdheren Dienst konnte im Ver-
gleich zum Stichtag 30.06.2014 die Frauenquote
um 2,3 Prozentpunkte erhéht werden.

Das Ziel, mindestens einen Frauenanteil von 50
v.H. in allen Laufbahngruppen zu erreichen, wurde
erfullt.

Insgesamt waren 72 Personen in Teilzeitbeschafti-
gung tatig; unter ihnen 60 Frauen (83,3 v.H.).

Anteil der Teilzeitbeschéftigten:

Hoherer Dienst:

Gesamt: 5,4 v.H., davon 73,7 v.H. weiblich
Gehobener Dienst:

Gesamt: 28,4 v.H., davon 85,0 weiblich
Einfacher und mittlerer Dienst:

Gesamt: 13,1 v.H., davon 92,3 v.H. weiblich

Weiterhin sind vorwiegend Frauen in Teilzeitbe-
schaftigungsverhéltnissen tatig.

2. Stellenbesetzungen und
Beférderungen/Hohergruppierungen

Im Berichtszeitraum erfolgten 25 Stellenbesetzun-
gen im hoheren Dienst, davon 13 zugunsten von
Frauen (52,0 v.H.). Auch bei den 27 Stellenbeset-
zungen im gehobenen Dienst erhielten nach der
Bestenauslese 20 Bewerberinnen den Vorrang (74,1
v.H.). 68,8 v.H. der Stellenneubesetzungen im ein-
fachen und mittleren Dienst erfolgten mit Frauen.

Auch aufgrund der Stellenneubesetzungen im Be-
richtszeitraum besteht die starke Uberreprasentanz
von Ménnern nur noch in den Ebenen B 2 / B 3
bzw. in den vergleichbaren Entgeltgruppen. Hier ist
es weiter Bestreben des Hauses, Frauen mit gleicher

Qualifikation bei Stellenbesetzungen vorrangig zu
berticksichtigen. Die gesetzlichen Vorgaben zur
Frauenférderung werden bei Stellenbesetzungen,
Beférderungen und Hohergruppierungen stets be-
achtet.

Im hoheren Dienst entfielen 11 von 16 Beférderun-
gen bzw. Hohergruppierungen auf Frauen (68,8
v.H.). Die Beférderungen bzw. Hohergruppierun-
gen im gehobenen Dienst erfolgten ebenfalls Uber-
wiegend zugunsten von Frauen. Hier konnten von
den 15 Beforderungen bzw. Ho6hergruppierungen
10 Frauen (66,7 v.H.) profitieren.

3. Leitungsfunktionen

Der Anteil der Frauen in Leitungsfunktionen im
héheren Dienst, bezogen auf die Abteilungsleitung,
liegt bei 60 v.H. Der Frauenanteil an Referatslei-
tungsfunktionen (alle dem héheren Dienst zuzuord-
nen) hat zum Erhebungsstichtag 43,5 v.H. betragen.

Damit sind im Vergleich zum Stichtag 30.06.2014
die Frauen auf Abteilungsleitungsebene stérker
vertreten als Ménner.

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
zu Ausbildung:

Bei der Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten
- waren 33 Aushildungspositionen zum Erhebungs-
stichtag 30.06.2016 besetzt: 2 Archivinspektoran-
waérterinnen, 5 Bibliotheksreferendare/innen (3
Frauen = 60,0 v.H.), 26 Volontare/ -innen (20 Frau-
en = 76,9 v.H.). 2 Fachangestellte fir Medien- und
Informationsdienste haben ihre Ausbildung im
Berichtszeitraum abgeschlossen und wurden in
unbefristete Beschaftigungsverhaltnisse Ubernom-
men

Die Senatskanzlei (Stammhaus) ist keine Ausbil-
dungsbehorde. Sie stellt weiterhin 6 Arbeitsplatze,
auf denen Auszubildende der Senatsverwaltung fir
Inneres und Sport eine praktische Ausbildungsstati-
on absolvieren, bereit. Der Bedarf an Nachwuchs-
kraften des gehobenen und hdheren Dienstes ist
stets hoch.

zu Fort- und Weiterbildung:

An der Gesamtheit i.H.v. 686 Teilnahmen an Fort-
und Weiterbildungsmanahmen im Erhebungszeit-
raum nahmen zu 77,1 v.H. Frauen teil.

Angebotene Fortbildungsmalnahmen:

Die Senatskanzlei hat im Berichtszeitraum in Ko-
operation mit der Volkshochschule (VHS) Mitte
Englisch-Inhouse-Kurse auf verschiedenen Sprach-
niveaus ins Leben gerufen und fortgesetzt.



Zudem wurden ein Teamtag ,,Humorvoll agieren
und reagieren, eine Inhouse-Schulung zu ,,ProFis-
kal-Auswertungen sowie zwei Termine fiir Fiih-
rungskrifte zum Thema ,Dienstliche Beurteilun-
gen* durchgefiihrt.

Zwischen November 2014 und Juli 2015 fand in
Kooperation mit der Verwaltungsakademie Berlin
(VAK) eine Inhouse-Schulungsreihe zur Frauenfor-
derung in der Senatskanzlei statt. Insgesamt wurden
Kurse zu sechs Themen angeboten darunter Kom-
munikation, Rhetorik und Karriereplanung. Einige
Kurse fanden mehrfach statt. Insgesamt nahmen 63
Muitarbeiterinnen aus allen Abteilungen und Ebenen
an dem Programm teil. Ziel war es dabei auch, die
Mitarbeiterinnen innerhalb der Senatskanzlei besser
zu vernetzen.

Im Berichtszeitraum wurde 2 Mitarbeitern und
einer Mitarbeitern eine Rotation/Hospitation er-
maglicht.

1 Mitarbeiterin beendete im Berichtszeitraum den
Verwaltungslehrgang I, 1 Mitarbeiterin beendete im
Berichtszeitraum den Verwaltungslehrgang 11, 2
Mitarbeiter/innen haben im Berichtszeitraum den
Verwaltungslehrgang | begonnen (1 Frau = 50,0
v.H.), 2 Mitarbeiterinnen haben wahrend des im
Berichtszeitraums den Verwaltungslehrgang 1l
begonnen.

Nach den positiven Erfahrungen und auf vielfach
geédullerten Wunsch der Beschéftigten werden wei-
terhin verstérkt Inhouse-Schulungsveranstaltungen
geplant.

Auf die Mdglichkeit, Kurzhospitationen zu absol-
vieren, werden die Beschaftigten der Kulturverwal-
tung regelmélig im Rahmen des Jahresgespraches
hingewiesen.

Derzeit werden Bedarfe in den Referaten abgefragt
um kinftige Fortbildungen planen zu kdnnen.

5. MaBnahmen zur Frauenférderung

Die Senatskanzlei hat ein Personalentwicklungs-
konzept entwickelt, das auch eine weitere Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie vor-
sieht. Ein Aspekt ist hier auch die Wahrnehmung
von (alternierender) Telearbeit auf Antrag, sofern
die personlichen und sachlichen Voraussetzungen
im Einzelfall vorliegen. Im Berichtszeitraum konnte
13 von 13 Antrdgen auf Telearbeit entsprochen
werden (darunter 12 Frauen).

Antrage auf Teilzeitbeschaftigungen (inkl. Verlén-
gerungen) wurden ausnahmslos genehmigt.

Mit der geltenden Dienstvereinbarung zur gleiten-
den Arbeitszeit wird zudem die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie erleichtert.

Seit 2013 stellt die Senatskanzlei Belegplatze in
zwei nahegelegenen Kindertagesstatten zur Verfu-
gung. Auch andere Senatsverwaltungen nehmen an
dieser Kooperation mit dem Kitatréger teil, die
unter der Koordination der Senatskanzlei erfolgt.
Insbesondere Frauen konnten in der Vergangenheit
durch die Zusage eines Belegplatzes ihren Dienst
nach der Elternzeit wie geplant wieder aufnehmen.
Zum Stichtag 30.06.2016 wurden 12 Belegplatze
genutzt.

Auch zukinftig wird die Senatskanzlei die Forde-
rung von Frauen, z.B. bei Aus-, Fort- und Weiter-
bildungsmaRnahmen sowie durch die Personalent-
wicklungsmalRnahmen Hospitation und Rotation
unterstltzen.

Zudem wird die stetige Weiterentwicklung von
Malnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf
und Familie (flexible Arbeitszeiten, Telearbeit,
Belegplatze in Kitas) verfolgt.



Beschaftigte” Stellenbesetzung’ Beforderung/Hohergruppierung?
Laufbahngruppe / Einstufung | insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt | absolut | in% samt | absolut | in% samt | absolut | in%
Insgesamt 349 238 68,2 68 44 64,7 39 26 66,7
darunter Teilzeit 72 60 83,3 21 19 90,5 10 9 90,0
Hdoherer Dienst 109 57 52,3 25 13 52,0 16 11 68,8
B 5; AT 5 und héher 4 2 50,0 1 - - - - -
B 4; AT 4 - -
B3;AT 3 3 1 33,3 1 1 100,0 1 1 100,0
B 2; AT 2 4 1 25,0 - - - - - -
Al16;AT 1;E150 17 8 47,1 2 1 50,0 1 1 100,0
A15;E 15 26 13 50,0 3 1 33,3 4 3 75,0
Al4;E14 46 26 56,5 13 6 46,2 7 4 57,1
A13;E130,E13 9 6 66,7 5 4 80,0 3 2 66,7
darunter Teilzeit 19 14 73,7 7 7 100,0 4 4 100,0
Gehobener Dienst 141 103 73,0 27 20 74,1 15 10 66,7
darunter Teilzeit 40 34 85,0 13 12 92,3 5 5 100,0
Einf. / mittlerer Dienst 99 78 78,8 16 11 68,8 8 5 62,5
darunter Teilzeit 13 12 92,3 1 - - 1 - -
Abteilungsleitung® Referatsleitung’
Laufbahngruppe / Einstufung insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut f in % samt absolut ] in %
Hoherer Dienst 5 3 60,0 23 10 43,5
B 5; AT 5 und hoher 4 2 50,0 -
B 4; AT 4 - -
B 3; AT 3 1 1 100,0 1 - -
B 2; AT 2 - - -
Al16;AT1;E150 - 13 7 53,8
A15;E 15 - 2 1 50,0
Al4,E14 - 2 1 50,0
A13;E130,E13 - 1 1 100,0
darunter Teilzeit - -

* LG 2 ab 2. Einstiegsamt; **LG 2 ab 1. Einstiegsamt; *** LG 1

1 ohne Azubis, Wahl- o. polit. Beamte/-innen; 2 nicht tarifvertraglich, mit Stellenhebungen



I11.  Senatsverwaltung fUr Inneres und
Sport

1. Beschaftigtenstruktur und Teilzeitbeschéfti-
gung

Zum Stichtag 30.06.2016 waren 654 Beschéftigte,
davon 296 Mitarbeiterinnen und 358 Mitarbeiter, in
der Senatsverwaltung fur Inneres und Sport (Se-
ninnSport) beschaftigt. Der Anteil von Frauen an
der Gesamtzahl der Beschaftigten lag bei 45,3 %.
Das zahlenmaBige Verhéltnis zwischen den weibli-
chen und ménnlichen Beschéftigten hat sich seit
30.06.2014 leicht zu Gunsten der méannlichen Be-
schaftigten veréndert. Es gibt weiterhin eine Un-
ausgewogenheit bei der Wahrnehmung von Fih-
rungspositionen und der Eingruppierung und Be-
soldung von Frauen.

Ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngrup-
pe 2 konnte der Anteil der weiblichen Beschéftigten
im Berichtszeitraum nicht gesteigert werden. Die
Frauenquote ist von 39,1 % in 2014 auf 36,4 % in
2016 gesunken. Vor allem im ersten Beforderungs-
amt (BesGr. A 14) des zweiten Einstiegsamtes der
Laufbahngruppe 2 wurden mehr Manner fir die
dauerhafte Besetzung von vakanten Aufgabenge-
bieten ausgewahlt.

Nach wie vor bestehen Unterreprésentanzen bei den
Fuhrungsfunktionen und in den BesGr. A 13S —
OAR, BesGr. A 14 — ORR und den Besoldungs-
gruppen der B-Besoldung.

In der Evaluierung des Frauenforderplan der Se-
ninnSport 2015 hat sich die Dienststelle erneut zum
Ziel gesetzt, diese Unterreprésentanzen weiter ab-
zubauen. Dieses Ziel soll durch die Umsetzung
gezielter Personalentwicklungsmafnahmen erfol-
gen, die Frauen in ihren Berufs- und Karrierewegen
unterstiitzen und fordern.

Mit der Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeits-
zeit hat die SenlnnSport Rahmenbedingungen ge-
schaffen, die allen Beschéftigten eine flexible Ar-
beitszeitgestaltung ermdglicht. Wenn dienstliche
Belange nicht entgegenstehen, kann eine Teilzeit-
beschéftigung in individuellen Arbeitszeitmodellen
wahrgenommen werden. Alle Antrédge auf Reduzie-
rung der Arbeitszeit wurden bewilligt. Zum Stich-
tag 30.06.2016 waren 99 Beschéftigte in Teilzeit
tatig, davon 85 Frauen. Das entspricht einem Anteil
von 85,9 %. Gegeniber dem letzten Berichtszeit-
raum ist jedoch festzustellen, dass der Anteil der
Frauen in Teilzeitbeschéftigung gesunken ist.

10

Im aktuellen Berichtszeitraum wird bewertet und
gepriift, ob neu zu besetzende Fiihrungspositionen
in Teilzeit bzw. in vollzeitnaher Teilzeit bzw. unter
Inanspruchnahme  flexibler  Arbeitszeitmodelle
besetzt werden kdnnen.

Daruber hinaus wird derzeit die Dienstvereinbarung
Telearbeit aktualisiert. Die Rahmenbedingungen fiir
mobiles und heimbasiertes Arbeiten werden damit
transparent und nachvollziehbar festgelegt.

Ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe
2 liegt der Anteil teilzeitbeschaftigter Frauen im
Jahr 2016 bei 80 % (20 Beschaftigte in Teilzeit,
davon 16 Frauen). Auch hier ist der Anteil der teil-
zeitbeschaftigten Frauen gegeniber 2014 von
88,9 % auf 80 % gesunken.

Ab dem ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2
waren zum Stichtag 30.06.2016 63 Beschéftigte in
Teilzeit tatig, davon 54 Frauen. Der Anteil der
weiblichen Teilzeitbeschaftigten lag damit bei
85,7 %. Der Anteil der teilzeitbeschéftigten Frauen
lag im vorherigen Berichtszeitraum bei 100 % und
ist damit zuriick gegangen.

In der Laufbahngruppe 1 ist die Quote der Teilzeit-
beschéftigten zum vorherigen Berichtszeitraum
relativ konstant. Zum Stichtag 30.06.2016 waren
16 Beschéftigte in Teilzeit tatig, davon 15 Frauen.
Das entspricht einem Anteil von 93,8 %.

2. Stellenbesetzungen und Beférderungen/
Hoéhergruppierungen

Bei den Stellenbesetzungen in der SenlnnSport
wurden im Berichtszeitraum mehr Manner als
Frauen fir die Besetzung einer Stelle im Wege der
Bestenauslese ausgewdhlt. Das liegt zum einen an
der besonderen Aufgabenstellung der SenlnnSport
als Sicherheitsbehorde, bei der sich vorrangig
ménnliche Dienstkrafte des Vollzugsdienstes der
Polizei fur eine Tatigkeit im Sicherheitsbereich
bewerben und im Rahmen von Stellenbesetzungs-
verfahren ausgewéhlt wurden. Zum anderen wurden
vakante Stellen im handwerklichen Bereich der
Sporteinrichtungen vorrangig mit Mé&nnern besetzt.
Die Bewerberlage dort ist weiterhin iberwiegend
mannlich gepragt. Des Weiteren wurden vor allem
ab dem zweiten Eingangsamt der Laufbahngruppe 2
mannliche Nachwuchskréfte dauerhaft Gbernom-
men. Stellenbesetzungsverfahren sind offene Pro-
zesse die nicht beeinflusst werden kénnen.



Ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe
2 konnten von 25 freien Aufgabengebieten sechs
Aufgabengebiete mit Frauen besetzt werden. Das
entspricht einem Anteil von 24 %. Hier ist gegen-
Uber dem vorherigen Berichtszeitraum eine deutli-
che Steigerung von 8,3 % auf 24 % zu verzeichnen.

Bei den Beforderungen und Hohergruppierungen
vgl. ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahn-
gruppe 2 ist gegenuber 2014 ein leichter Riickgang
des Frauenanteils zu verzeichnen. Der Frauenanteil
lag 2014 bei 44,4 % (8 von 18) und liegt aktuell bei
36,7 % (11 von 30). Bei Beférderungen und Héher-
gruppierungen vgl. ab dem ersten Einstiegsamt der
Laufbahngruppe 2 betragt der weibliche Anteil im
Berichtszeitraum 48,5 % (33 von 68). Hier ist eine
leichte Steigerung gegeniiber dem vorherigen Be-
richtszeitraum zu verzeichnen.

3. Leitungsfunktionen

Der Anteil von Frauen in Leitungsfunktio-
nen/Abteilungsleitungen hat sich im Vergleich zur
Erhebung 2014 in 2016 veréndert. Von den funf
Abteilungsleitungen ist nunmehr eine Abteilungs-
leitung mit einer weiblichen Fihrungskraft besetzt.

Bei den Referatsleitungen konnte der Frauenanteil
um 13,3 % gesteigert werden. In 2016 liegt der
Frauenanteil bei 40 % (6 von 15). Im Vergleichs-
jahr 2014 lag er bei 26,7 % (4 von 17). Drei Refe-
ratsleitungen sind derzeit vakant.

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung

Die SenInnSport hat aufgrund ihrer Funktion als
zentrale Ausbildungsbehérde des Landes Berlin fir
beamtete Nachwuchskréfte eine besondere Verant-
wortung bei der Umsetzung der Vorgaben des LGG
und fordert gezielt Frauen nach Abschluss ihres
Studiums. Die gegenuber dem Vergleichsjahr 2014
gestiegenen hohen Einstellungszahlen weiblicher
Nachwuchskréfte belegen, dass eine Ausbildung im
offentlichen Dienst fiir lebensjiingere Menschen
weiterhin attraktiv ist. Zum Stichtag 30.06.2016
wurden 77 Regierungsratinnen und Regierungsrate
auf Probe, davon 44 Frauen (Anteil von 57,1 %)
und 325 Regierungsinspektorinnen und Regierungs-
inspektoren auf Probe, davon 267 Frauen (Anteil
von 82,2 %) sowie 29 Trainees in der Entgeltgrup-
pe 13 TV-L, davon 15 Frauen (Anteil von 51,7 %)
von SenlnnSport betreut.

Fur planméRig beschéftigte Dienstkrafte wird seit
2012 das Qualifizierungsprogramms "Kompetenz-
PLUS" angeboten. Im Rahmen des "Kompetenz-
PLUS" Programms wird eine Potenzialanalyse zur
Standortbestimmung von Beschéftigten mit Blick
auf Fhrungsanforderungen durchgefiihrt. Die indi-
viduelle Personalentwicklung der Beschéftigten
erfolgt dann im Rahmen gezielter Qualifizie-

rungsmalBnahmen. Das Qualifizierungsprogramm
haben seit 2012 25 Beschéftigte absolviert, davon
16 Frauen und 9 Ménner.

In diesem Jahr wird erstmals ein Potenzialanalyse-
verfahren fur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne
Fuhrungsverantwortung angeboten. Anhand eines
im  Potenzialanalyseverfahren erstellten  Soll-
Kompetenzprofils erfolgt anschlieBend in Abstim-
mung mit der Flhrungskraft eine individuelle Per-
sonalentwicklungs- und Qualifizierungsplanung.

5. MaRnahmen zur Frauenforderung

2015 wurde der Frauenférderplan fir die Senats-
verwaltung fur Inneres und Sport und fur die Ver-
waltungsakademie evaluiert und fortgeschrieben.
Das Ziel, im Berichtszeitraum die Unterreprasen-
tanzen von Frauen in den Amtern ab BesGr. A 13
und in Amtern der B-Besoldung weiter abzubauen,
konnte nicht erreicht werden. Die Umsetzung dieses
Ziels wird bis zum Ende des Berichtszeitraumes
weiter verfolgt. Der Abbau der Unterreprésentanz
von Frauen in Flhrungspositionen durch die Schaf-
fung von Rahmenbedingungen und der Bereitstel-
lung von Instrumenten der Personalentwicklung,
die Frauen in ihrer Karriere fordern, wird weiterhin
vorangetrieben.

2016 wurde eine Modulare Seminarreihe fur weib-
liche Fihrungskrafte initiiert, um die Fuhrungsfrau-
en bei der Wahrnehmung ihrer beruflichen Fih-
rungsaufgabe zu unterstitzen.

Des Weiteren wurde 2015 die Seminarreihe ,,EVA
— Erfolgreich Verantwortung anstreben® fir Mitar-
beiterinnen initiiert, um die auferfachlichen Kom-
petenzen der weiblichen Beschéftigten zu starken.
2016 konnte die Seminarreihe mit einem zusatzli-
chen Modul fortgesetzt werden.

Die Unterstiitzung der Mitarbeiterinnen bei einer
ausgewogenen Work-Life-Balance ist auch weiter-
hin fester Bestandteil der Fortbildungsplanung. So
wurden 2015 Seminare zum ,,Zeit- und Stressma-
nagement” mit anschliefender kollegialer Beratung
und in 2016 das Inhouse-Seminar ,,The Work*
durchgefiihrt. Ergdnzend dazu wurden verschiede-
nen Themen der Gesundheitsférderung am ,,Ge-
sundheitstag der SenInnSport* im Rahmen von
Fachvortrégen vorgestellt.

Die weiblichen Beschéftigten der SenInnSport, die
sich beruflich weiterentwickeln méchten oder ver-
andern wollen, werden aktiv aufgefordert, diesen
Prozess selbst anzustofRen. Zahlreiche Instrumente
und MaRnahmen der Personalentwicklung, wie z.B.
Coaching, Mentoring, Seminare zu ausgewahlten
Themenstellungen werden zur Verfugung gestellt.
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Drei mobile kindgerechte Ausstattungen stehen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Notfallen fur
eine Betreuung am Arbeitsplatz zur Verfigung.

Des Weiteren ist die Bereitstellung von Belegplat-
zen im Rahmen der KITA-Initiative des Senats am
Standort Mitte weiterhin ein Angebot fiir Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der SenlnnSport.

SenlInnSport hat 2016 den Re-Auditierungsprozess
,Konsolidierung“ zur Schaffung von Rahmenbe-
dingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
und zum Erhalt des Zertifikats als ,,Familienfreund-
licher Arbeitgeber” abgeschlossen und wurde er-
neut fur drei weitere Jahre zertifiziert. Damit hat die
SenlInnSport diesen Prozess bereits zum dritten Mal
erfolgreich durchlaufen. Die familien- und lebens-
phasenbewusste Personalpolitik der SenlnnSport
wird damit weiter umgesetzt.

Beschftigte’ Stellenbesetzung® Beférderung/Hohergruppierung®
Laufbahngruppe / Einstufung insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut i in % samt absolut in % samt absolut | in%
Insgesamt 654 296 45,3 102 33 32,4 124 61 49,2
darunter Teilzeit 99 85 85,9 6 6 100,0 13 13 100,0
Héherer Dienst 118 43 36,4 25 6 24,0 30 11 36,7
B 5; AT 5 und hoher 5 1 20,0 1 1 100,0 1 1 100,0
B 4; AT 4 - -
B3;AT 3 5 1 20,0 2 - - 5 1 20,0
B 2; AT 2 9 4 44,4 2 2 100,0 3 2 66,7
Al6;AT1,E150 14 5 35,7 1 - - 4 1 25,0
A15;E 15; 1 a 30 15 50,0 2 1 50,0 9 6 66,7
Al4;E14;1b 50 16 32,0 7 1 14,3 8 - -
A13;E13U,E13;1la 5 1 20,0 10 1 10,0 -
darunter Teilzeit 20 16 80,0 1 1 100,0 2 2 100,0
Gehobener Dienst 297 161 54,2 38 16 42,1 68 33 48,5
darunter Teilzeit 63 54 85,7 5 5 100,0 10 10 100,0
Einfacher/mittlerer Dienst 239 92 38,5 39 11 28,2 26 17 65,4
darunter Teilzeit 16 15 93,8 - 1 1 100,0
Abteilungsleitung1 Referatsleitungl
Laufbahngruppe / Einstufung insge- Frauen insge- | Frauen
samt absolut § in % samt absolut i in %
Hoherer Dienst 5 1 20,0 15 6 40,0
B 5; AT 5 und héher 5 1 20,0 -
B 4; AT 4 - -
B3;AT 3 - 5 1 20,0
B 2; AT 2 - 8 4 50,0
A16;AT 1;E15U0 - 2 1 50,0
darunter Teilzeit

! am 30. Juni 2016; 2 im Berichtszeitraum von 1. Juli 2014 - 30. Juni 2016

Personal in Ausbildung (6ffentlich- dar. Frauen

. Insgesamt
rechtlich) 9 absolut in %
Regierungsinspektor/-in auf Probe (g.D.) 325 267 82,2
Regierungsrat/ratin auf Probe (h.D.) 77 44 57,1
Trainees (h.D. ) 29 15 51,7
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IV. Senatsverwaltung fur Justiz und Ver-
braucherschutz

1. Beschaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschaftigung

Zum Stichtag 30.06.2016 liegt der Anteil der weib-
lichen Beschaftigten der Senatsverwaltung fir Jus-
tiz und Verbraucherschutz bei durchschnittlich 62,2
%. Der Anteil der weiblichen Beschéftigten — ge-
messen an der Gesamtbelegschaft — ist damit ge-
geniiber 2014 minimal um 1,2 % zuriickgegangen.

In der Laufbahn des (ehemals) hoheren Dienstes
und der Tarifbeschaftigten der Entgeltgruppen E 13
bis E 15 U betragt der Frauenanteil zum Stichtag
42,2 % (2014: 42 %).

In der Laufbahn des (ehemals) gehobenen Dienstes
und in der Vergitungsgruppe der Tarifbeschaftigten
der Entgeltgruppen E 9 bis E 12 liegt der Frauenan-
teil konstant bei nahezu % der Belegschaft, konkret
bei 73,8 % (2014: 74,4 %).

In den Laufbahnen des (ehemals) einfachen und
mittleren Dienstes sowie der Tarifbeschéftigten der
Entgeltgruppen E 1 — E 8 liegt der Frauenanteil bei
73,7 % (2014: 75 %).

Der Anteil von Frauen an den Beschéftigten, die in
Teilzeit arbeiten, belduft sich auf 90,9 % (2014:
83,9 %). Die Frauenquote der Beschaftigten in
Teilzeit im hoheren Dienst betrégt lediglich 72,7 %.
Allen Antragen auf Teilzeitbeschéftigung wurde im
jeweils beantragten Umfang entsprochen.

2. Stellenbesetzungen und
Beférderungen/Hohergruppierungen

Bei den insgesamt 43 Beftrderungen und Hoher-
gruppierungen waren 26 Frauen (60,5 %), darunter
auch vier in Teilzeit beschéftigte Frauen. Gegen-
Uber 2014 konnten 75 % der Beforderungs-
/Ho6hergruppierungsstellen im héheren Dienst mit
Frauen besetzt werden (2014: 12,5 %).

Bei den insgesamt 23 Stellenbesetzungen sind 19
Stellen mit Frauen besetzt worden (82,6 %), darun-
ter 4 Stellen (von insgesamt dortigen 5 Stellenbe-
setzungen) im héheren Dienst.

3. Leitungsfunktionen
Bei den fiinf Abteilungsleiterpositionen waren zum

Stichtag lediglich vier Positionen besetzt, diese je
durch 2 Ménner und 2 Frauen (Vorjahr 3 — 2), dies

entsprach einem Frauenanteil von 40 %. Die Nach-
besetzung der vakanten fiinften Abteilungsleiterpo-
sition erfolgte nach Ablauf des Berichtszeitraums
durch eine Frau Bei den Referatsleitungen liegt der
Frauenanteil bei 16,7 % (2014: 21,4 %).

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung

Die Senatsverwaltung fur Justiz und Verbraucher-
schutz ist keine Ausbildungsbehdrde. Fort-und
WeiterbildungsmaBnahmen sind eine priméare
Grundlage der Frauenforderung. Antrdgen auf Fort-
und Weiterbildung ist in der Regel stattgegeben
worden. Die Senatsverwaltung fiir Justiz und Ver-
braucherschutz hat auch im vorliegenden Berichts-
zeitraum umfangreich Inhouse-Schulungen angebo-
ten. Veranstaltungsplane von Fortbildungsméglich-
keiten sind jeder Mitarbeiterin Uber den Link
http://justiz.b-intern.de/senatsverwaltung-fuer-
justiz-und-verbraucherschutz/personal/aus-und-
fortbildung/ der Intranetseite der Senatsverwaltung
fur Justiz und Verbraucherschutz zugénglich.

5. MaRnahmen zur Frauenférderung

Das besondere Augenmerk liegt weiterhin auf dem
Bereich der Leitungsfunktionen und des hoheren
Dienstes, um hier langfristig die Defizite abzubau-
en.

Insbesondere wird auf die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie weiterhin hingearbeitet. Hier wird
insbesondere mit dem Augenmerk auf die ,,Work-
Life-Balance™ die Einbeziehung von Aspekten des
Privatlebens in die MalBnahmen der Personalpolitik
praktiziert.

Die Ubertragung von Stellvertreterfunktionen in
Leitungspositionen stellt weiterhin ein wichtiges
Instrument dar, Frauen auf Flhrungspositionen
vorzubereiten.  Entsprechende  Funktionsstellen
werden bei der Senatsverwaltung fur Justiz und
Verbraucherschutz entsprechend ausgeschrieben.

Sofern Referats- oder Abteilungsleiterpositionen zu
besetzen sind, wird hier - unter Wahrung des
Grundsatzes der Bestenauslese, des Leistungsprin-
zips und der Einzelfallgerechtigkeit - Bedacht auf
die Erhéhung der Frauenquote gelegt.
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Beschaftigte® Stellenbesetzung’ Beforda./Hohergrupp.”
Laufbahngruppe* / Einstufung insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut 1 in % samt | absolut ! in % samt | absolut i in %
Insgesamt 246 153 62,2 23 19 82,6 43 26 60,5
darunter Teilzeit 33 30 90,9 - - - 4 4 100,0
Hoherer Dienst* 90 38 42,2 5 4 80,0 6 75,0
B 5; AT 5 und hoher 4 2 50,0 - -
B 4; AT 4 1 - - - -
B3; AT 3 3 1 33,3 - -
B 2; AT 2 8 1 12,5 - 1 - -
A16; AT 1;E15U; R2 10 3 30,0 - -
A 15; E 15; R1/R1Z 42 20 47,6 - 2 1 50,0
Al4,E14; (1b) 19 10 52,6 3 2 66,7 4 4 100,0
A13;E130,E13; (Il a) 3 1 33,3 2 2 100,0 1 1 100,0
darunter Teilzeit 11 8 72,7 - 1 1 1000
Gehobener Dienst** 80 59 73,8 10 7 70,0 19 12 63,2
darunter Teilzeit 10 10 100,0 - 2 2 100,0
Einf. / mittlerer Dienst*** 76 56 73,7 8 8 100,0 16 8 50,0
darunter Teilzeit 12 12 100,0 - 1 1 100,0
Laufbahngruppe* / Abteilungsleitung* Referatsleitung’ Gruppenleitung' [
Einstufung insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut ! in% | samt | absolut i in% | samt | absolut | in %
Hdéherer Dienst* 4 2 50,0 12 2 16,7 3 2 66,7
B 5; AT 5 und hoher 3 2 66,7 - -
B 4; AT 4 1 0 0 - -
B 3; AT 3 - 3 1 33,3 -
B2/AT2/R2 - 7 1 14,3 -
A16;AT 1;E150,R 1 - 2 0 0 1 0 0
A15,E15 - - 1 1 100,0
Al4;E 14 - - 1 1 100,0
A13;E130,E13 - - -
darunter Teilzeit - - -
Gehobener Dienst** - - 2 2 100,0

darunter Teilzeit

* LG 2 ab 2. Einstiegsamt; **LG 2 ab 1. Einstiegsamt; *** LG 1
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Richterinnen und Richter / Staats-
anwaltinnen und Staatsanwalte des
gesamten Geschéftsbereichs

1. Beschaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschaftigung

Im richterlichen und staatsanwaltlichen Dienst der
Besoldungsgruppe R 1 liegt der Frauenanteil ge-
geniiber 2014 nahezu unverandert bei 57,7 %
(2014: 57,6 %).  Im proberichterlichen Bereich
konnte der Frauenanteil erheblich gesteigert werden
und betragt nun 64,3 % (2014: 55,1 %). Der Frau-
enanteil in der Besoldungsgruppe R 1 Z hat auch
eine Erhdhung erfahren und betrdgt 38,1 % (2014:
36,8 %). Gleiches gilt fir die Besoldungsgruppe
R 2; hier konnte der Frauenanteil auf 38,5 % (2014:
35,0 %) gesteigert werden. Der Frauenanteil im
Beforderungsamt R 2 Z betragt 37,5 %, ebenfalls
eine Steigerung gegeniiber 2014 mit seinerzeit
33,3 %. In der Besoldungsgruppe R 3 ist der Frau-
enanteil leicht auf 31,0 % gesunken (2014: 35,6 %).
Weiterhin erfreulich sieht es in der Besoldungs-
gruppe R 4 aus, hier konnte der Anteil (nochmals)
auf 60,0 % (2014: 50 %) erhdht werden. Gleiches
gilt fur die Besoldungsgruppe R 5, wo der Anteil
derzeit bei 100 % (2014: 66,7 %) liegt. In den Be-
soldungsgruppen R 6 bis R 8 ist zum Stichtag keine
Frau tatig (2014: 20 %).

Festzustellen ist, dass der Frauenanteil mit insge-
samt 52,6 % (Vorjahr: 50,9 %) innerhalb der Be-
soldungsgruppen R 1 bis R 8 erfreulich hoch und
gegenliber 2014 gestiegen ist. Auch in den Besol-
dungsgruppen R 4 und R 5 konnte der Frauenanteil
auf 60 % bzw. mehr gesteigert werden. Nachholbe-
darf besteht weiterhin in den Besoldungsgruppen
R1Z bis R 3 sowie R 6 bis R 8. Der Anteil der
teilzeitbeschéftigten Frauen liegt bei 89,2 %, wobei
diese lediglich in den Besoldungsgruppen R 1 (Pro-
be) bis R 2 anzutreffen sind. Grundsatzlich wiirde
ein Antrag auf Teilzeitbeschaftigung auch in den
Besoldungsgruppen R 3 bis R 8 positiv beschieden
werden.

2. Stellenbesetzungen und
Beférderungen/Hohergruppierungen

Im Berichtszeitraum wurden 108 Stellen besetzt,
davon 65 mit Frauen. Dies entspricht 60,2 %
(2014: 50,7 %). Bei den im Berichtszeitraum er-
folgten 55 Beforderungen konnten 29 Frauen - dies
entspricht einem Anteil von 52,7 % - beriicksichtigt
werden (2014: 33,3 %).

3. Leitungsfunktionen

Im Bereich der Gerichtsverwaltung liegt der Anteil
von Frauen in Leitungsfunktionen im Bereich der
R-Besoldung bei 45,2 %. (2014: 53,1 %).

Im Bereich der Staatsanwaltschaften ist unverandert
keine Frau in leitender Position tétig. In der R 3-
Besoldung betragt der Frauenanteil 33,34 %
(2014: 46,16 %). In der R 2-Besoldung konnte der
Frauenanteil auf 29,03 % (2014: 24,14 %) gestei-
gert werden. Die Leitung der Amtsanwaltschaft
Berlin ist in der R-Besoldung nach wie vor parité-
tisch besetzt.
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Richter/-innen, Staats-/Amtsanwélte/-innen’ | Stellenbesetzungen®® | Beforderungen?
Einstufung Insgesamt darunter Teilzeit Insgesamt Insgesamt
insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt | abs. § in % | samt | abs. E in% | samt | abs. E in% | samt | abs. I in %
Insgesamt 1.666 877 52,6 278 248 89,2 108 65 60,2 55 29 52,7
R8-R6 4 - - - - 1 - -
R5 2 2 100,0 - - -
R4 5 3 60,0 - - 1 1 100,0
R3 58 18 31,0 - - 7 4 571
R2Z 8 3 375 - -
R?2 369 142 38,5 19 13 68,4 3 2 66,7 46 24 522
R1Z 21 8 381 2 0 0 - -
R1 1.059 611 57,7 242 221 91,3 18 8 44,4 -
R1 (ProbeRi) RikrA 140 90 64,3 15 14 93,3 87 55 63,2 -
! zum Stichtag 30.6.2016; 2 Berichtszeitraum vom 1.7.2014 bis zum 30.6.2016
Bereich/Leitungsfunktion | Insge- Frauen Bereich/Leitungsfunktion Insge- Frauen
30.06.2016 samt | abs. } in % 30.06.2016 samt | abs. | in%
Gerichtsverwaltung Staatsanwaltschaften
Président/-in R 8 2 0 0 GStA;R 6 1 0 0
Président/-in R 6 1 0 0 Ltd. OStA; R 5 -
Président/-in R 5 2 2 100,0 | Vertr. GStA;R 3 1 0 0
Président/-in R 4 4 2 50,0 | Vertr. Ltd. OStA; R 3 1 0 0
Président/-in R 3 6 4 66,7 3 0 0
Vizeprasident/in; R 4 1 1 100,0
Vizeprasident/in; R 3 6 1 16,7 Haupt-AbtL StA; R 3 5 1 200
Vizeprésident/in; R 2 Z 9 4 444 | AbtL GStA; R 3 4 2 50,0
31 14 452 | AbtL StA;R2 38 11 289
Aufsf. Richter/-in; R 2 AG'e 29 12 41,4
Aufsf. Richter/-in; R 2 SG 9 4 44,4 Gruppenleitung; R 1+Z 20 8 40,0
Richterlicher Dienst nachrichtlich:
Vors. Richter/in KG; R 3 27 8 29,6 Oberstaatsanw. R 2 (GStA) 24 7 292
Vors. Richter/in OVG; R 3 8 1 12,5 Staatsanwalt/-waltin R 1 203 114 56,2
Vors. Richter/in VG; R 2 28 10 35,7
Vors. Richter/in LG; R 2 120 46 38,3 Amtsanwaltschaften
183 65 355 - Leitung; R 3 1 1 100,0
Richter/in OVG; R 2 29 10 34,5 - Vertr.der Leitung; R 2 1 0 0
Richter/in KG; R 2 90 41 45,6 2 1 50,0
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Justizvollzug und Soziale Dienste
Berlin

1. Beschaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschaftigung

Zum Stichtag 30.06.2016 liegt die Frauenquote
insgesamt im Justizvollzug durchschnittlich bei
37,3 %. Somit ist der Anteil der weiblichen Be-
schéftigten an der Gesamtbelegschaft im Vergleich
zu den Erhebungen aus dem Jahr 2014 (37,4%) in
geringem MaRe zurtickgegangen. Bei den Sozialen
Diensten der Justiz sind rund 70% der Beschaftig-
ten weiblich.

In der Laufbahn des hoheren Dienstes betrdgt der
Anteil der verbeamteten Frauen in den Besoldungs-
gruppen A 13 bis A 16 zum Stichtag durchschnitt-
lich 34,9 % (2014: 36,5 %), in den Entgeltgruppen
E 13 bis E 15 liegt der Frauenanteil bei 61,8 %
(2014: 63,3 %).

In der Laufbahn des gehobenen Dienstes auRerhalb
der Laufbahnfachrichtung Justizvollzugsdienst
(AVD, Krankenpflegedienst, Werkdienst) ist der
Frauenanteil in den Amtern A 9 bis A 12 von ehe-
mals 55,1 % auf 58,9 % gestiegen. In den entspre-
chenden Entgeltgruppen E 9 bis E 12 hingegen ist
eine Abnahme der Frauenquote von bisher 71,7 %
auf 59,2 % zu verzeichnen. Die Sozialen Dienste
weisen sowohl im gehobenen als auch im héheren
Dienst einen Frauenanteil von mindestens 60 % auf.

In der Laufbahn des mittleren Dienstes (Verwal-
tungsdienst, AVD, Krankenpflegedienst, Werk-
dienst) betragt der Frauenanteil in den Amtern Al
bis A1l bzw. E1 bis E 11 durchschnittlich 33,4%.
Eine Unterreprasentation von Frauen ist Uberwie-
gend in der Laufbahn des Werkdienstes an Justiz-
vollzugseinrichtungen (15,2 %) sowie im allgemei-
nen Justizvollzugsdienst (27,4%) festzustellen.

Hinsichtlich der Teilzeitbeschaftigung ist anzumer-
ken, dass sich die Frauenquote der Beschaftigten,
die in Teilzeit arbeiten auf 82,4 % beléuft. Beschéf-
tigte in Leitungspositionen, die in Teilzeit arbeiten,
sind zu 100 % Frauen.

2. Stellenbesetzungen und
Beférderungen/Hohergruppierungen

Bei insgesamt 611 Befdrderungen in den Justizvoll-
zugsanstalten sind 209 Frauen beftrdert worden.
Das entspricht einem Anteil von 34,2 %. Zudem
erfolgten  im  Berichtszeitraum 164 Stellen-
besetzungen durch Neueinstellung oder Versetzung,
die zu 47,6 % mit Frauen besetzt wurden. Bei den
Sozialen Diensten der Justiz wurden im Berichts-
zeitraum von insgesamt elf Personen drei Frauen
befordert (= 27,2 %).

3. Leitungsfunktionen

Die Frauenquote in Leitungspositionen (Behdrden-
leitung, Teilanstaltsleitung, sonstige Leitungsfunk-
tionen) und den entsprechenden Amtern A 13 bis
A 16 und E 13 bis E 15 hat sich im Vergleich zu
2014 von 41,8 % auf 41,4 % minimal verringert.
Die 21 Positionen im hdheren Dienst der Behdrden-
leitungen (A 13 bis A 16 und E 13 bis E 15) sind
zum Stichtag mit sieben Frauen besetzt. Somit
ergibt sich in diesem Bereich ein Prozentsatz von
33,3%. Bei den Teilanstaltsleitungen betrégt der
Frauenanteil 45,5 %, in den sonstigen Fihrungspo-
sitionen summarisch 44,4 %. Die gréBten Anteile
an weiblichen Fihrungskréaften im héheren Dienst
insgesamt sind bei der JVA fiir Frauen mit 80,0 %
und bei den Sozialen Diensten mit 75,0 % festzu-
stellen. Die geringste Frauenquote in Leitungsposi-
tionen liegt in der JVA OVB mit 16,7 % und in der
JVA Heidering mit 25,0 % vor.

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung

Im Justizvollzug Berlin sind Fort- und Weiterbil-
dungsmalRnahmen eine primdre Grundlage der
Frauenforderung.

Beispielhaft haben die Jugendstrafanstalt Berlin
sowie die JVA Moabit haben im maRgeblichen
Berichtszeitraum die Angebote an Inhouse-
Schulungen genutzt und teilweise erweitert. Als
frauenspezifisches Fortbildungsangebot findet sich
im Programm der Bildungsstatte Justizvollzug ein
regelméBiges Seminar fur Frauen zum Umgang mit
Aggression und Gewalt wieder.

Antrégen der Beschéftigten auf Fort- und Weiter-
bildung sind im Berichtszeitraum im Rahmen der
dienstlichen Mdglichkeiten Uberwiegend stattgege-
ben worden.

5. MaBnahmen zur Frauenférderung

Der Schwerpunkt der Frauenforderung liegt weiter-
hin auf der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im
Rahmen der Dienstplangestaltung, vor allem bei
Teilzeitbeschéftigten und Frauen mit Kindern, die
im Schichtdienst tétig sind. Beispielsweise hat die
JVA OVB ein flexibles Arbeitszeitmodell dauerhaft
eingefiihrt, um familienfreundlichere Arbeitsbedin-
gungen zu schaffen. Die Erhdhung der Frauenquote
in Leitungspositionen wird weiterhin angestrebt.
Die JVA Plotzensee veranstaltet beispielsweise
jahrliche Personalentwicklungsgespréache mit Frau-
en uber berufliche Entwicklungschancen und mdg-
lichen QualifizierungsmalRnahmen.
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Justizvollzugsanstalt

Beschaftigte im Juli 2016

Beamte/ Beamtinnen Arbeitnehmer/-innen
Einstufung Ins- Frauer_l Einstufung Ins- Frauer_1
gesamt | absolut | in % gesamt | absolut in %
Insgesamt 2.299 798 34,7 {Insgesamt 308 174 56,5
Al6-A13 63 22 349 E15U+AT-E13 76 47 61,8
A16 8 1 12,5 E150 + AT 1 - -
A 15 6 2 333 E 15 3 - -
Al4 11 5 455 E 14 8 5 62,5
A13 38 14 36,8 E13U;E13 64 42 65,6
darunter Teilzeit 2 2 100,0 |darunter Teilzeit 36 25 69,4
Al12-A9 258 152 589 [E12-E9 49 29 59,2
Al2 42 22 52,4 E 12 1 -
All 69 42 60,9 E11 7 3 42,9
A10 75 45 60,0 E 10 3 - -
A9 72 43 59,7 E9 38 26 68,4
darunter Teilzeit 25 28 112,00 idarunter Teilzeit 3 3 100,0
A8-A1l 121 78 645 |[E8-E2 37 30 81,1
darunter Teilzeit 22 20 90,9 idarunter Teilzeit 13 11 84,6
Sonstige 21 8 38,1
Vollzugsdienst (AVD) 1.585 439 27,7 {Vollzugsdienst (AVD) 36 5 13,9
All 19 3 15,8 E11 -
A 10 5 0 - E 10 -
A9 291 76 26,1 E9;E9% -
A8 774 220 28,4 E 8; E 8a 33 4 12,1
A7 496 140 28,2 E7,E7a 2 1 50,0
E6-E1 1 - -
darunter Teilzeit 26 21 80,8 |darunter Teilzeit 1 1 100,0
Krankenpflegedienst 178 91 51,1 |Krankenpflegedienst 23 17 73,9
All 2 1 50,0 E 11 -
A10 - E 10 -
A9 63 31 49,2 E9; E% 1 1 100,0
A8 95 50 52,6 E 8; E 8a 4 3 75,0
AT 18 9 50,0 E7,ET7a 18 13 72,2
darunter Teilzeit 19 15 78,9 |darunter Teilzeit -
Werkdienst 90 13 14,4 {Werkdienst 15 3 20,0
All 1 - - E11 -
A10 1 - -l E10 -
A9 24 2 8,3 E9; E9% 4 - -
A8 47 8 17,0 E 8; E 8a 5 -
AT 17 3 17,6 E7,ET7a 6 3 50,0
darunter Teilzeit - darunter Teilzeit - - -
A6-Al 4 3 750 |[E6-E1 51 35 68,6
darunter Teilzeit 1 1 100,0 {darunter Teilzeit 5 4 80,0
Leitungspositionen am 30. 06. 2014
A-Besoldg. bzw. Behérdenleitung * Teilanstanstaltsleitung 2 Sonstige Leitungspositionen
Entgelt- gruppe ins- Frauen ins- Frauen ins- Frauen
gesamt | absolut in % gesamt | absolut in % gesamt | absolut in %
Insgesamt 24 9 37,5 24 11 45,8 258 121 46,9
Al6-A13 21 7 33,3 22 10 45,5 27 12 44,4
A 16; E 150 8 1 12,5 - - - 2 - -
A15;E 15 5 2 40,0 1 - - 2 - -
Al4;E 14 2 - - 12 6 50,0 2 1 50,0
A13;E 13 6 4 66,7 9 4 44,4 21 11 52,4

1 AL, VL, LSE, Geschéftsleiter/-in, Arztliche/r Direktor/-in und vergleichbare Positionen

2 TAL, Bereichsleiter/-in, Leitung von Sonderbereichen und vergleichbare Positionen
3 Gruppenleiter/-in, Vollzugsdienstleiter/-in, Dienststellenleiter/-in (z.B. LVG, LAV, LWV), alle weiteren Leitungspositione
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V. Senatsverwaltung fir Bildung, Jugend
und Wissenschaft

1. Beschaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschéaftigung

Zum vorgegebenen Stichtag ist lediglich in der
BesGr. B 5 eine Unterreprasentanz vorhanden. In
allen anderen Besoldungsgruppen sind Frauen nicht
unterreprasentiert.

Grundsétzlich wird dem Interesse von Beschéftigten
auf Teilzeitbeschaftigung entsprochen. Das gilt dem
Grunde nach auch fir Fihrungspositionen, wenn
nicht zwingende dienstliche Belange dem Wunsch
entgegenstehen. Mitunter werden Fihrungspositio-
nen auch durch zwei sich ergédnzende Beschaftigte
wahrgenommen.

Der Teilzeitanteil ist wahrend des Berichtszeitrau-
mes leicht angestiegen.

2. Stellenbesetzungen und Beférderun-
gen/Hohergruppierungen

Durch Stellenbesetzungen und Beférderungen konn-
te die Unterreprésentanz in der BesGr. A 16 abge-
baut werden.

3. Leitungsfunktionen

In Leitungsfunktionen sind Frauen nur in BesGr. B 5
unterreprasentiert.

4. Ausbhildung, Fort- und Weiterbildung

Fort- und WeiterbildungsmaBnahmen stellen wichti-
ge Grundlagen der Frauenforderung im Beruf dar.
Aus diesem Grund werden insbesondere Malnah-
men unterstiitzt, die es ermdglichen, Frauen auf die
Ubernahme von Tétigkeiten vorzubereiten, bei de-
nen Frauen geringer reprasentiert sind. Hierzu zé&h-
len insbesondere Tatigkeiten mit Flhrungsverant-
wortung.

Dienstkrafte mit Leitungsfunktion sind deshalb in
besonderen Male verpflichtet, aktiv auf die Gleich-
stellung von Frauen hinzuwirken und Frauen gezielt
auf die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
anzusprechen, zu unterstiitzen und zur Teilnahme zu
motivieren.

Zur gezielten Unterstutzung der beruflichen und
personlichen Entwicklung von Frauen wurden in
2016 frauenspezifische Seminare als hausinterne
Fortbildung angeboten.

Zusétzlich wird vor allem die Karriereplanung von
Frauen thematisiert und durch geeignete Qualifizie-
rungen untersttzt.

SchwerpunktmaBig sind folgende Themenfelder zu
nennen:

= Einstellung zu Beruf und Karriere
®  Setzen von persdnlichen und beruflichen Zielen
= Analyse eigener Starken und Schwéachen

® Hindernisse bei der Umsetzung der persdnlichen
Lebens- und Karriereplanung erkennen und
schrittweise abbauen

Im Rahmen der Anmeldeverfahren zu Fortbildungs-
veranstaltungen wird durch die Fortbildungsbeauf-
tragte/ den Fortbildungsbeauftragten darauf geachtet,
dass Frauen nicht benachteiligt werden. Anmeldun-
gen zu FortbildungsmaBnahmen, die zur Ubernahme
einer hoherwertigen Tétigkeit bzw. zu einer Lei-
tungsposition qualifizieren, werden mit dem Hin-
weis auf bestehende Unterreprésentanzen von Frau-
en nachdrucklich unterstiitzt. Unter den Teilneh-
mer/innen an Aufstiegslehrgangen befanden sich zu
mehr als 50 % Frauen.

Auch kinftig werden die Leitungskrafte der Sen-
BildJugWiss durch gezielte Fortbildungsangebote
fiir das Thema “Frauenférderung® sensibilisiert.

5. Malinahmen zur Frauenférderung

Zum Stichtag 01.01.2016 hat die SenBildJugWiss
einen neuen Frauenforderplan in Kraft gesetzt.

Um die Situation von Frauen im Beruf in der Se-
natsverwaltung fir Bildung, Jugend und Wissen-
schaft zu verbessern, kdnnen nachfolgende Punkte
beispielhaft benannt werden:

Abbau von Unterreprésentanzen von Frauen
Arbeitszeit

Die Dienstvereinbarung zur Gestaltung der Arbeits-
zeit sieht verkirzte Pflichtanwesenheitszeiten fur
Vollzeitbeschaftigte vor und leistet damit einen
Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Vollzeitta-
tigkeit mit der Inanspruchnahme von Kindertagesbe-
treuungsangeboten. AuRerdem wurde neu verein-
bart, dass Dienstbesprechungen in Zeiten gesicherter
Kinderbetreuung durchzufihren sind.

Die Bereitstellung von Kita-Belegplétzen soll Eltern

bei der wunschgeméBen Rickkehr in den Beruf
unterstutzen.
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Zur Uberbriickung kurzfristiger Betreuungsengpéasse
steht in der SenBildJugWiss ein Eltern-Kind-
Arbeitszimmer zur Verfiigung.

Alleinerziehende sollen auf ihren ausdrucklichen
Wunsch hin méglichst von Uberstunden und Spat-
sprechstunden ausgenommen werden.

Heim- /Telearbeit

Zur Unterstiitzung einer besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf besteht auf der Grundlage einer
Dienstvereinbarung die Mdglichkeit der Vereinba-
rung alternierender Heim-/Telearbeit, sofern die
Aufgabenstellung daftr geeignet ist und keine
dienstlichen Bedenken bestehen.

Beurlaubung

Beurlaubten Dienstkréften diirfen keine beruflichen
Nachteile entstehen. Ihnen werden Fort- und Weiter-
bildungsmaglichkeiten auch wéhrend des Beurlau-
bungszeitraums angeboten, um den spateren Wie-
dereinstieg in das Berufsleben zu erleichtern. Bereits
vor Beginn der Beurlaubung werden die Mitarbei-
ter/-innen auf diese Mdglichkeit aufmerksam ge-
macht.

Wiedereinstieg in die berufliche Téatigkeit

Um dem Wiedereinstieg in die berufliche Téatigkeit
Rechnung zu tragen, wurde vom zentralen Personal-
management ein Kontakthalte- und Wiederein-
stiegsprogramm fir langerfristig Beurlaubte erarbei-
tet.

Schwerpunkte sind:

Benennung eines/r festen Ansprechpartners/in

Umfassende Beratung und Information vor dem
Ausstieg

Kontaktpflege und Wissenserhalt der Beurlaubung

Konkrete Planung des beruflichen Wiedereinstiegs
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Sexuelle Beléstigung / Mobbing am Arbeitsplatz

Die Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend und Wis-
senschaft setzt sich mit Nachdruck fir den Schutz
der Personlichkeitsrechte aller ein. Hierzu gehort
auch der Schutz vor sexueller Belastigung. Sexuelle
Belastigung ist jenes sexuelle Verhalten, das den
Betroffenen unerwiinscht und geeignet ist, sie als
Person herabzuwirdigen.

Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments steht ein Angebot zur professionellen Kon-
fliktberatung und -mediation zur Verfiigung.

Auditierung

Die Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend und Wis-
senschaft wurde durch die berufundfamilie®
gGmbH erstmalig im Mai 2011 auditiert. Die in der
entsprechenden Zielvereinbarung festgelegten Mal3-
nahmen wurden innerhalb von 3 Jahren nach und
nach umgesetzt. Das Zertifikat als familienfreundli-
che Behorde wurde im Mai 2014 erneut verliehen
und hat nunmehr bis 2017 Giiltigkeit.

Um den Stand der Frauenférderung nach dem Frau-
enforderplan regelmaRig zu evaluieren, wird ab 2017
alle zwei Jahre eine Gleichstellungskonferenz statt-
finden.

Ziele der Gleichstellungskonferenz sind:
Bestandsaufnahme des aktuellen Ist-Standes im
Vergleich zur Stichtagsauswertung des letzten (aktu-

alisierten) Frauenforderplans

Uberpriifung der Wirksamkeit der einzelnen MaR-
nahmen in der taglichen Arbeit

Berichterstattung aus den Abteilungen, der gemein-
same Erfahrungsaustausch

Weiterentwicklung des Frauenférderplans



Beschaftigte® Stellenbesetzung’ Befdrderung/Hohergrupp.”
Laufbahngruppe / Einstufung | insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt | absolut | in% samt | absolut | in% samt | absolut | in%
Insgesamt 1432 1075 75,1 145 108 74,5 140 104 74,3
darunter Teilzeit 306 280 91,5 26 23 88,5 15 14 93,3
Hoherer Dienst 461 305 66,2 77 57 74,0 49 32 65,3
B 5; AT 5 und hoéher 5 2 40,0 3 1 33,3 3 1 33,3
B 4; AT 4 - - -
B 3; AT 3 1 1 100,0 - -
B 2; AT 2 9 5 55,6 8 6 75,0 5 3 60,0
A16: AT 1;E15U 73 39 53,4 10 6 60,0 24 16 66,7
A15; E 15 118 74 62,7 12 8 66,7 12 8 66,7
Al4;E14 105 65 61,9 9 6 66,7 3 3 100,0
A13;E13U,E13 150 119 79,3 35 30 85,7 2 1 50,0
darunter Teilzeit 103 86 83,5 14 12 85,7 3 3 100,0
Gehobener Dienst 551 409 74,2 47 34 72,3 47 35 74,5
darunter Teilzeit 121 114 94,2 10 9 90,0 10 10 100,0
Einf. / mittlerer Dienst 420 361 86,0 21 17 81,0 44 37 84,1
darunter Teilzeit 82 80 97,6 2 2 100,0 2 1 50,0
Abteilungsleitung* Referatsleitung’ Leitung SFBB
Laufbahngruppe / Einstufung | jpgge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt | absolut | in% samt | absolut | in% samt | absolut | in%
Hoherer Dienst 5 2 40,0 41 24 58,5 42 26 61,9
B 5; AT 5 und héher 5 2 40,0 - -
B 4; AT 4 - -
B 3; AT 3 1 1 100,0 -
B 2; AT 2 8 5 62,5 -
A16; AT 1;E15U 28 17 60,7 3 2 66,7
A15; E 15 3 1 33,3 22 13 59,1
Al4,E14 1 - - 15 9 60,0
A13;E13U, E 13 - 2 2 100,0
darunter Teilzeit 2 1 50,0 5 5 100,0

! am 30. Juni 2016; 2 Berichtszeitraum: 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2016
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VI. Senatsverwaltung fir Gesundheit und
Soziales

1. Beschéaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschéaftigung

Am 30.06.2016 waren in der Senatsverwaltung fir
Gesundheit und Soziales insgesamt 419 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter beschaftigt; die Zahl der
Frauen betrug 277 (66,1 %). Der Frauenanteil hat
sich damit ggi. den Ausfiihrungen zum Zwblften
Bericht (ber die Umsetzung des LGG verringert
(Stichtag 30.06.2014: 68,5 %).

Der Laufbahn des héheren Dienstes (Beamtin-
nen/Beamte und Tarifbeschaftigte) waren zum Stich-
tag insgesamt 133 Beschaftigte zuzurechnen, davon
waren 80 Frauen (60,2 %).

Im gehobenen Dienst waren von insgesamt 194
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 128 Frauen. Mit
einem Anteil von 66 % waren die weiblichen Be-
schéftigten im Vergleich zu den ménnlichen Kolle-
gen deutlich représentiert.

Im mittleren und einfachen Dienst ist der Frauenan-
teil zum Stichtag 30.06.2016 auf 76,1 % gestiegen.

Teilzeitbeschaftigung

Grundsétzlich wird dem Interesse der Beschéftigten
auf Teilzeitbeschéftigung entsprochen. Dies gilt
erkennbar auch flr Fuhrungspositionen, sofern nicht
zwingende dienstliche Belange dem Wunsch entge-
genstehen.

Zum Stichtag waren 103 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Teilzeit tatig; davon 88 Frauen. Das ent-
spricht einem Anteil von 85,4 %. Im Vergleich zum
Stichtag des vorherigen Berichtzeitraumes hat sich
der Anteil der Teilzeitbeschaftigung insgesamt er-
hoht. Der Frauenanteil ist hingegen gesunken.

Im héheren Dienst lag der Anteil teilzeitbeschaftig-
ter Frauen bei 85,3 % (34 Teilzeitheschéaftigte im
héheren Dienst; davon 29 Frauen)

Im gehobenen Dienst waren zum Stichtag

30.06.2016 von insgesamt 49 in Teilzeit beschaftig-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 41 Frauen.
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Dies entspricht einem prozentualen Anteil weibli-
cher Beschaftigter von 83,7 %.

Im einfachen / mittleren Dienst liegt der Frauenan-
teil der sich in Teilzeit befindlichen Beschaftigten
bei 90% und hat sich damit vergleichsweise zum
vorherigen Berichtszeitraum um 10 % verringert.

2. Stellenbesetzungen und
Befdérderungen/Hohergruppierungen

Im Berichtszeitraum wurden 57 Stellenbesetzungen
durchgeflhrt, dabei wurden 40 Stellen (70,2 %) mit
Frauen besetzt. Im hoheren Dienst fanden 26 Stel-
lenbesetzungen statt, davon entfielen 17 auf Frauen.
Noch hoher lag der Frauenanteil bei den vorgenom-
menen Stellenbesetzungen im gehobenen Dienst.
Insgesamt lag der Frauenanteil an den Stellenbeset-
zungen bei 72,7 %.

Von den insgesamt 15 durchgefiihrten Beforderun-
gen / Hohergruppierungen im Berichtszeitraum
entfielen 12 auf Frauen. Der prozentuale Anteil ist
damit im Vergleich zur letzten Berichtserhebung um
10 Prozentpunkte auf 80 % gestiegen. 4 Beforderun-
gen erfolgten im hoheren Dienst mit einem Frauen-
anteil von 75 %. Im gehobenen Dienst lag der Anteil
der Beforderungen von Frauen nochmals hoher, bei
80 %.

3. Leitungsfunktionen

Der Frauenanteil in den abgefragten Leitungsfunkti-
onen (AbtL/RefL/GrL - nur Senatsverwaltung -)
betragt im hoheren Dienst 50 %. Am starksten ver-
treten ist der Frauenanteil auf der Gruppenleitungs-
ebene mit 55,9 %.

Die zwei fachspezifischen Abteilungen sind zum
Berichtszeitpunkt paritatisch mit einer Frau und
einem Mann besetzt.

Von 12 zum Stichtag besetzten Referatsleitungen
sind 5 mit Frauen besetzt, damit wird hier eine Frau-
enquote von 41,7 % erreicht.

Im gehobenen Dienst liegt der Anteil von Frauen in
Fuhrungspositionen mit 60 % hoher; allerdings han-
delt es sich hierbei ausschlieBlich um Gruppenlei-
tungsfunktionen.

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung

An der Gesamtheit der Fort- und Weiterbildungs-
malinahmen im Berichtszeitraum nahmen zu 67,9 %
Frauen teil. Veranstaltungen, welche zielgruppenori-
entiert an Fuhrungskrafte gerichtet waren, wurden zu
66,7 % von weiblichen Fiihrungskréften besucht.



Zum Stichtag 30.06.2016 ist eine von drei besetzten
Positionen Arztin/Arzt bzw. Apotheker/in zur Wei-
terbildung mit einer Frau besetzt. An den Verwal-
tungslehrgangen I und Il nimmt jeweils eine Mitar-
beiterin teil. Der Verwaltungsgrundlehrgang wird
zum Stichtag 30.06.2016 ebenfalls von einer Mitar-
beiterin besucht. Mé&nner nutzen zurzeit diese Fort-
bildungen nicht.

5. Malinahmen zur Frauenférderung

Die Senatsverwaltung flr Gesundheit und Soziales
hat den zuletzt zum Stichtag 30.06.2014 fortge-
schriebenen Frauenforderplan den Entwicklungen
angepasst und konkretisierende MafRnahmen zur
Frauenférderung aufgenommen.

Wesentliches Ziel bleibt die Erhéhung des Frauen-
anteils insbesondere im héheren Dienst sowie in den
Leitungsfunktionen. Als MalRnahme hierflir wurde in
der Anlage 1 der ersten Fortschreibung des Frauen-
forderplans 2012 — 2018 eine jéhrliche abteilungs-
Ubergreifende Erdrterung der Vakanzen mit dem
Ziel der frihzeitigen Ansprache und Foérderung
fachlich geeigneter Frauen (i.S.v. § 4 Abs. 2 LGG)
festgelegt und in 2016 erstmalig umgesetzt.

Uber die Ergebnisse ist im Rahmen der Gleichstel-
lungskonferenz zu berichten, welche mit dem gel-
tenden Frauenforderplan zum Zwecke der regelma-
Rigen Evaluation festgeschrieben wurde.

Neben den bestehenden Mdoglichkeiten der Arbeits-
/Dienstzeitverkiirzungen leistet die im Berichtszeit-
raum abgeschlossene Dienstvereinbarung (ber die
Ausgestaltung alternierender Telearbeit (DV Telear-
beit) einen weiteren Beitrag zur besseren Vereinbar-
keit von Beruf und Familie. Ferner wurden die Fiih-
rungskréfte unter dem Aspekt der Familienfreund-
lichkeit angehalten, Terminierungen von Bespre-
chungen teilzeitgerecht zu koordinieren  sofern
dienstlichen Belange dem nicht entgegenstehen.

Zum Selbstverstdndnis der SenGesSoz gehort die
berufliche Weiterentwicklung von Frauen zu unter-
stitzen und aktiv fir die Teilnahme an Angeboten
bzw. dienstlichen Mdglichkeiten zur personlichen
und fachlichen Kompetenzerweiterung zu werben.
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Beschaftigte® Stellenbesetzung’ Beforderung/Hohergruppg.?
Laufbahngruppe / Einstufung | insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut i in % samt absolut[ in % samt absolutE in %
Insgesamt 419 278 66,3 57 40 70,2 14 11 78,6
darunter Teilzeit 103 88 85,4 11 10 90,9 3 2 66,7
Hdéherer Dienst 133 80 60,2 26 17 65,4 4 3 75,0
B 5; AT 5 und hoher 2 1 50,0 - -
B 4; AT 4 - - -
B 3; AT 3 1 - - - -
B 2; AT 2 5 - - 1 - - -
Al16;AT 1;E15U 9 5 55,6 3 - 1 1 100,0
A15;E 15 32 15 46,9 7 4 57,1 1 - -
Al4;E 14 58 38 65,5 3 3 100,0 -
A13;E130,E 13 26 21 80,8 12 10 83,3 2 2 100,0
darunter Teilzeit 34 29 85,3 5 5 100,0 3 2 66,7
Gehobener Dienst 194 128 66,0 22 16 72,7 10 8 80,0
darunter Teilzeit 49 41 83,7 5 5 100,0 1 1 100,0
Einf. / mittlerer Dienst 92 70 76,1 9 7 77,8 1 1 100,0
darunter Teilzeit 20 18 90,0 1 - - 1 1 100,0
Abteilungsleitung’ Referatsleitung"
Laufbahngruppe / Einstufung | jnsge- Frauen insge- Frauen
samt absolut | in% samt | absolut| in %
Hoherer Dienst 4 1 25,0 12 5 41,7
B 5; AT 5 und hoher 2 1 50,0 -
B 4; AT 4 - -
B 3; AT 3 - 1 - -
B 2; AT 2 2 - - 2 - -
A16;AT 1;E150 - 7 3 42,9
A15;E 15 - 2 2 100,0
Al4;E 14 - - -
A13;E130,E 13 - - -
darunter Teilzeit - 2 1 50,0

tam 30. Juni 2016; 2 Berichtszeitraum: 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2016
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VII.  Senatsverwaltung fur Wirtschaft, Tech-

nologie und Forschung

1. Beschaftigtenstruktur und Teilzeitbeschafti-
gung

Zum Stichtag 30.06.2016 sind bei der Senatsverwal-
tung fur Wirtschaft, Technologie und Forschung 338
Beschéftigte tatig, davon 87 in Teilzeit. Der Frauen-
anteil liegt bei 66,6%, bei den Beschaftigten in Teil-
zeit betragt der Frauenanteil 80,5%. Im vorherigen
Bericht lag der Frauenanteil bei 66,4% und ist damit
geringfigig gestiegen.

Fir den aktuellen Berichtszeitraum 01.07.2014 bis
30.06.2016 wird innerhalb der Laufbahnen (Héhe-
rer-, Gehobener- und Mittlerer Dienst) weiterhin
nicht zwischen Beamtinnen / Beamten und Tarifbe-
schéftigten unterschieden. Differenziert wird nach
den jeweils vergleichbaren Bezahlungsgruppen.

Im Hoheren Dienst liegt der Anteil der Frauen bei
53,8 %. Damit erfolgte gegenuber dem vorherigen
Berichtszeitraum eine erneute Steigerung um 2,0 %.

Weiteres Steigerungspotenzial wird erneut insbe-
sondere in den Bezahlungsgruppen A 16 sowie
B 2, AT 2 gesehen, wo der Frauenanteil nur 33,3 %
bzw. 25,0 % betrégt. Der Frauenanteil bei den Teil-
zeitbeschéftigten des Hoheren Dienstes liegt bei
72,0%.

Im Gehobenen Dienst liegt der Frauenanteil bei
72,1 %. Das ist eine erneute Steigerung um 0,5 %.
Insgesamt betrdgt die Frauenquote in allen Bezah-
lungsgruppen des gehobenen Dienstes mindestens
68,0 %. Das sind weiterhin erfreuliche Werte. Der
Frauenanteil bei den Teilzeitbeschéftigten liegt bei
82,6 %, 2014 waren es 87,2 %.

54 Beschaftigte sind in Arbeitsgebieten des Mittle-
ren / Einfachen Dienstes tatig. Der Frauenanteil liegt
bei 76,8%. Von 16 Teilzeitbeschaftigten sind 14
Frauen (87,5 %).

2. Stellenbesetzungen und
Beforderungen/Hohergruppierungen

Bei den Stellenbesetzungen im Berichtzeitraum lag
der Frauenanteil im Hoheren Dienst bei 59,4 %. Im
Gehobenen Dienst ist ein Frauenanteil von 81,0 %,
im Mittleren / Einfachen Dienst von 77,8 % zu ver-
zeichnen gewesen. Insgesamt lag der Frauenanteil
bei den Stellenbesetzungen bei 69,4 %. Im vorheri-
gen Berichtszeitraum lag der Wert bei 60,0 % und
hat sich weiterhin erhoht.

Der Frauenanteil bei den Beforderungen / Hdéher-
gruppierungen lag insgesamt bei 73,3 %; im Hohe-
ren Dienst bei 80,0 %, im Gehobenen Dienst bei
72,2 %.

3. Leitungsfunktionen

Zum Stichtag 30.06.2016 sind bei der Senatsverwal-
tung fur Wirtschaft, Technologie und Forschung
insgesamt 64 Leitungsfunktionen besetzt, die sich
auf 3 Abteilungsleitungen (Frauenanteil 66,7%), 17
Referatsleitungen (Frauenanteil 29,4 %) sowie 44
Gruppenleitungen (Frauenanteil 52,3 %) verteilen.
Auch wenn sich der Frauenanteil bei den Referats-
leitungen um 5,5 % erhéht hat, wird hier noch Stei-
gerungspotential gesehen.

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung

Mit einer Quote von 71 % ist das Fortbildungsver-
halten von Frauen etwas hoher als der Anteil der
Frauen von 66,9 % an allen Dienstkraften.

34 Frauen besuchten insgesamt 65 Fihrungskréfte-
seminare, und 112 Frauen nahmen an insgesamt 262
Seminaren zu auferfachlichen Kompetenzen teil,
z.B.

Slidewriting - Komplexe Sachverhalte komprimiert
darstellen.

Die Jiingeren rennen schneller, aber die Alteren
kennen die Abkiirzungen

Barrierefreiheit fir alle

Resilienz — Mit Widerstandskraft dem Alltag begeg-
nen

5. MafRnahmen zur Frauenférderung

Um Frauen Impulse zur Wahrnehmung ihrer Selbst-
verantwortung und zur Eigeninitiative zu geben,
werden weiterhin regelméRig folgende Malinahmen
durchgefiihrt:

In den jahrlichen Personalentwicklungskonferenzen
mit den Abteilungsleitungen und den anlassbezoge-
nen Strategiegesprachen mit den Referatsleitungen
werden gezielt MalRnahmen der Frauenférderung
angesprochen.
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Im Rahmen der jahrlichen Personalversammlungen
wird von der Hausleitung auf die erforderliche Ei-
geninitiative hingewiesen.

Die Frauenvertreterin bewirbt das Thema aktiv auf
der Frauenversammlung.

Die MaRnahmen des audit "berufundfamilie” sind
gleichermalRen direkte sowie indirekte MalBnahmen
der Frauenférderung.

Die Dienstvereinbarung Uber die gleitende Arbeits-
zeit ermdglicht es, private und berufliche Belange
leichter miteinander zu harmonisieren.

Ein Konzept zur Fuhrung in vollzeitnaher Teilzeit
wurde entwickelt. Hier wurden aktuelle Trends,
warum Fihrung in Teilzeit sinnvoll und erforderlich
ist und der Ist-Zustand hierzu in unserem Haus be-
schrieben. Daruiber hinaus beschreibt das Konzept,
unter welchen Voraussetzungen eine vollzeitnahe
Fuhrung erfolgen kann. Geférdert wird die vollzeit-
nahe Fihrung in erster Linie, indem ein konkreter
Hinweis in Ausschreibungen von Gruppen- und
Referatsleitungen) ,,auch in vollzeitnaher Teilzeitar-
beit (35 bzw. 34 Wochenstunden) moglich erfolgt.

Es werden ausgewahlte Personalentwicklungsin-
strumente auf Geschlechterstereotype hinterfragt.
Hierflr werden regelméBig Daten gesammelt, aufbe-
reitet und ausgewertet. Um valide Schlussfolgerun-
gen ziehen zu koénnen, werden diese Daten langer-
fristig erhoben.

Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres
Hauses ihr Interesse an Arbeitsplatztauschen und
Hospitationen signalisieren konnen, wurde eine
Mobilitatsborse eingerichtet. Im Berichtszeitraum
haben 13 Frauen das Angebot genutzt.

Im Rahmen der bestehenden Dienstvereinbarung
»Telearbeit” wird allen Beschéftigten die Teilnahme
an alternierender Telearbeit ermdglicht; im Berichts-
zeitraum haben 11 Frauen diese Mdglichkeit in An-
spruch genommen.

Dartiber hinaus wird erhoben, wie hoch der Anteil
der Bewerberinnen auf vakante Stellen im Haus ist.
Die Quote lag beim letzten Frauenforderplan (Ver-
laufsdatum: 01.08.2013 — 01.10.2015) bei 55,6 %.

Beurlaubten Frauen werden auf Wunsch die VAK-
Programmhefte zugeschickt.

Auch die Erfassung von Stellvertretungen in Fih-
rungspositionen zeigt nach dem Stand des letzten
Frauenforderplans  (Stichtagsdatum: 01.10.2015)
eine Gberdurchschnittliche Quote von 58,3 %.

26

Im Rahmen von Personalauswahlverfahren wird
regelméRig eine ausgewogene Besetzung des Be-
obachterteams eingehalten.



Beschftigte” Stellenbesetzung’ Beforderung/Hohergruppierung®
Laufbahngruppe / Einstufung | insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt | absolut | in% samt | absolut | in% samt | absolut | in%
Insgesamt 338 225 66,6 62 43 69,4 30 22 73,3
darunter Teilzeit 87 70 80,5 7 6 85,7 10 8 80,0
Hoherer Dienst 117 63 53,8 32 19 59,4 10 8 80,0
B 5; AT 5 und héher 3 2 66,7 - -
B 4; AT 4 - - -
B3, AT 3 - -
B 2; AT 2 8 2 25,0 - -
A16;E150; AT 1 9 3 33,3 2 1 50,0 1 1 100,0
A15;E 15 27 17 63,0 9 7 77,8 7 6 85,7
Al4;,E 14 49 26 53,1 10 7 70,0 2 1 50,0
A13;E130,E13 21 13 61,9 11 4 36,4 - -
darunter Teilzeit 25 18 72,0 4 3 75,0 4 3 75,0
Gehobener Dienst 165 119 72,1 21 17 81,0 18 13 72,2
darunter Teilzeit 46 38 82,6 3 3 100,0 4 4 100,0
Einf. / mittlerer Dienst 56 43 76,8 9 7 77,8 2 1 50,0
darunter Teilzeit 16 14 87,5 - - - 2 1 50,0
Abteilungsleitung® Referatsleitung’
Laufbahngruppe / Einstufung insge- Frauen insge- Frauen
samt | absolut | in% samt | absolut | in%
Hoherer Dienst 3 2 66,7 17 5 29,4
B 5; AT 5 und hoher 3 2 66,7 -
B4; AT 4 - -
B 3; AT 3 - -
B 2; AT 2 - 8 2 25,0
A16;E15U; AT 1 - 9 3 33,3
A15;E 15 - -
Al4;E14 -
A13;E130,E13 - -
darunter Teilzeit - 1 - -

! am 30. Juni 2016; 2 Berichtszeitraum: 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2016
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VIII.  Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung

und Umwelt

1. Beschaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschaftigung

Beschéftigtenstruktur

Die Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und
Umwelt hatte am 30.06.2016 ohne Einbeziehung
der Berliner Forsten insgesamt 1.786 Beschaftigte
(Beamtinnen und Beamte, Tarifbeschaftigte), da-
runter 975 Frauen und 811 Ménner. Der Frauenan-
teil betrug demnach 54,6 % und hat sich gegeniiber
dem vorhergehenden Bericht (53,8 %) um 0,8 %
erhoht.

Der Anteil von weiblichen Tarifbeschéftigten unter
den Fuhrungskraften liegt bei 44,7%, wahrend hier
der Anteil an Beamtinnen nur bei 32,9% liegt.

Im hoheren Dienst (Beamtinnen und Beamte/ Ta-
rifbeschaftigte) ist der Frauenanteil im Vergleich
zum vorherigen Bericht um 0,6 % auf 47,2 %
(2016) gestiegen (2000 = 26,1 %; 2002 = 29 %;
2004 = 31,7 %, 2006 = 36 %, 2008= 38 %, 2010 =
39,8 %, 2012 = 44,0 % 2014 = 46,6 %), aber immer
noch nicht paritatisch.

Im gehobenen Dienst (Beamtinnen und Beamte/
Tarifbeschaftigte) sind die Frauen 2016 erheblich
besser vertreten (59,1 %), der Anteil stieg im Ver-
gleich zum Jahr 2014 (56,1 %) um 3 % (2000 =
39,1 %; 2002 = 42,4 %; 2004 = 45,3 %; 2006 =
49,2 %; 2008 = 45,9 %, 2010 = 49,5 %, 2012 55,3
%).

Im einfachen bzw. mittleren Dienst (Beamtinnen
und Beamte/ Tarifbeschaftigte) liegt der Frauenan-
teil nach wie vor ber dem Ménneranteil, d.h. bei
59,2 % (2002 = 73,8 %; 2004 = 75 %; 2006 = 75,1
%; 2008 = 74,7 %; 2010 = 72,4 %, 2012 = 62,3 %,
2014 = 61,6 %), hat sich jedoch im Vergleich zum
Jahr 2014 um 2,4 % reduziert.

Zusammenfassend l&sst sich fur den gehobenen und
den hoheren Dienst Folgendes feststellen:

Je hoher die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe ist,
desto geringer ist der Frauenanteil.

In den Eingangsamtern (A 9 bzw. E9) des gehobe-
nen  Dienstes  (Beamtinnen und  Beam-
te/Tarifbeschéftigte) ist der Frauenanteil im Ver-
leich zu 2014 leicht gesunken, wobei Frauen hier
weiterhin stark Uberreprasentiert sind. Bei der
BesGr. A10/ EntgeltGr E10 ist er hingegen gestie-
gen und dadurch weiterhin sehr hoch. Bei den Ein-
gangsamtern des hoheren Dienstes (Beamtinnen
und Beamte/ Tarifbeschaftigte) ist der Frauenanteil
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leicht gefallen, aber dennoch weiterhin hoch. Die
zahlenmaRige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

A9 E9 Al0, E10 Al13, E13
=719 % =65,3 % =52,9%

Zuvor 73,5 % Zuvor 61,0 % Zuvor 54,6 %
(2012 = 71,5 %) (2012 = 66,0 %) (2012 = 55,6 %)
Differenz: Differenz: Differenz:

1,6 % 43 % 1,7%

niedriger héher niedriger

In den Endstufen des gehobenen und inshesondere
des hdheren Dienstes (Beamtinnen und Beamte der
Besoldungsordnung A und Tarifbeschéaftigte) sind
die Frauen weiterhin zum Teil unterreprasentiert.
Der Frauenanteil in der Endstufe des gehobenen
Dienstes ist weiter gestiegen, in der Endstufe des
héheren Dienstes ist er ebenso um 5,9 % gestiegen.
Die nachfolgenden Zahlen zeigen dies:

A137S”, A12,E 12

A'16, AT, E15U

=482 %

=32,7%

zuvor 47,1 %
(2012 = 41,3 %)

zuvor 26,8 %
(2012 = 31,4 %)

Differenz:
1,1 % mehr

Differenz:
5,9 % mehr

Bei den Beamtinnen und Beamten der Besoldungs-
ordnung B und den Tarifbeschéftigten mit ver-
gleichbaren Sondervertragen stieg der Frauenanteil
auf 32,1 % (2014 = 30,04 %, 2012 = 22,2 %; 2010
= 15,4 %; 2008 = 8,7 %). Die Teilzeitquoten haben
sich im Vergleich zu den vorhergehenden Berichten
wie folgt entwickelt:

Hoherer Dienst

Jahr insgesamt davon Frauen
30.06.2004 11 % 41,8 %
30.06.2006 20,6 % 50,4 %
30.06.2008 23,7% 50,9 %
30.06.2010 20,6 % 56,3 %
30.06.2012 22,3% 59,5 %
30.06.2014 19,0 % 68,1 %
30.06.2016 20,5 % 74,1 %

Gehobener Dienst

Jahr insgesamt davon Frauen
30.06.2004 13,8 %, 52,6 %
30.06.2006 21,9% 68,0 %
30.06.2008 23,7% 62,8 %
30.06.2010 234% 66,9 %
30.06.2012 24,9 % 77,6 %
30.06.2014 22,7% 83,9 %
30.06.2016 25,2 % 81,3 %

Teilzeitquote aller Beschaftigten

Jahr insgesamt davon Frauen
30.06.2004 13,2 % 60,4 %
30.06.2006 20,9 % 69,0 %
30.06.2008 231 % 64,9 %
30.06.2010 20,7 % 69,4 %
30.06.2012 22,7 % 74,4 %
30.06.2014 20,0 % 80,4 %
30.06.2016 235% 78,5 %




Die Teilzeitquote ist insgesamt um 3,5 % gestiegen.
Der Ménneranteil hat sich von 19,6 % auf 21,5 %
(2012 = 25,6 %) erhoht, somit verringert sich der
Frauenanteil um 1,9 %.

Es wird weiterhin versucht, allen Antrdgen auf
Austibung einer Teilzeitbeschéftigung zu entspre-
chen.

2. Stellenbesetzungen und
Beférderungen/ Hohergruppierungen

Im Berichtszeitraum fanden im héheren Dienst 132
Stellenbesetzungen (2014 = 58) statt, davon entfie-
len 43,9% auf Frauen (2014 = 50 %).

Im gehobenen Dienst erfolgten 130 Stellenbeset-
zungen (2014 = 38) mit einem Frauenanteil von
54,6 % (2014 = 52,6 %).

Beforderungen/ Hohergruppierungen werden fiir
diesen Bericht wieder fur Beamtinnen/Beamte und
Tarifbeschaftigte erhoben.

Von den insgesamt 96 durchgefiihrten Beférderun-
gen/ Hohergruppierungen von Beamtin-
nen/Beamten und Tarifbeschéftigten (2014 = 82)
entfielen 58 auf Frauen, d.h. 60,4 % (2014 = 82,
entspricht 64,6 %).

Im hoheren Dienst betrug der Frauenanteil bei 21
Beforderungen/ Hohergruppierungen 60 % (2014 =
14, entspricht 51,9 %).

Im gehobenen Dienst, wo insgesamt 48 Beftrde-
rungen/ Hohergruppierungen durchgefihrt wurden,
betrug der Frauenanteil 64,6 % (2014 = 41; ent-
spricht 63,4 %).

Im Bereich des mittleren Dienstes fanden im Be-
richtszeitraum insgesamt 13 Beforderungen/ Ho-
hergruppie-rungen von Beamtinnen/Beamten und
Tarifbeschaftigten statt, davon entfielen 6 auf Frau-
en. Dies entspricht einem Frauenanteil von 46,2 %
(2014 = 13, davon 92,3 % Frauenanteil).

3. Leitungsfunktionen

Der Frauenanteil in den abgefragten Leitungsfunk-
tionen der Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung
und Umwelt (AbtL/RefL/GrL) betrdgt im héheren
Dienst 40,2 % (2014: 39,8 %), im gehobenen
Dienst 48,1 % (2014: 40,7 %).

Bei den nachgeordneten Behdrden betrégt der Frau-
enanteil in den Leitungsfunktionen (Amtslei-
tung/RefL/GrL) im hdoheren Dienst 50,0 %, im
gehobenen Dienst 42,9 %.

Insgesamt sind die Frauen in den erfassten Lei-
tungsbereichen der Senatsverwaltung auch weiter-
hin unterreprasentiert.

Bei der Abteilungsleitung ergibt sich ein Frauenan-
teil von 30,8 % (vormals 8,3 %). 39,7 % der Refe-
ratsleitungen im hoéheren Dienst werden von Frauen
wahrgenommen (vormals 43,9 %), im gehobenen
Dienst zu 100 %. Bei den Gruppenleitungen ergibt
sich ein Frauenanteil von 41,4 % (vormals 40,9 %)
im hoheren Dienst, im gehobenen Dienst betragt er
46,2 % (vormals 36,0 %).

Die abgefragten Leitungskréafte nehmen Teilzeitre-
gelung in Anspruch: bei den RefL im hoheren
Dienst 3,4 % (ausschlieflich Frauen), bei den GrL
im hoéheren Dienst 10,9 % (davon 77,8 % Frauen)
und im gehobenen Dienst 11,5 % (ausschlieBlich
Frauen).

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz

Auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes
bildet die Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung
und Umwelt Vermessungstechnikerinnen und Ver-
messungstechniker, Gértnerinnen und Gartner,
Fischwirte und Fischwirtinnen sowie Geomatiker
und Geomatikerinnen aus.

Vermessungstechnikerinnen und
Vermessungstechniker

Die Ausbildungspléatze wurden im Berichtszeitraum
wie folgt besetzt:

Jahr Manner Frauen
01.09.2015 1 2
01.09.2016 2 2

>

Im Anschluss an das abgeschlossene Aushildungs-
verhéltnis erfolgt i.d.R., eine auf 2 Jahr befristete
Beschaftigung, die sowohl den weiblichen als auch
ménnlichen Bewerbenden angeboten wird.

1. Gartnerinnen und Gartner

Die Ausbildungsplatze wurden im Berichtszeitraum
wie folgt besetzt:

Jahr Manner Frauen
01.09.2015 1 1
01.09.2016 1 1

Im Berichtszeitraum standen 2 freie Ausbildungs-
platze zur Verfigung. Im Anschluss an das abge-
schlossene Ausbildungsverhéltnis erfolgt i.d.R.,
eine auf 1 Jahr befristete Beschéftigung, die sowohl
den weiblichen als auch ménnlichen Bewerbenden
angeboten wird.
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Fischwirtinnen und Fischwirte

Die Aushildungsplatze wurden im Berichtszeitraum
wie folgt besetzt:

Jahr Ménner Frauen
01.09.2015 0 1
01.09.2016 0 1

>

Im Anschluss an das abgeschlossene Ausbildungs-
verhdltnis erfolgt i.d.R., eine auf 1 Jahr befristete
Beschaftigung, die sowohl den weiblichen als auch
mannlichen Bewerbenden angeboten wird.

2. Geomatikerinnen und Geomatiker

Die Aushildungsplatze wurden im Berichtszeitraum
wie folgt besetzt:

Jahr Manner Frauen
01.09.2015 2 0
01.09.2016 0 0

Im Anschluss an das abgeschlossene Aushildungs-
verhaltnis erfolgt i.d.R., eine auf 2 Jahr befristete
Beschéftigung, die sowohl den weiblichen als auch
méannlichen Bewerbenden angeboten wird.

Fort- und Weiterbildungsmaltnahmen

Die Beschéftigten haben die Mdoglichkeit an ver-
schiedenen Fortbildungsveranstaltungen teilzuneh-
men. Die Fachabteilungen organisieren vorrangig
fachliche Themen, haustbergreifend werden vor
allem auferfachliche Themen angeboten. Im Be-
richtszeitraum wurde 1.983 Mal an einer Fort- und
Weiterbildung teilgenommen. Dabei kann die Zahl
der Beschéftigten, die an Fortbildungen teilgenom-
men, nicht genau genannt werden. Tatséchlich hat
nur ein Teil der Beschaftigten an mehreren Fortbil-
dungen teilgenommen. Der Anteil der Frauen lag
hier bei 61,6 % (vormals 67,1 %).

Frauen sind zwar in Fihrungspositionen unterrepré-
sentiert, bilden aber bei Fihrungskréfteseminaren
einen weitaus hoheren Anteil als sie bei den Be-
schéftigtenzahlen vertreten sind.
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5.  MaRnahmen zur Frauenférderung

Aufgrund der doch meist technischen Berufe der
Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Um-
welt ist der Frauenanteil bei eingehenden Bewer-
bungen vergleichsweise niedrig. Dies kann durch
die ausschreibenden Bereiche auch kaum beein-
flusst werden. Im Vergleich zum vorherigen Be-
richtszeitraum sind kaum noch Personaliberhangs-
kréfte auf frei werdende Stellen zu verteilen, sodass
die Instrumente der Frauenforderung hier effektiver
greifen konnen. Auch aufgrund des vermehrten
altersbedingten Ausscheidens kann neues Personal
nach MalRgaben der Frauenférderung eingestellt
werden.

Die Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und
Umwelt hat und wird auch weiterhin Personalent-
wicklungsmalRnahmen ergreifen und durchfiihren,
um den Spielraum optimal ausnutzen zu kénnen.

Daflr werden z. B. geeignete Kandidatinnen ermit-
telt und angesprochen. Nach Abstimmung der Ent-
wicklungsinteressen und -mdglichkeiten erfolgen
die notwendigen Qualifikationen.

Konkret wurden folgende Personalentwicklungs-
malnahmen ergriffen:

= Ubertragung von Fithrungsfunktionen (auch
voriibergehend) — Job enrichment

= Ubertragung héherwertiger Aufgaben (auch
voriibergehend)

= Hoherbewertung von Arbeitsgebieten

= Anstellung weiblicher Dienstkréfte (auch bzw.
insbesondere aus dem Personaliiberhang)

= Leitung von bzw. Mitarbeit in bereichsubergrei-
fenden Projektgruppen

= Fortbildungsmalnahmen



Beschiftigte®

Stellenbesetzung’

Beft)rderung/Ht)hergruppierung2

Laufbahngruppe / Einstufung insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut in % samt absolut in % samt absolut i in %
Insgesamt 1796 978 54,5 298 150 50,3 96 58 60,4
darunter Teilzeit 419 329 78,5 28 15 53,6 8 8 100,0
Héherer Dienst* 688 323 46,9 132 58 43,9 35 21 60,0
B 5; AT 5 und hoher 8 2 25,0 - -
B 4; AT 4 6 1 16,7 1 0 - 2 1 50,0
B 3; AT 3 4 1 25,0 1 1 100,0 1 0 -
B2; AT 2 15 5 33,3 2 1 50,0 2 1 50,0
Al16;AT1;E15U 49 16 32,7 3 1 33,3 4 1 25,0
A15;E 15 101 54 53,5 19 7 36,8 10 7 70,0
Al4;E14 333 153 45,9 54 22 40,7 10 8 80,0
A13;E13U0,E13 172 91 52,9 52 26 50,0 6 3 50,0
darunter Teilzeit 139 103 74,1 5 3 60,0 2 2 100,0
Gehobener Dienst** 848 501 59,1 130 71 54,6 48 31 64,6
darunter Teilzeit 214 174 81,3 18 9 50,0 6 6 100,0
Einf. und mittlerer Dienst*** 260 154 59,2 36 21 58,3 13 6 46,2
darunter Teilzeit 66 52 78,8 5 3 60,0 -
Laufbahngruppe/ Abteilungsleitung Referatsleitung Gruppenleitung
Einstufung insge- | Frauen insge- | Frauen insge- Frauen
samt | absolut | in% | samt | absolut | in% | samt | absolut | in%
Héherer Dienst* 14 3 214 60 23 38,3 128 53 41,4
B 5; AT 5 und hoher 4 1 25,0 - -
B 4; AT 4 6 1 16,7 - -
B 3; AT 3 4 1 25,0 2 0 - -
B2; AT 2 - 15 5 33,3 -
A16;AT1;E15U - 29 12 41,4 8 1 12,5
A15;E 15 - 10 5 50,0 59 33 55,9
Al4;E 14 - 4 1 25,0 58 17 29,3
A13;E130,E 13 - - 3 2 66,7
darunter Teilzeit - 2 2 100,0 18 14 77,8
Gehobener Dienst - 1 1 100,0 26 12 46,2
darunter Teilzeit - - 3 3 100,0

Leitungspositionen VLB,

LDA, PflA, FiA, LuBB

Laufbahngruppe / insge- Frauen
Einstufung samt absolut in %
Insgesamt 25 12 48
darunter Teilzeit -
Héherer Dienst* 18 9 50
B2 2 0 -
A15;E15;1a 9 5 55,6
Al4;E14;1b 7 4 57,1
darunter Teilzeit -
Gehobener Dienst** 7 3 42,9
A13S;A12;E12,llagD 5 2 40
A1l E11; 11 1 0 -
A10; E10;IVa 1 1 100

darunter Teilzeit
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IX.  Senatsverwaltung fur Finanzen
einschliel3lich Landeshauptkasse Berlin
und Berliner Finanzamter

1. Beschaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschéaftigung

Senatsverwaltung fir Finanzen

In der Senatsverwaltung fir Finanzen waren zum
Stichtag 30.06.2016 524 Dienstkrafte beschaftigt,
davon 306 Frauen (58%). 73 Dienstkréfte sind teil-
zeitbeschaftigt, davon 69 Frauen (95%).

155 Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschaftigte be-
finden sich im ggf. vergleichbaren zweiten Einstieg-
samt bzw. oberhalb des zweiten Einstiegsamtes der
Laufbahngruppe 2 einschlieBlich der Staatssekretd-
rin und des Staatssekretérs (ab BesGr. A 13/E 13
U/E 13), davon 77 Frauen (50%). Eine Unterrepra-
sentanz der Frauen bestand zum Stichtag in den
Besoldungsgruppen B 5, B 3 und B 2, in der Besol-
dungsgruppe/Entgeltgruppe A 16/E 15 U, AT 1
sowie in der Besoldungsgruppe A 15/E 15. In der
Besoldungsgruppe B 4 konnte der Frauenanteil auf
50% (1 Frau) erhéht werden. Der Frauenanteil in der
Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe A 14/E 14 betragt
59% (33 Frauen). In der Besoldungsgrup-
pe/Entgeltgruppe A 13/E 13 U/E 13 sind 73% der
beschéftigten Dienstkrafte weiblich.

337 Beamtinnen/Beamte und Tarifbeschéaftigte be-
finden sich im ggf. vergleichbaren ersten Einstieg-
samt bzw. oberhalb des ersten Einstiegsamtes der
Laufbahngruppe 2 (ab BesGr. A 9/E 9), davon 205
Frauen (61%). In der Laufbahngruppe 2 unterhalb
des zweiten Einstiegsamtes sind 45 Frauen (beamte-
te Dienstkrafte sowie entsprechende Tarifbeschaftig-
te) teilzeitbeschaftigt (92%). In der Besoldungs-
gruppe/Entgeltgruppe A 13S/ A 12/ E 12 besteht
eine leichte Unterreprasentanz von Frauen (49%).

Im ersten und im zweiten Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 1 waren zum Stichtag 32 Dienstkrafte
beschaftigt, davon 24 Frauen (75%). Teilzeitbe-
schaftigt sind davon 4 Frauen (100%).

Die Landeshauptkasse Berlin als nachgeordnete
Einrichtung der Senatsverwaltung fir Finanzen
hat mit 76% aller Beschéaftigten einen unveran-
dert hohen Frauenanteil. Der fortlaufend voll-
zogene Personalabbau im Zuge der Einsparvor-
gaben hat sich auf die bisherige Beschéafti-
gungsstruktur nicht nachteilig ausgewirkt. Die
Aufgaben sind nur in der Funktion des Kassen-
leiters oberhalb des zweiten Einstiegsamtes der
Laufbahngruppe 2 zugeordnet. Ab dem ersten Ein-
stiegsamt der Laufbahngruppe 2 sind insgesamt 20
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Dienstkrafte tatig, davon 14 Frauen (70%). Die
meisten Aufgaben sind der Laufbahngruppe 1 ab
dem zweiten Einstiegsamt zugeordnet. Hier sind
insgesamt 37 Dienstkréfte tatig. Der Frauenanteil
betragt 81% (30 Frauen).

Zentrales Personaliiberhangmanagement

Im Personaliiberhang der SenFin befinden sich zum
Stichtag 157 Beschéftigte (EZeP/SenFin), davon 106
Frauen (67,5%). Im zweiten Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 2 befinden sich 5 Frauen (36%). Insge-
samt 31 Frauen (62%) konnen dem ersten Einstieg-
samt der Laufbahngruppe 2 zugeordnet werden. Ab
dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1
betragt der Frauenanteil 77% (53 Frauen). In dem
ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 befinden
sich noch insgesamt 17 Frauen (71%).

Berliner Finanzamter

Bei den Beschaftigten der Berliner Finanzamter
betragt der Frauenanteil zum Stichtag 67%. Damit
sank dieser gegenliber dem vorherigen Berichtszeit-
raum um einen Prozentpunkt.

In den Amtern ab dem zweiten Einstiegsamt der
Laufbahngruppe 2, in denen Frauen seit Jahren un-
terreprasentiert sind, betrdgt der Frauenanteil zum
Stichtag  47%  (Frauenanteil zum  Stichtag
30.06.2014: 44%). Die Unterreprésentanzen in den
einzelnen Besoldungs- oder Entgeltgruppen ab dem
zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 redu-
zierten sich leicht. So betragt der Frauenanteil in der
Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe A 14/ E 14 50%
und in der Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe A 13/

E 13 U, E 13 63%.

Zum Stichtag waren 1.137 Dienstkréfte, darunter
1.022 weibliche Dienstkrafte im Bereich der Berli-
ner Finanzamter teilzeitbeschaftigt. Die Teilzeitquo-
te liegt bei 18% (Teilzeitquote zum Stichtag
30.06.2014: ebenfalls 18%). Dem Wunsch der
Dienstkrafte nach individueller Arbeitszeitgestaltung
wird auch in gehobenen und leitenden Positionen
entsprochen.

2. Stellenbesetzungen und
Beférderungen/Hohergruppierungen

Sofern eine Dienststelle verpflichtet ist, den Frauen-
anteil zu erhohen, ist das in der Ausschreibung oder
Bekanntmachung zu erwahnen und darauf hinzuwei-
sen, dass Bewerbungen von Frauen ausdricklich
erwinscht sind (8 5 Abs. 5 LGG).

Senatsverwaltung fur Finanzen

Im  Erhebungszeitraum vom 01.07.2014 -
30.06.2016 sind in der Senatsverwaltung fur Fi-
nanzen insgesamt 25 Stellenbesetzungen vorge-



nommen worden. Davon wurden 18 Stellen mit
Frauen besetzt.

Ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2
sind 6 Stellenbesetzungen erfolgt. Drei Stellen wur-
den mit weiblichen Dienstkraften besetzt (50%).

Unterhalb des zweiten Einstiegsamtes wurden in der
Laufbahngruppe 2 17 Stellen besetzt. Dreizehn Stel-
len sind mit Frauen besetzt worden (77%).

Ab dem ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1
sind im Erhebungszeitraum zwei Stellen mit weibli-
chen Dienstkraften besetzt worden (100%).

Insgesamt 88 Beforderungen/Hohergruppierungen
sind im Erhebungszeitraum in der Senatsverwaltung
fur Finanzen erfolgt. In den meisten Besoldungs-
und Entgeltgruppen sind mehr Frauen als Manner
befdérdert/hdhergruppiert worden.

Ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2
sind 35 Beférderungen/Hohergruppierungen vorge-
nommen worden. Es wurden 17 Frauen befor-
dert/hdhergruppiert (49%).

44 Befoérderungen/Hoéhergruppierungen sind unter-
halb des zweiten Einstiegsamtes in der Laufbahn-
gruppe 2 erfolgt. 33 Beamtinnen und Tarifbeschéf-
tigte konnten hier befordert/h6hergruppiert werden
(75%).

Von insgesamt 9 Befdrderungen/ Hoéhergruppierun-
gen ab dem ersten Einstiegsamt in der Laufbahn-
gruppe 1 (ehemals einfacher und mittlerer Dienst)
sind 6 Beférderungen/Hohergruppierungen bei
weiblichen Dienstkréften erfolgt (67%).

In der Landeshauptkasse Berlin sind im Be-
richtszeitraum keine Stellenbesetzungen erfolgt.
Im genannten Zeitraum wurden sieben Beforde-
rungen/Hohergruppierungen  bei  weiblichen
Dienstkraften unterhalb des zweiten Einstieg-
samtes der Laufbahngruppe 2 vorgenommen
(Frauenanteil: 100%).

Berliner Finanzamter

In den Berliner Finanzamtern sind im Erhebungs-
zeitraum insgesamt 551 Stellenbesetzungen vorge-
nommen worden. Davon wurden 308 Stellen mit
Frauen besetzt (56%).

Ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2
sind 32 Stellenbesetzungen erfolgt. Achtzehn Stellen
wurden mit weiblichen Dienstkréften besetzt (56%).

Unterhalb des zweiten Einstiegsamtes wurden in der
Laufbahngruppe 2 im Erhebungszeitraum 242 Stel-

len besetzt. Hier konnten 124 Stellen mit Frauen
besetzt werden (51%).

Ab dem ersten Einstiegsamt sind in der Laufbahn-
gruppe 1 im Erhebungszeitraum 277 Stellen besetzt
worden. Davon wurden 166 Stellen mit Beamtinnen
und weiblichen Tarifbeschéaftigten besetzt (60%).

Insgesamt 726 Befdorderungen/Hohergruppierungen
sind im Erhebungszeitraum in den Berliner Finanz-
amtern erfolgt. Sowohl ab dem zweiten Einstiegsamt
der Laufbahngruppe 2 (31 Frauen, 57%) und ab dem
ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (251
Frauen, 62%) als auch ab dem ersten Einstiegsamt
der Laufbahngruppe 1 (188 Frauen, 71%) sind mehr
Frauen als Ménner befordert/hdhergruppiert worden.

3. Leitungsfunktionen
Senatsverwaltung flr Finanzen

In der Senatsverwaltung fur Finanzen sind Frauen
auf der Abteilungsleitungs- sowie auf der Referats-
leitungsebene unterreprasentiert.

Drei der finf Abteilungen in der Senatsverwaltung
fir Finanzen werden von Mannern geleitet. Die
Abteilungsleitungspositionen der Abteilung VD
sowie der Abteilung Il werden jeweils von einer
Frau wahrgenommen. Der Frauenanteil hat sich hier
erhoht (Frauenanteil zum Stichtag 30.06.2014:
20%).

Von insgesamt 35 Referaten werden 14 Referate von
Frauen geleitet (40%).

Auf der Koordinatorenebene blieb der Frauenanteil
unverandert bei 50%. In diesem Bereich nehmen
zum Stichtag 21 Frauen eine Fdhrungsfunktion
wabhr.

Die Funktion der Kassenleitung der Landes-
hauptkasse Berlin (BesGr. A 16) nimmt eine
mannliche Dienstkraft wahr. In der LHK hat
ebenfalls eine méannliche Dienstkraft die vor-
handene Referatsleitungsfunktion ilbernommen.
Die insgesamt zwei Gruppenleitungsfunktionen
werden von weiblichen Dienstkréften wahrge-
nommen (100%).

Berliner Finanzamter

In den Berliner Finanzamtern sind weibliche Be-
schéftigte in Leitungsfunktionen ab dem zweiten
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 teilweise unter-
reprasentiert.

Lediglich 8 Einrichtungen - von insgesamt 23 Ein-
richtungen - werden von Frauen geleitet (35%, Frau-
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enanteil zum Stichtag 30.06.2014: 30%). 97 Sachge-
bietsleiterinnen (53%) ibten zum Stichtag eine Fiih-
rungsfunktion aus. Der Frauenanteil konnte hier um
8% ggu. dem Stichtag 30.06.2014 erhht werden.

Unterhalb des zweiten Einstiegsamtes der Lauf-
bahngruppe 2 werden insgesamt 123 Sachgebietslei-
tungsfunktionen von Frauen wahrgenommen (52%).

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung, Frau-
enforderung

Senatsverwaltung fur Finanzen einschl. LHK

In Bezug auf den demografischen Wandel und zur
Forderung der generationsiibergreifenden Zusam-
menarbeit im Team werden Praktikantinnen und
Praktikanten, Auszubildenden, Regierungsinspekto-
rinnen und Regierungsinspektoren auf Probe, Regie-
rungsratinnen und Regierungsraten auf Probe sowie
Trainees nach wie vor attraktive Arbeitsaufgaben
angeboten.

Die Modoglichkeiten der Fort- und Weiterbildung
werden von den Dienstkraften in Abstimmung mit
ihren jeweiligen direkten Vorgesetzten im Rahmen
der Angebote der Verwaltungsakademie wahrge-
nommen.

Parallel bietet der Fortbildungsbereich der Senats-
verwaltung fir Finanzen Inhouse-Schulungen und
teambildende Mal3nahmen an.

Auch werden insbesondere fiir weibliche Dienstkraf-
te u.a. Fortbildungen zu den nachfolgenden Themen
angeboten:

,Umgang mit Konflikten im Team und mit Fih-
rungskréften®,

,,Worklife-Balance®,

,» Ungutes Gefiihl‘, Grenziiberschreitung und Gewalt
im 6ffentlichen Raum: Ziehen Sie sich aus der Affa-
re!*.

In den genannten Seminaren koénnen u.a. die fir
Fuhrungsfunktionen notwendigen Schlisselkompe-
tenzen gestarkt werden.

Den Fiuhrungskréften ist das Inhouse-Seminar ,,Fih-
ren Uber Distanz‘“ angeboten worden. Aufgrund von
Telearbeit sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Ofteren nicht vor Ort. Ziel dieses Seminars war es
daher, das jeweilige Flhrungs- und Kommunikati-
onsverhalten speziell auf diese besondere Form der
Fuhrungssituation auszurichten und effektive und
effiziente Kommunikationsmethoden zu nutzen. In
diesem Seminar haben auch weibliche Fihrungs-
kréfte die Mdoglichkeit erhalten, sich tber weitere
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fihrungsrelevante Themen auszutauschen und sich
besser zu vernetzen.

Ein weiteres Inhouse-Seminar zum Thema ,fami-
lienbewusstes Fiithren ist fiir das IV. Quartal 2016
geplant mit dem Ziel, ein einheitliches Verstandnis
von den Anforderungen an ein familienbewusstes
Fuhrungsverhalten zu entwickeln und entsprechende
Standards der Umsetzung zu definieren. Speziell die
weiblichen Flhrungskréfte erhalten auch in diesem
Seminar die Mdoglichkeit des Austausches und der
Vernetzung.

Weiterhin kénnen sich die weiblichen Flihrungskraf-
te in den bestehenden hausinternen Fihrungskrafte-
zirkeln Gber fuhrungsrelevante Themen austauschen,
das eigene Fuhrungsverhalten reflektieren sowie ggf.
Vorgehens- und Verhaltensweisen fiir spezielle
Fuhrungssituationen erarbeiten.

Zudem haben geeignete weibliche Fihrungs- und
Fuhrungsnachwuchskrafte die Mdglichkeit, an den
vom Institut fir Verwaltungsmanagement angebote-
nen Seminaren fur Frauen in Fihrungspositionen
teilzunehmen.

Individuelle PersonalentwicklungsmaBnahmen wer-
den durch die jeweiligen direkten Fiihrungskréfte in
der Regel in den Jahresgesprachen vereinbart. Dane-
ben werden vom Personalentwicklungsbereich indi-
viduelle Beratungsgesprache angeboten.

Dienstkrafte ab der Besoldungsgruppe A 12 bzw.
der Entgeltgruppe E 11 erhalten im Flhrungskraf-
tenachwuchs-Forderprogramm  Kompetenz ~ Plus
(K+) die Mdoglichkeit, sich auf die klnftige Fih-
rungsrolle vorzubereiten bzw. vorhandene Fih-
rungskompetenzen zu erweitern oder zu erarbeiten,
ob eine Fihrungskarriere in Betracht kommen kénn-
te. An einem internen Mentoring-Programm haben
von Mai 2015 — Februar 2016 acht Flhrungsnach-
wuchskréfte — davon sechs Frauen — teilgenommen.
In diesem Mentoring-Programm haben vor allem
auch weibliche Flhrungsnachwuchskréfte die Mog-
lichkeit erhalten, von erfahrenen Fihrungskréften zu
lernen und die eigene Karriereentwicklung voranzu-
bringen.

Die genannten internen Qualifizierungsangebote
haben hauptséchlich das Ziel, die Unterreprésentan-
zen von weiblichen Dienstkraften im hdheren Dienst
weiter zu verringern.

Eine weibliche Dienstkraft nimmt derzeit am Auf-
stiegslehrgang flr das zweite Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 2 teil. Im 111. Quartal 2016 werden zwei
weitere Dienstkrdfte mit dem genannten Aufstiegs-
lehrgang beginnen (davon eine Frau).



Im Berichtszeitraum haben insgesamt sechs weibli-
che Dienstkrafte der Senatsverwaltung flr Finanzen
und der Landeshauptkasse nach erfolgreicher Teil-
nahme an dem Aufstiegslehrgang flir das erste Ein-
stiegsamt der Laufbahngruppe 2 die entsprechende
Befahigung erworben.

Drei weitere Beamtinnen oberhalb des zweiten Ein-
stiegsamtes der Laufbahngruppe 1 nehmen derzeit
am o0.g. Aufstiegslehrgang teil (Frauenanteil: 100%).

Den Verwaltungslehrgang I, in dem tariflich Be-
schaftigten entsprechende Fachkenntnisse und Me-
thoden fiir die Ubernahme hoherwertiger Téatigkeiten
des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdiens-
tes vermittelt werden, haben im Berichtszeitraum
zwei weibliche Dienstkrafte erfolgreich abgeschlos-
sen. Ab dem dritten Quartal 2016 werden insgesamt
drei Dienstkrafte den Verwaltungslehrgang Il absol-
vieren (Frauenanteil: 100%).

Die Teilnahme an allen aufgefuhrten Fort- und Wei-
terbildungsmalRnahmen wird seitens der Leitung
beflrwortet und unterstiitzt.

Berliner Finanzamter

In den Berliner Finanzamtern wird ein familienbe-
wusstes Arbeitsklima mit diversen Teilzeitmodellen
angeboten. Steuer- und Finanzanwarter/innen, Steu-
ersekretdrinnen und -sekretére auf Probe, Steuerin-
spektor/inn/en auf Probe sowie Regierungsratinnen
und -rate auf Probe finden attraktive Arbeitsaufga-
ben in generationsiibergreifenden Teams. Der Frau-
enanteil bei den Anwérterinnen und Anwadrtern der
Laufbahngruppe 1 ab dem zweiten Einstiegsamt
betragt im Berichtszeitraum 60% und ab dem ersten
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 46,5%. Bei den
Beamtinnen und Beamten auf Probe liegt der Frau-
enanteil in jeder Laufbahn bei mindestens 50%.

Die Unterstutzung der beruflichen Entwicklung der
weiblichen Beschaftigten zum Abbau von Unterre-
prasentanzen durch die unmittelbare Fihrungskraft
ist eines der wichtigsten Elemente der Frauenférde-
rung. Es werden vielfaltige Fordermdglichkeiten
genutzt, z. B. die gezielte Fortbildung von Frauen als
Grundlage fur die Ubertragung von héherwertigen
Aufgaben, die bewusste Einbindung von Kollegin-
nen in Projekt- und Sonderaufgaben und bei der
friihzeitigen Nachfolgeplanung flr Fach- und Fih-
rungsaufgaben.

Fir die Personalentwicklung in den Finanzdmtern ist
die jeweilige Amtsleitung zustédndig. Die Personal-
entwicklungsberaterinnen fir die Steuerverwaltung
bei der Senatsverwaltung fir Finanzen stehen als
kompetente Ansprechpartnerinnen fir die Fiihrungs-
kréafte zur Verflgung.

Fort- und WeiterbildungsmalRnahmen dienen der
Qualifikation am Arbeitsplatz sowie der Erweiterung
von beruflicher, persénlicher und fachlicher Kompe-
tenz. Des Weiteren zielen sie auf die Ausweitung der
beruflichen Handlungsméglichkeiten in unterschied-
lichen Aufgaben- und Tatigkeitsfeldern ab.

Die Mdglichkeiten der Einzel-Fortbildung werden
von den Dienstkraften in Abstimmung mit ihrer
jeweiligen direkten Fihrungskraft im Rahmen der
Angebote der Finanzschule Berlin, der Verwal-
tungsakademie Berlin sowie der Bundesfinanzaka-
demie wahrgenommen.

Parallel dazu werden zielgruppengerechte Inhouse-
Schulungen (u. a. Deeskalationstrainings, teambil-
dende MalRnahmen) angeboten.

Weibliche Dienstkrafte werden im Allgemeinen
Informationssystem der Berliner Finanzamter be-
sonders auf Fortbildungen aufmerksam gemacht, die
die Verwaltungsakademie Berlin speziell fiir die
Belange von Frauen konzipiert hat, u. a.:

,~Fuhrungsstrategien fiir Frauen in Flhrungspositio-
nen®,

»Rhetorik fiir Frauen* (Grundlagen, Vertiefung und
Trainingstage),

Videotraining fiir Frauen (z. B. ,,Was tun bei Lam-
penfieber und Redeblockaden? und ,,Selbstbild /
Fremdbild. Wie wirke ich auf andere? - Intensivtrai-
ning fir Frauen zur Kérpersprache®).

Es werden Vorbereitungstrainings fir Fuhrungs-
nachwuchskréfte (FK-Pool) ab der Besoldungsgrup-
pe A 11 bzw. der Entgeltgruppe E 10 angeboten.
Dienstkrafte kdnnen sich hier auf die kinftige Fih-
rungsrolle als Sachgebietsleiter/in eines Berliner
Finanzamts vorbereiten und vorhandene Fihrungs-
kompetenzen erweitern. Im Berichtszeitraum haben
insgesamt 33 Dienstkréfte ein solches Vorberei-
tungstraining absolviert, davon 19 Frauen.

Im Berichtszeitraum haben insgesamt 20 Dienstkréaf-
te (davon 4 Frauen) der Berliner Finanzamter nach
erfolgreicher Teilnahme an einem Aufstiegsverfah-
ren flr das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2
die entsprechende Befahigung erworben.

Um dem Sinn und Zweck des Landesgleichstel-
lungsgesetzes nachhaltig entsprechen zu kdnnen,
sind alle Dienstkréfte mit Leitungsfunktionen ver-
pflichtet insbesondere zu den Themenkreisen Gen-
der Mainstreaming, Frauendiskriminierung und
Frauenférderung Kenntnisse zu erwerben (Gender-
Kompetenz).

35



Senatsverwaltung fur Finanzen

Beschaftigte® Stellenbesetzung’ Beforderung/Hohergruppierung®
Laufbahngruppe / Einstufung | insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut 3 in % samt absolut ! in % samt absolut § in %
Insgesamt 524 306 58,4 25 18 72,0 88 56 63,6
darunter Teilzeit 73 69 94,5 12 11 91,7
Hoherer Dienst 155 77 49,7 6 3 50,0 35 17 48,6
B 5; AT 5 und hoher 5 2 40,0 - 1 1 100,0
B 4; AT 4 2 1 50,0 - 2 1 50,0
B 3; AT 3 4 - - - -
B 2; AT 2 12 4 33,3 - 7 3 42,9
A16;AT1,E150 21 10 47,6 - 10 5 50,0
A 15 E15 40 16 40,0 2 1 50,0 9 4 44,4
Al4;,E14 56 33 58,9 2 1 50,0 6 3 50,0
A13;E130,E 13 15 11 73,3 2 1 50,0 -
darunter Teilzeit 20 20 100,0 - - - 4 4 100,0
Gehobener Dienst 337 205 60,8 17 13 76,5 44 33 75,0
darunter Teilzeit 49 45 91,8 - 7 6 85,7
Einf. / mittlerer Dienst 32 24 75,0 2 2 100,0 9 6 66,7
darunter Teilzeit 4 4 100,0 - 1 1 100,0
Abteilungsleitung® Referatsleitung*
Laufbahngruppe / Einstufung :  insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut § in % samt absolut { in %
Hoherer Dienst 6 2 33,3 35 14 40,0
B 5; AT 5 und hoher 3 1 33,3 -
B 4; AT 4 2 1 50,0 -
B 3; AT 3 1 - - 3 - -
B 2; AT 2 11 3 27,3
A16;AT 1;E15U0 18 9 50,0
A 15 E15 3 2 66,7
Al4;E14 -
A13;E130,E 13 -
darunter Teilzeit 2 2 100,0
L am 30. Juni 2016; 2 Berichtszeitraum: 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2016
Landeshauptkasse
Beschaftigte® Beforderung/Hohergruppierung® Abteilungsleitung
Laufbahngruppe / Einstufung | insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut in % samt absolut 1 in % samt absolut i in %
Insgesamt 58 44 75,9 7 7 100,0
darunter Teilzeit 12 10 83,3 1 1 100,
Hoherer Dienst 1 - - - 1 - -
A16;AT 1;E150 1 - - - 1 - -
darunter Teilzeit - - -
Gehobener Dienst 20 14 70,0 6 6 100,0
darunter Teilzeit 2 2 100,0 - - -
Einf. / mittlerer Dienst 37 30 81,1 1 1 100,0
darunter Teilzeit 10 8 80,0 1 1 100,0

¥ im Juni 2016; 2 Berichtszeitraum: Juli 2014 bis Juni 2016
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Finanzamter

Beschaftigte Stellenbesetzung’ Beft‘>rdg./H<‘jhergruppierung2
Laufbahngruppe/ am 30.6 2016 1.7.2014 - 30.6.2016 1.7.2014 - 30.6.2016
Einstufung insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut 2 in % samt absolut ; in % samt absolut E in %
Insgesamt 6 414 4281 66,7 551 308 55,9 726 470 64,7
darunter Teilzeit 1137 1022 89,9 11 11 100,0 109 104 95,4
Hoherer Dienst 208 98 47,1 32 18 56,3 54 31 57,4
A16,A16Z; AT 1;E15U0 23 8 34,8 1 1 100,0 10 5 50,0
A15; E 15 51 15 29,4 1 - - 15 7 46,7
Al4;E14 74 37 50,0 1 - - 29 19 65,5
A13;E13U,E 13 60 38 63,3 29 17 58,6 -
darunter Teilzeit 36 33 91,7 5 5 100,0 13 12 92,3
Gehobener Dienst 3144 1898 60,4 242 124 51,2 406 251 61,8
A 13S; E 13 gD? 255 97 38,0 37 20
A12; E 12; 541 265 49,0 3 3 100,0 80 49 61,3
All;E11 846 531 62,8 5 3 60,0 120 74 61,7
A 10; E 10 699 503 72,0 1 1 100,0 123 76 61,8
A9 E9 803 522 65,0 233 117 50,2 46 32 69,6
darunter Teilzeit 546 467 85,5 1 1 100,0 47 45 95,7
Einf./mittlerer Dienst 3062 2285 74,6 277 166 59,9 266 188 70,7
darunter Teilzeit 555 522 94,1 5 5 100,0 49 47 95,9

1 Externe Fest-Einstellungen, Ubernahme von Laufbahnabsolvent/inn/en, Versetzungen;
2 Die Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamten wurden in ihrer zukiinftigen Laufbahn erfasst.

Leitungsfunktionen am 30. Juni 2016

Laufbahngruppe/ Amtsleiter/-innen Sachgebietsleitung
Einstufung insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut i in % samt absolut § in %
Hoherer Dienst 23 8 34,8 183 97 53,0
A16,A16Z; AT 1;E15U0 23 8 34,8 -
A15;E 15 - 51 15 29,4
Al4,E 14 - 73 36 49,3
A13;E13U,E 13 - 59 38 64,4
darunter Teilzeit 2 2 100,0 36 33 91,7
Gehobener Dienst - 236 123 52,1
darunter Teilzeit - 34 30 88,2

! ohne Altersteilzeit in der Freizeitphase

A 13 S ist eingefiigt

2 Beschéftigte mit der Bes.Gr. A 13S waren 2014 bei den Beschaftigten mit der Bes.Gr. A 12 mit aufgefiihrt.

Personal in Ausbildung

einf./mittl. Dienst

gehobener Dienst

(6ffentlich-rechtlich) am . dar. Frauen - dar. Frauen
insgesamt insgesamt
30.06.2916 9 abs. inge | abs. | in%
Anwartschaft/Aufstieg 273 164 60,1 372 173 46,5
Steueranwarter/-in 273 164 60,1
Finanzanwarter/-in 372 173 46,5
Aufstiegsbeamter/-in 20 4 20,0
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X.  Senatsverwaltung flr Arbeit, Integrati-
on und Frauen

1. Beschéaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschéaftigung

Die Senatsverwaltung fir Arbeit, Integration und
Frauen (SenArblintFrau) einschlieBlich des Landes-
amtes fur Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und
technische Sicherheit (LAGetSi) beschaftigt zum
Stichtag 30.06.2016 insgesamt 397 Dienstkréfte
(ohne Senatorin, Staatssekretarin und Staatssekre-
tar), davon 262 weibliche und 135 maénnliche
Dienstkrafte. Damit liegt der Frauenanteil insgesamt
bei 66 %. Im Vergleich zum letzten Stichtag
30.06.2014 hat sich die Beschaftigtenzahl um 3
Mitarbeiterinnen erhéht bzw. um 7 Mitarbeiter
verringert. Somit ist ein Anstieg des Frauenanteils
um 1,4 Prozentpunkte zu verzeichnen. Nach wie vor
liegt sowohl bei den Beamtinnen/Beamten als auch
bei den Tarifbeschéaftigten der Frauenanteil deutlich
uber 50 %.

Bei der gemeinsamen Betrachtung der Beschéftig-
tenzahlen, gegliedert nach Laufbahngruppen, sind
die Frauen zum Stichtag 30.06.2016 in keiner Lauf-
bahngruppe unterreprésentiert. Insgesamt ist festzu-
stellen, dass der Frauenanteil im einfachen/mittleren
Dienst um 0,7 Prozentpunkte auf 89,5 % leicht
gesunken ist, im gehobenen Dienst hat sich der
Frauenanteil um 1,5 Prozentpunkte auf 62,8 % und
im héheren Dienst um 4,3 Prozentpunkte auf 55,3 %
erhoht. Die Darstellung getrennt nach Beamtinnen /
Beamten und Tarifbeschaftigten ergibt jedoch, dass
sich die Anzahl der Frauen bei den Beamtinnen im
gehobenen Dienst verringert, dagegen im hdheren
Dienst erhéht hat. Bei den Tarifbeschéftigten hat
sich die Anzahl der Frauen im gehobenen Dienst
erhéht und im héheren Dienst verringert.

In den BesGr. A 14 sowie A 16 liegen weiterhin
Unterreprasentanzen von Frauen vor. Allerdings
konnte deren Anteil in der BesGr. A 14 im Ver-
gleich zum Stichtag 30.06.2014 von 19 % um 22,2
Prozentpunkte auf 41,2 % erhoht werden. In der
BesGr. A 16 sind weiterhin keine Frauen vertreten.
Bei den Tarifbeschéftigten sind Frauen nur bei den
auBertariflichen Entgeltgruppen AT 2 und AT 5
unterreprasentiert.

Im gehobenen Dienst in der BesGr. A 13 S ist der
Frauenanteil um 11,1 Prozentpunkte auf 33,3 %
gesunken. In allen anderen Besoldungs- und Ent-
geltgruppen ist auch weiterhin eine Uberreprasen-
tanz von Frauen zu verzeichnen.
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Im einfachen/mittleren Dienst ist in keiner Besol-
dungs- bzw. Entgeltgruppe eine Unterreprésentanz
von Frauen vorhanden.

Von den 397 Beschaftigten waren zum 30.06.2016
80 Dienstkrafte, darunter 69 Frauen und 11 Ménner
teilzeitbeschaftigt (Frauenanteil 86,3 %). Der Pro-
zentsatz des Frauenanteils hat sich gegeniiber dem
vorherigen Berichtszeitraum um 0,4 Prozentpunkte
erhéht. Im hoheren Dienst sind insgesamt 15
Dienstkréfte in Teilzeitbeschéftigung tatig. Hier liegt
der Frauenanteil bei 73,3 % (11 Frauen/4 Manner).
Im gehobenen Dienst sind von insgesamt 50 Teil-
zeitbeschéftigten 43 Frauen (Frauenanteil 86 %)
tatig. Im einfachen/mittleren Dienst sind 15 teilzeit-
beschaftigte Frauen tatig (Frauenanteil 100,0 %).

Im aktuellen Berichtszeitraum wurden 137 Antrége
auf Arbeitszeitreduzierung genehmigt. Hierbei bleibt
festzustellen, dass allen eingegangenen Antragen
entsprochen werden konnte. Unter Berlicksichtigung
der individuellen Wiinsche der Dienstkréfte wurden
erneut vielfaltige Arbeitszeitmodelle angeboten und
verwirklicht. Insgesamt wurden 125 Antrdge von
Frauen gestellt (Anteil 91,2 %). Im hdheren Dienst
wurde mit 22 Antrdgen die geringste Anzahl von
Antrégen gestellt. Hierunter kamen 17 Antrédge von
Frauen und 5 Antrdge von Mannern (Frauenanteil
77,3 %). Im gehobenen Dienst stellten 84 Frauen
und 7 Manner Antrége auf Arbeitszeitreduzierungen
(Frauenanteil 92,3 %). Insgesamt 24 Dienstkréfte
des einfachen/mittleren Dienstes wurde der Antrag
auf Arbeitszeitreduzierung gewéhrt. Diese gingen
allesamt von Frauen ein.

2. Stellenbesetzungen und
Befdérderungen/Hohergruppierungen

Von den insgesamt 156 Stellenbesetzungen im héhe-
ren, gehobenen und einfachen/mittleren Dienst er-
folgten 112 Besetzungen mit Frauen (Frauenanteil
71,8 %). Davon wurden 13 Stellen mit teilzeitbe-
schaftigten Frauen besetzt. Darunter 6 Frauen des
hoheren, 6 Frauen des gehobenen und 1 Frau des
einfachen/mittleren Dienstes.

Im héheren Dienst wurden 41 Frauen von 56 Stel-
lenbesetzungen beriicksichtigt (Frauenanteil 73,2
%). Im gehobenen Dienst wurden von insgesamt 80
Stellenbesetzungen 54 Frauen (Frauenanteil 67,5 %)
sowie im einfachen/mittleren Dienst 17 Frauen von
insgesamt 20 Stellenbesetzungen ausgewahlt (Frau-
enanteil 85 %).



Im aktuellen Berichtszeitraum wurden 35 Frauen
und 18 Manner befordert bzw. hohergruppiert (Frau-
enanteil der Beférderungen und Héhergruppierun-
gen 66 %). Darunter befand sich 1 Frau in Teilzeit-
beschaftigung (im gehobenen Dienst). Im héheren
Dienst wurden 11 Frauen und 5 Manner befordert
bzw. hdhergruppiert (Frauenanteil 68,8 %). Im ge-
hobenen Dienst wurden bei insges. 34 Beférderun-
gen/Hohergruppierungen 21 Frauen und 13 Ménner
beriicksichtigt (Frauenanteil 61,8 %). 3 Frauen
wurden im einfachen/mittleren Dienst beférdert oder
héhergruppiert (Frauenanteil 100 %). Hier bleibt
festzustellen, dass in s&mtlichen Besoldungsgrup-
pen/Entgeltgruppen, mit Ausnahme der BesGr.

A 11/EG 11 und BesGr. A 15/EG 15, mehr Frauen
als Manner bzw. gleich viele Frauen und Manner
beriicksichtigt wurden.

3. Leitungsfunktionen

Das von der Senatsverwaltung im 12. LGG-Bericht
gesetzte Ziel, den Frauenanteil in Fihrungspositio-
nen zu erhéhen, konnte auf Referatsleitungs- und
Gruppenleitungsebene erreicht werden.

Von den Abteilungsleitungen in der Senatsverwal-
tung wurden am Stichtag 30.06.2016 2 Positionen
von Frauen sowie 2 Positionen von Mannern wahr-
genommen. Der Frauenanteil lag somit bei 50 %.

Bei den Referatsleitungen in der Hauptverwaltung
konnte der Frauenanteil von 60 % auf 66,7 % erhoht
werden. Auf dieser Ebene waren zum Stichtag
30.06.2016 insgesamt 15 Dienstkréfte tatig, darunter
10 Frauen und 5 Ménner.

Auf der Gruppenleitungsebene konnte ebenfalls eine
leichte Erhéhung des Frauenanteils erzielt werden.
Im Vergleich zum letzten LGG-Bericht stieg der
Frauenanteil von 44 % auf 45,8 %. Von insgesamt
24 Gruppenleitungsposten waren am Stichtag 11 mit
Frauen und 13 mit Méannern belegt.

In der Senatsverwaltung sind im héheren Dienst von
insgesamt 35 besetzten Leitungsstellen 20 mit Frau-
en und 15 mit Ménnern besetzt (Frauenanteil 57,1
%). Hier ist der Frauenanteil zum vorherigen Bericht
minimal um 1,6 Prozentpunkte gestiegen. Der Frau-
enanteil in Fihrungspositionen im gehobenen Dienst
wird mit 37,5 % erneut nicht erreicht. Hier konnte
aber eine deutliche Erhéhung des Frauenanteils zum
vorherigen Bericht um 8,9 Prozentpunkte erreicht
werden.

Die Position der/des Direktorin/Direktors des LA-
GetSi ist mit einem Mann besetzt, so dass hier keine
Erhéhung des Frauenanteils erreicht werden konnte.
Auf Referatsleitungsebene sind Frauen auch weiter-
hin unterreprésentiert. Jedoch konnte der Frauenan-

teil von 36,4 % auf 44,4 % (4 Frauen/5 Manner)
erhoht werden. Im LAGetSi gibt es keine Gruppen-
leitungspositionen. 2 Leitungsstellen im gehobenen
Dienst sind wie im vorherigen Berichtszeitraum
auch weiterhin mit 2 Frauen besetzt. Im hoheren
Dienst werden von den 8 Leitungsstellen 2 von
Frauen und 6 von Mannern wahrgenommen (Frau-
enanteil 25 %). Hier konnte eine weitere Erhdhung
um 5 Prozentpunkte erreicht werden.

Um das Gleichgewicht auf der Abteilungs- und
Referatsleitungsebene zu halten bzw. den Frauenan-
teil auf der Gruppenleitungsebene zu erhéhen, wird
die Senatsverwaltung auch weiterhin bei der Beset-
zung von Fihrungspositionen die Bewerbung von
Frauen aktiv unterstitzen. Es werden auch weiterhin
strukturierte Auswahlverfahren stattfinden. Damit
wird sichergestellt, dass die Auswahlverfahren auch
im Sinne der Frauenfoérderung objektiv, nachvoll-
ziehbar und begrindet durchgefiihrt werden, der
Leistungsgrundsatz Beachtung findet und die Aus-
wahlverfahren im Ergebnis jederzeit rechtlich uber-
prifbar sind.

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung

Im aktuellen Zeitraum erfolgten in der Senatsver-
waltung fir Arbeit, Integration und Frauen insge-
samt 667 Anmeldungen fir Fortbildungsveranstal-
tungen (davon 490 von Frauen und 177 von Man-
nern). 570 Antrdge wurden durch den Fortbildungs-
trager bewilligt (Frauenanteil 72,1 %). Letztendlich
besuchten 458 Dienstkrafte Fortbildungsveranstal-
tungen, davon waren 336 Frauen und 122 Ménner
(Frauenanteil 73,4 %).

Im LAGetSi gab es 542 Anmeldungen fir Fortbil-
dungsveranstaltungen (davon 340 von Frauen und
202 von Mannern). Durch den Fortbildungstrager
wurden 514 Bewilligungen bzw. Zulassungen aus-
gesprochen (Frauenanteil 63,4 %). Teilgenommen
haben an den Veranstaltungen letztendlich 324
Frauen und 186 Méanner (Frauenanteil 63,5 %).

Das der Senatsverwaltung fur Arbeit, Integration
und Frauen nachgeordnete LAGetSi ist Ausbil-
dungsbehérde der Beamtinnen und Beamten der
Laufbahnfachrichtung technische Dienste, Lauf-
bahnzweig technischer Dienst Arbeitsschutz. Der
Ausbildungsbedarf dieser Fachlaufbahn orientiert
sich an der Fluktuationsprognose im LAGetSi. Am
30.06.2016 waren acht Ausbildungspositionen der
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt mit 7 Frauen und
1 Mann (Frauenanteil 87,5 %) sowie drei Ausbil-
dungspositionen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstieg-
samt mit 3 Frauen besetzt (Frauenanteil 100 %).

Die Senatsverwaltung bildet in keinem Beruf nach

dem BBIG aus. Fir die Auszubildenden der
SenInnSport fur den Beruf Verwaltungsfachange-
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stellte/ Verwaltungsfachangestellter werden Prakti-
kumsplétze zur Verfugung gestelit.

Hervorzuheben ist auch, dass die SenArbIntFrau flr
Beamtinnen und Beamte auf Probe der SenlnnSport
Praktikumsplétze anbietet und sich damit intensiv an
der Ausbhildung beteiligt. Des Weiteren werden in
erheblichem Umfang Praxisanleiterinnen und Pra-
xisanleiter fur Pflichtpraktika von Studierenden in
der SenArblIntFrau vermittelt.

5. Malinahmen zur Frauenférderung

Die SenArbintFrau verfolgt ein strategisches Perso-
nalentwicklungskonzept, das aufgrund der gesetzli-
chen Vorgaben, insbesondere im Laufbahngesetz
(LfbG) im Verwaltungsreform-Grundsétze-Gesetz
(VGG), im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
(AGG), im Partizipations- und Integrationsgesetz
des Landes Berlin (PartIntG), im Landesgleichstel-
lungsgesetz (LGG) und den Empfehlungen in den
,Landesweiten Leitlinien der Personalentwicklung®
in der ,,Dienstvereinbarung Forderung einer gesund-
heitsorientierten Zusammenarbeit und Personalent-
wicklung (DV Forderung) zwischen der Dienststelle
und dem Personalrat verankert ist.

Die letzte dienststelleninterne Mitarbeiterinnen- und
Mitarbeiterbefragung (MAB) in den Jahren
2014/2015 ergab im Allgemeinen, dass der Zufrie-
denheitsgrad der Frauen mit 61% nur knapp hinter
dem Zufriedenheitsgrad der Manner mit 62% und
auch dem aller Teilnehmenden an der MAB mit
ebenfalls 62 % liegt. Auch die vergleichende Beach-
tung Uber alle 45 Fragenkomplexe ergab nur in fol-
genden drei Féllen eine nennenswerte Abweichung:

Fragestellungen mit Abweichungen Frauen
> 10%

Manner

Ich bin insgesamt mit den Fortbil- 68% 57%
dungs- und Qualifizierungsmdg-
lichkeiten zufrieden

Ich werde im Hinblick auf die 60% 71%
Erledigung  meiner  Aufgaben
zeitnah informiert.

Ich erhalte fiir meine Arbeit die 73% 85%
Wertschatzung, die ich erwarte von
meinem Kolleginnen- und
Kollegenkreis.

Hinweise auf Benachteiligungen und konkreten
Winsche zur Verbesserung der Situation wurden im
Rahmen der Befragung nicht vermittelt. Vor diesem
Hintergrund wurden im Hinblick der Folgemal3nah-
men neben den bereits laufenden Aktivitaten zur
Frauenforderung keine neuen Vorhaben geplant.
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Eine dieser bereits seit Jahren laufenden Malinah-
men ist das dienststellenintern angebotene Fih-
rungskréfteforderprogramm, »<KompetenzPLUS
(K+)“. Dieses Potentialanalyse-, Qualifizierungs-
und Begleitangebot besteht seit 2003 und wurde
bereits von zahlreichen Fihrungs- und Fihrungs-
nachwuchskraften wahrgenommen, die inzwischen
auf viele Behorden des Landes Berlin verteilt sind.
Alle Teilnehmenden werden in das K+ Netzwerk
aufgenommen und haben Gelegenheit jahrlich in
sogenannten K+ Standortgesprachen (Einzelgespra-
che mit der Personalentwicklungsberaterin) den
jeweils individuellen Stand der erworbenen Lei-
tungs- und Fuhrungskompetenzen zu ermitteln und
die personliche Entwicklungsplanung entsprechend
anzupassen. K+ wird inzwischen in dreizehn Behor-
den mit landesweit ca. 350 Teilnehmenden durchge-
fihrt; so dass durch das K+-Netzwerk ein breiter
behordentbergreifender  Erfahrungsaustausch —er-
maoglicht wird.

Dieses Forderprogramm bereitet gezielt auf Fih-
rungsaufgaben bzw. héhere Fihrungsanforderungen
vor, so dass mittelfristig die Chance erhéht wird,
einer erneuten Unterreprasentanz von Mitarbeiterin-
nen in hoherwertigen Filhrungsfunktionen entgegen-
zuwirken. Aktuell sind in der SenArbintFrau 32
Mitglieder im K+ Netzwerk aktiv — davon 50 %
Frauen. Im Jahr 2014 lief in Kooperation mit der
Senatsverwaltung fir Gesundheit und Soziales eine
Potentialanalysestaffel mit 16 Teilnehmenden - 8
aus der SenArbintFrau — davon 3 Frauen. Zurzeit
lauft die Planung fur eine neue Staffel, die wieder in
Kooperation mit SenGesSoz durchgefihrt wird. Aus
der SenArblIntFrau werden voraussichtlich damit 6
Frauen und 2 Ménner neu ins K+ Programm einstei-
gen.

Die SenArbintFrau hatte sich flr die Jahre 2013 und
2014 folgende aktuelle Malinahme im Frauenforder-
plan vorgenommen: ,Markt der Moglichkeiten zur
Personalentwicklung fur Mitarbeiterinnen der
SenArbIntFrau® ist eine Informationsinitiative mit
den Zielen, Frauen (ber die Mdglichkeiten der Qua-
lifizierung und die entsprechenden Begleitangebote
zu informieren, interessierte Frauen zu identifizieren
und diesen Personenkreis auf Wunsch gezielt zu
unterstlitzen. Aus dieser Initiative heraus hat sich
u.a. ein Frauennetzwerk gebildet (Frauen fir Frauen
F3 mit 33 Teilnehmerinnen), das nach einem Start-
workshop im November 2014 im regelmdRigen
Austausch ist.



Senatsverwaltung fur Arbeit, Integration und Frauen

Beschaftigte Stellenbesetzung® Beforderung/Hohergruppierung’

Laufbahngruppe / Einstufung | insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen

samt absolut | in% samt absolut in % samt absolut | in%

Insgesamt 264 184 69,7 124 96 77,4 27 19 70,4

darunter Teilzeit 53 47 88,7 13 12 92,3 -

Hoherer Dienst 86 48 55,8 49 39 79,6 13 9 69,2
B 5; AT 5 und hoéher 2 - - 1 - - 1 - -
B 4; AT 4 2 2 100,0 1 1 100,0 1 1 100,0
B 3; AT 3 1 1 100,0 1 1 100,0 1 1 100,0
A16; AT 1;E150 5 1 20,0 1 1 100,0 -

A 15, E 15 16 10 62,5 5 1 20,0 2 - -

Al4;E14 38 21 55,3 12 10 83,3 6 6 100,0

A13;E13U, E 13 22 13 59,1 28 25 89,3 2 1 50,0
darunter Teilzeit 12 10 83,3 6 6 100,0 -

Gehobener Dienst 130 91 70,0 56 41 73,2 12 8 66,7

darunter Teilzeit 30 26 86,7 6 5 83,3 - - -

Einf. / mittlerer Dienst 48 45 93,8 19 16 84,2 2 2 100,0

darunter Teilzeit 11 11 100,0 1 1 100,0
Abteilungsleitung1 Referatsleitung1 Gruppenleitung

Laufbahngruppe / Einstufung | jhgge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen

samt absolut | in% samt absolut in % samt absolut | in%

Hoherer Dienst 4 2 50,0 15 10 66,7 16 8 50,0
B 5; AT 5 und héher 2 - - - -

B 4; AT 4 2 2 100,0 1 1 100,0 -

B 3; AT 3 - 1 1 100,0 -

A16; AT 1;E150 - 4 1 25,0 -

A15; E 15 - 6 5 83,3 6 4 66,7

Al4;E 14 - 3 2 66,7 9 3 33,3

A13;E13U,E 13 - - 1 1 100,0
darunter Teilzeit - 3 2 66,7

Landesamt fiir Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (LaGetSi)

Beschaftigte *

Stellenbesetzung 2

Beférderung/Hohergruppierung 2

Einstufung insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut § in % samt absolut in % samt absolut in %
Insgesamt 133 78 58,6 32 16 50,0 26 16 61,5
darunter Teilzeit 27 22 81,5 1 1 100,0 1 1 100,0
Hoherer Dienst 17 9 52,9 7 2 28,6 3 2 66,7
B 2; AT 2 1 - - 1 - - -
A16;AT1;E150 - 1 1 100,0 -
A15; E 15 4 2 50,0 2 - 2 1 50,0
Al4;E 14 8 3 37,5 - -
A13;E130,E 13 4 4 100,0 1 33,3 1 1 100,0
darunter Teilzeit 3 1 33,3
Gehobener Dienst 88 46 52,3 24 13 54,2 22 13 59,1
darunter Teilzeit 20 17 85,0 1 1 100,0 1 1 100,0
Einf. / mittlerer Dienst 28 23 82,1 1 1 100,0 1 1 100,0
darunter Teilzeit 4 4 100,0 - -
Einrichtungs-/Abteilungsleitung * iibrige Leitung™®
Einstufung insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut § in % samt absolut § in %
Hoherer Dienst 1 - 7 2 28,6
B 2; AT 2 1 - -
A16;AT1;E150 - -
A 15; E 15 - 3 2 66,7
Al4;E 14 - 4 - -

A13;E130,E13

darunter Teilzeit

1 -

% im Juni 2016; 2 im Berichtszeitraum vom 1.7.2014 - 30.6.2016; 3 Referats- und Gruppenleitung
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XI.  Rechnungshof von Berlin

1.  Beschaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschaftigung

Am Erhebungsstichtag verzeichnete der Rechnungs-
hof von Berlin 214 Beschaftigte insgesamt
(30.06.2014 waren es 221). Von der Fluktuation
waren Uberwiegend Manner betroffen, so dass sich
der Anteil der Frauen um 1,2 Prozentpunkte auf
nunmehr 64,5 v. H. erhohte.

Unterreprasentanzen bestehen nur in zwei Bezahl-
gruppen des ehem. hoheren Dienstes (Laufbahn-
gruppe 2 ab 2. Einstiegsamt). Konkret in den Besol-
dungsgruppen A 16 und A 13/E 13. Der Anteil der
Frauen in BesGr.A 14/ E 14 konnte von 53,8 v. H.
auf 54,2 v. H erhéht werden. Damit setzt sich die
positive Entwicklung der letzten Jahre fort, insbe-
sondere im héheren Dienst den Frauenanteil zu star-
ken. Dieser stieg von 46,9 v. H. auf 48,1 vH bzw.
absolut von 23 auf 25 Frauen.

Im Berichtszeitraum war der Anteil weiblicher Be-
schaftigter an den Teilzeitbeschéftigten nach wie vor
Uberdurchschnittlich hoch, auch wenn er im Be-
richtszeitraum von 85,7 v. H. auf 81,6 v. H. leicht
gesunken ist. Allen Antrdgen auf Teilzeitbeschafti-
gung, -verlangerung oder -anderung wurde aus-
nahmslos zugestimmt, auch denen von Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeitern des hdheren Dienstes bzw. in
Fuhrungspositionen.

2. Stellenbesetzungen und
Beférderungen/Hohergruppierungen

Von 26 ausgeschriebenen Stellen insgesamt konnten
im Rahmen der Bestenauslese 15 mit Frauen besetzt
werden. Darunter wurden die ausgeschriebenen
Stellen des hoheren Dienstes zu 60 v H mit Frauen
besetzt (absolut 6 von 10 Stellen). Die Bilanz bei der
Bertcksichtigung von Frauen bei Beforderun-
gen/Hohergruppierungen ist sehr positiv. Insgesamt
betrug der Anteil der hierbei beriicksichtigten Frau-
en 66,7 v. H., davon in der Laufbahn des hdheren
Dienstes 100 v. H. In absoluten Zahlen ausgedriickt
heilt das: Unter den insgesamt 9 Personen, die be-
fordert bzw. hohergruppiert wurden, waren
6 Frauen, davon 5 Frauen im héheren Dienst.

3. Leitungsfunktionen

In der Erhebung sind als Leitungsfunktionen die
Abteilungsleitung, die Referatsleitung sowie die
Gruppenleitung ausgewiesen. Das Kollegium wies
am Erhebungsstichtag eine paritatische Zusammen-
setzung auf (3 Méanner, 3 Frauen).

42

Das ohnehin gute Niveau des Frauenanteils auf der
Ebene der Referatsleitung konnte von 40 v. H. auf
sehr gute 53,3 v. H. erhéht werden.

Auch auf der Ebene der Gruppenleitung wurde der
Anteil der Frauen weiterhin zielstrebig erhéht. Er
betrégt derzeit 58,6 v. H., das ist eine erneute Steige-
rung um fast 4 Prozentpunkte.

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung

Der Rechnungshof von Berlin ist keine Ausbil-
dungsbehdrde. Das starke Interesse der weiblichen
Beschéftigten, sich im Rahmen der Personalentwick-
lung fort- und weiterzubilden, hielt auch im Be-
richtszeitraum an. S&mtliche Antrdge auf Fortbil-
dung sind bewilligt worden.

Im Berichtszeitraum wurden fur den Aufstiegslehr-
gang zum 2. Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2
insgesamt drei Beamte/innen (nur Frauen) zugelas-
sen. Diese Weiterbildung ist besonders geeignet, das
berufliche Fortkommen der betreffenden Frauen zu
fordern.

5.  MaRnahmen zur Frauenférderung
Die MaBnahmen zur Frauenférderung werden ent-

sprechend des Frauenforderplans sukzessiv vollin-
haltlich umgesetzt.



Beschaftigte® Stellenbesetzung® | Beférderung/Hohergrupp.
Laufbahngruppe / Einstufung | insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt absoluti in% | samt absolut! in% | samt | absoluti in %
Insgesamt 214 138 64,5 26 15 57,7 9 6 66,7
darunter Teilzeit 49 40 81,6 3 2 66,7 3 3 100,0
Hoherer Dienst 52 25 48,1 10 6 60,0 5 5 100,0
B 5; AT 5 und hoher 2 1 50,0 1 - - -
B 4; AT 4 4 2 50,0 - -
A16;AT1;E15U 9 4 444 1 1 100,0 2 2 100,0
A15; E 15 6 3 50,0 2 2 100,0 - - -
Al4, E 14 24 13 54,2 1 1 100,0 2 2 100,0
A13;E13 U, E 13 7 2 28,6 5 2 40,0 1 1 100,0
darunter Teilzeit 12 6 50,0 - - - 2 2 100,0
Gehobener Dienst 148 103 69,6 14 7 50,0 4 1 25,0
darunter Teilzeit 29 26 89,7 3 2 66,7 1 1 100,0
Einf. / mittlerer Dienst 14 10 71,4 2 2 100,0 -
darunter Teilzeit 8 8 100,0 - -
Abteilungsleitung* Referatsleitung Gruppenleitung
Laufbahngruppe / Einstufung | jhgge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt absoluti in% | samt absolut! in% | samt | absolut i in %
Hdoherer Dienst 6 3 50,0 15 7 46,7 24 12 50,0
B 5; AT 5 und hoher 2 1 50,0 - -
B 4; AT 4 4 2 50,0 - -
A16; AT 1;E150 - 9 4 444 -
A15; E 15 - 6 3 50,0 -
Al4;, E 14 - - 22 12 54,5
A13;E130,E13 - 2 0 -
darunter Teilzeit - 4 1 250 6 3 50,0

L am30. Juni.2016; 2 Berichtszeitraum: 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2016
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XIl.  Berliner Beauftragter fiir Datenschutz

und Informationsfreiheit

1. Beschéaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschéaftigung

Bei der BInBDI waren am 30. Juni 2016 insgesamt
40 Beschaftigte tatig, davon 26 Frauen (Gesamt-
Frauenquote 65,0 %).

Es gab im Berichtszeitraum 11 Antrdge auf Teilzeit-
beschéftigungen, davon 9 Frauen (81,8 %):

- im hoéheren Dienst 5 Frauen und 2 Manner,
- imgehobenen Dienst 3 Frauen und
- im mittleren Dienst 1 Frau.

Alle 11 Antrdge wurden von der Dienststelle bewil-
ligt.

2. Stellenbesetzungen und
Befdrderungen/Hohergruppierungen

Es wurden im Berichtszeitraum 5 Stellenbesetzun-
gen vorgenommen, davon 4 Frauen (80,0 %).
Dadurch hat sich die Gesamt-Frauenquote von 60,5
weiter auf 65,0 % verbessert.

Es wurden im Berichtszeitraum 14 Befdrderungen/
Hohergruppierungen vorgenommen, davon 10 Frau-
en (71,4 %):

im héheren Dienst 7 Frauen und 3 Manner,

im gehobenen Dienst 1 Frau und 1 Mann und

im mittleren Dienst 2 Frauen.

3. Leitungsfunktionen

Die Leitung besteht aus 1 Dienststellenleiterin und 3
Abteilungsleitungen (1 Frau und 2 Manner). Alle
sind im hoheren Dienst tétig. Die Frauenquote konn-
te durch die Besetzung der freien Stelle der Dienst-
stellenleitung mit einer Frau deutlich verbessert
werden. Sie stieg von 40,0 auf 50 %.

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
Die BInBDI bildet nicht selber aus. Es gibt aber
jeweils einen Platz fir Auszubildende, Regierungs-

inspektoren und Regierungsréte (auf Probe) von der
Senatsverwaltung fiir Inneres und Sport. AuBerdem
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gibt es noch zwei Platze fiir die Ausbildung von
Rechtsreferendaren des Kammergerichts. Alle Platze
sind regelmaRig besetzt.

Es wurden insgesamt 128 Veranstaltungen zur Fort-
und Weiterbildung beantragt; davon 83 Frauen
(65,0 %). Alle Beantragungen wurden von der
Dienststelle bewilligt und zur Teilnahme zugelassen.

5. Malinahmen zur Frauenférderung
Der Frauenférderplan vom Juni 2013 wurde zum

Januar 2016 fortgeschrieben und ist zum Februar
2017 neu zu erstellen.



Beschaftigte® Stellenbesetzung’ Befordg./Hohergrupp.”
Laufbahngruppe / Einstufung insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut f in % samt | absolut f in % samt | absolut | in %
Insgesamt 40 26 65,0 5 4 80,0 14 10 71,4
darunter Teilzeit 11 9 81,8 - -
Hoherer Dienst* 23 14 60,9 4 3 75,0 10 7 70,0
B 5; AT 5 und hoher 1 1 100,0 1 1 100,0 -
B 4; AT 4 - - -
B3; AT 3 - - -
B 2; AT 2 3 1 33,3 - 2 1 50,0
A16; AT 1;E15U0 1 1 100,0 - -
A15,E15;1a 8 5 62,5 - 4 3 75,0
Al4,E14;1b 7 4 57,1 - 4 3 75,0
A13;E130,E13;lla 3 2 66,7 3 2 66,7 -
darunter Teilzeit 7 5 71,4 - -
Gehobener Dienst** 14 9 64,3 - 4 3 75,0
darunter Teilzeit 3 3 100,0 - -
Einf. und mittlerer Dienst*** 3 3 100,0 1 1 100,0 -
darunter Teilzeit 1 1 100,0 - -
Abteilungsleitung" Referatsleitung'
Laufbahngruppe / Einstufung | jysge- Frauen insge- Frauen
samt absolut = in % samt | absolut | in %
Hoherer Dienst* 4 2 50,0 6 3 50,0
B 5; AT 5 und hoher 1 1 100,0 -
B4, AT 4 - -
B3; AT 3 - -
B 2; AT 2 3 1 33,3 -
A16,AT ,E15U - -
A 15, E 15 - 6 3 50,0
Al4,E14 - -

A13;E130, E 13
darunter Teilzeit

130.06.2016; 2 vom 1.7.2014 - 30.06.2016
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XIIl.  Landesbeauftragter fur die Unterlagen

des Staatssicherheitsdienstes der ehema-
ligen DDR

1. Beschaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschéaftigung

Beim Landesbeauftragten fiir die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR
(LStU) waren am 30. Juni 2016 insgesamt 10 Be-
schaftigte tatig, von denen 6 weiblich waren (Ge-
samt-Frauenquote 60 %).

Im Berichtszeitraum arbeiteten 2 Beschéftigte in
Teilzeit. Beide sind im gehobenen Dienst tatig und
weiblich.

2.  Stellenbesetzungen und
Beférderungen/Hohergruppierungen

Im Berichtszeitraum gab es keine Héhergruppierun-
gen.

3. Leitungsfunktionen

Die Behdrdenleitung nehmen 2 Manner war (Lan-
desbeauftragter und Stellvertreter). Weitere Hierar-
chieebenen sind nicht vorhanden.

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
Der LStU bildet nicht selbst aus.

Im Berichtszeitraum wurden von 6 Frauen 8 Veran-
staltungen zur Fort- und Weiterbildung (Frauenquote
100 %) beantragt. Alle Weiterbildungen wurden von
der Dienststelle bewilligt und schlieBlich auch zur
Teilnahme zugelassen. Eine Veranstaltung konnte
krankheitsbedingt nicht besucht werden.

5. MaRnahmen zur Frauenférderung

Es gilt der Frauenférderplan vom Oktober 201

Laufbahngruppe / Be:zschéiftigte1 Abteilungsleitung1
Einstufung insge- Frauen insge-i Frauen
samt iabsolut; in% | samt iabsolut in %
Insgesamt 10 6 60,0
darunter Teilzeit 2 2 100,0
Hoherer Dienst 4 1 25,0 2 - -
A16;AT;E15U0 1 - -1 - -
A 15; E 15 1 - -1 - -
A13;E13U,E13 2 1 50,0
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XIV.

Der Polizeiprasident in Berlin

1. Beschéaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschéaftigung

Am 30. Juni 2016 waren bei der Polizei Berlin —
ohne Beschéftigte in der Ausbildung -
21.601 Dienstkrafte im Polizeivollzug und der sons-
tigen Verwaltung beschéftigt, davon betrug die Zahl
der Frauen 6017 (27,86 %) und die der Manner
15.584 (72,14 %). Insgesamt ist der Frauenanteil
ggu. den Ausfiilhrungen zum Zwolften Bericht ber
die Umsetzung des Landesgleichstellungsgestzes
(12. LGG-Bericht) geringfugig gesunken (Stand
30.06.2014: 27,91 %).

Die Anzahl an weiblichen Beschéftigten ist im Be-
richtszeitraum mit 1,1 % (Ménner 1,4 %) geringer
gestiegen als die Gesamtbeschaftigtenzahl (1,3 %).

Eine differenzierte Betrachtung des Vollzugsberei-
ches — Schutz- und Kriminalpolizei — zeigt hier
einen Frauenanteil von 24,5 % auf.

Eine Besonderheit stellt der Bereich des Verwal-
tungsdienstes (Beamte und Tarifbeschéftigte) dar, in
dem beispielhaft die Frauen im gehobenen Dienst
nicht mehr unterreprésentiert sind; der Frauenanteil
betragt hier 62,5 %.

Im Vergleich zu den Bestandsaufnahmen der voran-
gegangenen Berichte zur Umsetzung des LGG ist
festzustellen, dass der Frauenanteil in fast allen
Laufbahn- und Berufsfachrichtungen, insbesondere
im Bereich der Polizeivollzugsdienst, minimal ange-
stiegen ist.

Die Entwicklung des prozentualen Frauenanteils stellt sich in der Polizei Berlin wie folgt dar:

davon hdherer Dienst davon gehobener Dienst
Berufsfach- Bestand: Bestand: Bestand: Bestand: Bestand: Bestand:
richtung 30.06.2014 30.06.2016 30.06.2014 30.06.2016 30.06.2014 30.06.2016
Schutzpolizei 21,2 21,6 12,6 13,5 18,1 19,5
Kriminalpolizei” 36,7 37,5 20,0 19,8 37,2 38,0
Verwaltung ? 40,8 39,1 40,5 39,7 61,8 62,5

1) Zusammenfassung Kriminalpolizei und GewerbeauRendienst
2) Zusammenfassung nichttechn, techn VerwD und Tarifbeschaftigte allg.

Am Erhebungsstichtag betrug die Teilzeitquote
insgesamt 7,42 % (1.602 Personen) und ist im Ver-
gleich zum vorausgegangenen Bericht geringfiigig
gestiegen. Davon sind 88,6 % (1.419 Personen)
weibliche Beschaftigte. Der Anteil der mannlichen
Teilzeitbeschéftigten hat sich auf 11,4 % erhoht.

Im héheren Dienst waren zum Stichtag nur 4,7 %
(14 Frauen und vier Méanner) teilzeitbeschéftigt, im
gehobenen Dienst liegt der Anteil der Teilzeitbe-
schéaftigten mit 7,5 % (944 Frauen und 128 Manner)
etwas hoher. Im mittleren und Dienst ist der Anteil
der Teilzeitbeschaftigung mit 8,6 % (461 Frauen, 51
Manner) am hdchsten.

Von den im Berichtszeitraum insgesamt eingegan-
genen 3.852 Antrdgen auf Arbeitszeitreduzierung
wurde allen entsprochen.

Die Stellen mit Leitungsfunktion (gD und hD) wer-
den regelméBig auf ihre Teilzeiteignung Uberprift
und gelangen dergestalt auch zur Ausschreibung.
Der Anteil der Dienstkréfte (gD und hD) mit Lei-
tungsfunktion, die die Mdglichkeit zur Teilzeitbe-
schaftigung wahrnehmen, ist auf 3,55 % leicht ge-
stiegen. Der Frauenanteil betrdgt 78,6 % und ist
damit im Vergleich zum 12. LGG-Bericht gefallen.
Im hoheren Dienst nutzen vier Frauen und zwei
Ménner das Angebot der Arbeitszeitreduzierung.
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2. Stellenbesetzungen und
Befdérderungen/Hohergruppierungen

Unter den im Berichtszeitraum in samtlichen Lauf-
bahnen insgesamt 1.897 befdrderten bzw. hoher-
gruppierten Dienstkraften befanden sich 546 Frauen
(28,8 %), davon zwolf Frauen im hdheren und 397
im gehobenen Dienst. Im Vergleich zu den Angaben
zum 12. LGG-Bericht (29,8 %) ist damit der Frau-
enanteil an den Beférderungen und Hdéhergruppie-
rungen um 1,0 % gefallen.Der Riuckgang ist auf die
gesunkenen Beftrderungen von Frauen im héheren
Dienst wahrend des Berichtszeitraumes zuriickzu-
fiihren. Hier ist ein Minus von 6,3 % zu verzeichnen.
Die Bemuhungen zum Abbau der Unterreprésentanz
von Frauen missen unter allen Umsténden verstéarkt
werden.

3. Leitungsfunktionen

In den ermittelten Leitungsfunktionen (Beschéftigte
mit Personalverantwortung, die ein Weisungsrecht
Uber andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besit-
zen und deren Arbeitsleistung nach Zeit, Ort, Inhalt
und Art konkretisieren) verringert sich der Frauen-
anteil regelmdRig mit steigender Hierarchieebene.
Beispielhaft ist hier die Leitungsebene der (ver-
gleichbaren) Referatsleiterposition; von 174 Positio-
nen sind 32 mit Frauen besetzt (18,4 %).

Im Vergleich zum vorangegangenen Bericht ist der
Anteil von Frauen mit Leitungsfunktion in den
obersten Besoldungs- und Entgeltgruppen samtlicher
Laufbahnen (BesGr. A 13 bis B 5 bzw. E 13-15) von
52 auf 53 Frauen (19,3%) gestiegen. Diese positive
Entwicklung zeigt sich ebenfalls bei dem Gesamtan-
teil an weiblichen Fuhrungskréften in der Polizei

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung

Die Anzahl der Anwérterinnen und Anwadrter im
Polizeivollzugsdienst betrug nach den standardisier-
ten Eignungstests im Rahmen der Bestenauslese
zum Erhebungsstichtag 2.083, darunter 444 weibli-

Berlin mit einem Anstieg von insgesamt 17,9 % auf
19,5 %.

Bei der Schutzpolizei befanden sich zum Stichtag
von insgesamt 23 Beamtinnen neun im Eingangsamt
der BesGr. A 13 und elf Beamtinnen im ersten Be-
forderungsamt (BesGr. A 14) sowie zwei Beamtin-
nen in der Besoldungsgruppe A 15. Mit der Wahr-
nehmung der stellvertretenden Behdrdenleitung ist
eine Frau in BesGr. B 5 betraut.

Bei der Kriminalpolizei waren im héheren Dienst
bei einer Gesamtbeschéftigtenzahl von 87 Beamtin-
nen und Beamten mit einer Leitungsfunktion, insge-
samt 18 Frauen zu verzeichnen (20,7 %), von denen
eine das Eingangsamt (BesGr. A 13), zehn das erste
Beforderungsamt, finf ein Amt der BesGr. A 15
sowie zwei Frauen das Endamt (BesGr. A 16) er-
reicht haben.

In den Laufbahnen des héheren Verwaltungsdiens-
tes hat sich der Anteil der weiblichen Dienstkréfte
mit Fihrungsaufgabe seit der letzten Berichterstat-
tung auf 46,9 % erhoht, insgesamt jedoch hat sich
die Anzahl der Mitarbeiterinnen in Leitungsfunktion
von 40 auf 32 verringert. Bei den weiblichen Be-
schaftigten des (vergleichbaren) gehobenen Dienstes
betragt der prozentuale Anteil der Frauen in Lei-
tungsfunktion 60,7 % (88 Frauen) und ist damit um
1,3 % gestiegen. Urséchlich dafiir ist auch hier die
gesunkene Gesamtanzahl der Dienstkréfte des geho-
benen Dienstes in Leitungsfunktionen.

che Dienstkrafte — dies entspricht einem Anteil von
21,3 %.

Die Zahl der weiblichen Anwarter verteilt sich danach auf die Laufbahnen wie folgt:

Berufsfachrichtung insgesamt | davon Frauen in %

Schutzpolizei mittlerer Dienst 1.072 167 15,6
Schutzpolizei gehobener Dienst 688 159 23,1
Kriminalpolizei gehobener Dienst 321 118 36,8
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In der Fort- und Weiterbildung liegt der Anteil der
weiblichen Beschaftigten im Berichtszeitraum -
zusammengefasst fir alle Bereiche - bei 31,5 % und
ist im Vergleich zum 12. LGG-Bericht (30,0 %)
etwas gestiegen. Bei einem Frauenanteil an der Ge-
samtbeschéaftigtenzahl von 27,86 % ist dieser Pro-
zentsatz als zufriedenstellend anzusehen und belegt,
dass die weiblichen Beschaftigen vermehrt die An-
gebote zur Qualifizierung nutzen bzw. ermdglicht
bekommen.

Unter der MaRgabe der Vorgaben des §9 1 LGG
werden Frauen bei der Vergabe von Forthildungs-
platzen, die der beruflichen Qualifizierung dienen,
verstarkt berlicksichtigt und somit ihre beruflichen
Aufstiegschancen - insbesondere zur Ubernahme
héherwertiger Positionen - gefordert.

Beurlaubten Dienstkréften wird erméglicht, wah-
rend ihrer Freistellung an FortbildungsmalRnahmen
teilzunehmen, um einem Informationsverlust in den
diversen Rechts- und Tatigkeitsfeldern vorzubeu-
gen. Des Weiteren werden fur einen erfolgreichen
Wiedereinstieg in das Berufsleben individuelle
Anpassungsfortbildungen zusammengestellt.

Dienstkrafte mit Leitungsfunktion sind im Hinblick
auf die Aspekte Gleichstellung und Frauenforde-
rung angehalten, ihre Mitarbeiterinnen zur Bewer-
bung fir eine Fortbildung oder eine Ubernahme
hoherwertiger oder anderer Aufgaben fiir ein beruf-
liches Fortkommen zu motivieren. Im Rahmen der
Personalentwicklung machen die Fuhrungskrafte
zudem auf begabte Dienstkréafte aufmerksam, so-
fern sie nicht im eigenen Bereich gefordert werden
kénnen.

5. MaBnahmen zur Frauenférderung

Das Thema Frauenférderung gestaltet sich aus dem
Grundgedanken des Erreichens von Gleichstellung
im Sinne einer Gleichheit innerhalb von Vielfalt.
Bei der Frauenforderung ist die Abkehr von
,,QGleichmacherei und die Hinwendung zu Ent-
wicklungen von Strategien und MaRnahmen, die
die Verschiedenartigkeit der Geschlechter beriick-
sichtigt - im Sinne der Gleichstellung- erfolgskriti-
sche Maxime.

Um dies zu erreichen, wurde das Thema ,,Starkung
der Fiihrungskompetenz von Frauen* zur Qualifi-
zierung von weiblichen Fihurngskraften und Erho-
hung des Anteils von Frauen in Filhurngspositionen
als behodrdenweites Leitthema in die Zielvereinba-
rungen der Behdrdenleitung mit den Direktions-
und Amtsleitern eingebracht. Konkret heif3t das,
dass sich alle Amts- und Direktionsleiter verpflich-
tet haben, die Flhrungskompetenz von Frauen zu
starken und damit den Anteil von Frauen in Fih-
rungspositionen zu erhéhen. Der Anteil an weibli-

chen Nachwuchsfuihrungskraften innerhalb der
jeweiligen Dienststellen soll groRer sein als der
Anteil von Frauen in den BesGr A 9 — A 11.

Um die Gleichstellung unter anderem von Frauen
und Mannern noch starker zu verfolgen und voran
zu bringen, wurde ein Diversity Management in-
nerhalb des Personalmanagements etabliert.

Dartber hinaus finden die im Frauenférderplan der
Polizei Berlin niedergelegten MaRnahmen, insbe-
sondere zur Verbesserung der Zugangsvorausset-
zungen von Frauen zum Polizeivollzug und zur
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, gréRtmogliche Beriicksichtigung.

Der aktuelle Frauenférderplan der Polizei Berlin
unterstreicht zudem im Malnahmenkatalog zur
,forderung der beruflichen Entwicklung von
(weiblichen) Beschiftigten™ die (Mit-) Verantwor-
tung der Vorgesetzten, den aufgrund der unter-
schiedlichen, Uber die Jahre gewachsenen Rollen-
mustern entgegenzuwirken. Zudem weisen Fih-
rungskréafte Frauen eignungsbezogen auf entspre-
chende Stellenausschreibungen und Interessenbe-
kundungsverfahren hin und ermutigen zur bzw.
unterstiitzen ihre Bewerbung, um den Frauenanteil
auch in hoherwertigen Positionen innerhalb ihrer
Laufbahn bzw. in Laufbahnen des gehobenen
Schutzpolizeidienstes bzw. des hdheren Polizei-
vollzugs- und allgemeinen Verwaltungsdienstes zu
erhdhen. In diesem Zusammenhang ist insbesonde-
re bei Personalplanungs- und Personalentwick-
lungskonzeptionen der Gleichstellungsaspekt zu
berlicksichtigen. Mit einer gezielten personen- und
eignungshezogenen Personalférderung soll den
Dienstkraften mit Unterstiitzung der MaRnahmen
des Frauenforderplanes die Gelegenheit gegeben
werden, berufliches Erfahrungswissen und fachli-
che Qualifikationen zu erwerben und/oder zu erwei-
tern sowie die Chancen einer erfolgreichen Teil-
nahme an einem Personalauswahlverfahren zu
erhohen.

Zielorientiert wird der Frauenférderplan zum
31.12.2016 fristgerecht aktualisiert. Vorhandene,
zielgerichtete Mafnahmen zur Frauenfdrderung
werden evaluiert. Geeignete Instrumente und Me-
thoden bzw. konkrete Handlungsoptionen werden
etabliert, um die Zahl der Mitarbeiterinnen mit
Flhrungsfunktionen kontinuierlich zu steigern.
Besonderes Anliegen ist hierbei, behdrdenweit
einheitliche Verfahrensweisen zur Forderung der
beruflichen Entwicklung von weiblichen Dienst-
kraften zu schaffen sowie die Akzeptanz der
»Chancengleichheit* unter dem Gesichtspunkt der
Frauenforderung zu erhéhen und zu verstetigen.

Der gultige Frauenforderplan verankert Teilzeitmo-
delle fir Fuhrungskréfte und zeigt die Mdglichkei-
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ten der flexiblen und zeitunabhéngigen Arbeitszeit-
gestaltung und Aufgabenerledigung auf.

Im Rahmen der Verbesserung der Vereinbarkeit
von Beruf, Familie und Privatleben findet eine als
Entscheidungshilfe entwickelte Informationsbro-
schire fur Beamte und Tarifbeschéftigte (ber die
Maoglichkeiten und Grenzen einer Beurlaubung -

Personal_POLIZEI insgesamt

insbesondere zu Familienzwecken - sowie die
Rickkehr in das Erwerbsleben Anwendung. Sie
wurde wéhrend des Berichtszeitraumes aktualisiert.
Zudem wurden erganzende Orientierungshilfen zur
Wiedereingliederung nach langerer Beurlaubung
bzw. zum ersten Dienstantritt (Personaleinfiihrung)
entwickelt.

Beschiftigte * Stellenbesetzung® ® Beforderung?®

Laufbahngruppe/ insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
Einstufung samt absolut in % samt absolut in % samt absolut in %
Insgesamt 21601 6 017 27,9 104 25 24,0 1897 546 28,8
darunter Teilzeit; 1 602 1419 88,6 - - - 93 80 86,0
Hdéherer Dienst 387 90 23,3 12 6 50,0 61 12 19,7
B 2 und hdher 11 1 91 - 3 -
A16;AT;E15U 21 2 9,5 - 12 1 8,3
A15; E 15 106 16 15,1 2 - 25 4 16,0
Al4;E14 175 45 25,7 57,1 20 7 35,0
A13;E130,E13 74 26 35,1 66,7 1 -
darunter Teilzeit 18 14 77,8 - -
Gehobener Dienst 14 421 3841 26,6 42 10 23,8 1379 397 28,8
A13"s" 403 67 16,6 - 46 12 26,1
Al12;E12 864 189 21,9 1 33,3 87 18 20,7
All;E11 3099 600 19,4 - 330 64 19,4
A10; E 10 4 454 1184 26,6 42,9 542 168 31,0
A9 E9 LGY 5601 1801 32,2 27 6 22,2 374 135 36,1
darunter Teilzeit{ 1072 944 88,1 - 81 70 86,4
Einf. / mitttlerer Dienst 6793 2086 30,7 50 9 18,0 457 137 30,0
A9"sS" 93 32 34,4 - 29 4 13,8
A8;E8; LG8 2824 981 34,7 1 14,3 418 130 31,1
AT,E7;LG7 1175 254 21,6 1 25,0 10 3 30,0
AG,E6,LG6 692 369 53,3 - -
A5-1; E5-1; LG 5-1 2009 450 22,4 36 7 19,4 -
darunter Teilzeit 512 461 90,0 - 12 10 83,3
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http://intrapol/Themen/Personal/LGG/Dokumente/Infobroschüre_TB%20und%20Beamte_2015.pdf
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Personal_POLIZEI insgesamt

Beschiftigte * Stellenbesetzung’ ° Beforderung®
Laufbahngruppe/ insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
Einstufung samt absolut ] in % samt absolut[ in % samt | absolut | in %
Insgesamt 21601 6017 279 | 104 25 240 |1897 546 28,8
darunter Teilzeit| 1602 1419 88,6 - - - 93 80 86,0
Hoherer Dienst 387 90 23,3 12 6 50,0 61 12 19,7
B 2 und hoher 11 1 9,1 - 3 -
A16;AT;E15U 21 2 9,5 - 12 1 8,3
A15;E15 106 16 15,1 2 - 25 4 16,0
Al4;E14 175 45 25,7 7 4 57,1 20 7 35,0
A13;E13U,E13 74 26 351 3 2 66,7 1 -
darunter Teilzeit 18 14 77,8 - -
Gehobener Dienst 14 421 3841 26,6 42 10 238 {1379 397 28,8
A13"s" 403 67 16,6 - 46 12 26,1
Al12;E12 864 189 21,9 3 1 33,3 87 18 20,7
A1l E11 3099 600 194 5 - 330 64 194
A10;E10 4 454 1184 26,6 7 3 42,9 542 168 31,0
A9 E9LGY 5601 1801 32,2 27 6 22,2 374 135 36,1
darunter Teilzeit; 1072 944 88,1 - 81 70 86,4
Einf. / mitttlerer Dienst 6793 2 086 30,7 50 9 18,0 457 137 30,0
A9"S" 93 32 34,4 - 29 4 13,8
AB8;E8; LG8 2824 981 34,7 7 1 14,3 418 130 31,1
AT,ET;LG7 1175 254 21,6 4 1 25,0 10 3 30,0
A6;E6;LG6 692 369 53,3 3 - -
A5-1; E5-1; LG 5-1 2009 450 22,4 36 7 19,4 -
darunter Teilzeit 512 461 90,0 - 12 10 83,3
Ebene 1 und 2 Ebene 3 Ebene 4
Leitungsfunktionen insgesamt Anﬁt;%s:fegzzz;pr::;ﬁng Abteilungsleitung Referatsleitung ®
Laufbahngruppe/ insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
Einstufung samt | absolut | in% | samt |absot]! in% | samt | absolut | in% | samt | absolut | in%
Hoherer Dienst 281 56 19,9 12 1 8,3 25 3 12,0 174 32 18,4
Polizeiprasident/-in 1 - 1 - - -
Vizeprasident/ -in 1 1 100,0 1 1 100,0 - -
B 2 und hoher 9 - - 9 - - - -
A16;AT;E15U 21 2 9,5 1 - 19 2 10,5 1 -
A15;E15 93 10 10,8 - 6 1 16,7 82 9 11,0
Al4;E14 117 31 26,5 - - 72 17 23,6
A13;E13U,E13 39 12 30,8 - - 19 6 31,6
darunter Teilzeit 6 4 66,7 - 1 - 4 3 75,0
Gehobener Dienst 1699 347 20,4 X X X
Ebene 5+ gD
Sonstige Leitung
Laufbahngruppe/ Einstufung insge- Frauen
samt absolut in %
Hoherer Dienst 70 20 28,6
B 2 und héher -
A16;AT;E15U -
A15;E15 5 -
Al4;E14 45 14 31,1
A13;E13U,E13 20 6 30,0
darunter Teilzeit 1 1 100,0
Gehobener Dienst 1699 347 20,4
A13S 360 62 17,2
Al12;E12 568 120 21,1
All;E11 606 122 20,1
A10;E10 125 26 20,8
A9 E9 40 17 42,5
darunter Teilzeit 64 51 79,7

! am 30.6.2016, ohne Beschéftigte in Ausbildung und ohne Beschétftigte durch Wahl- oder politisches Am; 2 jm Berichtszeitraum 01.07.2014 - 30.06.2016;
® nicht tarifvertraglich, mit Stellenhebungen; * am 30.6.2014, Beschéftigte mit Personalverantwortung (Weisungsrecht, Konkretisierung
der Arbeitsleistung nach Zeit, Ort, Inhalt und Art); ® im Sinne von Neueinstellungen, Versetzungen von anderen Dienstherren

® einschlieBl. Leiter PPr St; 7 betrifft AbtL (LKA, ZSE, BPA) und schlieRt Stabsleiter (LKA und Direktionen) ein;

8 einschlielich Dezernats- u. Abschnittsleitung, Abteilungsfiihrer (Vollzug) und Stabsbereichsleitung (Hoherer Dienst)
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XV. Berliner Feuerwehr

1. Beschaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschaftigung

Zum Stichtag 30.06.2016 waren 3968 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bei der Berliner Feuerwehr
beschéaftigt. Auszubildende, Anwarter des feuer-
wehrtechnischen Dienstes und Praktikanten sind in
dieser Zahl nicht enthalten. Der Anteil der weibli-
chen Beschaftigten betrug insgesamt lediglich 5,1
%. Im Bereich der allgemeinen Verwaltung ist der
Anteil der weiblichen Beschaftigten mit 43 % we-
sentlich hoéher. Das deutliche Missverhéltnis zwi-
schen maénnlichen und weiblichen Beschaftigten
resultiert somit aus dem geringen Anteil weiblicher
Beschaftigter im feuerwehrtechnischen Dienst.

Auch im hoheren Dienst sind deutlich abweichende
Quoten im feuerwehrtechnischen Dienst (eine ein-
zige weibliche Beschaftigte) und im Dienst der
Allgemeinen Verwaltung (36 %) festzustellen.
Nach wie vor bestehen jedoch im Bereich der All-
gemeinen Verwaltung Unterreprésentanzen bei den
Flhrungsfunktionen im hoheren Dienst. Im Spit-
zenamt des gehobenen Dienstes und im Amt der
BesGr. A 12 fur den Bereich der Allgemeinen Ver-
waltung hingegen Uberwiegt mittlerweile der Anteil
der weiblichen Beschéftigten (mehr als 47,6 %).

Mit der Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeits-
zeit sind die Rahmenbedingungen geschaffen, die
allen Beschéftigten eine flexible Arbeitszeitgestal-
tung ermdglicht. Wenn dienstliche Belange nicht
entgegenstehen, kann eine Teilzeitbeschaftigung in
individuellen Arbeitszeitmodellen wahrgenommen
werden. Alle Antrédge auf Reduzierung der Arbeits-
zeit wurden bewilligt. Zum Stichtag 30.06.2016
waren 94 Beschéftigte in Teilzeit tétig, davon 80
Frauen. Das entspricht einem Anteil der weiblichen
Beschaftigten im Verhéltnis zur Gesamtteilzeitbe-
schéftigung von 85,1 %.

2. Stellenbesetzungen und
Beférderungen/Hohergruppierungen

Bei den Stellenbesetzungen in der Berliner Feuer-
wehr wurden im Berichtszeitraum mehr Ménner als
Frauen fiir die Besetzung einer Stelle ausgewéhit.
Das liegt einerseits an der besonderen Aufgaben-
stellung der Berliner Feuerwehr mit den besonderen
Anforderungen an die koérperliche Belastbarkeit.
Diese Anforderungen sind unabhangig vom Ge-
schlecht und stellen fur weibliche Bewerber offen-
sichtlich auch mit den Mindestanforderungen eine
groRe Hirde dar, sodass vorrangig mannliche
Dienstkréfte des Vollzugsdienstes der Berliner
Feuerwehr flr eine Stellenbesetzung im feuerwehr-
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technischen Dienst ausgewahlt wurden. Anderer-
seits entspricht auch schon das Verhaltnis zwischen

mannlichen und weiblichen Bewerbern der gegen-
wadrtigen Beschaftigtenstruktur.

Die Beschéftigtenstruktur der Berliner Feuerwehr
mit einem wesentlich htheren Anteil an mannlichen
Beschéaftigten spiegelt sich auch im Bereich der
Beférderungen und Hohergruppierungen wider.
Lediglich im Bereich des Allgemeinen Nichttechni-
schen Verwaltungsdienstes ist das Verhéaltnis aus-
geglichen.

3. Leitungsfunktionen

Der Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen (Ab-
teilungs-, Referats- und Gruppenleitungen) hat sich
im Vergleich zur Erhebung 2012 in 2014 nicht
wesentlich verandert.

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung

Im Bereich der Ausbildung bilden sich die besonde-
ren korperlichen Anforderungen des feuerwehr-
technischen Einsatzdienstes ab. Sowohl das Ver-
héltnis der eingehenden Bewerbungen flr eine
Ausbildung im feuerwehrtechnischen Dienst als
auch die letztendlich daraus resultierenden Einstel-
lungen der geeigneten Bewerber und Bewerberin-
nen lassen keine nennenswerte Steigerung des An-
teils der weiblichen Beschéftigten im feuerwehr-
technischen Dienst zu. Daran &ndert auch die Tat-
sache nichts, dass alle weiblichen Bewerber, die
nach Abschluss des Auswahlverfahrens insgesamt
als geeignet angesehen wurden, auch ein Einstel-
lungsangebot erhielten.

5. MaBnahmen zur Frauenférderung

Mit dem fiir die Berliner Feuerwehr seit Oktober
2011 glltigen Frauenforderplan bekennt sich die
Berliner Feuerwehr ausdriicklich dazu, auch zu-
kinftig engagiert daran zu arbeiten, die Rahmenbe-
dingungen fir eine berufliche Karriere auch derje-
nigen Frauen und Manner zu verbessern, die sich
fur eine Familie und Kinder entscheiden, aber des-
wegen nicht auf den Beruf und eine Karriere ver-
zichten wollen.

Insgesamt ist in dieser Hinsicht von dem Angebot
der Elternzeit gerade auch von méannlichen Dienst-
kréften des feuerwehrtechnischen Dienstes verstarkt
Gebrauch gemacht worden.



Die Aufnahme frauenférdernder MalRnahmen in die
Personalentwicklungskonzepte kann derzeit im
Bereich des feuerwehrtechnischen Dienstes wegen
des sehr geringen Frauenanteils ebensowenig be-
merkenswerte Erfolge verzeichnen wie alle ergrif-
fenen MaBBnahmen, die Chancengleichheit fur Frau-
en und Ménner in allen Personalauswahlverfahren
zu gewdhrleisten.

Um den Frauenanteil in allen Laufbahnen und Be-
schéftigungsgruppen der Berliner Feuerwehr konti-

nuierlich zu erhéhen, wird die Zielgruppe "Frau"
verstarkt angesprochen (z.B. durch die Gestaltung
von Werbeflyern, weibliche Reprasentanz der Ber-
liner Feuerwehr auf Nachwuchswerbeveranstaltun-
gen, gezielte Ansprache am "boys und girls day")

Im Bereich des Allgemeinen héheren Verwaltungs-
dienstes konnten erste Erfolge erzielt werden: Zwei
Beamtinnen des gehobenen Dienstes wurden zum
Aufstieg in den héheren Verwaltungsdienst zuge-
lassen und haben diesen erfolgreich abgeschlossen.

Beschiftigte Stellenbesetzung’ Beforderung/Hohergruppg.
Einstufung insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut i in % samt | absolut | in % samt | absolut E in %
Insgesamt 3968 204 51 X X X X X X
darunter Teilzeit 94 80 85,1 X X X X X X
Nichttechn. Verwalt.dienst 344 148 43,0 4 3 75,0 18 9 50,0

Hoéherer Dienst 22 8 36,4 2 1 50,0 1 - -

A16;AT;E15U 1 - - - -

A15;E15 5 1 20,0 1 - -

Al4;E14 9 3 33,3 - -

A13;E13U, E 13 7 4 57,1 1 1 100,0 1 - -
darunter Teilzeit 3 3 100,0 - -

Gehobener Dienst 144 70 48,6 2 2 100,0 12 6 50,0
A13S;E 13 2 1 50,0 2 1 50,0
Al12;E12 21 10 47,6 3 2 66,7
All;E11 41 18 43,9 2 2 100,0 2 - -
A10; E 10 23 17 73,9 - 2 2 100,0
A9 EQ 57 24 42,1 - 3 1 33,3
darunter Teilzeit 29 24 82,8 - 3 3 100,0
Einfacher/mittlerer Dienst 178 70 39,3 - 5 3 60,0
darunter Teilzeit 15 13 86,7 - 1 1 100,0
Feuerwehrtechnischer Dienst 3624 56 15 23 1 4,3 187 - -

Hoéherer Dienst 31 1 3,2 3 - - -

A16;AT;E15U 4 0 - - -
A15; E 15 7 0 - - -
Al4;E14 9 1 11,1 - -
A13;E13U, E 13 11 - - 3 - - -

darunter Teilzeit - - -

Gehobener Dienst 402 10 2,5 20 1 5,0 73 - -
A13S;E 13 36 0 - - 1 - -
Al12;E12 77 1 1,3 12 1 8,3 8 - -
All;E11 91 1 1,1 3 0 - 14 - -
A10; E 10 122 5 4,1 4 0 - 32 - -
A9 EQ 76 3 3,9 1 0 - 18 - -

darunter Teilzeit 2 0 - - 0 - -

Einfacher / mittlerer Dienst 3191 45 1,4 - 114 - -

darunter Teilzeit 45 40 88,9 - -
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Behordenleitung *

tibrige Leitung ™3

Einstufung insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut ] in % samt | absolut | in %
Hoherer Dienst 10 - 37 5 13,5
B 5 Landesbranddirektor 1 - -
B 3 Leit. Branddirektor 1 - -
A16;AT:E150 1 - 5 - -
A15;E 15 4 - 8 -
Al4,E14 2 - 19 5 26,3
A13;E13U,E13 1 - 5 - -
darunter Teilzeit 1 - - -
Gehobener Dienst -
A13S;E 13 - 21 1 4.8
A12;E12 - 16 3 18,8

darunter Teilzeit
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XVI. Die Prasidentin des Landesarbeitsge-

richts Berlin-Brandenburg

1. Beschéaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschéaftigung

Von 228 Beschéftigten waren am  Stichtag
30.06.2016 insgesamt 162 Frauen bei den Gerichten
fur Arbeitssachen tatig. Dies macht einen Anteil von
71,1 % aus. Hiervon sind im Richterbereich 41,9 %
Frauen tétig, im gehobenen Dienst 79,4 % und im
mittleren und einfachen Dienst 71,8 %. Im Beamten-
und Angestelltenbereich sind Frauen nicht unterre-
prasentiert, lediglich im Richterbereich liegt die
Frauenquote noch unter 50 %.

Die Inanspruchnahme von Teilzeitbeschaftigung ist
weitestgehend unveréndert. Sie lag am Stichtag bei
15,8 %. Der Frauenanteil der Teilzeitbeschéftigten
macht 94,4 % aus.

Dem Wunsch der Dienstkrafte zwecks Vereinbarkeit
von Familie und Beruf die Arbeitszeit zu reduzieren,
konnte weiterhin in erheblichem Umfang Rechnung
getragen werden. Bei der Arbeitsgerichtsbarkeit sind
in den Bereichen ohne standige Anwesenheitspflicht
die Antrage auf teilweiser Ableistung der Arbeit am
héuslichen Arbeitsplatz in verschiedensten Mdglich-
keiten der Ausiibung wohlwollend gepriift und auch
weitestgehend positiv beschieden worden.

2. Stellenbesetzungen und
Befdrderungen/Hohergruppierungen

Bei Stellenbesetzungen konnten im gehobenen
Dienst 50%, im mittleren und einfachen Dienst
87,5% der Stellen mit Frauen besetzt werden. Im
Richterbereich konnten die beim LAG zu besetzen-
den Stellen im Wege der Beforderung zu 50% mit
Frauen besetzt werden.

Alle Beschaftigten sind Stelleninhaber/innen, so
dass keine Uberhangkrafte im Bereich der Arbeits-
gerichte vorhanden sind.

Der Anteil der Frauen bei den Beftrderungen lag
insgesamt bei 66,7 %.

3. Leitungsfunktionen

Im nichtrichterlichen Bereich haben die MalRnahmen
der Frauenforderung gegriffen, so dass sogar beide
Geschéftsleitungspositionen nunmehr mit Beamtin-
nen besetzt werden konnten. Im Abteilungsleiterbe-
reich liegt die Frauenquote bei ca. 66,7 %.

Keine der Stellen mit Leitungsfunktion im nicht-
richterlichen Bereich ist mit dem 2. Einstiegsamt
der Laufbahngruppe 2 (héherer Dienst) bewertet.

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung

Den Gerichten fir Arbeitssachen ist die Zustandig-
keit als Aushildungsbehorde fiir Ausbildungsberufe
nicht gegeben. Allerdings ist durch die Kooperation
mit der Prasidentin des Kammergerichts nunmehr
fur Auszubildende fiir den Beruf der/des Justizfach-
angestellten die Mdglichkeit gegeben, die Arbeitsge-
richtsbarkeit als Wahlstation anzusteuern.

Schwerpunkte in der Fortbildung sind die Veranstal-
tungen der Verwaltungsakademie, die Fortbildung
der Rechtspfleger/innen in Bad Boll und Kd&nigs
Wousterhausen sowie die der Richter/innen in Trier
und Wustrau. Trotz immer angespannterer Personal-
und Haushaltssituation wurde die Teilnahme an
Fortbildungsveranstaltungen immer erméglicht.

Weiterhin wurden zur weiteren Qualifizierung In-
house Schulungen durchgefihrt.

5. MaRnahmen zur Frauenférderung

Wie die statistischen Daten zeigen, ist es wegen des
allgemeinen hohen Frauenanteils bei den Dienstkraf-
ten in den Gerichten fur Arbeitssachen weiterhin
nicht erforderlich, eine undifferenzierte Steigerung
der Frauenquote anzustreben, da diese nunmehr in
allen nichtrichterlichen Bereichen einen Anteil von
mindestens 50 % erreicht hat.

Der Président des Landesarbeitsgerichts Berlin-
Brandenburg wird weiterhin insbesondere durch die
Mdoglichkeit der Inanspruchnahme von Fort-und
Weiterbildungsmainahmen darauf hinwirken, dass
der Frauenanteil im nichtrichterlichen Bereich stabil
bleibt.

Im richterlichen Bereich des Landesarbeitsgerichts
Berlin-Brandenburg, wo Frauen zum Teil noch un-
terreprasentiert sind, hat die Présidentin relativ ge-
ringe Moglichkeiten, da personelle Entscheidungen
in Bezug auf Einstellungen und Bef6rderungen zum
LAG einvernehmlich von der Senatsverwaltung fur
Arbeit, Integration und Frauen und dem Ministerium
der Justiz und flr Europa und Verbraucherschutz des
Landes Brandenburg getroffen werden. Diese haben
auch das Vorschlagsrecht; die Présidentin des Lan-
desarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg kann insofern
nur Beforderungen anregen. Sie wird ihre Vorschlé-
ge bzw. Anregungen jedoch weiterhin in entspre-
chender Anwendung von § 8 LGG ausiiben und
Sorge daflr tragen, dass der Gleichstellungsver-
pflichtung Rechnung getragen und in besonderem
Male auf eine Frauenforderung Rucksicht genom-
men wird (insbesondere 8§ 9,10 LGG).
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Beschaftigte Stellenbesetzungen® Beforderungen®
Einstufung ins- Frauen ins- Frauen ins- Frauen
gesamt | absolut | in % | gesamt absolut! in % | gesamt absolutl in %
Beschaftigte ingesamt? 228 162 71,1 11 8 72,7 12 -
R insgesamt 62 26 419 1 - - 6 3 50,0
R4 2 1 50,0
R3 20 9 450 1 - -
R2 4 1 -
R1 36 15 41,7 6,0 3 50,0
darunter Teilzeit 8 7 87,5
Ubrige Beschaftigte
Gehobener Dienst 34 27 79,4 1 50,0 6 5 83,3
Einf. / mittlerer Dienst 131 94 71,8 7 875
darunter Teilzeit 28 27 96,4
Leitungspositionen1
Richterlicher Dienst ns- Fr?uer_1 Gerichtsverwaltung ns- Fraue_n
gesamt | absolut | in % gesamt { absolut| in %
Insgesamt 6 3 50,0 |Insgesamt 14 10 71,4
R4 2 1 50,0 Abteilungsleitung 12 8 66,7
Aufsf. Richter/in; R 2 3 1 33,3 Geschaftsleitung A13 S 2 2 100,0
nachrichtlich:
Gerichtsprés. R 8 1 1 100,0

1 am 30.6.2016; 2 im Berichtszeitraum vom 1.7.2014 bis zum 30.6.2016
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XVII.  IT-Dienstleistungszentrum

Berlin

Vorbemerkung

Das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ Berlin)
- ehemals Landesbetrieb fiir Informationstechnik
(LIT) - ist zum 01. Januar 2005 eine rechtsfahige
Anstalt des 6ffentlichen Rechts geworden.

Aus diesem Grund ist ein neuer Frauenforderplan
(FFP) erarbeitet worden, der die derzeitige Personal-
situation abbildet und neue Ziele absteckt. Der Frau-
enforderplan (FFP) liegt der Senatsverwaltung fir
Avrbeit, Integration und Frauen vor. Dieser wird —
auf der Grundlage der aktuellen Beschéftigtenstruk-
turdaten — derzeit fortgeschrieben. Die Fortschrei-
bung des FFP erhdlt die Senatsverwaltung fur Ar-
beit, Integration und Frauen nach erfolgter Finali-
sierung.

1. Beschaftigtenstruktur und Teilzeitbeschafti-
gung

Die Gesamtbeschaftigtenzahl im ITDZ Berlin ist
gegeniliber dem letzten Berichtszeitraum zum Stich-
tag 30.06.2016 um 79 und damit um 13,44 % gestie-
gen.

Hierbei hat sich der prozentuale Frauenanteil an der
Gesamtbeschéftigtenzahl des 1TDZ Berlin von
40,9 % auf 42,5 % um 1,6 % erhéht. Der Anteil der
Frauen im hdheren Dienst ist insgesamt von 29,1 %
auf 33,0 % um 3,9 % gestiegen. Inshesondere in der
Laufbahn- bzw. Entgeltgruppe A 16 /AT st ein
Zuwachs um 8,3 % und in der Laufbahn- bzw. Ent-
geltgruppe A 13 ein Zuwachs um 15,9 % festzustel-
len, wéhrend er in der Laufbahn- bzw. Entgeltgruppe
A 15/ E 15 proportional um 13,3 % zurlickgegangen
ist. Hieraus resultiert eine Forderquote im hdheren
Dienst unveréndert von 3 %.

Der prozentuale Frauenanteil im gehobenen Dienst
liegt bei 33,7 %, mit einem Zuwachs von insges. 0,4
%. Wahrend der Frauenanteil in der Laufbahngruppe
A 11/E 11 um 3,1 % und in der Laufbahngruppe A
9/ E 9 um 3,7 % gestiegen ist, ist ein Rickgang in
den anderen Laufbahn-/Entgeltgruppen A 13 S/E 13,
A 12/ E 12 und A 10/ E 10 zu verzeichnen. Die
Forderquote im gehobenen Dienst betragt unver-
andert 4% .

Der Frauenanteil im einfachen/mittleren Dienst
liegt im ITDZ Berlin bei 81,1 % (gegentber 75,2 %
im letzten Berichtszeitraum) und ist damit um 5,9%
hoher ist als im letzten Berichtszeitraum.

Festzustellen ist, dass - bei einem Anstieg der Ge-
samtfrauenquote um 1,6 % - in allen Laufbahngrup-
pen der Frauenanteil gestiegen ist: Im hoheren
Dienst um 3,9 % , im gehobenen Dienst um 0, 4 %
und im mittleren/einfachen Dienst um 5,9 % . Her-
vorzuheben ist hierbei, dass in der Laufbahn-
/Entgeltgruppe A 16/ AT ein Anstieg des Frauenan-
teils um 8,3 % und in der Laufbahn-/Entgeltgruppe
A 13 Sum 15, 9 % zu verzeichnen ist.

Analog zur sowohl bundes- als auch landesweiten
Entwicklung sind auch im ITDZ Berlin noch Frau-
enforderungspotenziale vorhanden, denn: auch im
ITDZ Berlin ist festzustellen, dass der Frauenanteil
mit steigender Vergutung sinkt (Weibliche Beschaf-
tigte im 1TDZ Berlin absolut; im einf./mittleren
Dienst: 103 (gegentber 85 im zurlickliegenden Zeit-
raum) / im gehobenen Dienst: 110 (gegentber 97 im
zurlckliegenden Zeitraum) /im hoéheren Dienst: 32
(gegeniber 25 im zuriickliegenden Zeitraum).

Durch Neubesetzungen von frei werdenden bzw.
neuen Stellen mit Frauen kénnen die entspr. Forder-
quoten teilweise erfullt werden, wenn zum einen der
Arbeitsmarkt in dem hier zugrundeliegenden Markt-
segment der IT- Berufe fur Frauen nicht an Attrakti-
vitdt verliert und zum anderen, wenn die MaRnah-
men des Frauenforderplans hinsichtlich Weiterent-
wicklung und Foérderung der weiblichen Beschaftig-
ten, aber auch hinsichtlich der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf umgesetzt werden. Vor diesem
Hintergrund ist es nur folgerichtig, dass das ITDZ
Berlin als einer der wenigen IT Dienstleister in der
Bundesrepublik seit 17.05.2010 im Rahmen des
Audit berufundfamilie zertifiziert ist und damit —
neben kontinuierlicher Personalentwicklung - einen
weiteren nachhaltigen Beitrag zur Forderung der
Mitarbeitenden implementiert hat. Das ITDZ Berlin
baut dieses Potenzial im Kontext der ab 2016 fort-
gesetzten Reauditierung weiter aus. Des weiteren
beteiligt sich das ITDZ Berlin zielgerichtet an ein-
schlagigen Programmen und MalRhahmen des Lan-
des Berlin, z.B. Programm EnterTechnik (freiwilli-
ges technisches Jahr fur junge Frauen), um weibli-
che Beschaftigte aus sog. MINT-Fachern fir das
Unternehmen zu gewinnen.

Zum Stichtag 30.06.2016 waren 122 Mitarbeitende
im ITDZ Berlin teilzeitbeschaftigt, gegenuber 85 im
zuriickliegenden Zeitraum (94 Frauen / 28 Mén-
ner). Die Teilzeitquote liegt bei 20,75 % der Be-
schéftigten gegenutiber 17,3 % des letzten Berichts-
zeitraums und ist damit um 3,45 % leicht gestiegen.
Die Frauenguote (Teilzeit) betrdgt gegenlber der
Frauengesamtquote 37, 6 % gegenuber 34,29 % des
letzten Berichtszeitraums.

Die dazu im Berichtszeitraum eingereichten Antrage

wurden alle befurwortet und bewilligt. Ebenso wur-
de den Winschen zur Anderung der Verteilung bei
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der wochentlichen Arbeitszeit individuell entspro-
chen.

Im einfachen/mittleren Dienst sind insges. 53 Mitar-
beitende, davon 49 Frauen, im gehobenen Dienst 59
Mitarbeitende, davon 38 Frauen und im hdheren
Dienst 10 Mitarbeitende, davon 7 Frauen teilzeitbe-
schaftigt.

Die Tendenz der Teilzeitbeschéaftigung im ITDZ
Berlin ist gegeniiber dem letzten Berichtszeitraum
leicht ansteigend.

2. Stellenbesetzungen und Beférderungen /
Hohergruppierungen

Die im Berichtszeitraum zu verzeichnenden Héher-
gruppierungen bzw. Beforderungen der weiblichen
Beschéftigten stellen sich wie folgt dar:

e im hoheren Dienst: 31,6 % (gegentber 20,0 %
im Berichtszeitraum 2014)

e im gehobenen Dienst: 32,1(gegeniber 43,3 % im
Berichtszeitraum 2014)

e im mittleren/einfachen Dienst: 33,3 % (gegen-
uber 75,8 % im Berichtszeitraum 2014).

Hier ist besonders festzustellen, dass die Beforde-
rungen/Hoéhergruppierungen der weiblichen Be-
schaftigten gegeniiber dem letzten Berichtszeitraum
im hoheren Dienst um 11,6 % gestiegen sind, wah-
rend sie im gehobenen Dienst um 11,2 % und im
mittleren/einfachen Dienst um 42,5 % gesunken
sind. Hier werden die durch Professionalisierung
und Job Enrichment Aufgaben-Biindelung kontinu-
ierlich gestiegenen Anforderungen deutlich, die zu
weiterentwickelten Profilen /Rollen und damit ein-
hergehenden Stellenbesetzungen und Beférderungen
gefuhrt haben. Im Kontext der operativen Umset-
zung des Strategieprogramms 1TDZ 2020, das als
Leitprojekt der Unternehmensentwicklung die Wei-
terentwicklung im ,,Dreiklang® von Strategie, Struk-
tur und Kultur gewéhrleistet, gilt es die Frauenfor-
derung Uber Zielvereinbarungen zu steuern und
durch Fortsetzung der anforderungsgerechten Perso-
nalentwicklung die unverdnderte Unterreprésentanz
im hoheren sowie gehobenen Dienst abzubauen.

In den Ausschreibungstexten des ITDZ Berlin wird
darauf hingewiesen, dass zur Erhéhung des Frauen-
anteils die Bewerbungen von Frauen besonders
erwinscht sind. Da jedoch die auszuschreibenden
Arbeitsgebiete Uberwiegend technisch bzw. IT-
spezifisch sind, gehen im Verhaltnis zur Gesamtbe-
werbersituation weniger Bewerbungen von Frauen
ein, bei einem ohnehin insgesamt leicht riicklaufigen
Bewerbermarktpotenzial. Seit dem 17.05.2010 er-
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folgt in den Stellenausschreibungen des ITDZ Berlin
zusétzlich auch der Hinweis zur erfolgten Zertifizie-
rung des ITDZ Berlin zum familienfreundlichen
Unternehmen, woraus zusétzliche Potenziale bei der
Bindung bzw. Gewinnung neuer Mitarbeitender zu
erwarten sind.

Frauen in den Geschaftsbereichen des ITDZ Berlin
werden auch kiinftig gezielt auf Stellenausschrei-
bungen hingewiesen. Im Rahmen der operativen
Umsetzung des Strategieprogramms 1TDZ 2020
werden u.a. durch die Management by Objectives
(MbO) Unternehmenssteuerungsmethode zielgerich-
tet Frauenférderungsaspekte ber Zielvereinbarun-
gen mit den jeweils Personalverantwortlichen abge-
schlossen, gezielte MaBnahmen im Rahmen des
neuen Frauenforderplans implementiert sowie inno-
vative Wege im Kontext des Personalrecruiting
erschlossen, indem die hier zugrundeliegenden Ver-
antwortungsbereiche der Personal- und Organisati-
onsentwicklung im Bereich der Unternehmenssteue-
rung integriert wurden.

3. Leitungsfunktionen

Im ITDZ Berlin ist die Vorstandsposition durch eine
Frau besetzt. Im héheren Dienst sind im Bereich der
obersten Fuhrungsebene 2 von 7 Positionen mit
einer Frau besetzt, dies entspricht einem Frauenan-
teil von 28,6 % (gegenuber 16,7 % im zurtickliegen-
den Berichtszeitraum) , zugleich ist hier der Frauen-
anteil in der Laufbahn-/ Entgeltgruppe A 16/AT
auf 50 % (gegenlber 25 %im zuriickliegenden Be-
richtszeitraum) und in der Laufbahn-/ Entgeltgruppe
A 14/E 14 auf 50 % (gegeniber 25 % im zurlcklie-
genden Berichtszeitraum) gestiegen.

Im Bereich der Referats- und sonstigen Leitungspo-
sitionen (Fachbereichsleitungen = Fuhrungsebene 2)
ist der Gesamt-Frauenanteil im hoheren Dienst um
18,8 %, in den Besoldungs-/Entgeltgruppen A 15/E
15um 2,2 %, in A 14/E14 um 30 % und in A 13/ E
13 um 10 % gegeniliber dem zuriickliegenden Zeit-
raum gestiegen. Der Frauenanteil in diesen Lei-
tungsfunktionen betragt im ITDZ Berlin im aktuel-
len Berichtszeitraum im hoheren Dienst 42,3 %
(gegeniber 23,5 % im zuriickliegenden Berichtszeit-
raum), 14,3 % und im gehobenen Dienst 33,3 %
(gegeniber 18,2 % im zuriickliegenden Berichtszeit-
raum). Der insgesamt realisierte Anstieg der Frauen
in Leitungspositionen geht — neben aktiver Frauen-
forderung - auch auf die im Rahmen des Strategie-
programms ITDZ 2020 erschlossenen Potentiale des
gewahlten Ansatzes der flachendeckenden Disposi-
tion/ Neubesetzung von Fiihrungspositionen zurick.

Die — trotz dieser positiven Entwicklung - vorhande-
nen Entwicklungspotenziale gilt es im Rahmen lau-
fender Verdnderungen weiter auszuschdpfen und



durch kontinuierliche Entwicklungsmalihahmen zu
erschlieRen.

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung

Das ITDZ Berlin betreut als eigener Ausbildungsbe-
trieb fir die Berufe "Fachinformatiker/in Systemin-
tegration™ und "IT Systemkaufleute” insgesamt 38
Auszubildende (gegeniiber 19 im zuriickliegenden
Berichtszeitraum), davon 33 mannliche und 5 weib-
liche  Auszubildende), was einer  Frauen-
Auszubildendenquote von 13,2 (gegenuber 5,3 %
im zuriickliegenden Berichtszeitraum) entspricht.

Das ITDZ Berlin bildet aktuell Fachinformatiker/in
fir Systemintegration und bereits seit 2014 zusétz-
lich Wirtschaftsinformatiker/innen (ber das duale
Studium aus.

Durch regelméBige aktive Teilnahme des ITDZ
Berlin an einschlagigen Messen z.B. Stutzubi, Tage
der Berufsaushildung, Vocatium Il, Tage der offe-
nen Tir an der HWR und am Oberstufenzentrum
sowie am jéhrlichen Girls Day erhalten Jugendliche,
auch in Verbindung mit stetigen Schiilerinnenprakti-
ka und dem jéhrlich stattfindenden Family-Kids-
Day, kontinuierlich einen Einblick in den Alltag
eines IT Dienstleisters. Nach Abschluss der Ausbil-
dung konnten — wie in der Vergangenheit - auch im
vorliegenden Berichtszeitraum diese Auszubilden-
den als Angestellte in unterschiedlichen Geschéfts-
bereichen des Unternehmens Gbernommen werden.
Auch kiinftig wird die Ubernahme der weiteren
Auszubildenden angestrebt.

Das ITDZ Berlin hat die Auszeichnung als einer von
Berlins besten Ausbildungsbetrieben in 2014 und
aktuell in 2016 erneut erhalten.

Die Fihrungskréfte und Gremienvertreter/innen des
ITDZ Berlin tragen dazu bei, den weiblichen Be-
schéftigten den Zugang zu Aus- und Fortbildungs-
veranstaltungen gleichermaBen wie den mannlichen
Beschéftigten zu erméglichen und auf deren Bedrf-
nisse auszurichten.

Hierbei kann — (ber die Angebote der Verwaltungs-
akademie und des VM sowie einschlagige Fortbil-
dungsanbieter hinaus — ein breites Repertoire an
Inhouseseminaren zur Weiterentwicklung fachlicher
und ausserfachlicher Kompetenzen seitens der Mit-
arbeitenden genutzt werden, was — (iber das anforde-
rungsgerecht malgeschneiderte Seminardesign hin-
aus — auch der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
insoweit Rechnung tragt, als die Seminare direkt im
ITDZ Berlin — unter Berticksichtigung der individu-
ellen Bedarfe von Teilzeitbeschéftigten - stattfinden.
Dies tragt auch und insbes. der individuellen Perso-
nalentwicklung der weiblichen  Mitarbeitenden
Rechnung.

Im Rahmen der Inhouse-Seminarangebote wurden
auch im aktuellen Berichtszeitraum mit der Reihe
»Karrierestrategien fiir Frauen* spezielle Fortbil-
dungen fir weibliche Beschéftigte durchgefiihrt. Des
weiteren ist das Frauennetzwerk ,,Frauen im ITDZ
Berlin — FIT* implementiert, das — (ber den diffe-
renzierten fachlichen Wissenstransfer hinaus — die
bereichsiibergreifende Vernetzung und Kommunika-
tion unter Einbeziehung von Fachexpertinnen und
unseren Kunden gewdéhrleistet.

5. Malinahmen zur Frauenférderung

Das ITDZ Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, aktive
Frauenforderung zu betreiben, die Berufs- und Auf-
stiegschancen von Frauen weiter zu verbessern, die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, auch und
insbes. im Rahmen der Fortsetzung des Reauditie-
rungsprozesses Audit berufundfamilie weiterzuent-
wickeln, indem z.B. die Handlungsfelder ,,Fiihrung*
und ,,Personalentwicklung®, aber auch das verein-
barte ,,Familienbild“ einen besonderen Stellenwert
haben um damit den Frauenanteil zu erhéhen sowie
die Unterreprésentanzen abzubauen.

Hierzu tragt das in der kontinuierlichen Umsetzung
befindliche Strategieprogramm ITDZ 2020 in be-
sonderem Male Rechnung als — auf der Grundlage
des weiterentwickelten Unternehmensleitbildes und
des daraus abgeleiteten Fuhrungsleitbildes — die
Besetzung der Fihrungs- und Fachebenen erfolgt
sind und weiterhin erfolgen. Der Frauenférderplan
des ITDZ Berlin, der in 2016/2017 neu erstellt wird,
leistet einen weiteren, wesentlichen Beitrag, um
Frauen bei der Berufsentwicklung zielgerichtet
weiterzuentwickeln und zu férdern sowie auf die
Ubernahme neuer Aufgaben anzusprechen, was im
Rahmen der operativen Umsetzung des Strategie-
programm 2020 bereits praktiziert wurde und wird.

Das ITDZ Berlin bietet — tber die o0.a. Instrumente
hinaus - u.a. auch die Durchflihrung von Potenzial-
analysen als weiteres Personalentwicklungsinstru-
ment den Beschaftigten an. Auf diese Weise wird
systematische Personalentwicklung und Frauenfor-
derung gleichermalien realisiert.

Beide Aufgaben obliegen der Verantwortung der
Fuhrungskréfte. Die Fuhrungskrafte des ITDZ Ber-
lin verpflichten sich in besonderem Male, diesen
Aufgaben Rechnung zu tragen. Sie werden im Rah-
men von Zielvereinbarungen und Beurteilungen
daran gemessen.

Die strategische Organisations- und Personalent-
wicklung ist im Bereich der Unternehmenssteuerung
angesiedelt, um die Kompetenzen der Mitarbeiten-
den - unter Beriicksichtigung der Unternehmensstra-
tegie und — entwicklung - auszurichten und systema-
tisch weiterzuentwickeln. Auf diese Weise werden -
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in Verbindung mit der Ziel- und Strategieentwick-
lung sowie dem Aushau effektiver Strukturen und
Prozesse — ITDZ Unternehmensziele erreicht und
Wertschdépfung realisiert.

Dies belegt den Erfolg der implementierten systema-
tischen Entwicklungs- und FérdermalRnahmen, die in

anforderungsgerechter nachhaltiger Mitarbeitenden-
qualifizierung ihren Niederschlag fanden bzw. kon-
tinuierlich finden, um damit sowohl die Bindung als
auch die Gewinnung neuer Mitarbeitender nachhal-
tig zu sichern.

Laufbahngruppe / _ Beschaftigte® _ Stellenbesetzung’ I:“?ef('jrderungIH('jhergrupp.2

Einstufung insge- Frauerl insge- Frauer] insge- Frauerl

samt | absolut i in % samt | absolut l in % samt | absolut } in %

Insgesamt 588 250 42,5 129 65 50,4 78 25 32,1

darunter Teilzeit 122 94 77,0 -

Hoherer Dienst 97 32 33,0 17 8 47,1 19 6 31,6
B3 1 - - - -
A16;AT;E150 3 1 33,3 - -

A15,E15 13 3 23,1 2 1 50,0 4

Al4;E 14 48 18 37,5 12 4 33,3 7 3 43,0

A13;E130,E13 32 10 31,3 3 3 100,0 8 3 38,0
darunter Teilzeit 10 7 70,0 - - - - - -

Gehobener Dienst 326 110 33,7 36 15 417 53 17 321

darunter Teilzeit 59 38 64,4 5 3 60,0 -

Einf. / mittlerer Dienst 127 103 81,1 43 36 83,7 6 2 33,3

darunter Teilzeit 53 49 92,5 15 13 87,0 -

Laufbahngruppe / _ Abteilungsleitung _ Referatsleitung*

Einstufung insge- Frauen insge- Frauen

samt | absolut 1 in % samt | absolut | in %

Hoherer Dienst 7 2 286 27 11 40,7

B3 1 - - - - -
A16;AT;E150 2 1 50,0 - - -
A15,E15 2 - - 9 2 22,2
Al4;E 14 2 1 50,0 12 6 50,0
A13;E130,E13 - - 5 3 60,0

darunter Teilzeit - - 1 - -

1 am 30.06.2016; 2 Berichtszeitraum: 1.7.2014 bis 30.6.2016
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XVIII.

Investitionsbank Berlin

1. Beschéaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschéaftigung

Beschaftigtenstruktur

Zum Stichtag 30.06.2016 sind bei der Investitions-
bank Berlin 590 Beschéftigte téatig, davon 350 weib-
lich. Der Anteil der Frauen liegt damit bei 59,3 Pro-
zent und hat sich im Vergleich zum Vorbericht (59
%) um 0,3 Prozentpunkte erhdht.

Im gehobenen Vergiitungsbereich ist die Anzahl der
Beschéftigten im Vergleich zum Vorbericht um 8
Beschéftigte auf 267 Beschéftigte zuriickgegangen.
Hier ist der Frauenanteil prozentual nahezu konstant
geblieben (Verédnderung um minus 0,1 Prozentpunk-
te auf 72,3 %). Die Anzahl der Frauen ist um sechs
auf 193 Frauen zuriickgegangen. Dies ist auf den
Wechsel von Beschaftigten vom gehobenen in den
héheren Vergutungsbereich sowie auf Austritte
zurickzufuhren.

Zum hoheren Vergltungsbereich z&hlen insgesamt
248 der 590 Beschaftigten. Dies entspricht einem
Anteil von 42 %, der in den letzten zwei Jahren um
1,2 Prozentpunkte gesunken ist.

Von den 248 Beschéftigten im hoheren Vergi-
tungsbereich sind 115 Frauen. lhr Anteil in Hohe
von 44,9 % ist gegenuber dem Vorbericht um 1,5
Prozentpunkte gestiegen.

Teilzeitbeschaftigung

Zum Stichtag 30.06.2016 sind 186 der Beschéftigten
teilzeitbeschéaftigt. Die Teilzeitquote liegt bei 31,5 %
und ist gegentiber dem Vorbericht um 2,5 Prozent-
punkte gestiegen.

44,6 % aller Frauen und 12,5 % aller Ménner sind
teilzeitbeschaftigt. Im Vergleich zum Vorbericht
sind der Anteil der teilzeitbeschéftigten Frauen an
allen Frauen um 2,9 Prozentpunkte und der Anteil
der teilzeitbeschaftigten Ménner an allen Mé&nnern
um 1,8 Prozentpunkte gestiegen.

2. Stellenbesetzungen und
Beforderungen/Hohergruppierungen

Stellenbesetzungen:

Die ausdriicklichen Hinweise bei Stellenauschrei-
bungen, dass Bewerbungen von Frauen erwiinscht
sind und eine Teilzeittatigkeit mdglich ist sowie eine
gezielte Ansprache von Frauen zeigten Erfolge. Der
Anteil von mit Frauen neubesetzten Stellen hat sich

im Vergleich zum Vorbericht von 52,3 % auf 68,7 %
erhoht.

Im gehobenen Vergitungsbereich wurden von 46 zu
besetzenden Stellen 33 mit Frauen besetzt, dies
entspricht einem Anteil von 71,7 % und einer Stei-
gerung von 15,6 Prozentpunkten im Vergleich zum
Vorbericht.

Der Anteil von Frauen an den Stellenbesetzungen im
héheren Vergutungsbereich ist deutlich angestiegen.
Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurden im héhe-
ren Vergultungsbereich insgesamt 34 Stellen besetzt,
davon 21 mit Frauen. Das entspricht 61,8 % und
einer Steigerung um 30,5 Prozentpunkte im Ver-
gleich zum Vorbericht.

Hohergruppierungen

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurden im Be-
reich der gehobenen Vergutung 49 Hdohergruppie-
rungen vorgenommen. Hier lag der Frauenanteil mit
32 Frauen bei 65,3 %. Der Frauenanteil ist um 4,5
Prozentpunkte im Vergleich zum Vorbericht gesun-
ken.

Im hoheren Vergutungsbereich wurden 25 Hoher-
gruppierungen vorgenommen. Der Frauenanteil
entspricht mit 11 Hohergruppierungen einem Anteil
von 44,0 %. Dieser Anteil ist im Vergleich zum
Vorbericht um 6 Prozentpunkte gesunken.

3. Leitungsfunktionen

Gesamtbetrachtung:

Zum Stichtag 30.06.2016 sind bei der Investitions-
bank Berlin 53 Fihrungskréfte beschaftigt; darunter
21 Frauen. Der Anteil der weiblichen Fihrungskraf-
te liegt damit bei 39,6 % und ist im Vergleich zum
Vorbericht um 5,0 Prozentpunkte gestiegen.

Unternehmensbereichsleitung:
Die Unternehmensbereichsleitungen sind unverén-
dert mit zwei Ménnern besetzt.

Bereichs- und Stabsleitungen:

In der ersten Fihrungsebene sind per 30.06.2016
von insgesamt 18 Positionen funf mit einer Frau
besetzt. Das entspricht einem Anteil von 27,8 % und
einer Steigerung um 9 Prozentpunkte im Vergleich
zum Vorbericht.

Abteilungsleitungen:

Zum Stichtag 30.06.2016 sind von insgesamt 33
Abteilungsleitungspositionen 16 mit einer Frau
besetzt. Das entspricht einem Frauenanteil von

48,5 % und einer Steigerung um 4,4 Prozentpunkte.

Zum Stichtag 30.06.2016 sind funf Abteilungslei-

tungen, davon drei Frauen und zwei Manner, in
Teilzeit beschaftigt.
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Das Job-Sharing auf der Abteilungsleitungsebene
hat sich fur die IBB weiterhin bewéhrt. Dieses fle-
xible und direkt auf die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ausgerichtete Leitungsmodell wird aktuell
in zwei Abteilungen erfolgreich umgesetzt.

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
Ausbildung

Zum Stichtag 30.06.2016 sind bei der Investitions-
bank Berlin sieben Auszubildende in der Ausbildung
"Bankkaufrau / Bankkaufmann", darunter vier Frau-
en, beschaftigt.

An der Hochschule fiir Wirtschaft und Recht — Dua-
ler Studiengang - sind am 30.06.2016 insgesamt 21
Dual-Studierende immatrikuliert, die einen Ausbil-
dungsvertrag mit der Investitionsbank Berlin haben;
der Anteil der 12 Frauen entspricht 57,1 %.

Bei der Auswahl unserer Dual-Studierenden und
Auszubildenden achten wir auf ein ausgewogenes
Verhéltnis zwischen Frauen und Mannern. Aufgrund
von Absagen seitens der Bewerber/innen, gerade
zum Ende des Auswahlprozesses, kann dieses Ver-
haltnis aber nicht immer zielgenau gesteuert werden.
Dies auch mit Blick auf die vorliegenden Bewer-
bungen.

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurden 12 Dual-
Studierende (je sechs Frauen und Ménner) und sechs
Auszubildende (eine Frau und funf Manner) in ein
befristetes  Arbeitsverhéltnis sowie ein Dual-
Studierender wegen herausragender Leistungen in
ein unbefristetes Arbeitsverhaltnis tbernommen. Der
Frauenanteil liegt hier bei 36,8 %.

Fort- und Weiterbildung

Die Qualifizierungsmalinahmen werden auf der
Grundlage von betrieblichen Erfordernissen sowie
nach individuellem Bedarf der Beschaftigten durch-
gefihrt.

So wurden Seminare zur Férderung der Fachkompe-
tenz, personlichen und sozialen Kompetenz, Metho-
denkompetenz und Fuhrungs- und Management-
kompetenz durchgefhrt.

Im Berichtszeitraum nahmen mehr Frauen als Man-
ner an den angebotenen QualifizierungsmaRnahmen
teil. Rund 60 % der Beschaftigten, die an Seminaren
teilnahmen, waren Frauen.

Neben der berufsbezogenen Aus- und Fortbildung
fir den Arbeitsplatz wurden im Berichtszeitraum
spezifische Programme fir die Kompetenzentwick-
lung ausgewahlter Zielgruppen implementiert. Hier-
unter zdhlen das Programm zur Fihrungskréfteent-
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wicklung, das Mentoringprogramm fur Frauen sowie
die externe Expert(inn)enqualifizierung.

Der Besuch von frauenspezifischen Bildungsmal-
nahmen wird von der Investitionsbank Berlin wei-
terhin unterstitzt.

5.  MafRnahmen zur Frauenférderung

Folgende Malnahmen zur Férderung der Chancen-
gleichheit von Frauen und Mannern wurden im Be-
richtszeitraum weiterhin angeboten bzw. in An-
spruch genommen:

a) zweiter Durchlauf des Mentoringprogramms

b) Anwendung personalwirtschaftlicher und recht-
licher Instrumente zur Verbesserung und Férde-
rung der beruflichen Situation von Frauen, z.B.:

o Flexible Arbeitszeitregelung, die auch auf Lei-
tungsebene mit Doppelleitungen maoglich ist.

o Modglichkeit der individuellen Reduzierung der
Arbeitszeit, dabei ist die zeitliche Befristung der
Teilzeitbeschaftigung méglich

e Beschaftigung wahrend der Elternzeit

e Inanspruchnahme der tariflichen Familienphase
nach der Elternzeit

e Bei Fuhrungskraften Verankerung der Frauen-
forderung im Beurteilungs- und Zielvereinba-
rungsgespréach

o Durchflihrung regelmaRiger Beurteilungen

e Inanspruchnahme von Malnahmen aus dem
betrieblichen Gesundheitsmanagement.

o Frauenspezifische Inhouse-Seminare zur Person-
lichkeitsentwicklung

e FEinrichtung eines Eltern-Kind-Zimmers zur
Unterstiitzung der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie

e Ernennung einer betrieblichen Pflege-Lotsin zur
Untersiitzug der Vereinbarkeit von Beruf und
Pflege.

e Start der Pilotphase fur ein Arbeiten im Home-
Office im Sommer 2016.

Der 2. Frauenforderplan fir die Jahre 2012 — 2017
wurde im Berichtszeitraum Uberprift und ein weite-
rer Zwischenbericht erstellt. Die an der Erstellung
des Frauenforderplans beteiligten Personen, unter
anderem die Frauenvertreterin und der Personalrats-
vorsitzende, haben die Umsetzung und Erfahrungen
der qualitativen MalRnahmen vertrauensvoll gewiir-
digt bzw. ausgetauscht.



Beschaftigte

Stellenbesetzung’

Beforderung/Hahergrupp.

Einstufung insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut } in % samt absolut ! in % samt absolut f in %
Insgesamt 590 350 59,3 83 57 68,7 94 54 57,4
Hohere Vergutung* 248 115 46,4 34 21 61,8 25 11 44,0
AuBertariflich 159 59 37,1 34 21 61,8 25 11 44,0
TG9(c) 9 4 44,4 - -
TG 9 (b) 30 15 50,0 - -
TG 9 (a) 50 37 74,0 -
darunter Teilzeit 60 49 81,7 4 3 75,0 4 4 100,0
Gehobene Vergiitung** 267 193 72,3 46 33 71,7 49 32 65,3
TG9 161 112 69,6 18 12 66,7 20 15 75,0
TG8 55 38 69,1 20 15 75,0 13 8 61,5
TG7 51 43 84,3 8 6 75,0 16 9 56,3
darunter Teilzeit 101 91 90,1 5 4 80,0 13 12 92,3
Einf/mittl Verglitung *** 75 42 56,0 3 3 100,0 20 11 55,0
TG6-TG1 75 42 56,0 3 3 100,0 20 11 55,0
darunter Teilzeit 25 16 64,0 2 2 100,0 2 1 50,0
Leitungsfunktionen * Auszubildende
Eunktion insge- Frauen Berufs- | insge- Frauen
samt | absolut i in% jahr samt | absolut | in%
Hohere Vergutung* 53 21 39,6 1-2 23 12 52,2
neu:
Generalbevollméchtigte 2 - - 3-4 5 4 80,0
Bereichs-/Stabsleitung 18 5 27,8 5-6 -
Abteilungsleitung 33 16 48,5
darunter Teilzeit 6 4 66,7

* LG 2 ab 2. Einstiegsamt; **LG 2 ab 1. Einstiegsamt; *** LG 1
1am 30.6.2016; im Berichtszeitraum vom 1.7.2014 bis zum 30.6.2016
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XIX. Berliner Verkehrsbetriebe

1. Beschaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschaftigung

19,9% Frauen sind mit Stand 30.06.2016 bei der
BVG AOR beschéftigt. Der Frauenanteil hat
sich im Vergleich zum 30.06.2014 (18,0%) um
1,9%p erhoht. Die Erhéhung des Personalbe-
standes von 570 Beschéftigten verteilt sich auf
323 Frauen und 247 Méanner.

Der Anteil der Teilzeitbeschaftigten betrégt ins-
gesamt zum Stichtag 15,9% (14,3% mit Stand
30.6.2014). Der Frauenanteil bei den Teilzeitbe-
schéaftigten ist um 0,4%p leicht gesunken von
34,1% auf 33,7% p.

2. Stellenbesetzungen und
Beforderungen/Hohergruppierungen

1.377 Beschéftigte wurden im Berichtszeitraum
eingestellt, davon 461 Frauen (33,5%). Im Ver-
gleich  zum  vorherigen  Berichtszeitraum
(27,3%) ist das eine Steigerung von 6,2%p. Der
Schwerpunkt aller Neueinstellungen liegt in der
Ausbildung Fahrdienst mit 431 Beschaftigten,
davon 223 Frauen und in der Kategorie Fahrer
mit 411 Beschaftigten, davon 39 Frauen.

Mit einem Anteil von 35,5% (377 Frauen) wur-
den Frauen im Berichtszeitraum bei der Befor-
derung beriicksichtigt.

3. Leitungsfunktionen

428 Beschaftigte (Stand 30.06.2016) sind mit
einer Leitungsfunktion betraut. Der Frauenanteil
betragt 17,3% (74 Frauen). Zum vorherigen Be-
richtszeitpunkt (30.06.2014)waren 427 Beschéf-
tigte mit einer Leitungsfunktion betraut, davon
73 Frauen, was einer Frauenquote von 17,1%
entspricht.

4. Ausbhildung, Fort- und Weiterbildung

42,0% Frauen absolvierten zum Stichtag eine kauf-
mannische Berufsausbildung. Die Quote sank zur
vorherigen Berichterstattung um 1,4%p. In der ge-
werblichen Berufsausbildung hat sich die Frauen-
quote von 16,0% auf 17,5% um 1,5%p erhoht.

Anzahl der Ausbildungsplatze zum Stichtag:

143 kaufmannisch; 228 gewerblich

5.402-mal wurden Beschéftigte im Berichtszeitraum
BVG-intern fortgebildet. 1.703-mal waren davon
Frauen beteiligt, was einem Anteil auf alle internen

Fortbildungen von 31,5% entspricht. Als besondere
MafRnahme zum beruflichen Fortkommen wurden im
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Berichtszeitraum spezielle Frauen-Seminare angebo-
ten: “Powern statt piepsen®, ,,Profil zeigen im Job —
Mit Stil zum Ziel, ,,Den Spagat zwischen Beruf und
Alltag managen — Weibliche Erfolgs- und Motivati-
onsstrategien und ,,Professionelle Gespréchsfiih-

113

rung*®.
5. Malnahmen zur Frauenférderung

Als herauszuhebende MafRnahme zur Frauenforde-
rung ist der Frauenforderplan der BVG AOR zu
nennen, der am 1. Dezember 2003 erstmalig mit
einer Laufzeit von sechs Jahren in Kraft getreten ist.
Eine dritte Uberarbeitung des Frauenférderplans hat
2015 stattgefunden und ist ab dem 1. August 2016
gultig. Der Frauenforderplan beinhaltet MalRnahmen
zur Gleichstellung von Frauen und Mannern, Me-
thoden und Instrumente zur Erhéhung der Chancen-
gleichheit, Forderung der Weiterbildung von weibli-
chen Beschaftigten sowie MaRnahmen zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Uber den aktuellen
Entwicklungsstand des Frauenforderplans wird be-
triebsintern in einem halbjahrlichen Reporting be-
richtet.

Fur die BVG A6R waren mit Stand 30.06.2016 eine
Gesamtfrauenvertreterin und neun Frauenvertrete-
rinnen in den Dienststellen tatig.

2015 beteiligte sich die BVG am ,,TIO Qualifizie-
rungsprojekt® vom Treff- und Informationsort fur
Migrantinnen (T10) e.V. und unterstitzte elf weibli-
che Migrantinnen bei ihrer Berufsorientierung.

In Zusammenarbeit mit Life e.V. wurde flr eine
Girls‘Day Akademie im Februar 2015 eine Veran-
staltung fur Schilerinnen zur Berufsorientierung
organisiert und durchgefuhrt.

Am 16. Girls‘Day im April 2016 nahm die BVG
bereits zum flinfzehnten Mal teil und hat neun Ver-
anstaltungen mit 75 Teilnehmerinnen durchgefiihrt.
Die Teilnehmerinnen konnten sich ausfuhrlich tber
die Ausbildungsmdglichkeiten und das bei der BVG
AOR vorhandene Know-how informieren.

Zur Erhohung des Anteils von weiblichen Beschaf-
tigten wurde der Arbeitgeberauftritt Uberarbeitet.
Wichtige Zielgruppen in der Ansprache sind dabei
Frauen und potentielle weibliche Auszubildende,
insbesondere fir gewerblich-technische Berufe.
Dariber hinaus wird bei der Gestaltung von Stellen-
anzeigen, Online- und Printmedien auf eine gender-
gerechte Ansprache, z. B. in der Bildsprache, geach-
tet und diese weiterentwickelt.



Durch die konkreten Projekte ,,Frauen ans Steuer® in
Kooperation mit der Agentur fir Arbeit und das
Projekt ,Frauen mit Drive® wird zusitzlich der
Frauenanteil in der BVG in den Fahrdienstbereichen
erhoht.

Zudem ist die BVG Partner des nationalen Pakts fiir
Frauen in MINT-Berufen ,, Komm, mach MINT*,
deren Ziel es ist, Madchen und Frauen fir MINT-
Studiengénge und -Berufe zu begeistern.

Auf Hochschulmessen und anderen Recruitingver-
anstaltungen werden die MalRnahmen im Rahmen
des Frauenforderplans aktiv an Studierende und
Berufseinsteiger kommuniziert.
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Beschaftigte * Stellenbesetzung 2 Héhergruppierung 2
Einstufung insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt | absolut | in% samt | absolut | in% samt | absolut | in%
Insgesamt 11 492 2 286 19,9 1377 461 33,5 1063 377 35,5
darunter Teilzeit 1829 617 33,7 46 19 41,3 72 35 48,6
Hoherer Dienst 192 58 30,2 14 7 50,0 28 13 46,4
AuRertariflich 71 17 23,9 6 3 50,0 8 3 37,5
E150 - - -
E 15 14 5 35,7 -
E 14 30 9 30,0 5 2 40,0 4 1 25,0
E13U0;E 13 77 27 35,1 3 2 66,7 16 9 56,3
darunter Teilzeit 14 6 42,9 1 1 100,0 2 1 50,0
Gehobener Dienst 1732 554 32,0 174 85 48,9 215 67 31,2
E 12 184 60 32,6 26 12 46,2 34 6 17,6
E 11 530 166 31,3 75 30 40,0 64 18 28,1
E 10 629 222 35,3 62 37 59,7 57 21 36,8
E9; L9 389 106 27,2 11 6 54,5 60 22 36,7
EB9 - - -
darunter Teilzeit 201 142 70,6 7 6 85,7 18 12 66,7
Einf./Mittlerer Dienst 9525 1 668 17,5 1094 341 31,2 818 297 36,3
ES8;, L8 396 64 16,2 6 4 66,7 100 35 35,0
E7, L7 1801 256 14,2 110 29 26,4 112 29 25,9
E6, L6 662 103 15,6 25 3 12,0 78 22 28,2
E5; L5 4 880 787 16,1 427 52 12,2 358 178 49,7
E4;, L4 589 174 29,5 452 229 50,7 98 15 15,3
E3; L3 682 192 28,2 71 24 33,8 62 16 25,8
E2; L2 381 60 15,7 3 - - 10 2 20,0
E1, L1 134 32 23,9 - -
darunter Teilzeit 1614 469 29,1 38 12 31,6 52 22 42,3
Forderprogramm LGG 19 1 5,3 3 - - 2 - -
Hochschulprakt. 10 4 40,0 77 26 33,8 -
Besch. n.§16 SGBII 2 1 50,0 3 2 66,7 -
Mitarbeiter/in EQ-MalRnahmen 12 - - 12 - - -
Leitungsfunktionen
. Bereichsleitung Abteilungsleitung Sachgebiets-/Gruppenleitung
Einstufung - - -
insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt | absolut | in% samt | absolut | in% samt | absolut | in%
Hoherer Dienst 13 2 15,4 54 15 27,8 41 8 19,5
AuRertariflich 13 2 15,4 49 12 24,5 1
E15U 4 2 50,0
E 15 2
E 14 6 2 33,3
E130,E 13 1 1 100,0 32 6 18,8
darunter Teilzeit 3 2 66,7 1 - -
Gehobener Dienst 199 26 13,1
darunter Teilzeit 22 4 18,2
Einf./Mittlerer Dienst 121 23 19,0
darunter Teilzeit 27 8 29,6

1 am 30.06.2016; 2 im Berichtszeitraum vom 01.07.2014 bis zum 30.06.2016
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XX. Berliner Stadtreinigungsbetriebe

1. Beschaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschaftigung

Ziel ist es den Frauenanteil insgesamt zu steigern,

siehe Tabelle vor allem in unterreprésentierten Bereichen.

2. Stellenbesetzungen und
Beforderungen/Hohergruppierungen

. Bis Ende 2017 soll der Frauenanteil
siehe Tabelle (Stand April 2015)

3. Leitungsfunktionen ¢ in Fuhrungspositionen von aktuell ca. 36% auf
mindestens 40% steigen.

siehe Tabelle e Bei neu zu besetzenden Fiihrungspositionen
) . . werden gleichwertige Bewerbungen von Frau-

Der Altersdurchschnitt der weiblichen Beschiftig- e bei der StraBen- und Grunflachenreinigung

ten ist mit 44 Jahren deutlich niedriger als der der (SGR) von aktuell ca. 17 % auf mindestens 20

mannlichen Beschéftigten (47,7 Jahre). Mehr als % gesteigert werden, vorrangig durch Einstel-

ein Drittel aller Frauen sind 40 Jahre alt oder jiin- lungen.

ger. In den in dieser Altersgruppe vorhandenen

Potenzialen fiir kiinftige Fach- und Filhrungskrafte - im Gedingebereich (EG 5) der Reinigung auf

liegt ein besonderer Fokus fir kiinftige MafRnah- mindestens 15 kraftfahrende Frauen erhoht

men. sein.

an Einsatzleiterinnen in der Reinigung von
aktuell ca. 7 % auf mindestens 10 % gesteigert
werden.

Die Rekrutierung von Fachkraften erfolgt Gberwie-
gend Uber unsere Ausbildung.

Im Bereich der kaufménnischen Ausbildung liegt
der Anteil von weiblichen Auszubildenden und
Dualstudierenden konstant bei rund der Hélfte.
Technisch gepragte Berufsbilder werden von Frau-
en weniger nachgefragt. Das hat uns veranlasst,
Schulabsolventinnen ein Berufsorientierungspro-
gramm fur technische Berufe mit dem Programm
EnterTechnik anzubieten.

5. MaBnahmen zur Frauenférderung

Am 30. Juni 2016 waren 5.351 Beschéftigte in
unserem Unternehmen tétig, davon 4.265 im ge-
werblichen Bereich und 1.086 im Angestelltenbe-
reich. Mit 968 Frauen lag der Frauenanteil unter-
nehmensweit bei ca. 18,1 %. Im Angestelltenbe-
reich waren am Stichtag 569 Frauen (52,4 %) und
im Arbeiterbereich 399 Frauen (9,4 %) beschéftigt.

Damit wurde der Frauenanteil auf den genannten
Ebenen konsequent gegeniiber dem letzten Frauen-
forderplan (Stand Ende 2014) erhéht. Die durch-
gangige Ausweitung des Frauenanteils erfolgte tber
eine stérkere Fokussierung auf Frauen bei der Stel-
lenbesetzung.
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Beschaftigte *

Stellenbesetzung

Hohergruppierung®

Einstufung insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut | in % samt absolut | in% samt absolut | in%

Insgesamt 5351 968 18,1 534 151 28,3 373 81 21,7
darunter Teilzeit 542 303 55,9 237 119 50,2 19 14 73,7
Hoherer Dienst 237 97 40,9 11 6 54,5 23 12 52,2
AuBertariflich 29 8 27,6 4 1 25,0 - - -
E150 14 7 50,0 - - - 1 1 100,0
E 15 50 20 40,0 2 2 100,0 6 3 50,0
E 14 99 41 41,4 3 2 66,7 8 4 50,0
E13U;E 13 45 21 46,7 2 1 50,0 8 4 50,0
darunter Teilzeit 23 17 73,9 3 2 66,7 1 1 100,0
Gehobener Dienst 838 404 48,2 28 11 39,3 112 44 39,3
E 12 134 50 37,3 6 2 333 31 7 22,6
E 11 168 61 36,3 10 5 50,0 18 9 50,0
E 10 80 47 58,8 4 1 25,0 20 15 75,0
E9 L9 378 192 50,8 8 3 37,5 43 13 30,2
EB9 78 54 69,2 - - - - -
darunter Teilzeit 100 92 92,0 - - - 12 9 75,0
Einf./Mittlerer Dienst 4276 467 10,9 495 134 27,1 238 25 10,5
E8; L8 268 61 22,8 31 19 61,3 14 2 14,3
E7;, L7 151 7 4,6 19 - - 25 5 20,0
E6, L6 790 22 2,8 5 - - 6 - -
E5 L5 598 18 3,0 9 - - 141 10 7,1
E4; L4 49 36 73,5 - - 9 5 55,6
E3; L3 2299 302 13,1 381 111 29,1 43 3 7,0
E2; L2 121 21 17,4 50 4 8,0 - - -
darunter Teilzeit 419 194 46,3 234 117 50,0 6 4 66,7

Leitungsfunktionen *

Geschéftseinheitenleitung

Abteilungsleitung

Einstufung - -
insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut 3 in % samt absolut E in %
Hdoherer Dienst 12 4 33,3 41 15 36,6
AuBertariflich 12 4 333 13 3 23,1
E150 7 3 42,9
E 15 20 9 45,0
E 14 1 - -
Gehobener Dienst
darunter Teilzeit 3 2 66,7

Einf./Mittlerer Dienst
darunter Teilzeit

Lam 30.6.2016; 2 im Berichtszeitraum vom 01.07.2014 bis zum 30.06.2016
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XXI. Berliner Wasserbetriebe

1.  Beschaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschaftigung

[ 30.06.2014 30.06.2016 |
iMitarbeiter/in gesamt ; 4536 4.381
i davon ménnlich; 3131 3.010 :
o davon weiblich! 1405 13711 |
{Frauenguote 31,0% 31,3% :
IMitarbeiter/in Teilzeit P 1490 1488 |
i davon ménnlich! 83L 814
P __davonveiblichi 659 674 |
Teilzeitquote T s | 362%
i davon Manner!  289% 288% i

" dawonFraueni  523% | 528%

Arbeitszeitmodelle

Mit der Dienstvereinbarung Vollzeit "light bzw.
dem Nachfolger der Dienstvereinbarung uber Voll-
zeit flex ist ein Fall der Reduzierung der Arbeitszeit
geregelt. FUr die Mitarbeiter/innen besteht die Mdg-
lichkeit die vertraglich festgelegte Arbeitszeit (39
Stunden/Woche) zu reduzieren, monatlich auf Ent-
gelt zu verzichten und dafiir dementsprechend freie
Tage im Kalenderjahr zu erhalten. Auf dieses Ar-
beitszeitmodell haben alle Beschaftigungsgruppen
einen Umsetzungsanspruch.

Diese Variante der Teilzeit wird sowohl von den
ménnlichen Beschaftigten, als auch von Frauen in
héheren Vergitungsgruppen in Anspruch genom-
men.

Mithilfe der Teilzeitmodelle bzw. Gleitzeit (40 Mi-
nusstunden bis 80 Plusstunden) ist eine individuelle,
flexible Arbeitszeitgestaltung moglich.

Mit der Einfihrung eines Wertkontenmodells am
01.01.2015 bietet sich den Mitarbeitern die Mo6g-
lichkeit, Teile seines Entgelts anzusparen und dieses
Zu einem spétern Zeitpunkt in Freizeit umzuwan-
deln. Die daraus gewonnene Zeit kann auch Uber das
jeweilige Kalenderjahr hinaus genommen werden,
z.B. firr ein Sabbatical oder um friher in Rente zu
gehen.

2. Stellenbesetzungen und
Beférderungen/Hohergruppierungen

Wie auch im letzten Berichtzeitraum erkennbar ist
der Anteil von Frauen bei den Stellenbesetzungen
hoch.

3. Leitungsfunktionen

Das Unternehmen unterstitzt aktiv die Besetzung
Leitungspositionen durch Frauen.

Zum 30.06.2016 betrégt der Frauenanteil auf der
obersten Fuhrungsebene der BWB 42%.

Bei der 2014 zu besetzenden Personalvorstandsposi-
tion wurde eine weibliche Besetzung angestrebt und
zum Jan. 2015 gefunden.

Das in Punkt 1 erwidhnte Vollzeit “light*/flex-
Programm zieht sich durch alle Vergitungsgruppen
und Funktionen.

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung

Zum 30.06.2016 befinden sich in den BWB 210

H 30.06.2014 # 30.06.2016
{Auszubildende : 241 210 i
iAusbildungsberufe : 20 18

Auch in den Jahren 2015 und 2016 gestalteten die
BWB den Girls’ Day wieder aktiv mit. Ziel des
"Girls' Day-Méadchen-Zukunftstags" ist es, bei Schi-
lerinnen das Interesse an Berufen zu wecken, die flr
sie eher untypisch sind, inshesondere technische,
handwerkliche und naturwissenschaftliche Berufe.

Mit der Beteiligung an den Initiativen ,,Enter Tech-
nik®, ,,Mehrwert Berlin“ und ,,Berlin braucht Dich*
erdffnet das Unternehmen insbesondere Frauen oder
Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Chance
auf einen Ausbildungsplatz.

5. MaRnahmen zur Frauenférderung

In einem zukunftsorientierten Unternehmen wie den
Berliner Wasserbetrieben wirken Frauen in allen
Ebenen gleichberechtigt am Unternehmenserfolg
mit.

Die Vorstandin der Berliner Wasserbetriebe betrach-
tet Frauenforderung als einen wesentlichen Bestand-
teil der Personalpolitik, um die Berliner Wasserbe-
triebe im Sinne von Gender Mainstreaming und
Diversity weiterzuentwickeln.

Ziel der Frauenforderung ist es, die Chancen von
Frauen weiterhin zu verbessern und damit einen
aktiven Beitrag zur Chancengleichheit von Méannern
und Frauen zu leisten.

Die Verstarkung des Personalmarketings sowie die
Implementierung des Bewerbermanagements fiir die
weibliche Zielgruppe fiihrt zu einem groReren Be-
kanntheitsgrad des Unternehmens an den Berliner
Wasserbetrieben. Dies ist insbesondere im personli-
chen Gespréch beispielsweise auf Messen, Informa-
tionsveranstaltungen, im Rahmen von Projekten
oder wéhrend der Vorstellungsgespréche erkennbar.

Wesentliche MaRnahmen werden sein:
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e Personalmarketingmallnahmen fir eine gezielte
Ansprache von Frauen:
- Teilnahme am Girls' Day, fir die Gewinnung
von jungen Frauen greift  die mittlerweile ei-
gens erstellte Azubi Webseite das Thema auf
- gezielte Ansprache von Frauen auf Fachmes-
sen.

e Seit 2013 beteiligen sich die Berliner Wasserbe-
triebe an dem freiwilligen technischen Jahr fir
junge Frauen ,.Enter Technik®. Von den insge-
samt neun Praktikantinnen, die 2013 und 2014
an dem Projekt bei den BWB teilgenommen ha-
ben, haben zwei eine Ausbildung bzw. ein dua-
les Studium in einem technischen Beruf in unse-
rem Unternehmen begonnen.

e Ein Kompetenzmodell wurde in 2015 fir die
Managementebene entwickelt.  Dementspre-
chend wird die Berichterstattung in dem ent-
sprechenden Berichtszeitraum erfolgen.

e Im Zusammenhang mit der Personal- und Nach-
folgeplanung werden in den jahrlich stattfin-
denden Mitarbeitergesprachen Vereinbarungen
zur Weiterentwicklung und damit verbundenen
WeiterbildungsmaBnahmen bzw. Aufstiegsqua-
lifizierungen (z.B. Studium, Meis-
ter/in/Techniker/in etc.) getroffen.

e In 2015 haben wir uns an dem Cross-Mentoring
des KAV beteiligt, das u.a. die berufliche Un-
terstltzung von Frauen zum Ziel hat. Dement-
sprechend wird die Berichterstattung in dem
entsprechenden Berichtszeitraum erfolgen.

e In 2014 wurde das audit berufundfamilie bei den
Berliner Wasserbetrieben durchgefihrt. Unse-
rem Unternehmen wurde bescheinigt, dass die
Ausgestaltung der familienfreundlichen Ange-
bote bereits auf einem sehr hohen Niveau ist.

e die Forderung und Entwicklung von Frauen
durch Weiterbildung und weiterfiihrende Auf-
stiegsqualifizierungen unter Beriicksichtigung
der Nachfolgeplanung und auf Basis der Mitar-
beitergesprache

e Implementierung von Mentoring insbesondere
zur Gewinnung von Frauen fir Fiihrungspositi-
onen bzw. der Begleitung von neu eingestellten
Frauen in Fuhrungspositionen

e Wiedereinstieg nach familienbedingten Ausfall-
zeiten

e aktuell wird das audit berufundfamilie durchge-
fuhrt.

Der Frauenforderplan 2014 — 2019 liegt der Frauen-
vertretung vor. MalRnahmen zur Umsetzung sind in
der Entwicklung. Aktuell wird der Frauenforderplan
fur den Zeitraum 2016 — 2021 aktualisiert. Gemein-
sam mit den Frauenvertreterinnen und den Fih-
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rungskréften werden insbesondere in den Bereichen,
in denen Frauen unterreprasentiert sind, ZielgréfRen
definiert und MaBnahmen zur Frauenférderung wei-
terentwickelt.

Einen Uberblick uiber die Weiterbildung in den un-
terschiedlichen Kompetenzbereichen gibt die nach-
folgende Ubersicht:

07/2014 - 06/2016

Veranstaltungen Teilnahmen | davon Frauen

lLehrgiinge zum Erwerb von..., ;
2Mafnahmen zur Steigerung der...

Arkbeitssicherheit 1.613 108

DVGW-Seminare

Zusatzqualifikation /
Aufstiegsfortbildung®

Am 07. Juli 2016 fand auf Einladung der Frauenver-
treterinnen die 22. Frauenversammlung der Berliner
Wasserbetriebe statt.



Beschaftigte * Stellenbesetzung * Hohergruppierung
TV-V  (Einstufung insge- Frauen insge- Frauen insge- | Frauen
samt absolut in % samt absolut | in% samt absolut | in%
Insgesamt 4.381 1.371 31,3 221 72 32,6 427 146 34,2
darunter Teilzeit | 1.488 674 45,3 - -
Hoherer Dienst 316 130 41,1 38 16 42,1 31 16 51,6
AT Auertariflich 24 10 41,7 2 2 100,0 -
E15U
15 E 15 22 8 36,4 3 - - 5 2 40,0
14 E 14 79 28 35,4 11 4 36,4 6 2 33,3
13 E13U;E13 191 84 44,0 22 10 455 20 12 60,0
AT-13 darunter Teilzeit 72 39 54,2 - -
Gehobener Dienst 1.971 774 39,3 150 43 28,7 251 97 38,6
12 E 12 569 258 453 57 17 29,8 43 20 46,5
11 E11 471 189 40,1 46 14 30,4 67 29 43,3
10 E 10 382 133 34,8 23 5 21,7 62 21 33,9
9 E9; L9 549 194 35,3 24 7 29,2 79 27 34,2
EB9
12-9 darunter Teilzeit 734 407 55,4
Einf./Mittlerer Dienst 2.094 467 22,3 33 13 39,4 145 33 22,8
8 ES8; L8 663 253 38,2 22 9 40,9 70 23 32,9
7 E7, L7 441 78 17,7 9 3 33,3 40 9 22,5
6 E6; L6 522 46 8,8 1 - - 33 1 3,0
5 E5; L5 346 42 12,1 1 1 100,0 2 - -
4 E4; L4 105 40 38,1 - -
3 E3; L3 17 8 47,1 - -
2 E2; L2 -
8-3 darunter Teilzeit 682 228 334
Leitungsfunktionen *
Einstufung _ Abteilungsleitung
insge- Frauen
samt absolut in %
Hdéherer Dienst 152 51 33,6
AT Auertariflich 21 9 42,9
E15U -
15 E 15 16 5 31,3
14 E 14 52 15 28,8
13 E13U,E13 63 22 34,9
darunter Teilzeit 20 8 40,0
12-9 Gehobener Dienst 147 44 29,9
darunter Teilzeit 41 20 48,8

! am 30.06.2016; 2 im Berichtszeitraum vom 01.07.2014 bis zum 30.06.2016
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XXIl. Konrad-Zuse-Zentrum fur Informati-

onstechnik Berlin (ZIB)

1. Beschaftigtenstruktur und
Teilzeitbeschaftigung

Das Konrad-Zuse-Zentrum fir Informationstechnik
Berlin (ZIB) hat 231 Beschéftigte, hiervon 53 stu-
dentische Hilfskrafte und 2 Auszubildende.

Aufgrund der Struktur des ZIB als Wissenschaftli-
ches Institut sind die meisten Angestellten als wis-
senschaftliche Mitarbeiter im Bereich Mathematik /
Informatik beschaftigt. Hier sind generell die Frau-
en unterreprésentiert. Dies ist auch im ZIB so. Feh-
lende Bewerbungen von qualifizierten Frauen sind
hierfiir der Grund. Das ZIB bemiiht sich intensiv,
den Frauenanteil zu erhdhen. Zur friihzeitigen
Nachwuchsforderung beteiligt sich das ZIB seit
einigen Jahren mit verschiedenen Angeboten am
Girls Day und bildet bevorzugt Studentinnen aus.

Den Wunsch nach Teilzeitbeschaftigung und Flexi-
bilisierung der Arbeitszeiten flr junge Eltern gibt es
im ZIB in allen Bereichen. Wiinschen nach einer
Teilzeitbeschaftigung wurde jederzeit entsprochen.
Wir kénnen im Berichtszeitraum vermerken, dass
weiterhin auch Mdanner den Wunsch nach Teilzeit
&uBern. Sehr oft wird eine Teilzeitbeschéftigung
wahrend der Elternzeit vereinbart.

2. Stellenbesetzungen und
Beférderungen/Hohergruppierungen

Bei jeder Ausschreibung erfolgte der Hinweis auf
die Unterreprasentanz der Frauen in den Natur-
wissenschaften. Frauen wurden ausdriicklich aufge-
fordert, sich zu bewerben. Hohergruppierungen
erfolgten fachlich bedingt 2x ménnlich.

3. Leitungsfunktionen

Das ZIB hat eine sehr schlanke Struktur, sodass es
nur eine &ulerst geringe Stellenanzahl mit Lei-
tungsfunktionen gibt. Das ZIB bemiht sich weiter-
hin, die Frauenquote zu verbessern. Eine Leitungs-
funktion ist vakant.
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4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung

Das ZIB beschaftigte im Berichtszeitraum zwei
mannliche Auszubildende fiir den Beruf Bachelor
of Science, Fachrichtung Informatik. Fir das kom-
mende Ausbildungsjahr ab dem 01.10.2016 konnte
schon der Vertrag mit einem neuen Auszubildenden
geschlossen werden. Generell fehlt es auch bei den
Auszubildenden an qualifizierten weiblichen Be-
werbungen.

Fort- und Weiterbildungen fiir die Beschaftigten
des ZIB finden permanent statt, wie z.B. wissen-
schaftliche Tagungen, Kongresse und Workshops.
Diese Weiterbildungen sind nicht nur fir das beruf-
liche Fortkommen der Frauen, sondern aufgrund
der Struktur des ZIB notwendig.

Angebote der Verwaltungsakademie Berlin stehen
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfi-
gung und werden auch genutzt.

5. MaRnahmen zur Frauenférderung

Zur Forderung der Vereinbarung von Beruf und
Familie wurde mit Mitarbeiterinnen und auch Mit-
arbeitern, die sich in der Elternzeit befanden, eine
Teilzeitbeschéftigung wahrend der Elternzeit ver-
einbart.

Im Jahr 2015 konnte eine KidsBox angeschafft
werden, sodass nun bei Betreuungsengpéssen eine
mobile Kinderbetreuung im Biiro mdglich ist.

Ein gezieltes Coaching erhielten Frauen, die Fih-
rungspositionen inne haben oder an diese herange-
fuhrt werden sollen.

Die Frauenvertreterin informiert die Mitarbeiterin-
nen regelméaRig Gber Aktivitéaten.



Beschaftigte * Stellenbesetzung Beforderung/Hohergruppierung 2
Einstufung insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen
samt absolut | in% samt absolut | in% samt absolut | in %
Insgesamt 231 48 20,8 63 13 20,6 2 - -
darunter Teilzeit 28 14 50,0 12 4 33,3 -
Hoherer Dienst* 141 28 19,9 63 13 20,6 2 - -
A16: AT;E15U 1 1 100,0 - -
A15;E 15 5 - 1 - -
E14 53 9 17,0 8 3 37,5 - -
A13;E13U,E 13 82 18 22,0 55 10 18,2 1 - -
darunter Teilzeit 21 7 33,3 12 4 33,3
Gehobener Dienst** 30 15 50,0 - -
All;E1l 15 6
A10;E 10 5 1
A9 E9 10 8
darunter Teilzeit 6 6 100,0
Einf. / Mittlerer Dienst*** 5 5 100,0
darunter Teilzeit 1 1 100,0
Azubis 2 0 -
studentische Hilfskrafte 53 14 26,4
Einrichtungs-/ Abteilungsleitung ! Gruppenleitung 1’sonstige Leitung
Einstufung insge- Frauen insge- Frauen
samt | absolut | in % samt | absolut | in %
Hoherer Dienst* 10 1 10,0 18 3 16,7
A16;AT;E15U0 3 1 33,3 -
A15;E 15 5 - - -
Al4,E14 2 - - 15 2 13,3
A13;E13U,E 13 - 3 1 33,3
darunter Teilzeit - 1 - -
Gehobener Dienst** - 2 1 50,0

darunter Teilzeit

* LG 2 ab 2. Einstiegsamt; **LG 2 ab 1. Einstiegsamt; *** LG 1

! am 30.6.2014; ? im Berichtszeitraum 1.7.2014 bis 30.6.2016
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XXIIl.  Rundfunk Berlin-Brandenburg

1. Beschaftigtenstruktur und Teilzeitbeschafti-
gung

Der rbb hat zum Stichtag 30.6.2016 insgesamt
1.928 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschaftigt.
Darin enthalten sind die Beschéftigten der vom rbb
betreuten ARD-Gemeinschaftseinrichtungen (ARD
Hauptstadtstudio, ARD-Generalsekretariat, ARD
Play-Out-Center, ARD Text) sowie des Informati-
onsverarbeitungszentrums (IVZ). Der Frauenanteil
an der Gesamtzahl der Beschéftigten lag bei 49,4%.
Das Verhéltnis zwischen der Zahl der weiblichen
und der méannlichen Beschaftigten ist damit nahezu
ausgeglichen.

Sowohl Mitarbeiterinnen als auch Mitarbeiter nut-
zen zunehmend die Mdglichkeit der Teilzeitbe-
schéftigung. Der rbb leistet mit familiengerechten
und flexiblen Arbeitszeiten sowie individuellen
Teilzeitarbeitsmodellen einen wesentlichen Beitrag
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zum
Stichtag 30.6.2016 waren insgesamt 421 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter (21,8% aller Beschaftig-
ten) in Teilzeit tatig, davon 296 Frauen (70,3%) und
125 Manner (29,7%).

2. Stellenbesetzungen und Beforderungen /
Hoéhergruppierungen

Im Berichtszeitraum hat der rbb insgesamt 89 Stel-
len neu besetzt, davon 41 Stellen mit Mannern
(46,1%) und 48 mit Frauen (53,9%). Insgesamt 144
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden im Be-
richtszeitraum hoher gruppiert oder erhielten eine
Funktionszulage; davon profitierten 60 Frauen
(41,7%).

3. Leitungsfunktionen

Zum Stichtag 30.6.2014 waren insgesamt 137 Per-
sonen in Flhrungspositionen tatig, davon 52 Frauen
(38%). Innerhalb der ARD ist der rbb damit der
Sender mit dem hdchsten Anteil von Frauen in
Fuhrungspositionen. Vier Fuhrungskrafte (1 Mann
und 3 Frauen) ubten ihre Leitungsfunktion in Teil-
zeit aus. Seit der Fusion von ORB und SFB im Jahr
2003 hat der rbb die Frauenquote in Fiihrungsposi-
tionen deutlich erhéht, von 22,8% auf 38%.

4. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung

Im Berichtszeitraum absolvierten 26 Frauen und 24
Méanner ihre Berufsausbildung beim rbb in folgen-
den Ausbildungsberufen: Kaufleute fir Biroma-
nagement (17 Frauen/1 Mann), Fachangestellte fiir
Medien- und Informationsdienste (5 Frauen/2 Méan-
ner), Fachkréfte fir Veranstaltungstechnik (9 Mén-
ner), Mediengestalter/innen fir Bild und Ton (6
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Frauen/6  Manner) sowie IT-Systemelektro-
niker/innen (4 Manner). Alle Auszubildenden erhal-
ten nach bestandener Priifung einen zunachst auf
zwei Jahre befristeten Anschlussvertrag beim rbb.
In den méannlich dominierten Ausbildungsberufen
versucht der rbb gezielt, weibliche Auszubildende
zu gewinnen.

Um die berufliche Entwicklung von Frauen im
Sender zu foérdern, bietet der rbb fir sie spezifische
Fortbildungen an. In Teilzeit tatige Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und aus familidren Grinden
beurlaubte Beschéftigte haben den gleichen Zugang
zu Fortbildungsangeboten wie Vollzeitbeschaftigte.

5.  MaRnahmen zur Frauenférderung

Der rbb hat sich in seinem Frauenférderplan zu
einer gezielten frauen- und familienorientierten
Personal- und Personalentwicklungspolitik ver-
pflichtet. Der Frauenforderplan verankert konkrete
Malnahmen und Vorgaben, um auf die Gleichstel-
lung von Frauen und Mannern sowie auf die Besei-
tigung der Unterreprdsentanz von Frauen hinzuwir-
ken und Diskriminierungen wegen des Geschlechts
zu verhindern.

Fir jeweils zwei Jahre legt der rbb verbindliche
Zielvorgaben fest und beteiligt die Frauenvertrete-
rin an deren Erstellung. Diese Zielvorgaben kon-
zentrieren sich auf jene Bereiche, in denen Frauen
unterreprasentiert sind und basieren auf der Analyse
der Beschaftigtenstruktur. Die Zielvorgaben sollen
Voraussetzungen schaffen, um den Frauenanteil zu
erhdhen bzw. um Frauen gezielt zu fordern.

Von der Unterreprasentanz betroffen sind insbeson-
dere die Leitungsebene sowie die Bereiche Produk-
tion, Technik und Betrieb, Gebdudemanagement, IT
und das Informationsverarbeitungszentrum (1VZ).

Zudem werden auch allgemeine Zielvorgaben ver-
einbart. Deren Kern sind verbindliche MalRnahmen
im Rahmen personalwirtschaftlicher Entwicklun-
gen, im Zusammenhang mit Stellenbesetzungen,
zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf
sowie spezifische Personalentwicklungsmal3nah-
men.

Mit folgenden MaRnahmen versucht der rbb, den
Anteil von Frauen zu erhéhen:

- Mit dem Projekt ,Frauen in die Technik*
mochte der rbb bereits Studentinnen fur sich
gewinnen. Der rbb bietet Praktikumsplatze und
die Mdglichkeit eines berufshegleitenden bzw.
dualen Studiums an. Wahrend dieser Zeit sorgt
er fur eine gute Einfiihrung ins Berufsleben



und ermdglicht die Weiterbeschaftigung nach
der Abschlussprifung.

2014 hat der rbb erstmals einen Ausbildungs-
platz im Rahmen eines dualen Studiums in der
Hauptabteilung Gebaudemanagement im Stu-
dienfach ,Facility Management angeboten.
Der rbb konnte fur diese praxisnahe Ausbil-
dung eine Frau gewinnen. DarUber hinaus ab-
solvieren derzeit drei Frauen ein berufsbeglei-
tendes Studium in den Fachrichtungen Medien-
und Wirtschaftsinformatik.

Der rbb hat seine Kontakte zu Schulen und
Hochschulen in der Region mit dem Ziel inten-
siviert, verstarkt weiblichen Nachwuchs fur
technische Berufe zu gewinnen. Auf zahlrei-
chen Messen und Informationsveranstaltungen
prasentiert sich der rbb als attraktiver Arbeit-
geber flr Médchen und Frauen in technischen
Ausbildungen und Berufen.

Der rbb ist seit 2010 Partner des ,,Nationalen
Paktes fur Frauen in MINT-Berufen®, einer Ini-
tiative des Bundesministeriums fur Wissen-
schaft und Forschung. MINT steht fur die Be-
reiche Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik. Ziel ist es, mehr Frauen
fir naturwissenschaftlich-technische Berufe
bereits wahrend der Schulzeit oder vor Auf-
nahme eines Studiums zu gewinnen und Frauen
in MINT-Berufen oder Studiengangen gezielt
zu fordern

Seit 2014 hat sich der rbb an der Kampagne
,Frauen an die Spitze* beteiligt. Diese Kam-
pagne hat die IHK Berlin und die Senatsver-
waltung flr Arbeit, Integration und Frauen ins
Leben gerufen. Ziel war es, das Potenzial von
Frauen aktiv zu nutzen und Karrierechancen zu
bieten. Die Kampagne endete im Oktober 2015
mit einer Abschlussveranstaltung.

Der rbb unterstitzt die Verleihung des
ARD/ZDF Forderpreises ,,Frauen + Medien-
technologie*.

Seit vielen Jahren beteiligt sich der rbb am
Girls’Day in Berlin und am Zukunftstag in
Brandenburg, gewéhrt Schilerinnen Einblicke
in technische und redaktionelle Bereiche und
informiert Uber Berufsbilder und Ausbildun-
gen.
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Beschaftigte" Stellenbesetzung’ Beforderung’

Einstufung insge- Frauen insge- Frauen insge- Frauen

samt absolut | in% | samt absolut| in% | samt absoluti in %

Insgesamt 1928 952 49,4 89 48 53,9 | 144 60 41,7
Hohere Vergutung 1107 441 39,8 54 27,0 50,0 92 31 337
AT /A 69 28 40,6 1 1,0 100,0 6 -
B 151 54 35,8 17 9,0 52,9 34 10 29,4
C 548 216 39,4 23 8,0 34,8 18 7 389
D 339 143 42,2 13 9,0 69,2 34 14 41,2

darunter Teilzeit 192 120 62,5 - -
Gehobene Vergitung 751 487 64,8 35 21 60,0 52 29 558
darunter Teilzeit 220 171 77,7 -

Einf./mittl. Vergutung 70 24 34,3 -
darunter Teilzeit 9 5 55,6 -
) Ein- Leitungspersonal*
Leitungsfunktionen stufung | iNSge- Frauer_1
samt | absolut | in %
Hohere Vergutung 137 52 38,0
Intendant/-in AT 1 1 100,0
Direktor/-in AT 4 1 25,0
Ltg. Hauptabteilung /
Programmbereich AT 17 5 29,4
Abteilungsleitungen 97 40 412
Intendanz /
Recht / Entwicklung AB 9 6 667
Programm AT/A/B 50 27 54,0
Verwaltung A/B 14 5 35,7
Produktion/Betrieb A/B 24 2 8,3
Sonstige Leitung A/B 18 5 278
darunter Teilzeit 4 3 75,0

Lam 30.6.2016; 2 im Berichtszeitraum vom 1.7.2014 bis zum 30.6.2016
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Senatsverwaltung fiir Gesundheit,
Pflege und Gleichstellung!

Oranienstralle 106 10969 Berlin
Telefon 030/ 9028-2120
III A 6!

Anhang 11

zum Dreizehnten Bericht
iiber die Umsetzung des Berliner Landesgleichstellungsgesetzes
gemial § 19 LGG

Vollzeitaquivalente fiir Beschéftigte der Hauptverwaltung und der
Bezirksverwaltungen

T E-Mail gabriele.cueppers@sengpg.berlin.de







Statistikstelle Personal
bei der Senatsverwaltung fur Finanzen

Vollzeitaquivalente der Beamtinnen und Beamte der Hauptverwaltung im unmittelbaren Landesdienst Berlin

Einzelplan

Behorde / Bereich

Hauptverwaltung insgesamt

02 - Verfassungsgerichtshof

03 - Regierende/r Blirgermeister/in

05

06

09

RBm - Senatskanzlei - auBer Kultur
RBm - Senatskanzlei - Kultur

Inneres und Sport
SenInnSport - Inneres
SenlnnSport - Sport
PolPras

Feuerwehr

LABO

LVwWA

Justiz und Verbraucherschutz
SendustV
Generalstaatsanwaltschaft
Staatsanwaltschaft
Amtsanwaltschaft
Kammergericht
Landgericht

Amtsgerichte
Oberverwaltungsgericht BB
Verwaltungsgericht
Sozialgericht
Justizvollzugsanstalten

Arbeit, Integration und Frauen
SenArblntFrau
Arbeitsgerichtsbarkeit
LAGetSi

Bildung, Jugend und Wissenschaft
SenBildJugWiss

Landeszentrale fur pol. Bildungsarbeit
Schulen

Sozialpad. Fortbildungsinst. BB
Sekretariat der KMK

Gesundheit und Soziales
SenGesSoz

LI far gerichtl. u. soziale Medizin
LAGeSo

Stadtentwicklung und Umwelt
SenStadtUm

Berliner Forsten
Landesdenkmalamt
Verkehrslenkung Berlin

Gem. Obere Luftfahrtb. BB
Fischereiamt

Wirtschaft, Technologie und
Forschung

Finanzen

SenFin

Landeshauptkasse
Finanzamter

Ehemaliger zentraler PU (Kap. 1599)

Sen3, B9BS8
Sen2, B7,B6

Sen 1

3,

0

' o o

o o

B5

19,0

4,0
4,0

2,0
1,0

1,0

3,0
3,0

1,0
1,0

1,0
1,0

2,0
2,0

2,0
2,0

1,0

3,0
3,0

B4,
B3,
B2

19,0

1,0
1,0

3,0
2,0

1,0

2,0
2,0

1,0

4,0
4,0

4,0
4,0

R8R7
R 6,
R5

3,0

1,0
1,0

1,0

1,0

Einstufung
Ra, Rz AlZ
R3 R1 c3
Beamtinnen
34,0 863,6 1412
- - 3,0
- - 3,0
- - 9,8
- - 4,8
- - 2,0
- - 2,0
- - 1,0
23,0 8481 1,0
- 2,7 -
3,0 7,0 -
1,0 1719 -
1,0 - -
8,0 46,0 -
2,0 1685 -
6,0 3129 -
2,0 9,4 -
- 48,0 -
- 81,9 -
- - 1,0
- - 99,3
- - 31,3
- - 65,0
- - 1,0
- - 2,0
- - 6,9
- - 4,9
- - 2,0
- - 2,8
- - 2,8
- - 2,9
- - 15,6
- - 7.8
- - 7.8

A15

769,9

5,6
2,6
3,0
29,0
11,6
0,9
12,8

2,0
1,8
5,0
3,0

2,0

5,0
4,0

1,0
667,7
53,6

609,1

5,0
10,4
5,6

6,5

21,2
71

13,6
0,5

A14

625,6

6,9
3,5
3,4
43,8
7.5

27,0
2,8
4,6
2,0

11,3
5,3
1,0

5,0
55
4,8
0,8

458,8
18,3

437,8
2,8
18,5
6,5
2,0
10,0
24,4
22,4
2,0

6,7

49,7
15,7

33,2
0,9

A13

2776,2

1,7

1,7

58,4
40,2

14,8
2,5
1,0

7,5

7,5
7,8
3,8

4,0

26413
15,5

2625,8

5,9
3.4

2,5

11,5
11,5

8,1

34,1
1,0

32,6
0,5

A 16gD,
A 15gD,

157,9

156,9
4,0

152,9

A 14gD

211,8



Statistikstelle Personal
bei der Senatsverwaltung fur Finanzen

im Juni 2016 nach Einzelplanen, Behdrden und Einstufungen

Einstufung )
Einzelplan

A13Z, ABS, AS,
A13gD g A12 ATl A10 A9 ASZ A9S A8 AT A6 ol LY Behérde / Bereich

Beamtinnen

3866,6 386,6 3990,0 1879,6 2053,0 24029 116,4 6553 2089,4 1401,6 459,7 10,0 115,6 Hauptverwaltung insgesamt

; - - - _ - - - - - - - - 02 - Verfassungsgerichtshof

1,0 9,0 15,0 15,9 11,8 5,0 - 4,8 4,6 - - - - 03 - Regierende/r Blrgermeister/in
1,0 6,0 57 5,7 5,0 1,0 - 2,0 2,6 - - - - RBm - Senatskanzlei - auBer Kultur
- 3,0 9,3 10,2 6,8 4,0 - 2,8 2,0 - - - - RBm - Senatskanzlei - Kultur
1,7 106,5 223,2 6449 12223 1698,3 12,0 65,4 876,8 332,1 18,2 2,0 3,0 05 - Inneres und Sport
0,7 20,9 23,6 18,7 9,1 2618 1,0 5,9 10,8 - 2,5 - - SenlInnSport - Inneres
- 2,7 2,6 1,0 2,1 1,0 - - - - - - - SenInnSport - Sport
- 65,5 164,0 554,9 1107,2 1416,1 2,0 28,5 756,2 2495 13,9 1,0 2,0 PolPrés
- 1,0 5,3 10,0 14,4 4,0 3,0 2,8 12,0 13,8 - - - Feuerwehr
- 10,9 15,9 31,3 44,5 9,6 2,0 18,1 53,8 67,9 1,0 1,0 1,0 LABO
1,0 55 11,9 29,0 45,0 5,8 4,0 10,0 43,9 0,9 0,8 - - LVwWA
1,0 70,3 1441 267,1 203,5 290,6 51,3 270,0 670,8 561,0 1845 - 103,106 - Justiz und Verbraucherschutz
- 11,8 17,6 38,6 11,0 6,0 2,0 1,8 4,5 4,0 - - - SenJustV
- 2,0 2,8 0,8 1,5 - 1,0 1,9 2,8 1,8 2,0 - 1,0 Generalstaatsanwaltschaft
- - 3,5 15,3 19,8 31,5 1,0 16,2 38,2 49,9 34,4 - 7,8 Staatsanwaltschaft
- 27,9 23,7 2,0 - 4,0 1,0 1,0 8,4 21,5 8,2 - - Amtsanwaltschaft
- 8,0 4,5 21,0 13,5 31,3 3,0 7.8 371 8,5 9,1 - 7,0 Kammergericht
- 1,0 11,6 10,9 8,5 11,5 - 5,9 35,1 44,0 16,2 - 9,8 Landgericht
- 10,8 548 129,3 101,8 182,3 17,8 1215 190,4 2419 1042 - 74,8 Amtsgerichte
- 1,0 1,0 0,6 - - 1,0 - 47 - - - 1,0 Oberverwaltungsgericht BB
- 1,0 2,0 1,8 2,8 0,7 0,7 1,0 12,0 11,8 1,0 - 0,8 Verwaltungsgericht
- - 2,0 1,6 2,8 1,7 0,8 4,0 8,5 8,1 1,0 - 1,0 Sozialgericht
1,0 6,9 20,8 453 41,8 21,6 23,0 1089 329,1 169,5 8,6 - - Justizvollzugsanstalten
- 10,6 24,3 30,1 19,2 7,0 - 4,9 11,4 8,8 - - - 09 - Arbeit, Integration und Frauen
- 4,8 9,8 8,7 7,9 1,6 - 3,0 3,7 1,0 - - - SenArbIntFrau
- 2,0 3,7 58 58 3,4 - 1,9 57 7,8 - - - Arbeitsgerichtsbarkeit
- 3,9 10,8 15,6 5,5 2,0 - - 2,0 - - - - LAGetSi
3857,9 17,2 3203,2 296,6 92,7 13,6 - 24,0 59,6 8,1 1,0 - - 10 - Bildung, Jugend und Wissenschaft
1,0 14,3 34,2 58,1 80,3 11,8 - 15,9 57,6 1,0 1,0 - - SenBildJugWiss
- - - - - - - - - - - - - Landeszentrale fir pol. Bildungsarbeit
3856,9 1,9 3169,0 238,55 12,4 1,8 - 7,2 2,0 71 - - - Schulen
- 1,0 - - - - - 0,9 - - - - - Sozialpad. Fortbildungsinst. BB
- - - - - - - - - - - - - Sekretariat der KMK
5,0 14,9 27,9 46,2 38,9 10,0 - 13,9 17,8 9,2 3,0 - - 11 - Gesundheit und Soziales
3,0 10,9 14,5 17,1 10,0 2,8 - - 3,8 1,0 1,0 - - SenGesSoz
1,0 - - - - - - - - - - - - LI far gerichtl. u. soziale Medizin
1,0 4,0 13,4 29,1 29,0 7,2 - 13,9 14,0 8,2 2,0 - - LAGeSo
- 24,0 43,1 43,2 31,9 3,6 2,0 9,3 12,4 3,0 - - - 12 - Stadtentwicklung und Umwelt
- 24,0 40,2 32,9 21,4 1,8 2,0 7,3 4,9 1,0 - - - SenStadtUm
- - 1,0 2,0 1,0 0,8 - 1,0 1,0 - - - - Berliner Forsten
- - - . . - - - . - - - - Landesdenkmalamt
- - 1,9 7,9 7,5 1,0 - 1,0 55 - - - - Verkehrslenkung Berlin
- - - . . - - - . - - - - Gem. Obere Luftfahrtb. BB
- - - - 1,0 - - - - 2,0 - - - Fischereiamt
13 - Wirtschaft, Technologie und
- 9,0 17,0 20,9 14,8 4,8 - 0,6 4,5 0,7 - - - Forschung
- 1251 2922 514,7 417,8 370,0 51,2 2625 431,6 478,7 253,0 8,0 9,5 15- Finanzen
- 29,6 43,1 24,1 10,7 14,9 2,6 4,9 2,0 - - - - SenFin
- 1,0 2,0 3,8 55 1,0 - 4,4 5,8 1,2 - - - Landeshauptkasse
- 94,0 243,8 480,9 3972 3532 48,5 252,7 4204 476,55 250,0 8,0 9,5 Finanzamter

- 0,5 3,3 59 45 1,0 - 0,5 3,5 1,0 3,0 - - Ehemaliger zentraler PU (Kap. 1599)



Statistikstelle Personal
bei der Senatsverwaltung fur Finanzen

Noch: Vollzeitaquivalente der Beamtinnen und Beamte der Hauptverwaltung im unmittelbaren Landesdienst Berlin

Einzelplan

Behorde / Bereich

Hauptverwaltung insgesamt

02 - Verfassungsgerichtshof

03 - Regierende/r Blirgermeister/in

05

06

09

RBm - Senatskanzlei - auBer Kultur
RBm - Senatskanzlei - Kultur

Inneres und Sport
SenlnnSport - Inneres
SenlInnSport - Sport
PolPras

Feuerwehr

LABO

LVwWA

Justiz und Verbraucherschutz
SendJustV
Generalstaatsanwaltschaft
Staatsanwaltschaft
Amtsanwaltschaft
Kammergericht
Landgericht

Amtsgerichte
Oberverwaltungsgericht BB
Verwaltungsgericht
Sozialgericht
Justizvollzugsanstalten

Arbeit, Integration und Frauen
SenArblntFrau
Arbeitsgerichtsbarkeit
LAGetSi

Bildung, Jugend und Wissenschaft
SenBildJugWiss

Landeszentrale fur pol. Bildungsarbeit
Schulen

Sozialpad. Fortbildungsinst. BB
Sekretariat der KMK

Gesundheit und Soziales
SenGesSoz

LI far gerichtl. u. soziale Medizin
LAGeSo

Stadtentwicklung und Umwelt
SenStadtUm

Berliner Forsten
Landesdenkmalamt
Verkehrslenkung Berlin

Gem. Obere Luftfahrtb. BB
Fischereiamt

Wirtschaft, Technologie und
Forschung

Finanzen

SenFin

Landeshauptkasse
Finanzamter

Ehemaliger zentraler PU (Kap. 1599)

Sen3, B9BS8
Sen2, B7,B6

Sen 1

6,0

. O O

o o

_k
. o o

B5

29,0

3,0
2,0
1,0
7,0
5,0

1,0
1,0

3,0
3,0

1,0
1,0

6,0
5,0

1,0

2,0
2,0

3,0
3,0

2,0

2,0
2,0

B4,
B3,
B2

73,8

4,0
3,0
1,0

21,0
8,0
1,0
9,0
1,0
1,0
1,0

10,0

10,0

5,0
2,0

1,0

2,0
5,0
3,0
1,0
1,0
14,0
13,0

1,0

2,8

12,0
12,0

R8R7
R 6,
R5

5,0

5,0

1,0
1,0

1,0

1,0
1,0

Einstufung

R R2 A2
R3 R1 c3
Beamte

53,0 790,4 208,0
- - 5,0
- - 4,0
- - 1,0
- - 28,9
- - 2,9
- - 1,0
- - 19,0
- - 5,0
- - 1,0
42,0 7657 10,0
- 4,5 2,0
3,0 15,9 -
50 152,3 -
- 1!0 -
19,0 49,0 -
1,0 1848 -
50 229,22 -
7,0 17,5 -
1,0 48,6 -
1,0 63,0 -
- - 8,0
3,0
- - 3,0
- - 1224
- - 29,5
- - 91,9
- - 1,0
- - 2,0
- - 2,0
- - 11,7
- - 10,7
- - 1,0
- - 4,0
- - 21,0
- - 6,0
- - 15,0

A 16gD,

A15 A14 A13 A 159D

A 14gD

802,7 6356 16065 111,0 109,9

8,0 7,0 - B B
7,0 5,0 - - -
1,0 2,0 - - -

118,9 1279 76,8 - -
12,9 18,0 35,8 - -

92,0 96,9 28,0 - -
9,0 11,0 11,0 - -
3,0 2,0 1,0 - -

2,0 - 10 - -
90 98 80 - 60
30 48 - - -

- - - - 10

1,0 - - - -

- - - - 50

1,0 - - - -
40 50 80 - -
40 99 20 - -
30 50 20 - -
10 49 - - -
576,1 3835 14867 1100 1039
315 121 20 30 10

540,6 371,4 1484,7 107,0 1029

4,0 - - - -
96 116 20 - -
56 40 - - -
10 10 - - -
30 66 20 - -

21,7 310 70 - -

197 280 7.0 - -
10 20 - - -

5,8 7,9 2,0 - -

49,6 47,0 22,0 1,0 -
14,0 9,0 1,0 1,0 -

34,6 37,0 21,0 - -
1,0 1,0 - - -



Statistikstelle Personal
bei der Senatsverwaltung fur Finanzen

im Juni 2016 nach Einzelplanen, Behdrden und Einstufungen

Einstufung )
Einzelplan

A13Z, ABS, AS,
A13gD '\ 00 A12 A1l AT0 A9 A9Z ASS A8 A7 Ae 02 7 Behérde / Bereich

Beamte

1092,0 7842 1711,2 31425 3757,2 40822 339,8 1400,0 3413,6 2359,4 2749 19,0 365,5 Hauptverwaltung insgesamt

_ - - - _ - - - - - - - - 02 - Verfassungsgerichtshof

1,0 55 5,8 9,8 3,0 1,0 - 2,0 1,0 1,0 - - - 03 - Regierende/r Blrgermeister/in
1,0 1,5 4,0 2,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0 - - - RBm - Senatskanzlei - auBer Kultur
- 4,0 1,8 7,8 2,0 - - 1,0 - - - - - RBm - Senatskanzlei - Kultur
4,0 417,7 780,4 2554,8 3406,9 3792,6 196,0 9684 2489,2 1695,0 6,0 7,0 3,0  05- Inneres und Sport
3,0 31,3 23,9 15,3 15,6 63,5 - 4.0 12,0 - - - - SeninnSport - Inneres
1,0 2,0 2,0 - 1,0 1,0 - - 1,0 - - - - SenlnnSport - Sport
- 3384 638,8 2427,0 3221,0 3699,1 4,0 68,8 1416,1 866,2 6,0 7,0 2,0 PolPras
- 36,0 81,0 88,0 125,0 23,0 188,0 884,7 1041,7 817,0 - - - Feuerwehr
- 5,0 20,0 15,7 27,9 4,0 3,0 8,0 14,4 9,8 - - 1,0 LABO
- 5,0 14,8 8,9 16,5 2,0 1,0 2,9 4,0 2,0 - - - LVwWA
- 56,7 75,7 1017 64,3 421 1150 290,8 7389 453,7 1288 - 353,5 06 - Justiz und Verbraucherschutz
- 8,0 12,0 16,0 8,6 4,0 2,0 - 6,0 3,0 4,0 - 3,0 SenJustV
- 3,0 3,0 - - - - - - 1,0 - - 1,0 Generalstaatsanwaltschaft
- 1,0 1,0 4,7 2,7 5,0 1,0 2,0 9,0 17,8 11,0 - 30,0 Staatsanwaltschaft
- 10,0 13,9 - - 2,0 - - 1,0 4,0 2,0 - 6,0 Amtsanwaltschaft
- 1,8 4,0 4,0 2,0 1,0 1,0 3,0 4,0 2,0 4,0 - 17,0 Kammergericht
- 1,0 1,0 4,0 1,0 1,0 - - 2,8 9,8 13,8 - 31,5 Landgericht
- 9,9 18,0 25,0 15,0 241 38,0 57,8 60,6 35,7 80,0 - 2442 Amtsgerichte
- - - 1,0 - - 1,0 - - 2,0 1,0 - 3,0 Oberverwaltungsgericht BB
- 1,0 1,0 - - 1,0 - 2,0 1,9 5,0 6,0 - 7,8 Verwaltungsgericht
- 1,0 1,0 1,0 - 1,0 - 1,0 - - 4,0 - 10,0 Sozialgericht
- 20,0 20,8 46,0 35,0 3,0 72,0 2251 6536 373,55 3,0 - - Justizvollzugsanstalten
- 12,0 18,5 19,2 8,0 4,0 2,0 3,0 2,0 6,9 - - 1,0 09 - Arbeit, Integration und Frauen
- 8,0 2,0 4,5 3,0 2,0 - - - - - - - SenArbintFrau
- - 3,0 - 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 6,9 - - 1,0 Arbeitsgerichtsbarkeit
- 4,0 13,5 14,7 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - - LAGetSi
1087,0 15,9 4514 48,0 22,8 1,0 - 55 11,0 - - - - 10 - Bildung, Jugend und Wissenschaft
- 13,9 31,8 32,0 11,8 1,0 - 2,0 11,0 - - - - SenBildJugWiss
- . . - - - - - - - - - - Landeszentrale fir pol. Bildungsarbeit
1087,0 1,0 4187 16,0 10,0 - - 3,5 - - - - - Schulen
- . . - - - - - - - - - - Sozialpad. Fortbildungsinst. BB
- - - - 1,0 - - - - - - - - Sekretariat der KMK
- 17,2 18,9 30,0 15,8 2,0 - 3,5 6,0 2,0 - - - 11 - Gesundheit und Soziales
- 10,9 12,9 12,0 4,8 1,0 - - - 1,0 - - - SenGesSoz
- - - - - - - - - - - - - LI fir gerichtl. u. soziale Medizin
- 6,3 6,0 18,0 11,0 1,0 - 3,5 6,0 1,0 - - - LAGeSo
- 46,2 37,8 43,3 20,4 3,0 - 4,0 7,0 2,0 - - - 12 - Stadtentwicklung und Umwelt
- 35,8 29,9 23,9 12,4 - - 2,0 1,0 2,0 - - - SenStadtUm
- 7,9 5,0 15,4 3,0 2,0 - 1,0 - - - - - Berliner Forsten
- - 1,0 - - - - - - - - - - Landesdenkmalamt
- 2,5 2,0 4,0 5,0 1,0 - 1,0 6,0 - - - - Verkehrslenkung Berlin

R R - R R - - - - - - - - Gem. Obere Luftfahrtb. BB
R - R R R - - - - - - - - Fischereiamt

13 - Wirtschaft, Technologie und

- 7,8 11,6 9,8 7,5 1,0 1,0 2,0 1,9 4,0 - - - Forschung

- 2052 311,1 326,0 208,7 2356 25,8 1209 156,6 1949 140,2 12,0 8,0 15-Finanzen

- 45,1 45,0 20,0 10,0 5,0 - 3,0 - 1,0 1,0 - - SenFin

- 2,0 - 2,0 2,0 - - 0,8 2,0 1,0 - - - Landeshauptkasse
- 156,6 261,7 3015 1922 2286 248 1171 1516 1919 138,22 12,0 8,0 Finanzamter

- 1,5 4.4 2,5 4,5 2,0 1,0 - 3,0 1,0 1,0 - - Ehemaliger zentraler PU (Kap. 1599)



Statistikstelle Personal
bei der Senatsverwaltung fir Finanzen

Vollzeitdquivalente der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Hauptverwaltung im unmittelbaren Landesdienst Berlin

Einzelplan Einstufung1
AuBer- 3
Behérde / Bereich tariflich, E 15 E 14 E13U E 13 E 12 E 11 E 10 E9 E8
E15U
Arbeitnehmerinnen
Hauptverwaltung insgesamt 48,7 159,0 435,1 57,5 5972,8 306,9 2963,0 1202,5 32715 4 502,4

02 - Verfassungsgerichtshof - - - - - - - . -

03 - Regierende/r Burgermeister/in 5,0 10,0 18,4 57 3,8 5,7 13,3 2,3 31,9 27,0
RBm - Senatskanzlei - auBer Kultur 2,0 8,0 9,4 2,7 - 0,9 - 1,5 9,1 21,1
RBm - Senatskanzlei - Kultur 3,0 2,0 9,0 3,0 3,8 4,8 13,3 0,9 22,8 6,0

05 - Inneres und Sport 3,0 6,7 24,4 3,1 23,3 421 67,7 35,7 700,4 280,9
SeninnSport - Inneres 3,0 2,0 4,0 - 14,8 8,9 5,0 6,5 443 22,6
SenInnSport - Sport - - 1,2 - - - 1,4 1,0 7,0 3,2
PolPras - 2,7 17,4 3,1 7,0 18,7 243 10,9 363,0 208,1
Feuerwehr - 1,0 1,0 - 1,5 2,4 8,0 6,0 19,7 8,9
LABO - - 0,7 - - 5,0 15,3 4,5 147,2 23,8
LVWA - 1,0 - - - 71 13,8 6,9 119,2 14,3

06 - Justiz und Verbraucherschutz - 1,0 13,1 10,4 17,4 - 11,8 33,2 71,2 460,0
SenJustV - 1,0 3,0 - 0,9 - 4,0 28,3 10,7 19,9
Generalstaatsanwaltschaft - - - - - - 4,0 - 1,0 4,5
Staatsanwaltschaft - - 5,4 - - - - - - 30,2
Amtsanwaltschaft - - - - - - - - - 1,0
Kammergericht - - - - - - - 3,8 13,9 26,6
Landgericht - - - - - - - - 2,0 53,8
Amtsgerichte - - - - - - 1,0 - 6,8 261,7
Oberverwaltungsgericht BB - - - - - - - 1,0 - 1,0
Verwaltungsgericht - - - - - - 0,8 - - 1,0
Sozialgericht - - - - - - - - 12,8 48,1
Justizvollzugsanstalten - - 4,8 10,4 16,5 - 2,0 - 24,0 12,3

09 - Arbeit, Integration und Frauen 3,0 7,0 16,4 2,0 6,6 13,3 14,8 53 38,9 16,3
SenArbIntFrau 3,0 6,0 14,4 2,0 6,6 12,3 13,9 4,5 31,2 8,5
Arbeitsgerichtsbarkeit - - - - - - - - 4,9 5,8
LAGetSi - 1,0 2,0 - - 1,0 0,9 0,8 2,8 2,0

10 - Bildung, Jugend und Wissenschaft 17,0 53,3 159,3 16,5 58384 1174 26614 10073 16374 33683
SenBildJugWiss 12,0 7,7 30,3 13,6 50,2 14,3 36,1 30,5 87,2 106,6
Bildungsarbeit ' - - - - . - - - . -
Schulen 2,0 37,7 114,5 - 5766,2 101,1  2600,6 966,5 1501,3 32547
Sozialpad. Fortbildungsinst. BB - - 2,9 3,0 . - 1,0 - . 1,0
Sekretariat der KMK 3,0 7,9 11,6 - 16,5 2,0 23,7 10,3 45,9 5,9

11 - Gesundheit und Soziales 2,0 29,5 45,8 3,7 14,7 25,0 74,5 4,2 302,5 22,4
SenGesSoz 1,0 3,9 21,7 1,9 11,7 11,0 26,4 3,2 36,8 4,8
LI far gerichtl. u. soziale Medizin - 3,8 1,0 - 1,0 - - - 5,0 1,5
Gemeinsames Krebsregister - 0,9 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 - 9,0 -
LAGeSo 1,0 21,0 21,4 0,8 1,0 13,0 45,1 1,0 219,7 14,2
WASt - - - - - - 2,0 - 32,0 2,0

12 - Stadtentwicklung und Umwelt 12,9 32,6 118,7 10,9 59,7 76,6 711 42,8 130,3 55,2
SenStadtUm 12,9 27,6 105,0 10,9 58,7 75,6 69,1 32,1 105,6 44,2
Berliner Forsten - - - - - - - 1,0 7,6 7,0
Pflanzenschutzamt - - 1,0 - - - - 6,9 3,5 -
Landesdenkmalamt - 2,0 7,8 - 1,0 - 2,0 1,0 3,9 1,0
Verkehrslenkung Berlin - 2,0 4,9 - - 1,0 - 0,8 8,0 3,0
Gem. Obere Luftfahrtb. BB - - - - - - - . . -
Fischereiamt - 1,0 - - - - - . . -

13 - Wirtschaft, Technologie und
Forschung 3,0 9,5 17,3 2,3 2,0 5,2 11,9 . 27,5 .

15 - Finanzen 2,8 9,4 21,7 2,9 7,0 21,6 36,5 69,0 3314 256,8
SenFin 2,8 8,0 16,2 2,9 7,0 8,6 23,4 11,6 33,9 5,0
Landeshauptkasse - - - - - - - - 1,0 7,5
Finanzamter - - 1,0 - - 11,7 10,9 55,9 266,5 220,4
Ehemaliger zentraler PU (Kap. 1599) - 1,4 4.5 - - 1,3 2,3 1,4 30,0 24,0

! Vergltungs- bzw. Lohngruppen wurden den vergleichbaren Entgeltgruppen zugeordnet.
2 Beschaftigte, deren Einstufung in IPV nicht den aufgefiihrten Entgeltgruppen entspricht.



im Juni 2016 nach Einzelplanen, Behérden und Einstufungen

E7

29,2

E6

3459,4

—_

—_

36,8
19,5
17,3
657.6
30,9
3,2
339,1
498
227,4
7,2
794,7
20,3
45
127,8
36,3
318
37,5
406,6
8,6
33,8
72,6
15,0
78,5
6,8
65,8
5,9
330,0
108,1
197,4
10,5
14,1
208,8
5,2
3,0
5,7
126,6
68,3
60,4
31,6
14,9
2,0
1,0
9,9

1,0

13,1
279,5
12,2
4,0
248,5
14,8

ES

1111,

17,6
6,4
11,3
398,9
17,3
48
352,2
4,9
11,4
8,4
283,6
31,7
55
32,1
45
12,8
46,7
102,2
0,8
4.4
10,7
32,4
25,8
5,0
9.1
11,8
139,7
17,1
97,3
25,2
145,2
43
2,8
85,4
52,7
25,6
12,1
10,7
1,8
1,0

7.4
67,3
4,8
3,5
36,6
22,4

E4

120,7

4,0

4,0

85,3
1,0

10,0

10,0

Einstufung’

E3

E20

Arbeitnehmerinnen

207,2

9,2
17
7.5

47,0
1,0
1,0

14,9

9,2
20,9
15,4

4,7

2,9

2,9
1,0
1,0
2,0
1,0
71
1,5
4.8
0,9
36,0
10,0

21,5
4,0
0,5
6,3
1,0
0,8

4,5

7,0
7,0

2,0
771
2,0

55,0
20,2

11,4

3,3
2,3

1,0

2,1
0,5

1,6

E2,
E1

37,2

2,0
1,0
1,0
2,0
2,0

15,6
4,6

1,0
1,0
9,0

4,3
1,8

1,5
1,0

3,0

2,0
1,0

1,5
1,5

8,8

1,5
7,3

E 9a, E 9b,
E 9c, E 7a,
E 4a, E 3a

38,6

Sonstige?

254

15,5
5,0

7,0

3,5

Statistikstelle Personal

bei der Senatsverwaltung fir Finanzen

Einzelplan

Behorde / Bereich

Hauptverwaltung insgesamt

02 -
03 -

05 -

06 -

09

10 -

11

12 -

13 -

15 -

Verfassungsgerichtshof

Regierende/r Birgermeister/in
RBm - Senatskanzlei - auBer Kultur
RBm - Senatskanzlei - Kultur

Inneres und Sport
SenInnSport - Inneres
SeninnSport - Sport
PolPras

Feuerwehr

LABO

LVwA

Justiz und Verbraucherschutz
SenJustV
Generalstaatsanwaltschaft
Staatsanwaltschaft
Amtsanwaltschaft
Kammergericht
Landgericht

Amtsgerichte
Oberverwaltungsgericht BB
Verwaltungsgericht
Sozialgericht
Justizvollzugsanstalten

Arbeit, Integration und Frauen
SenArblIntFrau
Arbeitsgerichtsbarkeit
LAGetSi

Bildung, Jugend und Wissenschaft
SenBildJugWiss

Bildungsarbeit

Schulen

Sozialpad. Fortbildungsinst. BB
Sekretariat der KMK

Gesundheit und Soziales
SenGesSoz

LI fir gerichtl. u. soziale Medizin
Gemeinsames Krebsregister
LAGeSo

WASt

Stadtentwicklung und Umwelt
SenStadtUm

Berliner Forsten
Pflanzenschutzamt
Landesdenkmalamt
Verkehrslenkung Berlin

Gem. Obere Luftfahrtb. BB
Fischereiamt

Wirtschaft, Technologie und
Forschung

Finanzen

SenFin

Landeshauptkasse
Finanzamter

Ehemaliger zentraler PU (Kap. 1599)



Statistikstelle Personal
bei der Senatsverwaltung fir Finanzen

Noch: Vollzeitadquivalente der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Hauptverwaltung im unmittelbaren Landesdienst Berlin

Einzelplan Einstufung1
AuBer- 3
Behérde / Bereich tariflich, E 15 E 14 E13U E 13 E 12 E 11 E 10 E9 E8
E15U
Arbeitnehmer

Hauptverwaltung insgesamt 76,3 126,4 428,0 34,9 32422 282,6 869,6 509,7 1043,6 1265,6
02 - Verfassungsgerichtshof - - - - - - - - - -
03 - Regierende/r Burgermeister/in 9,0 6,0 13,0 2,5 2,0 3,5 5,0 1,0 9,3 2,0
RBm - Senatskanzlei - auBer Kultur 7,0 3,0 8,0 1,0 1,0 2,5 2,0 - 0,8 2,0
RBm - Senatskanzlei - Kultur 2,0 3,0 5,0 1,5 1,0 1,0 3,0 1,0 8,5 -
05 - Inneres und Sport 7,0 7.6 55,4 6,9 31,0 63,2 137,4 56,1 290,1 568,0
SenInnSport - Inneres 3,0 1,0 12,0 - 14,0 11,0 6,0 3,0 23,0 6,8
SeninnSport - Sport 3,0 1,0 4,0 - - - 3,5 2,0 6,0 2,0
PolPras - 2,0 30,7 6,9 12,0 40,4 86,1 29,9 103,7 437,5
Feuerwehr - 2,0 3,0 - 3,0 4,3 20,0 8,0 78,4 11,7
LABO - - 4,0 - 1,0 3,0 14,9 9,5 42,4 8,0
LVwWA 1,0 1,6 1,8 - 1,0 4,4 7,0 3,8 36,5 2,0
06 - Justiz und Verbraucherschutz 1,0 5,0 11,0 71 15,2 4,0 29,0 23,0 27,7 60,5
SenJustV 1,0 1,0 4,0 - - 1,0 2,0 10,0 - -
Generalstaatsanwaltschaft - 1,0 1,0 - 1,0 - 10,0 1,0 - -
Staatsanwaltschaft - - 3,0 - - - - - - -
Amtsanwaltschaft - - - - - - - - - -
Kammergericht - - - 2,0 - 1,0 8,0 6,0 3,0 5,0
Landgericht - - - - - - - - - 3,0
Amtsgerichte - - - - - - 1,0 2,0 4,0 11,8
Oberverwaltungsgericht BB - - - - - 1,0 2,0 - - -
Verwaltungsgericht - - - - - - 2,0 - B B
Sozialgericht - - - - 1,0 - - 1,0 1,7 5,8
Justizvollzugsanstalten - 3,0 3,0 5,1 13,2 1,0 4,0 3,0 19,0 34,9
09 - Arbeit, Integration und Frauen 4,0 3,4 11,0 2,0 5,0 2,0 14,8 2,5 7,8 -
SenArbintFrau 3,0 3,0 11,0 2,0 5,0 2,0 9,8 2,5 5,8 -
Arbeitsgerichtsbarkeit - - - - - - 3,0 - 1,0 -
LAGetSi 1,0 0,4 - - - - 2,0 - 1,0 -
10 - Bildung, Jugend und Wissenschaft 8,8 40,7 135,1 42 31072 91,5 572,4 367,5 460,5 560,8
SenBildJugWiss 4,8 5,0 20,8 4,2 11,4 4,0 12,0 9,0 23,5 22,0
Bildungsarbeit - 1,0 - - 1,0 - - - 05 -
Schulen 3,0 31,7 103,5 - 30921 86,5 555,1 353,5 424,5 537,3
Sozialpad. Fortbildungsinst. BB - - - - 1,8 - - - 1,0 0,5
Sekretariat der KMK 1,0 3,0 10,8 - 0,9 1,0 5,3 5,0 11,0 1,0
11 - Gesundheit und Soziales 8,5 22,1 25,6 1,8 6,0 13,3 29,3 6,0 111,0 4,0
SenGesSoz 3,5 5,8 13,8 - 5,0 6,6 10,4 1,0 7,0 -
LI far gerichtl. u. soziale Medizin - . 2,0 - - - . - - 3,0
Gemeinsames Krebsregister - . - - - - . - - -
LAGeSo 4,0 12,3 8,8 0,8 1,0 6,7 16,9 3,0 91,3 1,0
WASt 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,0 2,0 12,7 -
12 - Stadtentwicklung und Umwelt 22,0 26,0 144,9 6,0 66,7 90,4 49,9 26,7 63,0 34,5
SenStadtUm 21,0 23,0 120,8 5,0 63,8 86,0 47,5 19,7 43,0 9,5
Berliner Forsten - - 4.0 - - - - 5,0 10,0 22,0
Pflanzenschutzamt - - 2,0 - 1,0 - 1,0 1,0 2,0 1,0
Landesdenkmalamt - 1,0 5,6 - - 1,9 0,5 - 2,0 -
Verkehrslenkung Berlin 1,0 2,0 12,5 - 1,0 25 1,0 1,0 4,0 2,0
Gem. Obere Luftfahrtb. BB - - - - - - - - - -
Fischereiamt - - - 1,0 0,9 - - - 2,0 -

13 - Wirtschaft, Technologie und
Forschung 7,0 4,0 13,7 1,0 5,8 2,8 9,5 3,8 6,5 4,0
15 - Finanzen 9,0 11,5 18,3 3,4 3.4 11,9 22,4 23,2 67,9 31,8
SenFin 8,0 9,5 14,0 1,0 2,0 1,4 7,5 1,0 2,0 -
Landeshauptkasse 1,0 - - - - - - - - 1,7
Finanzamter - - - 1,0 1,0 10,0 11,0 19,4 59,8 27,6
Ehemaliger zentraler PU (Kap. 1599) - 2,0 4.3 1,4 0,4 0,4 3,9 2,8 6,0 2,5

! Vergltungs- bzw. Lohngruppen wurden den vergleichbaren Entgeltgruppen zugeordnet.
2 Beschaftigte, deren Einstufung in IPV nicht den aufgefiihrten Entgeltgruppen entspricht.



im Juni 2016 nach Einzelplanen, Behérden und Einstufungen

Einstufung’

) £ E 9a, E 9b,

E7 E6 E5 E 4 E3 E2U E1’ E 9c, E 73,

E 4a, E 3a

Arbeitnehmer

198,5 964,0 11913 731,8 230,0 20,9 30,6 10,7
3,0 10,0 10,0 8,5 6,5 - - -
2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 - - -
1,0 8,0 8,0 6,0 4,5 - - -
158,0 501,2 875,6 700,3 104,2 1,0 3,0 -
- 8,0 3,0 - 2,0 - 3,0 -
14,0 18,0 18,0 52,0 7,0 - - -
63,0 314,2 8417 632,3 82,5 1,0 - -
81,0 71,0 8,0 - 1,8 - - -
- 52,6 2,0 - 4,0 - - -
- 37,4 2,9 16,0 6,9 - - -
3,0 87,6 14,5 6,0 8,0 1,0 10,0 6,0
- 1,0 2,0 1,0 1,0 - 1,0 -
- 11,0 1,0 - 1,0 - 1,0 -
- 670 - - - - - -
- 4,0 1,0 - 1.0 - - -
- 4,0 - - - - - -
- 34,8 35 1,0 2,0 1,0 7,0 -
- 370 - - - - - -
- 1,5 1,0 - - - - -
- 6,5 2,0 - 3,0 - 1,0 -
3,0 15,8 4,0 4,0 - - - 6,0
- 7,0 2,0 - 4,0 - 2,0 -
- - - - - - 1,0 -
- 6,0 2,0 - 3,0 - 1,0 -
- 1,0 - - 1,0 - - -
24,7 196,1 96,9 3,0 40,3 2,0 2,0 2,0
- 12,5 2,0 1,0 2,5 - 1,0 -
24,7 179,2 90,9 1,0 35,8 1,0 1,0 2,0
- 1,0 1,0 1,0 - 1,0 - -
- 3,4 3,0 - 2,0 - - -
- 55,6 50,5 6,0 6,0 12,0 11,0 -
- 2,5 2,8 - 1,0 - 1,0 -
- 11,0 - 2,0 - - - -
- 28,2 38,8 1,0 5,0 2,0 5,0 -
- 13,9 9,0 3,0 - 10,0 5,0 -
7.8 52,2 125,4 - 47 3,9 - -
7,0 18,0 52,6 - 4,7 3,9 - -
0,8 22,3 70,8 - - - - -
- 2,0 - - - - - -
- 1,0 - - - - - -
- 9,0 - - - - - -
- - 2,0 - - - - -
- 11,0 4,0 - 0,8 - 1,0 R
2,0 43,3 12,3 8,0 55,5 1,0 1,6 2,7
- 2,0 - - 3,0 - - -
- - - - 1’0 - - -
1,0 37,0 7,0 8,0 50,0 - - -
1.0 43 5.3 - 15 1.0 1.6 2,7

Statistikstelle Personal

bei der Senatsverwaltung fir Finanzen

Sonstige?

Einzelplan

Behorde / Bereich

22,5 Hauptverwaltung insgesamt

- 02-
- 03-

- 05 -

14,0 06-
14,0

- 09-

85 10-
4,0
4,0
0,5

-1 -

- 12-

13 -

- 15-

Verfassungsgerichtshof

Regierende/r Burgermeister/in
RBm - Senatskanzlei - auBer Kultur
RBm - Senatskanzlei - Kultur

Inneres und Sport
SeninnSport - Inneres
SenInnSport - Sport
PolPréas

Feuerwehr

LABO

LVwA

Justiz und Verbraucherschutz
SenJustV
Generalstaatsanwaltschaft
Staatsanwaltschaft
Amtsanwaltschaft
Kammergericht
Landgericht

Amtsgerichte
Oberverwaltungsgericht BB
Verwaltungsgericht
Sozialgericht
Justizvollzugsanstalten

Arbeit, Integration und Frauen
SenArblntFrau
Arbeitsgerichtsbarkeit
LAGetSi

Bildung, Jugend und Wissenschaft
SenBildJugWiss

Bildungsarbeit

Schulen

Sozialpad. Fortbildungsinst. BB
Sekretariat der KMK

Gesundheit und Soziales
SenGesSoz

LI fir gerichtl. u. soziale Medizin
Gemeinsames Krebsregister
LAGeSo

WASt

Stadtentwicklung und Umwelt
SenStadtUm

Berliner Forsten
Pflanzenschutzamt
Landesdenkmalamt
Verkehrslenkung Berlin

Gem. Obere Luftfahrtb. BB
Fischereiamt

Wirtschaft, Technologie und
Forschung

Finanzen

SenFin

Landeshauptkasse
Finanzamter

Ehemaliger zentraler PU (Kap. 1599)



Statistikstelle Personal
bei der Senatsverwaltung fur Finanzen

Vollzeitdquivalente der Beamtinnen und Beamte der Bezirksverwaltungen im unmittelbaren Landesdienst Berlin

Einstufung
i Sen3, B9B8 B4, R8R7 A 16Z,
Bezirk Sen2, B7B6 B3, R 6, l;z ';21 A16, A15 A14 A13 ﬁlggg A 14gD
Sen 1 B5 B2 R5 C3 ’
Beamtinnen
Hauptverwaltung insgesamt - 6,0 13,0 - - - 13,0 52,7 50,1 23,2 - -
Mitte - - 2,0 - - - 2,0 4,0 4,8 1,0 - -
Friedrichshain-Kreuzberg - 1,0 1,0 - - - 1,0 3,5 43 3,4 - -
Pankow - - 2,0 - - - 1,0 1,0 5,6 2,0 - -
Charlottenburg-Wilmersdorf - - 1,0 - - - 2,0 5,0 6,0 1,0 - -
Spandau - - - - - - 3,0 3,0 5,7 1,5 - -
Steglitz-Zehlendorf - - 2,0 - - - - 6,0 3,6 2,6 - -
Tempelhof-Schéneberg - 2,0 1,0 - - - - 8,0 4,6 3,0 - -
Neukdlin - 1,0 - - - - - 4,8 2,0 2,0 - -
Treptow-Kdpenick - - - - - - - 1,0 5,0 2,0 - -
Marzahn-Hellersdorf - 1,0 1,0 - - - 1,0 2,8 2,0 3,0 - -
Lichtenberg - 1,0 2,0 - - - 2,0 7,0 4,8 - - -
Reinickendorf - - 1,0 - - - 1,0 6,7 1,8 1,8 B B
Beamte
- 19,0 22,0 - - - 27,5 48,0 45,0 26,0 - -
Mitte - 2,0 1,0 - - - 2,0 6,0 5,0 5,0 - -
Friedrichshain-Kreuzberg - 1,0 2,0 - - - 2,0 5,0 3,0 2,0 - -
Pankow - 2,0 1,0 - - - 4,0 5,0 6,0 1,0 - -
Charlottenburg-Wilmersdorf - 3,0 2,0 - - - 1,0 4.0 8,0 3,0 - -
Spandau - 2,0 3,0 - - - 2,0 3,0 2,0 4,0 - -
Steglitz-Zehlendorf - 2,0 1,0 - - - 3,0 3,0 3,5 2,0 - -
Tempelhof-Schéneberg - - 2,0 - - - 3,0 5,0 55 1,0 - -
Neukolin - 1,0 3,0 - - - 2,0 7,0 3,0 1,0 - -
Treptow-Képenick - 2,0 3,0 - - - 2,0 2,0 2,0 2,0 - -
Marzahn-Hellersdorf - 1,0 2,0 - - - 2,0 2,0 2,0 1,0 - -
Lichtenberg - 1,0 1,0 - - - 0,5 2,0 1,0 - - -

Reinickendorf - 2,0 1,0 - - - 4,0 4,0 4,0 4,0 - -



im Juni 2016 nach Bezirken und Einstufungen

A 13gD

2,0

1,0

1,0

A13Z,
A 13S,

116,2
11,8
13,7

8,9
14,4
10,9

3,0

9,6

8,0

6,0

6,0
14,0
10,0

136,4
20,8
11,0

7,0
12,0
5,0
19,1
9,0
21,0
9,5
1,0
8,0
13,0

325,8
30,9
27,7
25,4
29,8
25,2
14,3
32,5
33,1
18,7
30,5
27,9
30,0

276,1
38,9
20,0
17,0
34,8
29,7
29,7
34,0
20,0

4,0
11,0
15,0
22,0

Einstufung
A1 A10 A9 A9Z
Beamtinnen

9442 14325 2874 7,5
122,7 154,0 27,9 -
84,6  140,1 14,9 1,5
84,6 110,1 19,3 2,0
63,9 146,5 24,7 -
75,3 106,0 14,6 1,0
772 1144 31,8 -
98,9 1044 31,7 1,0
72,3 152,44 37,4 -
69,0 77,3 29,5 1,0
66,6 100,3 24,8 1,0
59,9 107,5 10,5 -
69,2 119,6 20,4 -
Beamte
4422 459,6 85,2 4,9
49,5 59,3 3,9 -
39,6 53,8 4,0 0,9
24,8 25,8 6,0 -
58,1 60,8 4,7 1,0
46,4 48,7 5,0 -
45,5 43,7 9,8 1,0
45,3 34,6 15,3 1,0
43,5 42,8 16,0 -
16,8 17,9 5,5 -
10,0 12,6 3,0 1,0
17,5 27,8 4,0 -
45,2 31,9 8,0 -

A9S

119,2
21,9
10,1

7,0
5,4
9,2
14,5
6,8
20,8
9,0
3,0
6,5
5,0

56,0
6,0
5,0
3,0
8,0

10,0
2,0
6,0
8,0

1,0
7,0

A8

463,0
458
34,7
378
39,5
32,4
436
67,2
307
39,6
23,3
337
34,9

132,5
11,0
6,0
13,0
15,8
15,8
14,0
13,0
18,0
6,0
5,0
5,0
10,0

A7

297,7
33,6
10,4
26,0
27,0
25,2
32,4
45,4
29,1
10,6
12,4
14,0
31,7

62,8
5,0
5,0
1,0
8,0
5,0
8,0

15,8
4,0
2,0
2,0

7,0

A6

50,9
3,1
6,8
3,9
49
4,0
2,0
7,4
48
47
4,0
2,0
3,5

19,0
2,0

3,0

1,0
1,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0

A 6S,
A5S

Statistikstelle Personal

bei der Senatsverwaltung fir Finanzen

A5,

Bezirk

Bezirksverwaltungen insgesamt

Mitte

Friedrichshain-Kreuzberg
Pankow
Charlottenburg-Wilmersdorf

Spandau
Steglitz-Zehlendorf
Tempelhof-Schéneberg
Neukéllin
Treptow-Kdpenick
Marzahn-Hellersdorf
Lichtenberg

Reinickendorf

Bezirksverwaltungen insgesamt
Mitte
Friedrichshain-Kreuzberg
Pankow
Charlottenburg-Wilmersdorf
Spandau
Steglitz-Zehlendorf
Tempelhof-Schéneberg
Neukdlin

Treptow-Képenick
Marzahn-Hellersdorf
Lichtenberg

Reinickendorf



Statistikstelle Personal

bei der Senatsverwaltung fir Finanzen

Vollzeitdquivalente der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Bezirksverwaltungen im unmittelbaren Landesdienst Berlin

Bezirk

Bezirksverwaltungen insgesamt

Mitte

Friedrichshain-Kreuzberg
Pankow
Charlottenburg-Wilmersdorf

Spandau
Steglitz-Zehlendorf
Tempelhof-Schéneberg
Neukélin
Treptow-Képenick
Marzahn-Hellersdorf
Lichtenberg

Reinickendorf

Bezirksverwaltungen insgesamt

Mitte
Friedrichshain-Kreuzberg
Pankow
Charlottenburg-Wilmersdorf
Spandau
Steglitz-Zehlendorf
Tempelhof-Schéneberg
Neukdlin
Treptow-Kdpenick
Marzahn-Hellersdorf
Lichtenberg
Reinickendorf

AuBer-
tariflich,
E150

5,0
1,0
0,2
0,8

E15

106,2
15,5
9,1
14,3
9,1
5,6
6,9
4,7
4,8
8,9
7,4
16,6
3,3

60,1
6,0
5,3
4.4
6,0
3,8
6,8
5,0
6,0
2,0
7.8
4,0
3,0

E14

217,1
18,1
26,4
26,4
10,8
12,4
12,5
15,2
11,3
24,9
17,4
26,3
15,3

108,5
20,0
7.5
7,5
11,0
54
8,5
9,9
6,5
7,2
6,3
11,0
7.8

' Vergiitungs- bzw. Lohngruppen wurden den vergleichbaren Entgeltgruppen zugeordnet.

2 Beschaftigte, deren Einstufung in IPV nicht den aufgefiihrten Entgeltgruppen entspricht.

E130

30,4
4,0
0,9
3,3
2,5
1,6
4,0
4,7
1,0
0,6
4,9

3,0

18,0
3,0
1,0
2,0

1,0
2,5
2,0
0,5

3,0
1,0
2,0

Einstufung’

E13

E12

Arbeitnehmerinnen

77,8
7.8
7.4
7,6
7,5
5,1
7,8
5,1
8,7

10,3
43
2,2
4.1

108,3
8,5
7,5

19,6
6,0
3,9
2,0
6,7
5,0

20,4

13,8

10,9
4,0

Arbeitnehmer

57,4
4.4
57
6,8
4,0
7.4
18
3,0
5,0
58
538
4,0
338

105,2
15,0
9,9
11,0
8,9
4,5
8,4
6,8
9,9
8,3
7.9
5,5
9,0

5914
63,0
34,7
81,7
24,5
446
4338
39,9
36,9
66,8
73,1
59,7
22,9

512,0
56,2
42,8
54,9
29,0
50,2
54,7
39,5
48,1
38,4
33,0
32,6
32,7

E10

328,2
19,7
355
38,5
11,3
22,6
28,3
15,3
19,7
35,3
39,0
48,6
14,3

199,0
19,7
17,0
24,5
13,7
11,9
18,7
16,7
14,5
20,6
14,3
20,5

7,0

E9

3677,9

—_

401,4
365,2
470,2
253,9

199,8
195,1
241,0
293,2
309,7
361,9
396,4

190,1

108,2
123,4
94,1
118,6
75,4
84,7
104,4
73,8
12,5
94,4
63,2
83,7
80,0

E8

686,3
101,7
51,9
82,9
59,3
35,3
46,7
47,9
65,0
28,4
63,2
83,1
20,9

185,7
25,9
12,0
21,5
17,5
12,8
21,8

9,0
21,7
6,9
9,0
20,0
7,9



im Juni 2016 nach Bezirken und Einstufungen

E7

56,1
4,5
1,0
7,0
4,0
3,0
3,5
4,0
2,8
5,0
5,0

16,4

100,2
12,0
4,0
11,0
10,0
9,9
8,8
7,0
5,0
9,5
11,0
5,0
7,0

E6

1 266,1
122,1
114,6
134,4

97,4
84,4
75,4
70,3
90,8
113,6
145,4
125,9
91,9

889,0
110,3
60,2
71,4
66,3
53,8
97,4
79,4
53,7
76,3
75,7
66,5
78,2

ES

1284,7
150,9
103,4
135,4
110,6

76,5
100,9
105,8

91,5
106,2
104,3
122,3

76,8

1022,9
100,6
65,9
113,0
78,5
86,6
111,6
67,9
78,2
102,4
41,6
94,7
82,0

E4

118,8
14,0
6,0
22,0
4,0
6,0

270,0
30,0
20,0
22,5
24,0
25,0
20,5
20,0
23,0
37,0
14,0
14,0
20,0

Einstufung’

E3

E20

Arbeitnehmerinnen

400,4
47,7
30,8
49,0
14,5
17,9
29,7
32,1
14,1
35,1
46,0
55,9
27,7

104,8
9,2
0,5
6,5

13,3
12,4

2,3
1,0
20,1
8,5
23,9
7.1

Arbeitnehmer

401,8
49,6
15,0
34,2
33,5
35,6
71,0
27,6
13,0
47,5
12,5
25,4
37,0

65,3
9,0
4,5

11,5
6,0
1,0
3,0
8,2
9,1
6,0
7,0

E2,

74,9
35
6,5
3,4
7.8

10,3
0,9
6,4
6,4

18,2
1,0
4.4
6,1

153,4
2,0
20,0
0,8
21,5
31,5
8,7
7,0
23,0
15,2
0,8
20,1
2,8

E 9a, E 9b,
E 9c, E 7a,
E 4a, E 3a

63,2
35
8,2
4,0
8,2
9,0
25

14,3
25
0,8

6,5
3,8

9,0
1,0
1,0
2,0

1,0
1,0

0,5

1,5
1,0

Sonstige?

12,9
15

4,0
1,7
1,4

1,5

2,8

3,6
1,5

0,5
0,6

Statistikstelle Personal

bei der Senatsverwaltung fir Finanzen

Bezirk

Bezirksverwaltungen insgesamt

Mitte

Friedrichshain-Kreuzberg
Pankow
Charlottenburg-Wilmersdorf

Spandau
Steglitz-Zehlendorf
Tempelhof-Schéneberg
Neukdlin
Treptow-Kdpenick
Marzahn-Hellersdorf
Lichtenberg

Reinickendorf

Bezirksverwaltungen insgesamt

Mitte
Friedrichshain-Kreuzberg
Pankow
Charlottenburg-Wilmersdorf
Spandau
Steglitz-Zehlendorf
Tempelhof-Schéneberg
Neukdllin

Treptow-Kopenick
Marzahn-Hellersdorf
Lichtenberg
Reinickendorf
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